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Bundesrat: Stellungnahme zum „JStG 2019“ 

Unter dem Namen „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobi-

lität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ hatte das Bundeskabi-

nett am 31.07.2019 den Regierungsentwurf des angekündigten JStG 2019 be-

schlossen und damit das formale Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt (zu 

den enthaltenen Maßnahmen vgl. ausführlich WTS TAX WEEKLY # 17 und 

28/2019). In der letzten Ausgabe unseres Infoletters berichteten wir über die Be-

schlussempfehlungen der Ausschüsse des Bundesrats (WTS TAX WEEKLY 

# 34/2019).  

Am 20.09.2019 hat nun der Bundesrat seine 126 Seiten lange und 92 Punkte 

umfassende Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung beschlossen. Sie 

enthält sowohl konkrete Änderungsvorschläge als auch sog. Prüfbitten, zu denen 

sich nun die Bundesregierung positionieren muss. 

Änderungsvorschläge: 

 Anhebung sowohl der sog. Übungsleiterpauschale von € 2.400 auf € 3.000 

(§ 3 Nr. 26 EStG-E) als auch der sog. Ehrenamtspauschale von € 720 auf 

€ 840 (§ 3 Nr. 26a EStG-E). 

 Anhebung der Grenze für den vereinfachten Spendennachweis von € 200 auf 

€ 300 (§ 50 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStDV-E). 

 Anhebung der GWG-Wertgrenze von € 800 auf € 1.000 (§ 6 Abs. 2 S. 1 EStG-

E) und Abschaffung des Sammelpostens durch Streichung von § 6 Abs. 2a 

EStG-E. 

 Einführung einer Pauschalierungsmöglichkeit mit 25 % für geldwerte Vorteile 

aus der verbilligten Überlassung von Wohnungen an Mitarbeiter, wenn die 

Miete weniger als zwei Drittel der ortsüblichen Miete und nicht mehr als 25 € / 

qm (ohne Nebenkosten) beträgt (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 EStG-E). 

 Möglichkeit bei Betriebsveranstaltungen auf eine Einzelaufzeichnung der Zu-

wendungen (insbesondere Teilnehmerlisten) zu verzichten, mit der Folge, 

dass der Freibetrag von € 110 nicht angewendet werden kann (§ 40 Abs. 2 

S. 1 Nr. 2 EStG-E). 

 Umstellung der Lohnsteuer-Anmeldung auf ein sog. Für-Prinzip (entsprechend 

den Angaben in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41a Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 EStG-E). 

 Auf die im Regierungsentwurf enthaltene Neuregelung beim Ausfall von Kapi-

talanlagen (§ 20 EStG-E) soll verzichtet werden. 

 Anwendung des pauschalen Betriebsausgabenabzugs (§ 8b Abs. 3 S. 1 

KStG) auch auf einen Übernahmegewinn aus Aufwärtsverschmelzung im Or-

ganschaftsfall. Der BFH hatte dies aufgrund einer erkannten Gesetzeslücke 

abgelehnt (Urteil vom 26.09.2018, I R 16/16). Der Änderungsvorschlag 

schließt diese Lücke in § 15 KStG-E.  
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 Erhöhung der umsatzsteuerlichen Umsatzgrenze für Kleinunternehmer von 

€ 17.500 auf € 21.400.  

 Anhebung der umsatzsteuerlichen Umsatzgrenze für die Besteuerung nach 

vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) von € 500.000 auf € 600.000. 

 Änderungen im ErbStG: Mit den geforderten Neuregelungen sollen – teilweise 

als Reaktion auf aktuelle BFH-Rechtsprechung – Doppelbegünstigungen beim 

steuerfreien Zugewinnausgleich sowie beim Schuldenabzug beseitigt werden; 

ferner sollen Lücken bei den Regelungen zur Ersatzerbschaftsteuer geschlos-

sen und die gesonderten Feststellungen im Rahmen der Verschonung von be-

trieblichem Vermögen erweitert werden. Neben rein redaktionellen Anpassun-

gen sollen schließlich verfahrensrechtliche Verwerfungen bei der Zusammen-

rechnung von Erwerben nach § 14 ErbStG beseitigt werden, die sich aufgrund 

aktueller BFH-Rechtsprechung ergeben haben. 

Prüfbitten: 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob § 8b Abs. 1 S. 4 KStG auf eine perioden-

übergreifende Betrachtung ausgeweitet werden kann. § 8b Abs. 1 S. 2 KStG 

macht die Steuerbefreiung des Satzes 1 für Dividenden bei der empfangenden 

Gesellschaft davon abhängig, dass diese Bezüge das Einkommen der leisten-

den Körperschaft nicht gemindert haben. § 8b Abs. 1 S. 4 KStG stellt eine 

Rückausnahme von der Steuerpflicht im Fall einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung an eine der empfangenden Gesellschaft nahe stehenden Person in 

einem Dreiecksverhältnis dar und greift, soweit die verdeckte Gewinnaus-

schüttung deren Einkommen „erhöht hat“. Diese erfordere bisher, dass sich 

das Einkommen der nahe stehenden Person durch die verdeckte Gewinnaus-

schüttung selbst oder zumindest innerhalb desselben Veranlagungszeitraums 

erhöht. 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob die in § 9 Nr. 7 GewStG vorgesehene 

Mindestbeteiligungsgrenze von 15 % auf 10 % abzusenken ist. Dies diene der 

Angleichung an die körperschaftsteuerliche Grenze. Darüber hinaus soll ge-

prüft werden, ob bei der Kürzung für Erträge aus Schachtelbeteiligungen nur 

auf unmittelbare Beteiligungen abzustellen ist. Dies diene der Steuervereinfa-

chung. 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob der Anwendungsbereich des sog. Ban-

kenprivilegs des § 19 Abs. 1 GewStDV dahingehend einzuschränken ist, dass 

Institute i.S.d. § 2 Abs. 1 KWG, insbesondere Konzernfinanzierungsgesell-

schaften, von der Begünstigung bei der Hinzurechnung ausgeschlossen wer-

den. Mit Urteil vom 06.12.2016 (I R 79/15) hatte der BFH entschieden, dass 

dieses sog. Bankenprivileg auch von Konzernfinanzierungsgesellschaften in 

Anspruch genommen werden kann, sofern diese als Kreditinstitut i.S.d KWG 

qualifizieren. 

 Die Bundesregierung soll prüfen, ob bei den “Quick Fixes“ (Umsatzsteuer) ei-

ne Legaldefinition des Begriffs „Verwenden“ der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer eingefügt werden muss. 
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Keine Zustimmung erhielt hingegen die noch in den Ausschussempfehlungen 

enthaltene Prüfbitte zu Gewinnminderungen aufgrund von Wechselkursverlusten 

im Zusammenhang mit einer währungsgesicherten Darlehensforderung (§ 8b 

Abs. 3 S. 4 KStG). Man ging aber davon aus, dass dieses Thema in ein späteres 

Gesetz zur Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts Eingang finden wird. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats ist 

in den nächsten Wochen zu erwarten. Anschließend entscheidet der Bundestag 

über weitere Änderungen am Gesetzentwurf. Eine öffentliche Anhörung im Bun-

destag ist am 14.10.2019 geplant. Das Gesetz bedarf der abschließenden Zu-

stimmung des Bundesrats. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende des Jah-

res 2019 abgeschlossen sein. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

und zur Grundsteuerreform 

Die letzte Ausgabe enthielt einen Bericht über die Beschlussempfehlungen der 

Ausschüsse des Bundesrats zu den Entwürfen der Bundesregierung betreffend 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes und Grundsteuerreform (WTS TAX 

WEEKLY # 34/2019).  

Am 20.09.2019 hat nun der Bundesrat seine Stellungnahmen gegenüber der 

Bundesregierung beschlossen.  

Zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes werden in der Stellungnahme 

folgende Änderungen am Regierungsentwurf gefordert: 

 

 Ergänzung des § 1 Abs. 2a S. 4 GrEStG-E um eine Regelung, dass für die 

Bestimmung der Neugesellschaftereigenschaft bei einer an einer grundbesit-

zenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft lediglich Gesell-

schafterwechsel innerhalb eines bestimmten Zeitraums entsprechend § 1 Abs. 

2a S. 1 und nicht unbefristet maßgebend sind. 

 Ergänzung der § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG-E um eine sog. Börsenklau-

sel. Einschränkend soll jedoch gelten, dass die zum Handel zugelassenen An-

teile den überwiegenden Teil des Kapitals repräsentieren müssen. Außerdem 

müssen die Anteile an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG o-

der einem gleichwertigen Dritthandelsplatz zugelassen sein. Als nicht ausrei-

chend wird der Handel im Freiverkehr nach § 48 BörsG oder über sonstige or-

ganisierte bzw. multilaterale Handelssysteme angesehen. 

 Änderung des § 1 Abs. 2b GrEStG-E aus Vertrauensschutzgesichtspunkten 

dahingehend, dass Anteilsübergänge vor dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht 

mitgezählt werden (§ 23 Abs. 23 S. 1 GrEStG-E). Gleiches wird im Rahmen 

der Vertrauensschutzregelung des § 23 Abs. 23 S. 2, 3 GrEStG-E für Ver-

pflichtungsgeschäfte gefordert, die innerhalb eines Jahres vor Zuleitung des 

Gesetzentwurfes an den Bundesrat abgeschlossen und innerhalb eines Jah-

res danach vollzogen werden. 
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 Prüfbitte, im weiteren Gesetzgebungsverfahren § 6a GrEStG so anzupassen, 

dass Umstrukturierungsmaßnahmen im Konzern steuerneutral erfolgen kön-

nen. In der jetzigen Form wird das ursprüngliche gesetzgeberische Ziel aus 

Sicht des Bundesrates nur unzureichend erfüllt. 

 Außerdem wurde die Bundesregierung aufgefordert, spätestens zwei Jahre 

nach Inkrafttreten des Gesetzes zu evaluieren, inwieweit die Absenkung der 

Beteiligungsgrenze von 95 % auf 90 % und die Verlängerung der Haltefristen 

von fünf auf zehn Jahre zu den intendierten Verhaltensänderungen bei den 

adressierten Marktakteuren geführt hat.  

 

Zur Grundsteuerreform werden in der Stellungnahme insbesondere folgende 

Änderungen am Regierungsentwurf gefordert: 

 Vorverlagerung des nächsten Hauptfeststellungzeitpunktes auf den 

01.01.2021 sowie Ausdehnung des Turnus für weitere Hauptfeststellungen auf 

einen 8-jährigen Zeitraum. 

 Anhebung der Werfortschreibungsgrenzen auf € 50.000 bei Wertfortschrei-

bungen nach oben und Abschaffung der Wertfortschreibungsgrenze nach un-

ten.  

 Außerdem soll die Grenze für Wertfortschreibungen nach oben im bisherigen 

Recht (§ 22 BewG) für Feststellungszeitpunkte ab dem 01.01. 2020 und vor 

dem 01.01.2025 auf € 25.000 angehoben werden.  

 Die Definition der Wohnung wird von einer einheitlichen Mindestfläche von 23 

qm abhängig gemacht (§ 249 Abs. 10 BewG-E) 

 Keine Anpassung des als Bodenrichtwert ausgewiesenen „Zonen-Wertes“ an 

individuelle, von den Eigenschaften der Rechtwert-Referenzgrundstücke ab-

weichende Merkmale des zu bewertenden Grundstücks (Entfall des § 251 S. 2 

sowie der Anlage 36 BewG-E) 

 Keine Berücksichtigung von das Gebäudealter verlängernden bzw. verkürzen-

den Umständen (Entfall des § 253 Abs. 2 S. 4 - 6 sowie § 259 Abs. 4 S. 3 - 5 

BewG-E). 

 Keine Abgrenzung und gesonderte Behandlung von selbständig nutzbaren 

Teilflächen eines Grundstücks (§ 257 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 BewG-E). 

 

Bundesregierung: Regierungsentwurf des Dritten Bürokratieentlastungsge-

setzes verabschiedet 

Die Bundesregierung hat am 18.09.2019 den Regierungsentwurf eines Dritten 

Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bü-

rokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz – BEG III) in das parlamentarische 

Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Der Entwurf enthält insbesondere einige 

Änderungen bei der Lohnsteuer, eine Anhebung der Kleinunternehmerfreigrenze 
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sowie eine Option für elektronische Meldescheine. Der Entwurf enthält folgende 

Maßnahmen: 

 Erleichterungen bei der Archivierung von elektronisch gespeicherten Steuer-

unterlagen, 

 Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze von € 17.500 auf 

€ 22.000 Vorjahresumsatz, 

 Zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung für Neugründer, 

 Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze von € 62 auf € 100 für 

Beiträge zu einer Gruppenunfallversicherung, 

 Anhebung der Steuerbefreiung von € 500 auf € 600 für betriebliche Gesund-

heitsförderung, 

 Anhebung der Grenze zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Be-

schäftigung, 

 Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer, 

 Erhöhung der Grenzbeträge für Hilfeleistung durch Lohnsteuervereine, 

 Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen 

und tatsächlichen Verhältnisse; Einführung einer elektronischen Übermitt-

lungspflicht. 

Das Gesetz soll voraussichtlich noch in diesem Jahr vom Bundestag verabschie-

det werden. 

 

BMF: Lohnsteuerbescheinigung ab dem Jahr 2020 

Das BMF hat das Muster der Lohnsteuerbescheinigung für Kalenderjahre ab 

2020 bekannt gemacht und das BMF-Schreiben dazu mit Schreiben vom 

09.09.2019 aktualisiert.  

Ergänzt wurde, dass unter Nr. 17 die auf die Entfernungspauschale anzurech-

nenden nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Zuschüsse und Sachbezüge betrags-

mäßig zu bescheinigen sind. Wie bisher müssen auch Sachbezüge für die Fahrt 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (inkl. Sammelpunkt und weiträu-

migem Tätigkeitsgebiet), die im Rahmen der 44 € - Sachbezugsfreigrenze des 

§ 8 Abs. 2 S.11 EStG oder des Rabattfreibetrags nach § 8 Abs. 3 EStG steuerfrei 

bleiben, unter Nr. 17 bescheinigt werden. Unter der Nr. 18 sind nur die nach § 40 

Abs. 2 S. 2 EStG mit 15 % pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen für Fahr-

ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (inkl. Sammelpunkt und weit-

räumigem Tätigkeitsgebiet) zu bescheinigen. 

Bei der Bescheinigung von Zukunftssicherungsleistungen (Beiträge zur Renten, 

Kranken- und Arbeitslosenversicherung) dürfen keine Beträge bescheinigt wer-

den, die mit steuerfreiem Arbeitslohn in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-

menhang stehen. Das betrifft z.B. Mitarbeiter, die steuerfreien DBA- oder ATE-
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Lohn beziehen. Hier ist nur der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge zu be-

scheinigen, der sich nach dem Verhältnis des steuerpflichtigen Arbeitslohns zum 

gesamten Arbeitslohn im Bescheinigungszeitraum ergibt. Derzeit ist bei dieser 

Berechnung der steuerpflichtige Arbeitslohn maximal bis zur Beitragsbemes-

sungsgrenze zu berücksichtigen. Ab 2020 ist die Verhältnisrechnung auch durch-

zuführen, wenn der steuerpflichtige Arbeitslohn im Bescheinigungszeitraum die 

Beitragsbemessungsgrenze übersteigt. Steuerpflichtiger Arbeitslohn, der unab-

hängig von der Beitragsbemessungsgrenze nicht sozialversicherungspflichtig ist 

(z.B. Abfindungen wegen Beendigung des Dienstverhältnisses) bleibt bei der Be-

rechnung aber außer Ansatz. 

 

BFH: Unbelegte Brötchen mit einem Heißgetränk sind kein Frühstück 

Der BFH entschied im Urteil vom 03.07.2019 (VI R 36/17), dass kein Arbeitslohn 

vorliegt, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeitern unbelegte Backwaren wie Bröt-

chen und Rosinenbrot nebst Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb 

bereit stellt. Es liegt in diesem Fall auch kein Frühstück i.S.d. Sozialversiche-

rungsentgeltverordnung vor, da für die Annahme eines (einfachen) Frühstücks 

ein Aufstrich oder Belag hinzutreten muss. 

Grundsätzlich kann Beköstigung von Mitarbeitern zu einem lohnsteuerpflichtigen 

geldwerten Vorteil i.S.d. § 19 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 S. 1 EStG führen, denn 

Verpflegungsaufwendungen betreffen die Lebensführung des Mitarbeiters und 

sind somit privat veranlasst. Trotzdem muss auch bei einer vom Arbeitgeber ge-

währten Verpflegung immer geprüft werden, ob diese als Entlohnung für die Be-

schäftigung gewährt wird oder ob z.B. eine Aufmerksamkeit vorliegt, die keinen 

Arbeitslohn darstellt. 

Im Urteilsfall hatte der Arbeitgeber Mitarbeitern Kunden und Gästen den gesam-

ten Tag in der Kantine Brötchen (Laugenbrötchen, Käsebrötchen, Käse-Kürbis-

Brötchen, Rosinenbrötchen, Schokobrötchen, Roggenbrötchen etc.) sowie Rosi-

nenbrot zum unentgeltlichen Verzehr zur Verfügung gestellt. Zusätzlich konnten 

sie sich ganztägig unentgeltlich aus einem Heißgetränkeautomaten bedienen. Ein 

Belag (wie z.B. Butter, Konfitüre, Käse oder Aufschnitt) wurde nicht bereitgestellt. 

Die Backwaren wurden größtenteils während einer täglichen halbstündigen Pau-

se verzehrt, in der die Mitarbeiter sich in der Kantine abteilungsübergreifend aus-

tauschen und miteinander ins Gespräch kommen sollten. Diese Pause wurde als 

Arbeitszeit gewertet.  

U.a. aufgrund des Rahmens, in dem die (unbelegten) Brötchen gewährt wurden, 

kam der BFH zum Ergebnis, dass diese nicht als Arbeitslohn, sondern als Arbeit-

geberleistungen zur Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und zur Schaffung günsti-

ger betrieblicher Arbeitsbedingungen anzusehen sind, denen keine Entlohnungs-

funktion zukommt. Denn die Brötchen wurden nur zum sofortigen Verzehr im Be-

trieb bereitgestellt und allen Mitarbeitern ohne Unterschied gewährt. Der Verzehr 

fand in der Regel nicht während echter Pausen, sondern in der (bezahlten) Ar-

beitszeit statt. Ein Frühstück könne schon deshalb nicht vorliegen, weil die Bröt-
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chen erst durch Kombination mit weiteren Lebensmitteln (z.B. Butter, Aufschnitt, 

Käse oder Marmelade) zu einem Frühstück werden. 

 

BFH: Umtauschanleihen mit Option auf Aktienlieferung 

Der BFH hatte im Urteil vom 27.03.2019 (I R 20/17) zu entscheiden, welche 

steuerbilanziellen Konsequenzen beim Emittenten von Umtauschanleihen, die ein 

Optionsrecht auf Aktienlieferung gewähren, zu ziehen sind, wenn der Anleihe-

gläubiger sein Optionsrecht ausübt.  

Im Streitfall war die Klägerin, eine AG, als Konzernobergesellschaft der A-Gruppe 

mittelbar zu 100 % an der A B.V. (BV) mit Sitz in den Niederlanden beteiligt. In 

2004 gab die BV Umtauschanleihen bezogen auf Aktien einer A-AG aus. Die 

Klägerin hielt die Aktien dieser A-AG zu 49,99 % mittelbar über eine A-GmbH 

(GmbH) und zu 50,01 % unmittelbar. Im gleichen Jahr übernahm die Klägerin 

sämtliche Verpflichtungen aus der Emittentenstellung im Wege der befreienden 

Schuldübernahme. Nach den Anleihebedingungen handelte es sich bei der aus-

gegebenen Anleihe um eine niedrig verzinste Umtauschanleihe mit Anspruch auf 

Erwerb von Aktien. Sämtliche für einen Umtausch der Schuldverschreibungen 

vorgesehenen Aktien der A-AG befanden sich zum Zeitpunkt der Begebung der 

Umtauschanleihe noch in der Hand der GmbH. Bei einer dauerhaften Steigerung 

des Aktienkurses der Aktien war die Klägerin berechtigt, die Schuldverschreibun-

gen zu kündigen und an die Anleihegläubiger zurückzuzahlen. Nach Ausgabe der 

Umtauschanleihe in 2004 passivierte die Klägerin handels- sowie steuerbilanziell 

eine Anleiheverbindlichkeit i.H.d. Nominalwerts der insgesamt ausgegebenen 

Schuldverschreibungen.  

Da es nach Begebung der Umtauschanleihe zu erheblichen Wertsteigerungen 

der Aktien der A-AG kam, nahm die Klägerin in ihrer Steuerbilanz zum 

31.12.2005 eine aufwandswirksame Aufstockung der Anleiheverbindlichkeit ge-

mäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Nr. 2 EStG auf den höheren Teilwert vor. Da die Klä-

gerin in ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss eine Bewertungseinheit zwi-

schen den in ihrem Bestand befindlichen Aktien der A-AG und der aus der Um-

tauschanleihe resultierenden Anleiheverbindlichkeit bildete, unterblieb die Bildung 

einer darüber hinausgehenden Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten. 

Wegen weiteren Wertsteigerungen der Aktien der A-AG machte die Klägerin Mit-

te Juli 2006 von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch mit der Folge, dass nahezu al-

le Anleihegläubiger ihr Umtauschrecht ausübten. Zur Erfüllung der Aktienliefe-

rungsverpflichtung erwarb die Klägerin von der GmbH im Juni/Juli 2006 Aktien 

der A-AG gemäß den Bedingungen eines bereits im Mai 2006 geschlossenen Ak-

tienlieferungsvertrags. Mit Verschmelzungsvertrag vom August 2006 wurde die 

GmbH gemäß §§ 11 ff. UmwStG 2006 mit Rückwirkung zum 01.01.2006 (han-

delsrechtlich) bzw. 31.12.2005 (steuerrechtlich) zu Buchwerten auf die Klägerin 

verschmolzen.  

In Höhe der Differenz zwischen der weggefallenen, mit dem Marktwert der Aktien 

zum Lieferzeitpunkt ausgewiesenen Anleiheverbindlichkeit und dem Buchwert 

der Aktien erklärte die Klägerin in ihrer Körperschaftsteuererklärung für das 



 

 
Seite 8 von 12 

 

# 35 
23.09.2019 

 
28.03.2014 

Streitjahr 2006 einen außerordentlichen Ertrag und deklarierte diesen als nach 

§ 8b Abs. 2 und 3 KStG zu 95 % steuerfreien Aktienveräußerungsgewinn. Han-

delsrechtlich ergab sich für sie aufgrund der Ausbuchung der Anleiheverbindlich-

keit mit dem in der Handelsbilanz beibehaltenen Nominalwert gegen den Buch-

wert der erworbenen Aktien unter Berücksichtigung der Rückzahlung der Schuld-

verschreibungen zum Nennwert demgegenüber lediglich ein geringer Ertrag.  

Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass ein weit-

aus geringerer außerordentlicher Ertrag von der Regelung des § 8b Abs. 2 KStG 

erfasst sei und im Übrigen ein voll steuerpflichtiger Ertrag vorliege. Das Finanz-

gericht folgte der Auffassung des Finanzamts.  

Nunmehr hat der BFH die Revision zurückgewiesen und das Urteil der Vorinstanz 

im Ergebnis bestätigt. Zutreffend sei das Finanzgericht davon ausgegangen, 

dass sich im Streitjahr 2006 aus der Aktienlieferung an die Anleihegläubiger ge-

gen Ausbuchung der aus der Umtauschanleihe resultierenden Anleiheverbind-

lichkeit ein Veräußerungsgewinn i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG ergeben habe. Zu ent-

scheiden sei danach nur noch darüber, ob sich über den vom Finanzamt aner-

kannten Betrag hinaus ein höherer Veräußerungsgewinn nach § 8b Abs. 2 KStG 

deshalb ergeben habe, weil die auszubuchende Anleiheverbindlichkeit statt mit 

ihrem Nennwert mit einem höheren Wert, dem Marktwert der Aktien im Liefer-

zeitpunkt, anzusetzen war.  

Soweit für die der Anleihe zugrunde liegende Aktie kein Deckungsbestand unter-

halten werde, scheide bei Kurssteigerung der noch zu beziehenden Aktien in der 

Folgebewertung – soweit das Umtauschrecht noch nicht ausgeübt wurde – eine 

Teilwerterhöhung aus, weil bis zur Ausübung des Umtauschrechts lediglich eine 

Verpflichtung des Emittenten zur Tilgung der Verbindlichkeit i.H.d. Nennbetrags 

bestehe. Der Risikoüberhang bezogen auf die potentielle Ausübung des Um-

tauschrechts sei vielmehr – bei Vorliegen der entsprechenden Tatbestandsvo-

raussetzungen – durch den Ausweis einer Verbindlichkeitsrückstellung abzubil-

den.  

Liege hingegen, so wie im Streitfall, ein Deckungsbestand der zum Umtausch 

bestimmten Aktien vor, so sei das Risiko der Inanspruchnahme durch diesen Be-

stand abgedeckt. Bei einer solchen Konstellation scheide der Ausweis einer Ver-

bindlichkeitsrückstellung bezogen auf den aus einer Kurserhöhung ergebenden 

(vermeintlichen) Risikoüberhang jedenfalls dann aus, wenn und soweit eine Be-

wertungseinheit mit den zur Deckung vorgehaltenen Aktien gebildet werde. Denn 

nach § 5 Abs. 1a EStG seien die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rech-

nungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewer-

tungseinheiten auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich. 

Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die GmbH auf die Klägerin steuer-

rechtlich auf den 31.12.2005 rückwirkend zu Buchwerten verschmolzen worden 

sei. Danach seien das Einkommen und das Vermögen der GmbH sowie der Klä-

gerin so zu ermitteln, als ob das Vermögen der GmbH zum steuerlichen Übertra-

gungsstichtag auf die Klägerin übergegangen wäre. Hieraus folge, dass die sich 

am 31.12.2005 zivilrechtlich noch in der Hand der GmbH befindlichen und für den 

Umtausch vorgesehenen A-AG-Aktien zum steuerlichen Übertragungsstichtag 
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bei der Klägerin mit dem bisher bei der GmbH angesetzten Buchwert auszuwei-

sen waren – bei gleichzeitiger Eliminierung des im Juni/Juli 2006 vollzogenen 

Erwerbs der A-AG-Aktien durch die Klägerin von der GmbH – und zu einem (voll 

umfänglichen) Deckungsbestand führten.  

 

BFH: Privates Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 23 EStG und Grundstücksent-

eignung 

Der BFH hatte im Urteil vom 23.07.2019 (IX R 28/18 mit Pressemitteilung) zu 

entscheiden, ob der Eigentumsverlust durch Enteignung die Voraussetzungen ei-

ner Veräußerung i.S.d. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG erfüllt.  

Im Streitfall hatte der Kläger an einem unbebauten Grundstück im Jahr 2005 ei-

nen zusätzlichen Miteigentumsanteil durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung 

erworben, wodurch er Alleineigentümer des Grundstücks wurde. Im Jahr 2008 

führte die Stadt, in der das Grundstück belegen war, ein Bodensonderungsver-

fahren durch und erließ einen dieses Grundstück betreffenden und an den Kläger 

gerichteten Sonderungsbescheid nach dem Bodensonderungsgesetz, mit dem 

das Eigentum an dem Grundstück auf die Stadt überging. Für das gesamte 

Grundstück erhielt der Kläger eine Entschädigung i.H.v. € 600.000. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Enteignung in Bezug auf den in 

der Zwangsversteigerung erworbenen Miteigentumsanteil die Voraussetzung ei-

nes Veräußerungsgeschäfts i.S.d. § 23 EStG erfüllen würde. Daraufhin setzte es 

entsprechend dem Zufluss der Entschädigungszahlungen – nach mehreren Än-

derungen – in den Einkommensteuerbescheiden des Klägers für die Streitjahre 

2009 und 2012 einen Veräußerungsgewinn von € 175.244,97 (2009) und von € 

43.500 (2012) fest. Nach erfolglosen Einsprüchen gab das Finanzgericht der Kla-

ge statt. Die hoheitliche Übertragung des Eigentums an einem Grundstück führe 

nicht zu einem steuerbaren Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft. 

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Private Veräu-

ßerungsgeschäfte seien gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG u.a. Veräußerungs-

geschäfte bei Grundstücken, soweit der Zeitraum zwischen Anschaffung und 

Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Dabei müssten die Begriffe "An-

schaffung" und "Veräußerung" dahingehend verstanden werden, dass diese ent-

geltliche Erwerbs- und Übertragungsvorgänge betreffen, die wesentlich vom Wil-

len des Steuerpflichtigen abhängen. Sie müssten Ausdruck einer wirtschaftlichen 

Betätigung sein. An einer solchen willentlichen Übertragung auf eine andere Per-

son fehle es jedoch, wenn – wie in dem zugrundeliegenden Streitfall der Enteig-

nung – der Verlust des Eigentums am Grundstück ohne maßgeblichen Einfluss 

des Steuerpflichtigen (und ggf. auch gegen seinen Willen) stattfinde. Diese am 

Wortlaut orientierte Gesetzesauslegung entspreche nicht nur dem historischen 

Willen des Gesetzgebers, sondern sei auch vor dem Hintergrund eines systema-

tischen Auslegungsansatzes folgerichtig. 
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Alle am 19.09.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 20/17 27.03.2019 
Keine Teilwertzuschreibung auf Verpflichtung aus Umtauschanleihe bei De-
ckungsbestand 

IV R 44/16 27.06.2019 

Keine Gewährung der erweiterten Kürzung bei Beteiligung einer grundstücks-
verwaltenden, nur kraft ihrer Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegenden 
Gesellschaft an einer grundstücksverwaltenden, gewerblich geprägten Perso-
nengesellschaft 

VI R 26/17 08.05.2019 
Vorbehaltsnießbrauch bei unentgeltlicher Übertragung eines verpachteten 
land- und fortwirtschaftlichen Betriebs 

VI R 36/17 03.07.2019 
Anforderungen an einen lohnsteuerpflichtigen Sachbezug in Form eines Früh-
stücks  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 58/19 vom 19.9.2019 

VII B 65/19 24.07.2019 
Rechtsstreit gegen einen Duldungsbescheid des FA nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens 

IX R 28/18 23.07.2019 
Grundstücksenteignung kein privates Veräußerungsgeschäft i.S. des § 23 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 EStG  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 59/19 vom 19.9.2019 

 

Alle am 19.09.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X B 21/19 17.07.2019 
Keine Anfechtung eines ausschließlich begünstigenden geänderten Zinsbe-
scheids; Verhältnis zwischen Steuer- und Zinsbescheid 

XI R 20/17 22.05.2019 
Zur vorzeitigen Auflösung eines langfristigen Mietvertrags gegen Abfindungs-
zahlung des Mieters 

IV R 45/16 27.06.2019 

Inhaltsgleich mit dem BFH-Urteil vom 27.06.2019  IV R 45/16 - Keine Gewäh-
rung der erweiterten Kürzung bei Beteiligung einer grundstücksverwaltenden, 
nur kraft ihrer Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegenden Gesellschaft an 
einer grundstücksverwaltenden, gewerblich geprägten Personengesellschaft 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42010&pos=0&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42013&pos=1&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42016&pos=2&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42019&pos=3&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41998&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42022&pos=4&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42025&pos=5&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42004&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42028&pos=6&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42031&pos=7&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42034&pos=8&anz=60
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Alle bis zum 20.09.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III C 2 -S 
7107/19/ 
10006 :003  
 

18.09.2019 

Einstufung einer juristischen Person des privaten Rechts als sonstige Einrich-

tung des öffentlichen Rechts im Sinne des Artikels 13 MwStSystRL; EuGH-Rs. 

C-174/14, Saudaçor 

 
IV C 1 -S 
2252/08/ 
10004 :027 
 

16.09.2019 
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; Ergänzung des BMF-Schreibens vom 

18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) 

IV C 5 -S 
2378/19/ 
10002 :001 
 

09.09.2019 

Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre 

ab 2020; Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den 

Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung für Kalenderjahre ab 2020 

IV C 5 -S 
2378/19/1003
0 :001 

09.09.2019 
Bekanntmachung des Musters für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteu-

erbescheinigung 2020 

 
IV C 1 -S 
2256/19/ 
10002 :001 
 

03.09.2019 
Ermittlung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns bei Entnahme aus ei-

nem Betriebsvermögen (§ 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 3 EStG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-09-18-einstufung-einer-juristischen-person-des-privaten-rechts-als-sonstige-einrichtung-des-oeffentlichen-rechts.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-09-18-einstufung-einer-juristischen-person-des-privaten-rechts-als-sonstige-einrichtung-des-oeffentlichen-rechts.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-09-18-einstufung-einer-juristischen-person-des-privaten-rechts-als-sonstige-einrichtung-des-oeffentlichen-rechts.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-09-16-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer-ergaenzung-des-BMF-Schreibens-vom-18-Januar-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-09-16-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer-ergaenzung-des-BMF-Schreibens-vom-18-Januar-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2019-09-16-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer-ergaenzung-des-BMF-Schreibens-vom-18-Januar-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-09-03-ermittlung-des-steuerpflichtigen-veraeusserungsgewinns-bei-entnahme-aus-einem-betriebsvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-09-03-ermittlung-des-steuerpflichtigen-veraeusserungsgewinns-bei-entnahme-aus-einem-betriebsvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-09-03-ermittlung-des-steuerpflichtigen-veraeusserungsgewinns-bei-entnahme-aus-einem-betriebsvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 3a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a0 - neu -  


(§ 3a Absatz 3a - neu -,  


 § 52 Absatz 4a Satz 4 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 3a wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a.) Bei Zusammenveranlagung sind auch die laufenden 


Beträge und Verlustvorträge des anderen Ehegatten 


einzubeziehen.“.“


b) In Nummer 24 ist dem Buchstaben a folgender Buchstabe a0


voranzustellen:


„a0 Dem Absatz 4a wird folgender Satz angefügt: 


„Satz 1 gilt auch für § 3a Absatz 3a in der Fassung des Artikels … des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes].“
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Begründung: 


Als Reaktion auf den Beschluss des Großen Senats vom 28. November 2016 – 
GrS 1/2015 – (BStBl 2017 II S. 393), dass das BMF-Schreiben vom 
27. März 2003 (BStBl I S. 240 – sog. Sanierungserlass, ergänzt durch das 
BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009, BStBl 2010 I S. 18) gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt, wurden mit dem 
Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen (BGBl. 2017 I S. 2074) u. a. die Vorschriften des § 3a 
Einkommensteuergesetz (EStG) (steuerfreie Sanierungserträge) und § 3c 
Absatz 4 EStG (Berücksichtigung von Betriebsvermögensminderungen oder 
Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einem steuerfreien Sanierungsertrag) 
geschaffen. 


Die Steuerbefreiung von Sanierungserträgen wird dabei durch eine vorrangige 
Verlustverrechnung auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt.  


Hierzu ist in § 3a Absatz 3 EStG geregelt, dass bestehende 
Verlustverrechnungspotentiale aus den Vorjahren, dem Sanierungsjahr und 
dem Folgejahr verbraucht werden. Nach der Gesetzesbegründung  
(BT-Drucksache 18/12128) sind bei zusammenveranlagten Ehegatten auch die 
laufenden Einkünfte und Verlustvorträge des anderen Ehegatten einzubeziehen.  


Aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit soll diese schon bisher von der 
Finanzverwaltung vertretene Auffassung im Gesetz verankert werden. Die 
Erwähnung in der Gesetzesbegründung könnte keine ausreichende 
Rechtsgrundlage darstellen. 


Mit der Ergänzung des § 52 Absatz 4a EStG wird hinsichtlich der zeitlichen 
Anwendung ein Gleichklang mit der Grundnorm hergestellt.


2. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu - und Nummer 24 Buchstabe a1 -neu- 


(§ 5a Absatz 6 Satz 2 -neu, § 52 Absatz 10 Satz 5 -neu- EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 4 ist folgende Nummer 4a einzufügen: 


„4a. Dem § 5a Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„Für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens sind den 


weiteren Absetzungen für Abnutzung unverändert die 


ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu 


legen.““
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b) In Nummer 24 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufügen: 


„a1 „Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 5a Absatz 6 in der durch Artikel … des Gesetzes vom … 2019, 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und die Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist erstmals für 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.Dezember 20[18] 


beginnen.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat erstmals im seinem Urteil vom 25.Oktober 2018 - IV R 35/16 - 
u. a. entschieden, dass der Wechsel von der Gewinnermittlung nach der 
Tonnage zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich wie eine 
fiktive Einlage anzusehen sei. Der Teilwertansatz gemäß § 5a Absatz 6 EStG 
für Wirtschaftsgüter, die dem internationalen Seeschiffsverkehr unmittelbar 
dienen, beruhe auf einer Einlagefiktion. Daraus folgt nach seiner Ansicht bei 
abschreibbaren Wirtschaftsgütern für die weitere AfA-Bemessungsgrundlage, 
dass nach dem Wechsel der Gewinnermittlungsart der Einlagewert an die Stelle 
der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten tritt. Der neuen 
Auffassung des BFH in seinem Urteil vom 25. Oktober 2018 - IV R 35/16 -, 
wonach der Wechsel von der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG 
zum Bestandsvergleich eine fiktive Einlage oder Eröffnung eines neuen 
Betriebs bedeutet, wird nicht gefolgt. Vielmehr wird auch weiterhin an der 
bisherigen Verwaltungsauffassung festgehalten, wonach mit der 
Teilwertaufstockung nach § 5a Absatz 6 EStG lediglich sichergestellt werden 
soll, dass stille Reserven, die während der pauschalen Gewinnermittlung nach 
§ 5a EStG gebildet wurden, nicht besteuert werden müssen, die weitere AfA 
für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens jedoch von dieser 
Aufstockung unbeeinflusst bleiben soll. Entsprechend handelt es sich bei der 
vorgeschlagenen Formulierung um eine gesetzliche Festschreibung der 
langjährigen Verwaltungsauffassung dahingehend, dass beim Rückwechsel von 
der pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG zur normalen 
Gewinnermittlung nach §§ 4, 5 EStG für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 
Anlagevermögens den weiteren Absetzungen für Abnutzung unverändert die 
ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde zu legen sind.  


Für die Zeit der Tonnagebesteuerung sind neben der Gewinnermittlung nach 
§ 5a EStG zusätzliche Steuerbilanzen nach § 4 Absatz 1 oder § 5 EStG 
einschließlich etwaiger Ergänzungs- und Sonderbilanzen (sog. 
Schattenbilanzen) zu führen (§ 60 Absatz 1 Satz 1 EStDV). Aufgrund der 
Fortführung der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die 
Ergänzungsbilanzen auch in der Zeit nach der Tonnagebesteuerung 
fortzuführen.
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Zu Buchstabe b: 


Die Änderung des § 5a Absatz 6 EStG ist erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 20[18] beginnen.


3. Zu Artikel 1 Nummer 5a - neu -, Nummer 24 Buchstabe b1 - neu - 


(§ 7g Absatz 7 Satz 6, § 52 Absatz 16 Satz 6 - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 5 ist folgende Nummer 5a einzufügen 


„5a. Dem § 7g Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Hinzurechnung nach Absatz 2 hat bei Personengesellschaften 


und Gemeinschaften in dem Vermögensbereich zu erfolgen, für den 


der Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde.““ 


b) In Nummer 24 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) Dem Absatz 16 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7g Absatz 7 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für Investitionsabzugsbeträge 


anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2018 endenden 


Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden.““


Begründung: 


Mit Urteil vom 15. November 2017 - VI R 44/16 - hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass ein im Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft 
gebildeter Investitionsabzugsbetrag auch für eine nach § 7g EStG begünstigte 
Investition im Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers verwendet 
werden kann. Des Weiteren sei der Investitionsabzugsbetrag in der Folge auch 
im Sonderbereich des investierenden Mitunternehmers hinzuzurechnen. Dies 
folge daraus, dass Hinzurechnung und Minderung der Anschaffungskosten 
nach § 7g Absatz 2 Satz 2 EStG „gleich“ laufen würden.
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Eine uneingeschränkte Anwendung des Urteils ermöglicht die Verschiebung 
von Gewinn zwischen Mitunternehmern. Zur Vermeidung solcher vom 
Gesetzgeber nicht gewollten Steuergestaltungen wird § 7g Absatz 7 EStG 
dahingehend angepasst, dass die Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags 
parallel zum Vermögensbereich der Inanspruchnahme vorzunehmen ist.  


Die Ergänzung ist erstmals auf Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in 
nach dem 31. Dezember 2018 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch 
genommen werden. 


4. Zu Artikel 1 (zu Bescheinigungen nach §§ 7h Absatz 2, 7i Absatz 2 und 


§ 10f i. V. m. § 7h bzw. 7i EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


gesetzliche Regelung geschaffen werden kann, wonach Bescheinigungen nach 


§ 7h Absatz 2, § 7i Absatz 2, § 10f i. V. m. § 7h bzw. § 7i EStG im 


Besteuerungsverfahren keine Bindungswirkung entfalten, wenn die von der 


jeweils zuständigen Bescheinigungsbehörde ausgestellte Bescheinigung 


offensichtlich rechtswidrig ist und das Berufen auf deren Bindungswirkung als 


rechtmissbräuchlich erscheint.


Begründung: 


Gemäß § 7h Absatz  2 Satz 1, § 7i Absatz 2 Satz 1, § 10f EStG kann der 
Steuerpflichtige die jeweiligen (erhöhten) Absetzungen nur in Anspruch 
nehmen, wenn er durch eine Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen der 
Steuerbegünstigungsvorschrift nachweist. Das Gleiche gilt nach § 11a 
Absatz 4 i. V. m. § 7h Absatz 2 Satz 1 und § 11b Satz 3 i. V. m. § 7i Absatz 2 
Satz 1 EStG entsprechend, wenn der Steuerpflichtige die begünstigte 
Verteilung von Erhaltungsaufwand in Anspruch nehmen möchte. 


Der Bundesfinanzhof hat wiederholt entschieden, dass die Bescheinigung nach 
§ 7h Absatz 2 EStG - unabhängig von deren Rechtmäßigkeit - für die 
Finanzbehörden bindend ist (BFH, Urteile vom 10. Oktober 2017 – X R 6/16 –, 
BFHE 260, 55, BStBl II 2018, 272; vom 17. April 2018 – IX R 27/17 –, BFHE 
261, 293, BStBl II 2018, 597). 


Auch die Finanzverwaltung erkennt bislang an, dass die Bescheinigungen 
weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die 
Finanzbehörden unterliegen. Es handelt sich um Verwaltungsakte in Form von 
Grundlagenbescheiden, an die die Finanzbehörden im Rahmen des gesetzlich 
vorgegebenen Umfangs gebunden sind (§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).
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Selbst wenn offensichtlich ist, dass die Bescheinigung für Maßnahmen erteilt 
worden ist, bei denen die Voraussetzungen nicht vorliegen, die Bescheinigung 
also rechtswidrig ist, ist die Finanzbehörde daran gebunden. Sie kann in diesen 
Fällen nur ihr Remonstrationsrecht geltend machen, d.h. die ausstellende 
Behörde zur Überprüfung veranlassen sowie um Rücknahme oder Änderung 
der Bescheinigung nach Maßgabe des § 48 Absatz 1 VwVfG bitten (vgl. R 7h 
Absatz 4 Sätze 2 bis 4, R 7i Absatz 2 Satz 2, R 10f EStR, R 11a, R 11b sowie 
entsprechende Bescheinigungsrichtlinien). 


Das Remonstrationsrecht der Finanzbehörden erweist sich in der Praxis jedoch 
– auch unter Einbeziehung der entsprechenden Aufsichtsbehörden – aus 
diversen Gründen oftmals als erfolglos. Zum einen kann zwischen 
Finanzbehörde und ausstellender Behörde bereits Uneinigkeit darüber 
bestehen, ob die erteilte Bescheinigung rechtswidrig ist, mit der Folge, dass die 
ausstellende Behörde sich nicht veranlasst sieht, eine Rücknahme nach § 48 
Absatz 1 VwVfG zu prüfen. Zum anderen kann die (rechtmäßige) Rücknahme 
einer rechtswidrigen Bescheinigung auch daran scheitern, dass die weiteren in 
§ 48 VwVfG normierten Voraussetzungen, wie zum Beispiel das Einhalten der 
Jahresfrist nach § 48 Absatz 4 VwVfG, nicht vorliegen. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs stehe der Finanzverwaltung 
bei gegenteiliger Auffassung nach erfolgloser Remonstration der 
Verwaltungsrechtsweg offen. Sofern sich dieser Weg in der Praxis als 
ungeeignet erweisen sollte, um etwaigen offensichtlich unrichtigen 
Bescheinigungen wirksam entgegenzutreten, wäre es die Aufgabe des 
Gesetzgebers, die gegebene Kompetenzverteilung im Interesse der 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu überprüfen und ggf. zu korrigieren (BFH-
Urteil vom 22. Oktober 2014 – X R 15/13 –, BFHE 247, 562, BStBl II 2015, 
367 m. w. N.). 


Auf Bund-Länder-Ebene wurde die Möglichkeit, den Klageweg zu beschreiten, 
bereits 2007 erörtert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass etwaige Klagen der 
Finanzbehörden gegen solche Bescheinigungen mit einem erheblichen 
Prozessrisiko behaftet sind. Unabhängig davon, welche Klageart (Anfechtungs-
, Verpflichtungs- oder Feststellungsklage) vorliegend statthaft wäre, dürften die 
Klagen mangels Klagebefugnis der Finanzbehörden unzulässig sein. Den 
Finanzbehörden dürfte es nicht gelingen, sich auf ein zur Klage berechtigendes 
subjektiv-öffentliches Recht zu berufen. 


Damit gibt es für die Finanzbehörden bei einer erfolgslos gebliebenen 
Remonstration keine weitere Möglichkeit, um offensichtlich unrichtigen 
Bescheinigungen wirksam entgegenzutreten. 


Um diesen Missstand im Interesse der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu 
beheben, sollte eine Regelung geschaffen werden, wonach die 
Bindungswirkung für die Finanzbehörde im Besteuerungsverfahren entfällt, 
wenn es sich um offensichtlich rechtswidrige Bescheinigungen handelt und das 
Berufen auf deren Bindungswirkung als rechtsmissbräuchlich erscheint.
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5. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe b (§ 7h Absatz 2 Satz 1 EStG) 


In Artikel 1 ist Nummer 6 Buchstabe b wie folgt zu fassen: 


„b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


werden die Wörter „die Bescheinigung hat die Höhe der Aufwendungen für 


die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie die Erforderlichkeit der 


Aufwendungen zu enthalten.“ angefügt.“


Begründung: 


Die vorgesehene Gesetzesänderung zielt darauf ab, dass in der Bescheinigung 
auch die Höhe der Aufwendungen für die Maßnahmen nach § 7h Absatz 1 
Satz 1 und 2 EStG ausgewiesen werden. Die Ergänzung des § 7h Absatz 2 
Satz 1 EStG schafft dafür die notwendige gesetzliche Grundlage. Neben der 
Höhe der Aufwendungen sollte mit der Bescheinigung auch die 
Erforderlichkeit der Aufwendungen durch die Bescheinigungsbehörde 
nachgewiesen werden. Aus formalen Gründen sollte auch diese 
Bescheinigungspflicht ausdrücklich im Gesetz verankert werden. Die 
Erwähnung in der Gesetzesbegründung stellt keine ausreichende 
Rechtsgrundlage dar.
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6. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG) 


In Artikel 1 Nummer 8 sind in § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 nach den 


Wörtern „Kindergeld gesteht“ die Wörter „im Rahmen seiner Unterhalts-


verpflichtung“ einzufügen.


Begründung: 


§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG sieht in seiner geltenden Fassung vor, 
dass der Steuerpflichtige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines 
Kindes als eigene Beiträge steuermindernd berücksichtigen kann, wenn die 
Beiträge vom Steuerpflichtigen „im Rahmen seiner Unterhaltsverpflichtung“ 
getragen werden. Dieser Passus stellt klar, dass die Unterhaltsverpflichtung 
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist. 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Fassung des § 10 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 2 EStG-E sieht diese Klarstellung nicht vor. Lediglich aus der 
Begründung des Gesetzentwurfs wird deutlich, dass der Sonderausgabenabzug 
weiterhin eine Unterhaltsverpflichtung voraussetzt. 


Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte der Passus deshalb weiterhin 
ausdrücklich im Gesetz enthalten sein.


7. Zu Artikel 1 Nummer 12a - neu - (§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG) 


In Artikel 1 ist nach Nummer 12 folgende Nummer 12a einzufügen: 


„12a. § 22 Nummer 5 Satz 15 wird wie folgt gefasst: 


„§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in der ab dem 27. Juli 2016 geltenden 


Fassung findet keine Anwendung.““


Begründung:


§ 22 Nummer 5 Satz 15 EStG wurde durch das Gesetz zur Stärkung der 
betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze 
(Betriebsrentenstärkungsgesetz) vom 17.08.2017 (BGBl I 2017, 3214) zur 
Vermeidung einer etwaigen doppelten Steuerfreistellung eingefügt. 


Die Regelung erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung solcher Erträge, 
für die auf Fondsebene eine Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 12 des 
Investmentsteuergesetzes tatsächlich erfolgt ist, und solchen Erträgen, für die 
eine solche Befreiung nicht gewährt wurde. Für Investmentfondsanteile, die im 
Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen gehalten werden, besteht 
für den Investmentfonds generell die Möglichkeit, die Besteuerung auf der 
Eingangsseite nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes zu 
vermeiden. Einer zusätzlichen Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6
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Satz 9 EStG bedarf es aus steuersystematischen Gründen in diesen Fällen nicht.  


Von den Befreiungsmöglichkeiten nach den §§ 8 bis 12 des 
Investmentsteuergesetzes machen jedoch nicht alle Investmentfonds Gebrauch. 
Dies macht bei der Besteuerung auf Anlegerebene nach der derzeitigen 
Regelung eine komplizierte Aufteilung der ausgezahlten Versicherungsprämien 
erforderlich, um für Erträge aus solchen Investmentfonds, die tatsächlich keine 
Befreiung nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes beansprucht 
haben, eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 EStG zu 
gewähren. 


Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass eine derartige Aufteilung sehr 
aufwendig und letztlich nur für eine sehr geringe Anzahl von Anlegern von 
Bedeutung ist, da von dieser Regelung nur solche Erträge aus zertifizierten 
Altersvorsorgeverträgen betroffen sind, für die eine Riesterförderung nicht in 
Betracht kommt (z. B. bei übersparten Riester-Verträgen oder im Falle einer 
schädlichen Verwendung). Mit der Neuregelung des § 22 Nummer 5 Satz 15 
EStG wird daher ab 2020 die Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 
Satz 9 EStG bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen generell ausgeschlossen. 
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 
12 des Investmentsteuer-gesetzes bleibt von der Änderung unberührt.


8. Zu Artikel 1 Nummer 12b - neu - (§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 - neu - 


EStG)


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 12a folgende Nummer 12b einzufügen: 


„12b. In § 22a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


folgende Nummer angefügt: 


„8. soweit angeordnet, die Höhe der durch Steuerabzug gemäß § 50a 


Absatz 7 einbehaltenen Beträge.““


Begründung: 


Durch die Ergänzung wird der Inhalt der Rentenbezugsmitteilungen um den 
aufgrund einer Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG vom Rententräger 
einbehaltenen Betrag erweitert. Dies ist erforderlich, um die 
automationstechnische Abwicklung der Fälle mit angeordnetem 
Steuereinbehalt insbesondere im Finanzamt Neubrandenburg (RiA) sicher zu 
stellen. Dieses Finanzamt ist für die Besteuerung der im Ausland ansässigen 
Rentner in den Fällen ohne weitere Inlandseinkünfte bundesweit zentral 
zuständig. 
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Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist die Gefahr von Steuerausfällen gegenüber 
reinen Inlandsfällen deutlich größer, da die Steuerzahler im Ausland leben und 
damit die Zugriffsmöglichkeiten für den Fiskus im Fall von Steuerrückständen 
deutlich erschwert sind. Ein wesentlicher Beanstandungspunkt des 
Bundesrechnungshofes in seiner diesbezüglichen Prüfung war es, dass die 
festgesetzten Einkommensteuerbeträge häufig rückständig blieben und 
Vollstreckungsmaßnahmen in der Regel erfolglos verlaufen sind. Einzig das 
Steuerabzugsverfahren nach § 50a Absatz 7 EStG erwies sich als geeignet, die 
Entstehung neuer Steuerrückstände zu vermeiden. 


In Mecklenburg-Vorpommern findet § 50a Absatz 7 EStG (Steuerabzugs-
verfahren auf Anordnung) im Finanzamt Neubrandenburg (RiA) bereits seit 
vielen Jahren Anwendung. Der Bundesrechnungshof weist zutreffend darauf 
hin, dass eine Automationsunterstützung für eine breite Anwendung des 
Steuerabzugs auf Anordnung gemäß § 50a Absatz 7 EStG dringend 
erforderlich ist (Abschließende Mitteilung des Bundesrechnungshofes über die 
Prüfung der Sicherung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis bei 
beschränkt Steuerpflichtigen vom 22. Dezember 2014, Gz.: 38160 – 2012 – 
0364). 


Das auf Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen konzipierte IT-
Verfahren zum Steuerabzug auf Anordnung nach § 50a Absatz 7 EStG lässt 
sich jedoch weder kurz- noch mittelfristig programmtechnisch umsetzen, da es 
in dieser Form einen enormen Entwicklungsaufwand erfordert. Hintergrund ist 
im Wesentlichen, dass das bisher konzipierte Verfahren für jeden 
Einbehaltungsfall nach § 50a Absatz 7 EStG die Einrichtung eines zusätzlichen 
Steuerkontos vorsieht, um die Anrechnung des Steuerabzugs gemäß § 36 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG sicherzustellen. Dies könnte allein im 
Finanzamt Neubrandenburg (RiA) zu zusätzlichen Steuerkonten im 
sechsstelligen Bereich führen. 


Vor diesem Hintergrund schlagen die mit der Angelegenheit befassten 
Automationsgremien eine alternative, weit weniger aufwändige 
Programmlösung vor, die auch zeitnah zu realisieren wäre. Diese 
Alternativlösung beinhaltet: 


1. Die Anordnung des Steuerabzugs erfolgt weiterhin einzelfallbezogen. 
Hierfür ist ein Anordnungsdialog erforderlich. Der Anordnungsbescheid 
soll zukünftig, sowohl in Papier als auch elektronisch versandt werden 
können. In diesem Punkt gibt es keine Abweichungen zum bisher 
konzipierten Verfahren. 


2. Die Anmeldung der Steuerabzugsbeträge erfolgt durch den 
Vergütungsschuldner für seine betroffenen Vergütungsgläubiger in 1 
Anmeldung an das anordnende Finanzamt. Hierzu ist 1 Steuerkonto für 
den jeweiligen Vergütungsschuldner erforderlich.
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3. Der Steuerabzug auf Anordnung hat keine abgeltende Wirkung gemäß 
§ 50a Absatz 7 Satz 4 EStG i. V. m. § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG; er muss 
auf die festzusetzende Steuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe 
a EStG angerechnet werden. Für die technische Umsetzung der 
Anrechnung der Steuerabzugsbeträge im Rahmen der Veranlagung ist die 
Höhe des Steuerabzugs vom Vergütungsschuldner (elektronisch) 
mitzuteilen, da die vom Finanzamt angeordneten Beträge von diesem 
u.U. zeitlich verzögert und in abweichender Höhe einbehalten werden. 


Die beschriebene Alternativlösung ist deutlich schneller umsetzbar und führt 
zu einem besseren Ergebnis als der bisher konzipierte Ansatz. Der unter 
Punkt 2 ausgeführte Lösungsansatz, dass der nach § 50a Absatz 7 EStG 
Einbehaltungspflichtige (wie beim Kapitalertragsteuer- bzw. Lohnsteuer-
anmeldeverfahren) eine Meldung für alle gemäß § 50a Absatz 7 EStG 
einbehaltenen Beträge abgibt, macht die hohe Anzahl der zusätzlichen 
Steuerkonten entbehrlich und führt sowohl bei den Rentenversicherungsträgern 
als auch in der Finanzverwaltung zu erheblichen Entlastungen. 


Voraussetzung ist allerdings die Sicherstellung der Anrechnung der 
einbehaltenen Beträge nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG. Dazu 
benötigt die Finanzverwaltung den Abzugsbetrag nach § 50a Absatz 7 EStG in 
der Rentenbezugsmitteilung, damit im Rahmen der Veranlagung eine 
Anrechnung der bereits getilgten Steuer - entsprechend den technischen 
Mechanismen der Lohnsteuer - möglich ist (siehe Punkt 3). Nur so kann dieser 
Betrag automatisch dem zutreffenden Steuerkonto zugeordnet werden. Daher 
ist der Datensatz der Rentenbezugsmitteilung, zu diesem Zweck um die vom 
Rententräger einbehaltenen Steuerabzugsbeträge zu ergänzen. Dazu muss eine 
gesetzliche Verpflichtung gegenüber den Rentenversicherungsträgern 
geschaffen werden. 


Da der einzig bekannte Anwendungsfall dieser Konstellation 
(Ein Vergütungsschuldner für mehrere Vergütungsgläubiger) die Anordnung 
an Rentenversicherungsträger ist, wäre der nach § 50a Absatz 7 EStG 
einbehaltene Betrag ausschließlich in der jeweiligen Rentenbezugsmitteilung 
zu ergänzen. Andere Mitteilungswege müssen nicht geschaffen werden. 


Ziel ist es, ein möglichst verwaltungsökonomisches Verfahren für alle 
Beteiligten umzusetzen. Anderweitige gesetzliche Änderungen sind zur 
programmtechnischen Umsetzung der Alternativlösung nicht erforderlich.
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9. Zu Artikel 1 Nummer 12c - neu - (§ 32d Absatz 3 Satz 3 - neu - EStG) 


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 12b folgende Nummer 12c einzufügen: 


„12c. In § 32d Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt: 


„Im Fall des Satzes 1 ist eine Veranlagung ungeachtet von § 46 


Absatz 2 EStG durchzuführen.““ 


Begründung:


Nach § 32d Absatz 3 Satz 1 EStG sind steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht 
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben. Fraglich ist, ob diese Regelung bei Arbeitnehmern zu einer 
Pflichtveranlagung führen kann. 


Aus § 32d Absatz 3 EStG lässt sich eine solche Veranlagungspflicht – 
unabhängig von der Höhe der erzielten Kapitalerträge – derzeit nicht zwingend 
herleiten, da dort nur die Verpflichtung normiert wird, Kapitalerträge in der 
Steuererklärung anzugeben. Eine ausdrückliche Abgabe- und 
Veranlagungsverpflichtung – wie etwa in § 46 EStG und § 56 EStDV geregelt 
– ergibt sich aus § 32d Absatz 3 EStG nach dem reinen Wortlaut nicht. 


Bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitaleinkünften, für die keine 
Kapitalertragsteuer erhoben wurde, käme eine Veranlagung daher 
grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 46 Absatz 2 Nummer 1 
EStG in Betracht. Voraussetzung wäre hiernach jedoch, dass die positive 
Summe der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug 
vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, mehr als 410 Euro beträgt. Nach § 2 
Absatz 5b EStG könnten Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 
EStG bei der Ermittlung der Freigrenze des § 46 Absatz 2 Nummer 1 EStG 
jedoch außen vorbleiben. Auch wenn die Kapitalerträge keinem abgeltenden 
Steuerabzug im Sinne von § 43 Absatz 5 EStG unterlegen haben, unterliegen 
sie nach § 32d Absatz 2 Satz 2 EStG dem besonderen Steuertarif nach § 32d 
Absatz 1 EStG. 


Damit könnte bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Kapitalerträgen ohne 
Steuerabzug, für die die Anwendung von § 32d Absatz 2 und 6 EStG nicht in 
Betracht käme, unabhängig von deren Höhe eine Pflichtveranlagung nach § 25 
Absatz 1 in Verbindung mit § 46 EStG ausgeschlossen sein. Im Ergebnis 
könnten derartige Erträge unversteuert bleiben. Dieses Ergebnis widerspräche 
dem Sinn und Zweck der Regelung des § 32d Absatz 3 EStG, wonach 
sämtliche Kapitalerträge ohne Steuerabzug mit solchen Kapitalerträgen 
gleichzustellen sind, die einem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. 


§ 32d Absatz 3 EStG wird daher klarstellend um eine Regelung ergänzt, 
wonach in Fällen des § 32d Absatz 1 Satz 1 EStG immer eine 
Pflichtveranlagung durchzuführen ist.
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10. Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


EStG)


In Artikel 1 ist Nummer 16 wie folgt zu fassen: 


„16. § 40 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


a) In Satz 1 wird Nummer 2 wie folgt gefasst: 


„2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt; 


dabei kann auf die Anwendung des Freibetrags im Sinne des 


§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 sowie eine 


Aufzeichnung im Lohnkonto verzichtet werden.“ 


b) Die Sätze 2 und 3 werden durch die folgenden Sätze ersetzt: 


(weiter wie Gesetzentwurf)“


Begründung:


Derzeit fallen Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer im 
Rahmen von Betriebsveranstaltungen unter die Freibetragsregelung des § 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Einkommensteuergesetz. Danach kommt für 
maximal zwei Betriebsveranstaltungen jährlich jeweils ein Freibetrag von 
110 Euro pro Arbeitnehmer zur Anwendung, sodass der Arbeitnehmer erst den 
übersteigenden Betrag individuell versteuern muss. Alternativ kann der 
Arbeitgeber den übersteigenden Betrag nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Einkommensteuergesetz pauschal mit 25 Prozent versteuern. 


Zur Anwendung der Freibetragsregelung muss der Arbeitgeber 
Teilnehmerlisten über die Anwesenheit der Arbeitnehmer für die jeweiligen 
Betriebsveranstaltungen führen. 


Zur Vermeidung des bürokratischen Aufwands, der mit der Führung der 
Teilnehmerlisten verbunden ist, soll der Arbeitgeber auf die Führung solcher 
Listen im Wege eines Wahlrechts verzichten können. Im Gegenzug muss der 
Arbeitgeber die Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung - ohne 
Berücksichtigung eines Freibetrags - pauschal mit 25 Prozent nach § 40 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz versteuern.
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11. Zu Artikel 1 Nummer 16a - neu - (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG) 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


Nach Nummer 16 ist folgende Nummer 16a einzufügen: 


„16a. In § 41a Absatz 1 Satz 1 wird Nummer 1 wie folgt gefasst: 


„1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 


Absatz 2) befindet (Betriebsstättenfinanzamt), eine 


Steuererklärung einzureichen, in der er die Summen der im 


Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu 


übernehmenden Lohnsteuer entsprechend dem Bezug des 


Arbeitslohns getrennt nach Kalenderjahren angibt (Lohnsteuer-


Anmeldung),“.“


Begründung:


Bislang hat der Arbeitgeber die Summe der im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden 
Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 
nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung einem Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 
zuzuordnen (sog. IST-Prinzip). Danach werden die Steuerabzugsbeträge dem 
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum zugeordnet, in dem der Arbeitslohn dem 
Arbeitnehmer zufließt (§ 38 Absatz 2 EStG). 


Abweichend hiervon hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die einbehaltenen 
Steuerabzugsbeträge bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder am Ende 
eines Kalenderjahres auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für das 
Kalenderjahr zu bescheinigen, in dem der Arbeitslohn als bezogen gilt (sog. 
FÜR-Prinzip, § 38a Absatz 1 Sätze 2 und 3 EStG). 


Diese unterschiedliche Handhabung führt dazu, dass bei einem maschinellen 
Abgleich der "angemeldeten Steuerabzugsbeträge" mit den "bescheinigten 
Steuerabzugsbeträgen" regelmäßig Differenzbeträge auftreten. Da diese sog. 
Differenzfälle als risikobehaftete Fälle eingestuft werden, ist bei ihnen die 
ordnungsgemäße Durchführung des Lohnsteuerabzugs durch die Arbeitgeber 
von den Finanzämtern zu überprüfen. Aufgrund der beschriebenen 
unterschiedlichen Handhabung werden auch Fälle als Differenzfälle 
ausgeworfen, die nicht risikobehaftet sind. Im Kern geht es deshalb darum, den 
maschinellen Abgleich zielgenauer auszugestalten. Dadurch sollen sich sowohl 
bei den Finanzämtern als auch den Arbeitgebern/Steuerberatern teils zeit- und 
arbeitsaufwendigen Rückfragen erübrigen.
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Zu diesem Zweck soll das Lohnsteuer-Anmeldungsverfahren auf das "Für-
Prinzip" umgestellt werden. In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG wird 
hierzu geregelt, dass die anzumeldenden Steuerabzugsbeträge entsprechend 
dem Bezug des Arbeitslohns getrennt nach Kalenderjahren anzumelden sind. 


Ein zusätzlicher Bürokratieaufwand für die Arbeitgeber/Steuerberater entsteht 
hierdurch nicht. Denn die zur Umsetzung des "FÜR-Prinzips" im Lohnsteuer-
Anmeldungsverfahren erforderlichen Informationen liegen bereits im 
Datenbestand der Arbeitgeber/Steuerberater vor.


12. Zu Artikel 1 Nummer 21, Nummer 24 Buchstabe i (§ 50 Absatz 1 Satz 2, 


 § 52 Absatz 46 Satz 10


EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 21 ist wie folgt zu fassen: 


„21. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Einkommen“ die 


Wörter „bei der Ermittlung des Steuersatzes“ eingefügt. 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 5 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bb) Folgende Nummer 6 wird eingefügt: 


(weiter wie Gesetzentwurf)“ 


b) Nummer 24 Buchstabe i ist wie folgt zu fassen: 


„i) Absatz 46 wird wie folgt geändert: 


aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 50 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 


Fällen anzuwenden.“ 


bb) Nach Satz 2 wird (weiter wie Gesetzentwurf)“
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Begründung: 


Die Steuerfreistellung des Existenzminimums ist bei beschränkt 
Steuerpflichtigen grundsätzlich Sache des Wohnsitzstaates. Deshalb wird durch 
§ 50 Abs. 1 Satz 2 EStG der Grundfreibetrag im Rahmen der Ermittlung der 
Einkommensteuer dem inländischen zu versteuernden Einkommen 
hinzugerechnet. Im Ergebnis wird dadurch kein fiktives Einkommen besteuert, 
sondern der Steuersatz wird lediglich auf das Niveau hochgeschleust, das sich 
aus dem Tarifverlauf oberhalb des Grundfreibetrags ergibt.  


Nicht ganz klar ist jedoch, was aus der derzeitigen Gesetzesformulierung folgt, 
wenn ein beschränkt Steuerpflichtiger inländische Einkünfte sowie Einkünfte 
hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Rechnet man den 
Grundfreibetrag dem inländischen zu versteuernden Einkommen zu und 
besteuert man den um den Grundfreibetrag erhöhten Betrag, könnten sich für 
das der inländischen Besteuerung unterliegende Einkommen rein rechnerisch 
Steuersätze weit oberhalb des Spitzensteuersatzes ergeben. Im Extremfall wäre 
die rechnerische Einkommensteuer dann höher als das tatsächliche inländische 
zu versteuernde Einkommen. 


Durch die Änderung in § 50 Absatz 1 Satz 2 EStG wird klargestellt, dass es 
nicht zu einer Übermaßbesteuerung kommen kann, sondern dass die 
Hinzurechnung des Grundfreibetrags nur den Steuersatz des tatsächlich zu 
versteuernden inländischen Einkommens beeinflusst. Die Änderung erfasst 
daher alle offenen Fälle. 


13. Zu Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe b (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


neu vorgesehenen Veranlagungsmöglichkeit in § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 


eine eigene Zuständigkeitsregelung beigefügt werden sollte.


Begründung: 


Die neue Veranlagungsmöglichkeit richtet sich an im Ausland ansässige 
Steuerpflichtige, denen eine bei einem inländischen Versicherungs-
unternehmen abgeschlossene Lebensversicherung ausgezahlt wird. Nach den 
allgemeinen Regelungen der Abgabenordnung (AO) richtet sich die 
Zuständigkeit nach § 20 Absatz 2 AO. Die dort angeführten 
Anknüpfungsmerkmale (inländisches Vermögen, Ausübung oder Verwertung 
einer Tätigkeit im Inland) lassen für die hier relevanten Fälle eine eindeutige 
Zuständigkeitsbestimmung nicht zu.  


Der neuen Veranlagungsmöglichkeit sollte daher eine eigene 
Zuständigkeitsregelung beigefügt werden. Es sollte geprüft werden, ob die 
Zuständigkeit für die neue Veranlagungsmöglichkeit dem Finanzamt 
zuzuweisen ist, an das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist. 
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14. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e (§ 52 Absatz 20 Satz 1, Satz 2 - neu - 


EStG) 


In Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe e ist in § 52 Absatz 20 Satz 1 nach den 


Wörtern „Schadens dienen“ das Wort „(Rechtsfolgen)“ einzufügen und 


folgender Satz anzufügen: 


„§ 12 Nummer 4 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist auch für mit Rechtsfolgen im Sinne des Satzes 1 


zusammenhängende Aufwendungen anzuwenden, wenn die Rechtsfolge vor 


dem 1. Januar 2019 festgesetzt wurde.“


Begründung: 


Der angefügte Satz 2 stellt sicher, dass das Abzugsverbot für mit Geldstrafen 
o. Ä. zusammenhängende Aufwendungen auch für solche nach dem 
31. Dezember 2018 entstehende Aufwendungen anzuwenden ist, wenn die 
Geldstrafe o. Ä. vor dem 1. Januar 2019 festgesetzt wurde. 


Das Wort „damit“ in Satz 1 könnte so verstanden werden, dass nur mit 
Geldstrafen o. Ä. zusammenhängende Aufwendungen unter das Abzugsverbot 
fallen, die mit nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzten Geldstrafen o. Ä. im 
Kontext stehen. 


Die Einfügung des Klammerzusatzes „(Rechtsfolgen)“ in Satz 1 vermeidet 
Textwiederholungen im neuen Satz 2. 


15. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b1 - neu -, Buchstabe b2 - neu -  


(§ 3 Nummer 26 Satz 1, Nummer 26a Satz 1 EStG)


In Artikel 2 Nummer 2 sind nach Buchstabe b folgende Buchstaben einzufügen: 


„b1) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe „2 400 Euro“ durch die Angabe 


„3 000 Euro“ ersetzt. 


b2) In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „720 Euro“ durch die Angabe 


„840 Euro“ ersetzt.“
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Begründung: 


Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland engagieren sich Tag für Tag 
ganz konkret und ehrenamtlich für unser Land und seine Mitmenschen. In 
Zeiten von wachsender sozialer und humanitärer Verantwortung tragen sie mit 
ihrem bürgerschaftlichen Engagement entscheidend und unverzichtbar zu 
einem engen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei. Entlastungen für 
ehrenamtlich Tätige sind daher ein Kernpunkt zur Stärkung der Mitte der 
Gesellschaft und zur Entfaltung von weiterem Potenzial für bürgerschaftliches 
Engagement. 


Zu Buchstabe b1: 


Trainerinnen und Trainer, die diese Tätigkeit nebenberuflich in Sportvereinen 
ausüben, profitieren von der Übungsleiterpauschale. Auch die 
Entschädigungen für Ausbilderinnen und Ausbilder, z. B. bei der freiwilligen 
Feuerwehr und der DLRG oder an nebenberuflich in der Erziehung, Kunst oder 
Pflege Tätige, werden hierdurch begünstigt. Die Übungsleiterpauschale wurde 
zuletzt ab dem Veranlagungszeitraum 2013 erhöht. 


Durch die Anhebung des Freibetrags von 2 400 Euro auf 3 000 Euro können 
auch von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern getragene Kosten – 
insbesondere Fahrtkosten – im Zusammenhang mit der Tätigkeit besser als 
bisher steuerfrei erstattet werden.


Zu Buchstabe b2: 


Die Erhöhung der ebenfalls zuletzt für den Veranlagungszeitraum 2013 
angepassten Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 840 Euro unterstützt all 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die nicht in den Anwendungsbereich des 
§ 3 Nummer 26 fallen, sich aber gleichwohl ehrenamtlich engagieren, 
beispielsweise als Schriftführerinnen und Schriftführer oder Kassenwartinnen 
und Kassenwarte von gemeinnützigen Vereinen. 


Die Maßnahmen sind auch geeignet, den Bürokratieaufwand im Gemeinwesen 
spürbar zu reduzieren. Den Vereinen wird es hierdurch zugleich leichter fallen, 
ehrenamtlich Tätige für sich zu gewinnen.
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16. Zu Artikel 2 Nummer 3a - neu - 


Artikel 4a - neu - (§ 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG 


 § 8c Absatz 2 EStDV)


a) In Artikel 2 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird in Satz 1 nach der Angabe 


„1. Juli bis zum 30. Juni“ ein Komma gesetzt und die Wörter  


„1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 


30. Juni, soweit der Land- und Forstwirt nicht ein dem 


Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr wählt“ eingefügt.“ 


b) Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


In § 8c Absatz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die 


zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S 2730) 


geändert worden ist, wird Satz 1 gestrichen.“ 


Folgeänderung: 


a) Zu Artikel 35 (Inkrafttreten) 


In Artikel 35 ist Absatz 2 wie folgt zu fassen: 


„(2) Die Artikel 2, 4a, 9, 12, 29, 31 und 33 treten am 1. Januar 2020 in 


Kraft.“ 


b) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4 Weitere Änderung 


des Einkommensteuergesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 4a  Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gilt grundsätzlich ein 
Wirtschaftsjahr, das sich vom 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres erstreckt. 
Abweichende Regelungen sind für Betriebe mit hohem Futterbauanteil, 
Weinbaubetriebe und reine Forstbetriebe zugelassen. Letztere sowie 
Gartenbaubetriebe können auch ein dem Kalenderjahr entsprechendes 
Wirtschaftsjahr wählen, was allen anderen Betrieben bislang verwehrt ist.  


Der Gewinnermittlungszeitraum bei Gewerbetreibenden bestimmt sich 
dagegen nach dem regelmäßigen Abschlussstichtag, den das Unternehmen für 
sich gewählt hat, oder entspricht dem Kalenderjahr. In der Praxis hat sich die 
Notwendigkeit einer flexibleren Regelung auch für die Land- und 
Forstwirtschaft gezeigt. Daher wird die Möglichkeit geschaffen, neben den 
bisher zugelassenen Gewinnermittlungszeiträumen stets auch ein dem 
Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen. Dies erleichtert u. a. 
auch die Erstellung und Überprüfung der für das Kalenderjahr abzugebenden 
Umsatzsteuererklärungen. 


Zu Buchstabe b: 


Durch die Schaffung der Möglichkeit für Land- und Forstwirte, generell ein 
dem Kalenderjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen, ist die 
Sonderregelung für Gartenbaubetriebe und reine Forstbetriebe nicht mehr 
erforderlich und kann daher gestrichen werden. 


Zu Artikel 35 (Inkrafttreten): 


Artikel 4a tritt entsprechend Artikel 2 zum 1. Januar 2020 in Kraft.


17. Zu Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b - neu - , Buchstabe c - neu - 


Nummer 24 Buchstabe c (§ 6 Absatz 2 Satz 1, 


Absatz 2a, 


 § 52 Absatz 12 Satz 5a - neu - 


und 5b - neu - 


EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 (weiter wie Gesetzentwurf) 
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bbb) In Nummer 2 (weiter wie Gesetzentwurf) 


ccc) Die folgenden Nummer 3 und 4 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 (weiter wie Gesetzentwurf) 


bbb) In Nummer 2 (weiter wie Gesetzentwurf) 


ccc) Die folgenden Nummern 3 und 4 (weiter wie 


Gesetzentwurf) 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe 


„1000 Euro“ ersetzt. 


c) Absatz 2a wird gestrichen. 


b) Nummer 24 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2030“ ersetzt. 


bb) Nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 angeschafft, 


hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.“ § 6 


Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


11. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) ist letztmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2020 angeschafft, hergestellt 


oder in das Betriebsvermögen eingelegt worden sind. Für 


Sammelposten, die am 31. Dezember 2019 noch vorhanden sind, ist 


Absatz 2a in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung weiter 


anzuwenden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von bis zu 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) können als 
geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden. Diese 
Wertgrenze gilt seit 1. Januar 2018. Mit einer weitergehenden Anhebung der 
GWG-Grenze auf 1.000 Euro wird ein substanzieller Vereinfachungseffekt 
erreicht, indem die Regelungen zur Bildung eines Sammelpostens vollständig 
entfallen können. 


Als Alternative zur „GWG-800“ Regelung ist es derzeit möglich, 
geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 
zu 1.000 Euro in einen Sammelposten einzustellen, der linear über einen 
Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst wird. Das 
Sofortabschreibungsrecht besteht bei Ausübung dieser Option lediglich für 
Wirtschaftsgüter bis 250 Euro. 


Bereits heute dürfte die „GWG-800“ Regelung in den meisten Fällen zu einem 
steuerlich günstigeren Ergebnis führen. Bei Anhebung der Wertgrenze auf 
1.000 Euro ist das dann aber ausnahmslos der Fall, so dass der Sammelposten 
seine Praxisrelevanz vollständig verliert und die entsprechenden Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes abgeschafft werden können. 


Buchstabe b: 


Die auf 1.000 Euro erhöhte GWG-Grenze gilt erstmals bei Wirtschaftsgütern, 
die im Jahr 2020 – d. h. nach dem 31. Dezember 2019 – angeschafft wurden. 
Ein Sammelposten kann letztmals für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von mehr als 250 Euro und maximal 1.000 Euro, die vor 
dem 1. Januar 2020 angeschafft oder hergestellt wurden. Zum 
31. Dezember 2019 bestehende Sammelposten sind in den Folgejahren nach 
den Regeln des bisherigen Absatzes 2a aufzulösen.


18. Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 7c Absatz 1, 


Absatz 2 EStG), 


Artikel 2 Nummer 24 Buchstabe d (§ 52 Absatz 15b EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 5 ist § 7c wie folgt zu ändern: 


aa) In Absatz 1 sind nach dem Wort „Elektrolieferfahrzeugen“ die Wörter 


„und schweren Elektronutzfahrzeugen“ einzufügen.
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bb) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 


aaa) Nach dem Wort „Elektrolieferfahrzeuge“ sind die Wörter „und 


schwere Elektronutzfahrzeuge“ einzufügen. 


bbb) Nach dem Wort „EG-Fahrzeugklassen“ sind die Wörter „N1 


und N2 mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 


maximal 7,5 Tonnen“ durch die Angabe „N1, N2 und N3“ zu 


ersetzen.


b) In Nummer 24 Buchstabe d sind in § 52 Absatz 15b nach dem Wort  


„Elektrolieferfahrzeuge“ die Wörter „und schwere Elektronutzfahrzeuge“ 


einzufügen. 


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es ist weder aus umweltpolitischer noch aus Sicht des Gleichbehandlungs-
grundsatzes nachvollziehbar, weshalb die Bundesregierung die in § 7c EStG-E 
erwogene Sonderabschreibung nur auf elektrische Lieferfahrzeuge bestimmter 
Fahrzeugklassen beschränken will. Durch die Änderungen wird die 
Beschränkung der Sonderabschreibung auf Lieferfahrzeuge der 
Fahrzeugklassen N1 und N2 und einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 
Tonnen aufgehoben. Mit der Einfügung der Fahrzeugklasse N3 und der 
Streichung der max. Gewichtsklasse können die mit der Regelung verbundenen 
Anreize durch weitere Kreise und auch schwere Nutzfahrzeuge mit 
Elektroantrieb genutzt werden. Gerade hier kann die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aufgrund des hohen Anschaffungspreises 
gegenüber konventionellen schweren Nutzfahrzeugen zugunsten 
emissionsarmer Fahrzeuge mit Elektroantrieb positiv beeinflusst werden. 


Zu Buchstabe b: 


Aufgrund der Änderung in § 7c EStG-E bedarf es einer redaktionellen 
Anpassung in § 52 Absatz 15b EStG-E. 


19. Zu Artikel 2 (§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) 


Die monatliche 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge (§ 8 Absatz 2 Satz 11 


EStG) wurde durch Artikel 1 Nummer 13 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 


11. Oktober 1995 eingeführt. Sachbezüge in geringem Umfang sollen aus 


Vereinfachungsgründen nicht besteuert werden. Die Regelung dient somit in 


erster Linie der Vereinfachung und dem Bürokratieabbau.
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In den letzten Jahren wird die 44-Euro-Freigrenze vermehrt genutzt, um den 


Arbeitnehmern steuerfreie Sachbezüge in Form von Gutscheinen zukommen zu 


lassen.


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung zur Abgrenzung 


zwischen Geldleistungen und Sachbezügen dahingehend geändert, dass 


zweckgebundene Geldleistungen oder nachträgliche Kostenerstattungen nun 


nicht mehr ohne weiteres als Sachbezug eingeordnet werden können. Die 


Rechtsprechung des BFH hat zu erheblicher Verunsicherung bei der 


Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn geführt. 


Die Anwendung der Rechtsprechung des BFH birgt die Gefahr, dass die 


Gutscheine bestimmter Anbieter dadurch begünstigt werden, dass für sie 


weiterhin die 44-Euro-Freigrenze gilt, während Gutscheine anderer Anbieter 


versteuert werden müssen. Eine solche Wettbewerbsverzerrung insbesondere 


zulasten kleiner und mittelständischer Unternehmen ist nach Auffassung des 


Bundesrates nicht hinnehmbar.


Es bedarf daher einer klaren gesetzlichen Regelung, um den gegenwärtigen 


Zustand zu beenden. Dabei muss sich der Gesetzgeber entscheiden, in welchem 


Umfang er Guthaben-Karten steuerlich begünstigen will. Dabei stehen ihm 


verschiedene Handlungsalternativen zur Verfügung: 


a) Eine Möglichkeit wäre die weite Anwendung des Begriffs „Sachbezug“ per 


Gesetzesdefinition. Soweit der Arbeitnehmer unabhängig vom Anbieter der 


Gutscheine sich die Leistung nicht in Bargeld auszahlen lassen kann, würde 


dann die 44-Euro-Freigrenze gelten. 


b) Der Gesetzgeber könnte sich aber auch dafür entscheiden, dass Gutscheine 


und Gutscheinkarten, die auf einen Geldbetrag lauten, generell keine 


Sachbezüge, sondern Barlohn darstellen und somit nicht unter die 44 Euro-


Freigrenze fallen. Zum Ausgleich und als Maßnahme zur 


Steuervereinfachung sollte der Arbeitnehmerpauschbetrag für alle 


Arbeitnehmer einheitlich und aufkommensneutral erhöht werden.
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20. Zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe c - neu - 


(§ 10 Absatz 2a Satz 01 - neu - EStG)


In Artikel 2 Nummer 8 ist folgender Buchstabe c anzufügen: 


„c) Dem Absatz 2a wird folgender Satz vorangestellt: 


„Bei Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a haben 


der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die landwirtschaftliche 


Alterskasse und die berufsständische Versorgungseinrichtung als 


mitteilungspflichtige Stelle nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung 


und unter Angabe der Versicherungsdaten die Höhe der im jeweiligen 


Beitragsjahr geleisteten Beiträge an die zentrale Stelle (§ 81) zu 


übermitteln; dies gilt nicht, soweit diese Daten mit der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 ) zu übermitteln sind.““ 


Begründung: 


Den Finanzämtern stehen die Daten zu den Beiträgen i. S. d. § 10 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe a EStG (Basisrentenversicherung) derzeit nur dann 
elektronisch zur Verfügung, wenn sie mit der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) übermittelt worden 
sind. Werden die Basisrentenbeiträge nicht vom Arbeitgeber, sondern vom 
Steuerpflichtigen entrichtet (sog. Selbstzahler), kommt es insbesondere im 
Bereich der Beiträge zur berufsständischen Versorgung häufig zu fehlerhaften 
Eintragungen der Steuerpflichtigen und zu fehlerhaften Steuerfestsetzungen.  


Um die Fehleranfälligkeit zu beseitigen, sind künftig die Daten zu den nicht 
vom Arbeitgeber entrichteten Beiträgen zur Basisrentenversicherung vom 
Rententräger elektronisch zu übermitteln. Dies gilt nicht nur bei den 
Selbstzahlern der berufsständischen Versorgung, sondern auch bei freiwilligen 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse. 
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21. Zu Artikel 2 Nummer 8 (§ 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob zur 


Sicherstellung einer übereinstimmenden Handhabung der 


Versorgungsleistungen beim Verpflichteten und Berechtigten auch in den 


Fällen von § 10 Absatz 1a Nummer 2 der Sonderausgabenabzug an die 


Bedingung geknüpft wird, dass der Verpflichtete die Identifikationsnummer des 


Berechtigten angibt.


Begründung: 


Durch Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe b wird zur Verbesserung der 
Bearbeitung und Gewährleistung des Korrespondenzprinzips bei 
Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs die 
Angabe der Identifikationsnummer des Ausgleichsberechtigten zur materiell-
rechtlichen Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug beim 
Ausgleichspflichtigen. Das Korrespondenzprinzip gilt in materiell-rechtlicher 
Hinsicht jedoch auch bei den Versorgungsleistungen i. S. d. § 10 Absatz 1a 
Nummer 2 EStG (vgl. BFH-Urteil vom 10.01.2007, BFH/NV 2007, 718). Zur 
Sicherstellung einer übereinstimmenden Handhabung der 
Versorgungsleistungen beim Verpflichteten und Berechtigten sollten daher die 
Fälle von § 10 Absatz 1a Nummer 2 EStG ebenfalls an die Bedingung 
geknüpft werden, dass der Verpflichtete die Identifikationsnummer des 
Berechtigten angibt. 
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22. Zu Artikel 2 (§ 11 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu 


prüfen, ob auf die Regelungen des § 11 Absatz 1 Satz 2 bzw. Absatz 2 Satz 2, 


die regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben abweichend vom Zu- 


oder Abfluss dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuordnen, soweit sie 


innerhalb kurzer Zeit vor Beginn oder nach Ende des Kalenderjahres zu- bzw. 


abgeflossen sind, verzichtet werden kann. Dies würde nicht zuletzt im Lichte 


der Digitalisierung, die auch das Besteuerungsverfahren erfasst, eine erhebliche 


Vereinfachung darstellen. 


Begründung:


Um Zahlungen um den Jahreswechsel richtig zuordnen zu können, muss 
zunächst geklärt werden, ob es sich um wiederkehrende Zahlungen handelt, die 
dann anhand des Fälligkeits- sowie Zahlungsdatums abweichend von Zu- und 
Abflussprinzip im Hinblick auf eine Verschiebung in das Jahr der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit geprüft werden müssen. Dies ist mit 
zusätzlichem Aufwand beim Steuerpflichtigen verbunden, da aufgrund der 
Erforderlichkeit externer Informationen eine vollautomatisierte Abwicklung 
nicht möglich ist. 


Dass die Regelung in der Praxis immer wieder zu Problemen führt, zeigt nicht 
zuletzt die Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der Rechtsprechung zu, dass auch Umsatzsteuervoranmeldungen 
zu den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen gehören, wodurch ein 
automatisierter Abgleich zwischen EÜR und den eingegangenen Zahlungen im 
Rahmen eines Risikomanagements konterkariert wird. 


Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ist eine Sonderregelung für regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben nicht zwingend. Zufällige 
Verschiebungen zum Jahreswechsel werden allenfalls eng begrenzt innerhalb 
des 10-Tage-Zeitraums vermieden, wodurch sich das Zuordnungsproblem 
lediglich zeitlich verlagert. Darüber hinaus sind nur Dauerschuldverhältnisse 
betroffen, während mit den übrigen Zahlungsströmen Gewinne vorgezogen 
oder in die nächste Periode verschoben werden können. 
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23. Zu Artikel 2 Nummer 9a -neu- (§ 13 Absatz 6 Satz 1 EStG) 


Nummer 11 Buchstabe a0 -neu-  


(§ 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG) 


Anlage 2 (Nummer 1 Buchstabe f zu § 43 EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 9 ist folgende Nummer 9a einzufügen: 


„9a. In § 13 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „Erwerbs- und 


Wirtschaftsgenossenschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ 


ersetzt.“ 


b) Nummer 11 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Im Einleitungssatz ist die Angabe „Absatz 2“ zu streichen. 


bb) Dem Buchstaben a ist folgender Buchstabe a0 voranzustellen: 


„a0 In Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 werden die Wörter "Erwerbs-


und Genossenschaft" durch das Wort „Genossenschaft“ 


ersetzt.“


c) In Anlage 2 Nummer 1 Buchstabe f zu § 43b sind die Wörter „Erwerbs-


und Genossenschaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ zu ersetzen.


Begründung: 


In entsprechender Anwendung der Änderungen im Körperschaft- und im 
Gewerbesteuergesetz sind in den angeführten Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes die Wörter „Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaft“ ebenfalls durch das Wort „Genossenschaft“ zu ersetzen. 
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24. Zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 17 Absatz 2a EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in 


Artikel 2 Nummer 10 eine Regelung aufgenommen werden sollte, die eine 


wertgerechte Verteilung von Anschaffungskosten für im Betriebsvermögen 


gehaltene Beteiligungen an Kapitalgesellschaften vorsieht.


Begründung:


Die Erwägungen, die zu einer Einfügung der Regelung für im Privatvermögen 
gehaltene Beteiligungen geführt haben, könnten spiegelbildlich auf im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen zu übertragen sein. 


Zusätzlich erscheint eine Aufnahme einer korrespondierenden Regelung für im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen unumgänglich, um einer 
Umgehung der unter Artikel 2 Nummer 10 vorgesehenen Regelung durch eine 
Einlage der Beteiligung von einem Privatvermögen in ein Betriebsvermögen 
vorzubeugen.


25. Zu Artikel 2 Nummer 10, 


Nummer 11 (§ 17 Absatz 6 Satz 7 und 8 - neu -  


 § 20 Absatz 2 EStG)


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 10 ist wie folgt zu fassen: 


„10. Dem § 17 Absatz 2 Satz 6 werden folgende Sätze angefügt: 


„Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile 


hinaus Einzahlungen in das Kapital der Gesellschaft, sind die 


Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaffungskosten 


gleichmäßig auf seine gesamten Anteile einschließlich seiner im 


Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen neuen Anteile 


aufzuteilen. Satz 7 ist bei Einzahlungen im Rahmen einer 


Kapitalerhöhung nur anwendbar, soweit die Einzahlungen den 


gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen.““ 


b) Nummer 11 ist zu streichen. 


Folgeänderung: 


In Nummer 24 Buchstabe f ist in § 52 Absatz 25a Satz 2 zu streichen. 
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Mit § 17 Absatz 2a Satz 1 bis 4 EStG-E zielt die Bundesregierung darauf ab, 
der BFH-Entscheidung vom 11.07.2017, IX R 36/15, die rechtliche Grundlage 
zu entziehen. Ein solches „Nichtanwendungsgesetz“ ist problematisch und bei 
Annahme der hier zu Artikel 2 Nummer 11 vorgeschlagenen Änderungen 
unnötig. Zudem würde man mit den vom Bund vorgesehenen Maßnahmen 
ohne Not zu einem früheren Rechtszustand zurückkehren, der sich in 
langjähriger Praxis als rechtsunsicher und kaum administrierbar erwiesen hat.  


Die in § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG-E vorgesehene Änderung ist hingegen 
erforderlich. Sie wird wegen des Sachzusammenhangs bei § 17 Absatz 2 EStG 
angefügt. Die Regelung ist aber lediglich gerechtfertigt, soweit Einzahlungen 
den gemeinen Wert der erhaltenen Anteile übersteigen. Bei der Bewertung sind 
unter anderem auch die in der Gesellschaft bereits vorhandenen stillen 
Reserven zu berücksichtigen. 


Zu Buchstabe b: 


Die beabsichtigten Anpassungen führen de facto zu einem 
Nichtanwendungsgesetz hinsichtlich der aktuellen BFH-Entscheidungen vom 
12.01.2016 (IX R 48/14, IX R 49/14 und IX R 50/14) zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Verlusten aus Termingeschäften, vom 24.10.2017 (VIII 
R 13/15) zur steuerlichen Berücksichtigung insolvenzbedingter 
Forderungsausfälle, vom 12.06.2018 (VIII R 32/16) zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Verlusten aus der Veräußerung wertloser Aktien vom 
20.11.2018 (VIII R 37/15) und zur steuerlichen Berücksichtigung von 
Verlusten aus Knock-Out-Zertifikaten. Darüber hinaus werden mit der 
geplanten Änderung auch weitere, bisher in den Anwendungsbereich der 
Abgeltungsteuer fallende Vorgänge zukünftig von einer steuerlichen 
Berücksichtigung ausgeschlossen (z. B. Verkauf notleidender Forderungen). 
Die Änderungen sind steuersystematisch nicht gerechtfertigt und stoßen zudem 
auf verfassungsrechtliche Bedenken. 


Mit der Einführung der Abgeltungsteuer im Unternehmensteuerreformgesetz 
2008 vom 14. August 2007 (BGBl I 2007, S. 1912) sollte eine vollständige 
steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit 
Kapitalanlagen erreicht werden (BT-Drucksache 16/4841, S. 33, 55 ff.). Dafür 
wurde die traditionelle quellentheoretische Trennung von Vermögens- und 
Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben.
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Die nunmehr beabsichtigten Änderungen bewirken im Ergebnis, dass Verluste 
aus dem Kapitalstamm weitestgehend der einkommensteuerlich irrelevanten 
Privatsphäre zugerechnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass aus 
dem Kapitalstamm, ein Totalverlust resultiert. Derartige Totalverluste 
entstehen regelmäßig in Insolvenzfällen, in denen der Schuldner nicht mehr in 
der Lage ist, seine Verbindlichkeiten (vollumfänglich) zu bedienen (z. B. 
Gesellschafterdarlehen, Insolvenz des Emittenten von Zertifikaten). 


Anders als der Gesetzentwurf suggeriert, sind von derartigen Verlusten nicht 
nur hoch spekulative Anlagen betroffen, sondern insbesondere auch klassische 
Kapitalanlagen, wie beispielsweise Finanzierungsdarlehen. 
Verfassungsrechtlich bedenklich ist in diesem Zusammenhang der Umstand, 
dass sämtliche realisierten Wertzuwächse bei Kapitalanlagen auch weiterhin 
der Besteuerung unterworfen werden, während Verluste nur noch bis zu einem 
gewissen Grad steuerlich berücksichtigt werden sollen. Sobald der 
Kapitalstamm wertlos geworden ist, soll eine steuerliche Berücksichtigung in 
Zukunft ausgeschlossen sein. 


Verfassungsrechtlich problematisch erscheint auch der geplante zeitliche 
Anwendungsbereich von § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG-E, da auch die 
Veräußerung solcher Kapitalanlagen, die bereits vor dem 01.01.2020 wertlos 
geworden sind, zukünftig steuerlich unbeachtlich bleiben soll. Insbesondere 
aufgrund der jüngst im BStBl veröffentlichten BFH-Entscheidung vom 
12.06.2018, VIII R 32/16 (BStBl II 2019, 221), und dem begleitenden BMF-
Schreiben vom 10.05.2019 (BStBl I 2019, 464) dürfte für Kapitalanleger ein 
verfassungsrechtlich schützenswertes Vertrauen darin entstanden sein, dass 
Verluste aus der Veräußerung nahezu wertloser Kapitalanlagen steuerlich 
berücksichtigt werden. 


Dem Argument der fiskalischen Risiken, die beim Handel mit hoch 
spekulativen Anlagen entstehen, ist entgegen zu halten, dass Verluste im 
Bereich der Abgeltungsteuer nach § 20 Absatz 6 EStG einem besonderen 
Verlustverrechnungskreis unterliegen und somit nur mit anderen positiven 
Kapitalerträgen verrechnet werden können. Wollte man die 
Verlustverrechnungsmöglichkeiten bei Verlusten aus hochriskanten 
Kapitalanlagen weiter einschränken, würde es sich anbieten – ähnlich wie bei 
Verlusten aus der Veräußerung von Aktien – einen weiteren 
Verlustverrechnungskreis, beispielsweise für Verluste aus Termingeschäften 
vorzusehen. Eine vergleichbare Regelung existiert bereits mit § 15 Absatz 4 
Satz 3 ff EStG im betrieblichen Bereich. 


Hinsichtlich der Termingeschäfte wird mit dem Gesetzentwurf des Bundes im 
Übrigen nicht das laut Gesetzesbegründung angestrebte Ziel erreicht. Die 
Veräußerung von Kapitalanlagen im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG soll unter 
bestimmten Voraussetzungen zukünftig generell steuerlich unberücksichtigt 
bleiben (§ 20 Absatz 2 Satz 3 EStG-E). Vergleichbare (spekulative) Verluste, 
die auch bei Termingeschäften entstehen können, wären von der geplanten 
Neuregelung jedoch nicht erfasst, da Termingeschäfte ausschließlich in § 20 
Absatz 2 EStG geregelt werden und keine Kapitalanlagen im Sinne des § 20 
Absatz 1 EStG darstellen. Beispielsweise wären sowohl die Glattstellung von 
Optionsgeschäften als auch die Veräußerung von wertlosen Optionsscheinen
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durch den neu gefassten § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a Satz 2 
EStG-E nicht erfasst, sodass entsprechende Verluste entgegen der in der 
Gesetzesbegründung suggerierten Intention des Gesetzgebers weiterhin 
steuerlich zu berücksichtigen wären. 


Die beabsichtigte Änderung bei der steuerlichen Berücksichtigung von 
Termingeschäften würde nach der jetzigen Formulierung zudem zu steuerlich 
nicht gerechtfertigten Ausfällen führen. Nach dem Gesetzentwurf sollen nur 
noch Erträge aus der Beendigung von Termingeschäften steuerlich 
berücksichtigt werden. Somit blieben laufende Erträge, beispielsweise aus 
SWAP-Geschäften steuerlich vollkommen unberücksichtigt. Bei SWAP-
Geschäften erfolgen i. d. R. laufend (z. B. monatlich) Ausgleichszahlungen, die 
bisher unter § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu subsumieren 
sind. Nach dem Gesetzesentwurf blieben solche Zahlungen zukünftig 
unberücksichtigt, da die SWAP-Geschäfte durch die laufenden 
Ausgleichzahlungen regelmäßig (noch) nicht als beendet gelten.


26. Zu Artikel 2 Nummer 11a - neu - (§ 21 Absatz 2 Satz 1, 2 und Satz 3 - neu - 


EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 11 folgende Nummer 11a einzufügen: 


„11a. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 


Prozent“ ersetzt.


b) In Satz 2 wird die Angabe „66 Prozent“ durch die Angabe „50 


Prozent“ ersetzt.“


c) Folgender Satz wird angefügt  


„Erfolgt die Vermietung durch einen Arbeitgeber im Rahmen eines 


Ausbildungsdienstverhältnisses, findet Satz 1 keine Anwendung 


und die Wohnraumvermietung gilt als entgeltlich.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a und b: 


Nach den Ergebnissen der Vermieterbefragung 2018 von Haus und Grund 
laufen 23,9 Prozent der erfassten Mietverhältnisse seit mehr als zehn Jahren 
ohne eine Mieterhöhung. Der starke Anstieg der Mieten im vergangenen 
Jahrzehnt führt zwangsweise auch zu einer größeren Streuung bei den Mieten. 
Mehr und mehr Vermieter, die ihre Mieterhöhungspotenziale nicht 
ausschöpfen, laufen dadurch Gefahr, die bestehende Entgeltlichkeitsgrenze von 
66 Prozent zu unterschreiten. Folge hiervon ist, dass Werbungskosten nur noch 
anteilig abgezogen werden können, was von den Betroffenen vielfach als
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ungerecht empfunden wird. Wer dies vermeiden will, ist daher gezwungen, den 
Mietzins regelmäßig anzupassen. Um preisgünstigen Wohnraum zu erhalten, 
sollten daher die Spielräume der Vermieter zum (teilweisen) Verzicht auf Miet-
erhöhungen erweitert werden, ohne dass sie negative steuerliche Konsequenzen 
zu fürchten haben. Vor diesem Hintergrund wird die Entgeltlichkeitsgrenze 
von 66 Prozent auf 50 Prozent abgesenkt. Entsprechend den Flexibilisierungen 
bei verbilligten Wohnraumüberlassungen an Arbeitnehmer gilt die abgesenkte 
Entgeltlichkeitsgrenze ab dem Veranlagungszeitraum 2020. 


Zu Buchstabe c: 


In den vergangenen Jahren ist insbesondere in vielen Groß- und Universitäts-
städten eine steigende Wohnraumknappheit zu registrieren. Die zunehmende 
Anspannung der Wohnungsmärkte führt dazu, dass u. a. Auszubildende teil-
weise keinen bezahlbaren Wohnraum finden können. Diese Städte verlieren 
hierdurch für Auszubildende an Attraktivität, weshalb Ausbildungsplätze 
teilweise unbesetzt bleiben. Arbeitgeber versuchen zunehmend, diesem Trend 
entgegenzusteuern, indem die Auszubildenden mit einer verbilligten 
Überlassung von Wohnraum unterstützt werden. 


§ 21 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes kann eine Kürzung des 
Werbungskostenabzugs auslösen, wenn ein Arbeitgeber, der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt, z. B. einem eigenen Auszubildenden eine 
Wohnung unentgeltlich oder deutlich verbilligt überlässt. Arbeitgeber, die 
Gewinneinkünfte erzielen, sind davon nicht betroffen. Eine verbilligte 
Wohnraumüberlassung führt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. 
BFH-Urteil vom 29. April 1999, IV R 49/97; BStBl. II 1999, 652) in diesen 
Fällen nicht zu einer Kürzung der Betriebsausgaben. 


Damit auch Arbeitgeber, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung er-
zielen, im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses eine Wohnung ohne 
steuerliche Nachteile verbilligt überlassen können, ist die bisherige Ungleich-
behandlung zu Arbeitgebern mit Gewinneinkünften zu beseitigen. Es sind nur 
Vermietungen an eigene Auszubildende begünstigt, so dass die Haupt-
anwendungsfälle des § 21 Absatz 2 unberührt bleiben. Mit der neuen Regelung 
kann das Angebot an bezahlbarem Wohnraum und gleichzeitig die soziale 
Fürsorge des Arbeitgebers unterstützt werden. Der Begriff des 
Ausbildungsdienstverhältnisses umfasst u. a. Berufsausbildungsverhältnisse 
gemäß § 1 Absatz 3, §§ 4 bis 52 des Berufsbildungsgesetzes und duale 
Studiengänge im Rahmen eines Dienstverhältnisses.
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27. Zu Artikel 2 (§ 21 Absatz 2 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 21 


Absatz 2 Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, 


die den spekulativen Leerstand von vermietbarem Wohnraum eindämmt.


Begründung:


Trotz der angespannten Wohnungsmärkte stehen Wohnungen leer. 


Der sogenannte spekulative Leerstand von Wohnungen zeigt sich vor allem in 
Großstädten und Ballungsräumen, in denen Wohnungen ohnehin schon knapp 
und somit teuer sind. Aufgrund der steigenden Mietpreise in deutschen 
Ballungsgebieten und den Preisentwicklungen beim Kauf von 
Wohnungseigentum lassen Vermieter ihre Wohnungen einige Zeit leer stehen. 
Die Neuvermietung nach dem Leerstand oder der Verkauf von leerstehendem 
Wohneigentum lassen eine höhere Rendite erwarten als eine dauerhafte 
Vermietung. 


Gleichzeitig machen Vermieter, die eine Wohnung einen längeren Zeitraum 
leer stehen lassen, ihre Unterhaltskosten für die Wohnung als vorgezogene 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend 
und mindern so ihre Steuern. Eine Regelung, die den Abzug von 
Werbungskosten nur bei (erneuter) Vermietung in einem bestimmten zeitlichen 
Zusammenhang zulässt, soll die Vermieter veranlassen, eine zeitnahe 
Vermietung anzustreben und so den Leerstand von Wohnraum zu vermeiden. 
Der potentielle Verlust des Werbungskostenabzugs soll die Vermieter also zu 
einer zeitnahen Weitervermietung anhalten. 


Der Bundesfinanzhof räumt dem Steuerpflichtigen in ständiger 
Rechtsprechung nach einer dauerhaften Vermietung einen zwei- bis 
dreijährigen Zeitraum ein, um erneut zu vermieten, ohne dass die 
Vermietungsabsicht entfällt (Urteil des BFH vom 11.12.2012 - IX R 14/12, 
BStBl II 2013 S. 279). Trägt der Steuerpflichtige vor, dass er die Vermietung 
beabsichtigt, erkennen die Finanzämter die geltend gemachten 
Werbungskosten deshalb zunächst vorläufig an. Während des o.g. Zwei- bzw. 
Drei-Jahres-Zeitraums wird dann in der Regel um geeignete Nachweise für das 
Vorliegen der Vermietungsabsicht gebeten. Bemüht sich der Steuerpflichtige in 
dieser Zeit um eine Vermietung (etwa durch Inserate in der Presse, Angebot 
auf Internetplattformen etc.), hat das Finanzamt nach der bestehenden 
Rechtslage die geltend gemachten Werbungskosten anzuerkennen. Dieser von 
der Rechtsprechung vorgegebene Zeitraum von zwei bis drei Jahren kann als 
zu lang empfunden werden. Dem kann allein mit einer Gesetzesänderung 
entgegen gewirkt werden. Es ist daher zu prüfen, ob in § 21 Absatz 2 
Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, die den 
Abzug von Werbungskosten nur zulässt, wenn die (Weiter-) Vermietung 
deutlich zeitnäher erfolgt, als dies die geltenden Rechtsprechungsgrundsätze 
erfordern.
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28. Zu Artikel 2 (§ 32 d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Regelungsinhalt des § 32d Absatz 2 Nummer 1 an die aktuelle BFH-


Rechtsprechung und im Hinblick auf aktuell bekannt gewordene Gestaltungs-


modelle angepasst werden sollte.


Begründung:


Nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung werden Verluste aus 
Gesellschafterdarlehen, die nach dem 27.09.2017 gewährt werden, 
ausschließlich durch § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG und insbesondere 
nicht mehr über § 17 EStG erfasst, wenn die Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft im Privatvermögen gehalten wird (vgl. BFH-Urteile vom 
11.07.2017 – IX R 36/15, vom 24.10.2017 – VIII R 13/15, vom 06.12.2017 – 
IX R 7/17 und vom 20.07.2018 – IX R 5/15 sowie das BMF-Schreiben vom 
05.04.2019 – BStBl I 2019, 257). Mögliche Verluste aus den 
Gesellschafterdarlehen unterliegen damit dem Regime der Abgeltungsteuer. 


Bisher unterlagen derartige Verluste über § 17 EStG dem sog. Teileinkünfte-
verfahren (Ansatz nur zu 60 Prozent), wodurch sich unter Berücksichtigung 
des tariflichen Grenzsteuersatzes eine Steuerwirkung i. H. v. 25,2 Prozent  
(= 42 Prozent von 60 Prozent von 100) ergab. Im Regime der Abgeltungsteuer 
greift das Teileinkünfteverfahren nicht mehr mit der Folge, dass die 
Steuerwirkung entsprechender Verluste grundsätzlich bei 25 Prozent liegt 
(Abgeltungsteuersatz). 


Eine Ausnahme besteht aktuell für solche Gesellschafter, die zu mindestens 
10 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt sind. Hier können entstandene 
Verluste derzeit uneingeschränkt mit anderen tariflich versteuerten 
Einkunftsarten – ohne Anwendung des Teileinkünfteverfahrens – verrechnet 
werden. Die Steuerwirkung liegt demnach bei bis zu 42 Prozent 
(Spitzensteuersatz) bzw. 45 Prozent (Reichensteuersatz). 


Es sollte daher geprüft werden, inwieweit die Steuerwirkung bei Verlusten aus 
Gesellschafterdarlehen auf das bisherige Maß beschränkt werden könnte. Ein 
möglicher Ansatzpunkt könnte dabei sein, dass die entstandenen Verluste  
zukünftig nur noch nach Maßgabe des § 20 Absatz 6 EStG mit anderen 
positiven Kapitalerträgen verrechnet werden könnten. Auch könnte man 
Erträge i. S.d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG generell aus dem 
Anwendungsbereich des § 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG herausnehmen.
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Mit einer Einschränkung der Steuerwirkung bei den Erträgen i. S. d. § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG könnte auch in der Praxis bekannt 
gewordenen Gestaltungen begegnet werden. Die Ausnahmeregelung des § 32d 
Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 EStG wird derzeit vermehrt dazu genutzt, künstlich 
erzeugte Verluste i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG in voller Höhe 
mit tariflich versteuerten Einkünften zu verrechnen. Den Verlusten liegen meist 
korrespondierende positive Kapitalerträge zu Grunde, die jedoch nicht unter 
die Ausnahmeregelung des § 32d Absatz 2 EStG fallen, sondern dem günstigen 
Abgeltungsteuertarif unterliegen.


29. Zu Artikel 2 Nummer 12a - neu - 


Nummer 24 Buchstabe g1 - neu - 


(§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1, 


 § 52 Absatz 33a Satz 01 und 02 - neu - EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 12 ist folgende Nummer 12a einzufügen: 


„12a. In § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1 wird der 


Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und die Wörter „soweit die den 


Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner 


Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften 


sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 


zweiter Halbsatz keine Anwendung findet.“ angefügt.“ 


b) Nach Nummer 24 Buchstabe g ist folgender Buchstabe g1 einzufügen: 


„g1) Dem Absatz 33a werden folgende Sätze vorangestellt: 


„§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b in der Fassung des 


Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, deren 


rechtliche Grundlage nach dem 31.12.2019 begründet wurde. Auf 


Kapitalerträge, deren rechtliche Grundlage vor dem 01.01.2020 


begründet wurde, ist § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 


ab dem Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Nach Ergehen der jüngeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu 
Eigenkapital ersetzenden Darlehen (Urteil vom 11. Juli 2017 – IX R 36/15) 
sind Veräußerungsverluste von Darlehen eines Gesellschafters an seine 
Gesellschaft grundsätzlich im Rahmen des § 20 Absatz 2 Nummer 7 EStG zu 
berücksichtigen. 


Sofern die Beteiligung über 10 Prozent beträgt, würden nach bisheriger 
Rechtslage sowohl die laufenden Einkünfte als auch der Überschuss bzw. 
Verlust aus der Veräußerung der Darlehensforderung durch die Regelung des 
§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b dem Regime der Abgeltungsteuer 
entzogen und der tariflichen Besteuerung nach § 32a unterworfen. Der 
jüngeren Rechtsprechung zufolge würde dies – entgegen der bisherigen 
Verwaltungsauffassung – auch für den vollständigen Forderungsausfall gelten. 


Die Regelungen in § 32d Absatz 2 dienen dazu, die Ausnutzung von 
Steuersatzspreizungen zu verhindern. Wesentlicher Regelungsgehalt ist, dass 
Einkünfte des Gläubigers von Kapitalerträgen dann nicht dem 
Abgeltungsteuertarif unterliegen sollen, wenn die betreffenden Zahlungen auf 
Seiten des Schuldners der Kapitalerträge Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben darstellen, die zur Minderung von Einkünften führen, die der 
tariflichen Besteuerung unterliegen. 


Die bisherige Regelung des § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b setzt diese 
Intention jedoch nicht zielgenau um. Zwar werden laufende Kapitalerträge des 
Gesellschafters, die bei der Gesellschaft als Zinszahlungen zu 
Betriebsausgaben führen, zutreffender Weise der tariflichen Besteuerung nach 
§ 32a zugeführt. Hinsichtlich der Verluste oder Gewinne aus der Veräußerung 
einer Darlehensforderung des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft ist 
der Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs insoweit nicht gerechtfertigt, als den 
betreffenden Einkünften des Gesellschafters auf Seiten der Gesellschaft keine 
Betriebsausgaben gegenüberstehen. 


Durch die oben dargestellte Neuregelung wird sichergestellt, dass nur solche 
Einkünfte des Gesellschafters aus einer Forderung gegenüber der Gesellschaft 
nach § 32a tariflich besteuert werden, die auf Seiten der Gesellschaft 
Betriebsausgaben darstellen. 


Eine vergleichbare Regelung befindet sich bereits in § 32d Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a.


Zu Buchstabe b: 


Die Neuregelung kann im Vergleich zur bisherigen Rechtslage in 
Teilbereichen zu Nachteilen führen, wenn Verluste des Gesellschafters, denen 
keine Betriebsausgaben auf Seiten der Gesellschaft gegenüberstehen, der 
tariflichen Besteuerung nach § 32a EStG entzogen werden und stattdessen dem 
Regime der Abgeltungsteuer unterworfen werden. Damit einhergehend sind 
Verluste gemäß § 20 Absatz 6 nur begrenzt ausgleichsfähig.
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Daher ist die Anwendung der Neuregelung auf Kapitaleinkünfte, deren 
Rechtsgrundlage vor dem 1. Januar .2020 begründet wurde, einzuschränken. 
Zunächst ist für diese Kapitaleinkünfte weiterhin die bisherige Rechtslage 
anzuwenden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 wird auch für diese 
Kapitalerträge pauschalierend unterstellt, dass der Anlass für ihre Entstehung 
erst nach dem 31. Dezember .2019 eingetreten ist. Das gilt insbesondere für 
Verluste aus der Veräußerung oder dem Untergang von Darlehensforderung 
des Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft. Sofern der Verlust sich erst 
im Veranlagungszeitraum 2023 oder in späteren Veranlagungszeiträumen 
ergibt, wird pauschalierend davon ausgegangen, dass die Wertminderung auf 
Ereignissen beruht, die nach dem 31. Dezember 2019 in Erscheinung getreten 
sind.


30. Zu Artikel 2 Nummer 15 a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 - neu - 


EStG)


In Artikel 2 ist nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufügen: 


„15a. In § 40 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 6 der Punkt durch ein Komma 


ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 


„7. dem Arbeitnehmer Sachbezüge für eine zu eigenen Wohnzwecken 


überlassene Wohnung zuwendet und das vom Arbeitnehmer 


gezahlte Entgelt weniger als zwei Drittel des ortsüblichen 


Mietwerts und dieser nicht mehr als 25 Euro je Quadratmeter ohne 


umlagefähige Kosten im Sinne der Verordnung über die 


Aufstellung von Betriebskosten beträgt.““


Begründung:


Wird die Nichtaufgriffsgrenze des neuen § 8 Absatz 2 Satz 12 (vgl. Artikel 2 
Nummer 6 des Gesetzentwurfes) überschritten, unterliegt der geldwerte Vorteil 
aus einer verbilligten Wohnraumüberlassung sowohl der Besteuerung wie auch 
der Sozialversicherung. Dies führt zu unverhältnismäßigen 
Belastungssprüngen. In diesen Fällen wird dem Arbeitgeber die Möglichkeit 
einer Pauschalversteuerung des geldwerten Vorteils eröffnet. Im geltenden 
Recht können bereits bestimmte Lohnbestandteile wie zum Beispiel die 
unentgeltliche oder verbilligte Abgabe arbeitstäglicher Mahlzeiten pauschal 
mit 25 Prozent der Lohnsteuer unterworfen werden, die dann vom Arbeitgeber 
getragen wird. Die Erweiterung dieses Katalogs auf Mietvorteile setzt Anreize 
für Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern bezahlbare Wohnungen zur Verfügung 
zu stellen, ohne dass sich deren Nettolohn verringert. Um zu verhindern, dass 
Luxuswohnungen begünstigt werden, gilt auch hier der Ausschluss von 
Wohnungen mit einem ortsüblichen Mietwert von mehr als 25 Euro pro m2. 
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31. Zu Artikel 2 allgemein 


a) Die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung gehört 


zu den zentralen sozialpolitischen Herausforderungen heute und in den 


kommenden Jahren. Gerade in den wirtschaftsstarken Regionen 


Deutschlands ist bezahlbarer Wohnraum vielerorts Mangelware, da infolge 


einer unzureichenden Bautätigkeit die Mietpreise drastisch angestiegen 


sind. So haben sich in Berlin die Angebotsmieten innerhalb der letzten zehn 


Jahre mehr als verdoppelt. In München, wo Wohnraum nach wie vor am 


teuersten ist, belief sich der Anstieg im gleichen Zeitraum auf gut 60 


Prozent.


b) Der Bundesrat begrüßt daher das im September vergangenen Jahres 


anlässlich des Wohnungsgipfels beschlossene Maßnahmenpaket, durch das 


bis zum Jahr 2021 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen entstehen sollen. 


Allerdings gibt es bereits Hinweise, dass dieses Ziel nicht erreicht werden 


könnte. Nach Angaben des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes 


wurden im Jahr 2018 lediglich rund 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Vor 


allem in den Großstädten verhindert der Mangel an bebaubaren Flächen, 


dass mehr Wohnungen entstehen können. 


32. Zu Artikel 2 Nummer 19 (§ 44 Absatz 1 Satz 4 EStG) 


Der Bundesrat begrüßt die Schaffung eines Kapitalertragsteuertatbestandes für 


das sog. Crowdlending und bittet im weiterem Gesetzgebungsverfahren zu 


prüfen: 


a) Ob die geplante Regelung zur auszahlenden Stelle in § 44 Absatz 1 Satz 4 


Nummer 1 Buchstabe c EStG nicht zutreffend in einer neuen Nummer 2a 


des § 44 Absatz 1 Satz 4 EStG erfolgen müsste. Denn § 44 Absatz 1 


Satz 4 Nummer 1 EStG erfasst die Fälle des neuen § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 7 Buchstabe c EStG nicht. Folgende Formulierung für eine solche 


Nummer 2a in § 44 Absatz 21 Satz 4 EStG wird vorgeschlagen:
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„2a. In den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c der 


inländische Betreiber oder die inländische Zweigniederlassung 


eines ausländischen Betreibers einer Internet-


Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 7 Buchstabe c Satz 2, der die Kapitalerträge an den 


Gläubiger auszahlt oder gutschreibt, sofern sich für diese 


Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach der 


Nummer 1 ergibt;“.“ 


b) Ob die Steuerabzugsverpflichtung auf Betreiber solcher Internet-


Dienstleistungsplattformen ausgeweitet werden sollte, die die 


Kapitalerträge für den Gläubiger ausweisen oder eine Übersicht über die 


Kapitalerträge anderweitig zur Verfügung stellen, sofern sich für diese 


Kapitalerträge sonst kein zum Steuerabzug Verpflichteter ergibt. 


c) Ob einem möglichen Ausweichen der Betreiber der Internet-


Dienstleistungsplattformen ins Ausland dadurch entgegengewirkt werden 


könnte, dass in die Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen 


eingebundene inländische Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute zum 


Steuerabzug verpflichtet werden, sofern sich mangels inländischem 


Betreiber bzw. inländischer Zweigniederlassung eines ausländischen 


Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform sonst kein zum 


Steuerabzug Verpflichteter ergibt.


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 EStG gilt für Kapitalerträge im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 Buchstabe a EStG. Der 
Kapitalertragsteuertatbestand für das sog. Crowdlending soll in § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c EStG-Entwurf geregelt werden. Das Anfügen 
des Buchstaben c in der Nummer 1 des § 44 Absatz 1 Satz 4 EStG würde daher 
ins Leere gehen. 


Zu Buchstabe b:  


Die im Gesetzentwurf formulierte Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtung gilt 
nur für inländische Betreiber und eine inländische Zweigniederlassung eines 
ausländischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform, welche die 
Kapitalerträge an den Gläubiger auszahlen oder gutschreiben. Häufig bedienen 
sich die Internet-Dienstleistungsplattformen beim Crowdlending für die 
Zahlungsabwicklung eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts. Die 
Internet-Dienstleistungsplattform nimmt in der Folge keine Auszahlungen oder







- 41 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


Gutschriften vor. In diesen Fällen wäre weder die Internet-
Dienstleistungsplattform noch das eingeschaltete Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut zum Steuerabzug verpflichtet. Es ist daher zu 
prüfen, ob zum Steuerabzug nicht „der inländische Betreiber oder die 
inländische Zweigniederlassung eines ausländischen Betreibers einer Internet-
Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
Buchstabe c Satz 2 EStG, der die Kapitalerträge für den Gläubiger ausweist 
oder eine Übersicht über die Kapitalerträge anderweitig zur Verfügung stellt, 
sofern sich für diese Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach 
den Buchstaben a oder b ergibt“, 


verpflichtet werden sollte. 


Zu Buchstabe c: 


Die geplante Steuerabzugsverpflichtung könnte Betreiber inländischer Internet-
Dienstleistungsplattformen dazu veranlassen, ins Ausland auszuweichen. Um 
den Steuerabzug auch in diesen Fällen sicherzustellen, könnten in die 
Zahlungsabwicklung eingebundene inländische Kredit- oder 
Finanzdienstleitungsinstitute zum Steuerabzug verpflichtet werden, sofern sich 
sonst kein zum Steuerabzug Verpflichteter ergibt. 


33. Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 62 Absatz 2 EStG), 


Artikel 30 (§ 1 Absatz 3 BKGG), 


Artikel 32 (§ 1 Absatz 7 BEEG) und 


Artikel 34 (§ 1 Absatz 2a UhVorschG) 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung die Voraussetzungen für den 


Bezug von Familienleistungen durch nicht freizügigkeitsberechtigte 


ausländische Staatsangehörige in den Artikeln 3 Nummer 2, 30, 32 und 34 des 


vorliegenden Gesetzentwurfs neu regeln möchte. Die bisherigen Regelungen 


sind in Teilen unanwendbar geworden, so dass es einer Überarbeitung dringend 


bedarf. 


Die Überarbeitungsbedürftigkeit ergibt sich nicht zuletzt aus dem Beschluss des 


Bundesverfassungsgerichts vom 10. Juli 2012, 1 BvL 2/10, BVerfGE 132, 72. 


Mit dieser Entscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht § 1 Absatz 7 


Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz insoweit für nichtig erklärt, als diese 


Vorschrift ausländische Staatsangehörige, denen ein Aufenthaltstitel nach § 23 


Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wegen eines Krieges in ihrem 


Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 AufenthG erteilt 


worden ist, und die weder erwerbstätig noch in Elternzeit sind noch 


Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch beziehen, vom 


Elterngeldanspruch ausschließt. Das Bundesverfassungsgericht begründete 


seine Auffassung damit, dass der Gesetzgeber den Elterngeldbezug
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zulässigerweise auf diejenigen Eltern beschränken wollte, die voraussichtlich 


dauerhaft in Deutschland bleiben können, dass das Fehlen der drei genannten 


Anspruchsvoraussetzungen aber nicht den Schluss auf eine fehlende 


Bleibeperspektive zulässt. Damit verstoße die Regelung gegen den 


Gleichheitssatz. Zudem liege ein Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung 


wegen des Geschlechts (Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz) vor, da Frauen 


die genannten Voraussetzungen schwerer erfüllen könnten als Männer. 


Auch der nun vorliegende Gesetzentwurf verfolgt ausdrücklich das Ziel, den 


Bezug von Familienleistungen auf Personen zu beschränken, die sich aller 


Voraussicht nach dauerhaft in Deutschland aufhalten. Vor diesem Hintergrund 


erscheint es unverständlich, dass der vorgelegte Gesetzentwurf wiederum auf 


die drei Kriterien zurückgreift, die das Bundesverfassungsgericht mit sehr 


klaren Worten als ungeeignet bezeichnet hat. Es ist davon auszugehen, dass 


auch die neue Regelung einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 


nicht Stand halten würde. 


Eine verfassungsrechtlich einwandfreie und verlässliche Regelung liegt im 


Interesse aller Beteiligten. Der Bundesrat fordert deshalb, die genannten Artikel 


im weiteren Gesetzgebungsverfahren so zu überarbeiten, dass den 


Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem oben zitierten 


Beschluss Rechnung getragen wird.


34. Zu § 56 EStDV


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 56 


der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung um eine Regelung ergänzt 


wird, nach der auf die Abgabe einer Einkommensteuererklärung zumindest 


dann verzichtet werden kann, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert 


um die Vorsorgeaufwendungen und den Freibetrag nach § 33b des Einkommen-


steuergesetzes (Behinderten-Pauschbetrag), den Grundfreibetrag nicht 


übersteigt.
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Begründung: 


In „Nichtarbeitnehmer-Fällen“ ergibt sich eine Pflicht zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte den 
Grundfreibetrag übersteigt (§ 56 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung). 


Damit bleiben Abzugstatbestände, insbesondere Sonderausgaben und außerge-
wöhnliche Belastungen, und Steuerermäßigungen, insbesondere nach § 35a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), für die Frage, ob eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben ist, unberücksichtigt. 


Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Vereinfachungen bei der 
Abgabe von Einkommensteuererklärungen durch Bezieher von 
Alterseinkünften sollte geprüft werden, ob auf die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung zumindest dann verzichtet werden kann, wenn der 
Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die Vorsorgeaufwendungen und 
den Freibetrag nach § 33b EStG, den Grundfreibetrag nicht übersteigt. 


Damit wird vermieden, dass Einkommensteuererklärungen abgegeben werden 
müssen, obwohl offenkundig ist, dass eine Einkommensteuerschuld nicht 
entsteht.


35. Zu Artikel 4a - neu - (§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2  


 § 84 Absatz 2c EStDV) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 


Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert worden 


ist, ist wie folgt zu ändern: 


1. In § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist die Angabe „200 Euro“ durch die 


Angabe „300 Euro“ zu ersetzen.“ 


2. In § 84 Absatz 2c wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2020“ und 


die Angabe „2016“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 


Folgeänderung 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „ Artikel 4 weitere Änderung des 


Einkommensteuergesetzes“ die Angabe „Änderung der Einkommensteuer-


Durchführungsverordnung“ einzufügen.
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Begründung: 


Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke 
können als Sonderausgaben im Rahmen der Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens in Abzug gebracht werden und hierdurch die Steuerlast mindern. 


Für kleinere Zuwendungen gibt es bereits die Möglichkeit eines vereinfachten 
Nachweises. Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt bei betragsmäßig 
geringen Zuwendungen der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes mit dem Empfängerbeleg. Der 
Betrag, bis zu dem ein vereinfachter Zuwendungsnachweis möglich ist, beläuft 
sich seit dem Veranlagungszeitraum 2007 auf 200 Euro. Eine Anhebung der


Grenze für den vereinfachten Spendennachweis auf 300 Euro würde Spender, 
gemeinnützige Organisationen und Steuerverwaltung gleichermaßen von 
Bürokratieaufwand entlasten. Außerdem wird mit dieser Maßnahme beim 
Spender ein Anreiz gesetzt, eine höhere Spende zu leisten als bisher. 


36. Artikel 4a - neu - (§ 56 Absatz 1 Satz 2 EStDV) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel 4a einzufügen: 


„Artikel 4a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


§ 56 Absatz 1 Satz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt 


durch Artikel 4 des Gesetzes zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien 


von der Parteienfinanzierung vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) geändert 


worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„Eine Steuererklärung ist außerdem abzugeben,  


a) wenn zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein 


verbleibender Verlustabzug festgestellt worden ist, 


b) wenn im Veranlagungszeitraum steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt 


wurden, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4 Weitere Änderung der 


Einkommensteuergesetzes“ die Angabe 


„Artikel 4a Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 


einzufügen. 
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Begründung:


Die Neuregelung ergänzt die vorgesehene Änderung zu § 32d Absatz 3 Satz 3 
EStG (siehe Artikel 1 Nummer 12), wonach in Fällen, in denen steuerpflichtige 
Kapitalerträge erzielt wurden, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen 
haben, auch bei Arbeitnehmern zu einer Pflichtveranlagung führen. 


§ 56 Satz 2 Buchstabe a EStDV entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 56 
Satz 2 EStDV. 


§ 56 Satz 2 Buchstabe b EStDV regelt, dass in Fällen, in denen im 
Veranlagungszeitraum steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt wurden, die nicht 
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, eine Einkommensteuererklärung 
abzugeben ist. Die Regelung ergänzt den neuen § 32d Absatz 3 Satz 3 EStG, 
wonach in diesen Fällen auch bei Arbeitnehmern eine Pflichtveranlagung 
durchzuführen ist.


37. Zu Artikel 4b - neu - (§ 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV) 


Nach dem neuen Artikel 4a ist folgender Artikel 4b einzufügen: 


„Artikel 4b 


Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


In § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


vom 10. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1848), die zuletzt geändert durch Artikel 4 


des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, 


wird die Angabe „§ 3 Nr. 45“ durch die Angabe „§ 3 Nr. 37, 45 und 46“ 


ersetzt.“


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 4a Weitere Änderung der 


Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ die Angabe 


„Artikel 4b  Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung“ einzufügen. 


Begründung:


Zu Artikel 4a (Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) 


Auf Grundlage des § 41 Absatz 1 Satz 7 Einkommensteuergesetz lässt es § 4 
Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung zu, dass 
bestimmte steuerfreie Bezüge (z. B. Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 45 
EStG) nicht im Lohnkonto aufgezeichnet werden müssen.  
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Nach dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im 
Straßenverkehr vom 7. November 2016 (BGBl. I S. 2498) bleiben Vorteile für 
das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs 
im Betrieb nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfrei. Diesbezüglich hat die 
Finanzverwaltung mit Schreiben vom 14. Dezember 2016, Bundessteuerblatt 
Teil I S. 1446, in Rdnr. 30 den Verzicht auf Aufzeichnungen im Lohnkonto 
zugelassen. Im Hinblick auf die nunmehr vorgesehene Verlängerung der 
Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG wird dieser Aufzeichnungsverzicht 
in die Rechtsverordnung übernommen. 


Zudem wird klargestellt, dass auch für die Steuerbefreiung nach § 3 
Nummer 37 EStG keine Aufzeichnungen im Lohnkonto erforderlich sind, 
zumal die nach § 3 Nummer 37 EStG steuerfreien Vorteile gemäß § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4 Satz 7 EStG nicht auf die Entfernungspauschale anzurechnen 
und daher vom Arbeitgeber auch nicht in der Lohnsteuerbescheinigung 
anzugeben sind. 


38. Zu Artikel 5 (§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 8b 


Absatz 1 Satz 4 Körperschaftsteuergesetz auf eine periodenübergreifende 


Betrachtung ausgeweitet werden kann.


Begründung:


Die Regelung des § 8b Absatz 1 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) lässt 
bestimmte Bezüge aus einer Beteiligung an einer Körperschaft bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz, wenn der Anteilseigner selbst eine 
Körperschaft ist. Durch diese Steuerfreistellung von Ausschüttungen soll eine 
Kumulierung der Steuerbelastung bei der Durchschüttung einer Dividende über 
eine Beteiligungskette von mehreren Kapitalgesellschaften vermieden werden.  


§ 8b Absatz 1 Satz 2 KStG macht die Steuerbefreiung des Satzes 1 davon 
abhängig, dass diese Bezüge das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht 
gemindert haben dürfen. 


Dabei wird nur darauf abgestellt, ob die Leistung bei der leistenden 
Körperschaft als Betriebsausgabe abgezogen wurde. Nicht erfasst wird 
dagegen der Fall, dass ein Abzug als Betriebsausgabe bei einer der leistenden 
Körperschaft nahestehenden Person möglich ist. 


Rechtsfolge ist, dass die Zahlung bei der empfangenden Körperschaft 
(Gesellschafter) nicht mehr nach Satz 1 steuerbefreit ist, sondern 
steuerpflichtig wird.







- 47 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG stellt eine Rückausnahme von der Steuerpflicht im 
Fall einer verdeckten Gewinnausschüttung an eine nahe stehende Person in 
einem Dreiecksverhältnis dar. Bei dieser Konstellation wird bei der leistenden 
Körperschaft das Einkommen gemindert und bei der nahestehenden Person das 
Einkommen erhöht. In diesem Fall wird die verdeckte Gewinnausschüttung 
nicht bei der leistenden Körperschaft, sondern bei der nahestehenden Person 
versteuert. 


Der Wortlaut des § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG („erhöht hat“) erfordert, dass sich 
das Einkommen der nahestehenden Person durch die verdeckte 
Gewinnausschüttung selbst oder zumindest innerhalb desselben 
Veranlagungszeitraums erhöht. 


Es können aber auch Fälle vorkommen, in denen die Einkommenserhöhung bei 
der nahestehenden Person nicht möglich ist oder nur zeitverschoben erfolgen 
kann. Wird beispielsweise im Ausland Vermögen auf eine nahestehende 
Person zum Buchwert übertragen (z.B. im Rahmen einer Aufspaltung im 
Drittstaat), ergibt sich die Einkommenserhöhung bei der nahestehenden Person 
erst durch eine geringere Abschreibung in den Folgejahren oder durch eine 
spätere Gewinnrealisierung. 


Es ist daher zu prüfen, ob mit einer periodenübergreifenden Betrachtung in 
§ 8b Absatz 1 Satz 4 KStG in den Fällen einer späteren Erhöhung des 
Einkommens der nahestehenden Person die Anwendung des Satzes 2 
ausgeschlossen werden kann. 


Ferner ist zu prüfen, ob die Anwendung des § 8b Absatz 1 Satz 4 KStG auf 
sämtliche Bezüge ausgedehnt werden sollte. Hintergrund hierfür ist, dass das 
Ende 2006 eingeführte Korrespondenzprinzip zunächst nur für verdeckte 
Gewinnausschüttungen galt. § 8b Absatz 1 Satz 2 KStG wurde in der Folge ab 
dem Veranlagungszeitraum 2014 auf sämtliche Bezüge ausgedehnt; eine 
entsprechende Anpassung des Satzes 4 unterblieb.


39. Zu Artikel 5 Nummer 7a - neu -, Nummer 11 Buchstabe g1 - neu - 


(§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2,  


 § 34 Absatz 6f - neu - KStG)


Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7a einzufügen:  


„7a. § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Sind in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen Bezüge, 


Gewinne oder Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Absatz 1 bis 


3 dieses Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusammenhängende 


Ausgaben im Sinne des § 3c Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes, ein Übernahmeverlust im Sinne des § 4 


Absatz 6 des Umwandlungssteuergesetzes oder ein Gewinn oder
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Verlust im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 des 


Umwandlungssteuergesetzes enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, 


§ 4 Absatz 6, § 12 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Umwandlungs-


steuergesetzes sowie § 3 Nummer 40 und § 3c Absatz 2 des 


Einkommensteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens des 


Organträgers anzuwenden. ““


b) In Nummer 11 ist nach Buchstabe g folgender Buchstabe g1 einzufügen: 


„g1) Nach Absatz 6e wird der folgende Absatz 6f eingefügt: 


„6f. „§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 KStG in der Fassung des 


Artikels … des Gesetzes vom (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Umwandlungen 


anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 


das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs 


maßgebende öffentliche Register nach dem … [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


erfolgt ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Der BFH hat mit Urteil vom 26. September 2018 (Az. I R 16/16) entschieden, 
dass im Fall der Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft auf ihre 
Muttergesellschaft, die ihrerseits Organgesellschaft ist, auf den 
Verschmelzungsgewinn weder auf der Ebene der Muttergesellschaft noch auf 
der Ebene der Organträgerin das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot 
nach § 8b Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz anzuwenden ist. Dies führt 
zu einer steuerlichen Besserstellung der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Organgesellschaft gegenüber der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist.  


Der BFH weist in dem Urteil darauf hin, dass hier eine Gesetzeslücke besteht, 
die seitens der Rechtsprechung nicht durch Rückgriff auf übergeordnete 
systematische Gesichtspunkte oder durch Gesetzesanalogie geschlossen 
werden kann. § 12 Absatz 2 Satz 2 Umwandlungssteuergesetz sieht eine 
Anwendung des pauschalen Betriebsausgaben-Abzugsverbots nach § 8b 
Absatz 3 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz auf den Übertragungsgewinn bei der 
aufnehmenden Körperschaft vor. Eine Anwendung des § 8b Absatz 3 Satz 1 
wird allerdings im Fall der Organschaft durch § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz vorbehaltlos suspendiert. Da ein Übertragungsgewinn 
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz bei der übernehmenden
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Körperschaft außer Ansatz bleibt, ergibt sich nach dem bisherigen Wortlaut des 
§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz auch keine 
Möglichkeit, das pauschale Betriebsausgaben-Abzugsverbot auf Ebene des 
Organträgers zur Anwendung zu bringen. 


Durch die Ergänzung der Aufzählung in § 15 Satz 1 Nummer 2 
Körperschaftsteuergesetz um den Übertragungsgewinn nach § 12 Absatz 2 
Umwandlungssteuergesetz wird sichergestellt, dass das pauschale 
Betriebsausgaben-Abzugsverbot des § 8b Absatz 3 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz auf Ebene des Organträgers zur Anwendung kommt. 
Dadurch wird erreicht, dass die Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Organgesellschaft mit der Aufwärtsverschmelzung auf eine 
Kapitalgesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist, steuerlich gleichbehandelt 
wird.  


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung gilt für alle Umwandlungen, die nach dem Inkrafttreten der 
Neuregelung zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen 
Vorgangs maßgebende öffentliche Register angemeldet werden. 


40. Zu Artikel 6 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der 


Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer befreit werden 


sollen.


Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Aufnahme einer Steuerbefreiung in das 


Gewerbesteuergesetz hierfür die geeignetste Lösung ist. 


Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


durch eine alternative Regelung eine zielgenauere und weniger bürokratische 


Lösung gefunden werden kann.


Begründung:


Der Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sieht in 
Artikel 6 Nummer 1e eine gewerbesteuerliche Befreiung für kleine 
Photovoltaikanlagen vor. Befreit sind danach Unternehmen, die ausschließlich 
Energiegewinnung und Vermarktung aus einer Photovoltaikanlage bis zu einer 
installierten Leistung von 10 Kilowatt (vgl. § 48 Absatz 2 Nummer 1 
Erneuerbare-Energien-Gesetz) betreiben. Bei den Unternehmern handelt es 
sich typischerweise um Eigenheimbesitzer, bei denen regelmäßig der 
Freibetrag nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz für natürliche 
Personen und Personengesellschaften von 24.500 Euro greift. Somit fällt in 
diesen Fällen bereits jetzt schon keine Gewerbesteuer an, wodurch die neue 
Befreiungsvorschrift steuerlich keine Besserstellung bewirkt.
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Hintergrund des neuen Befreiungstatbestands ist die Entbindung der Betreiber 
kleiner Photovoltaikanlagen von der Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Denn die IHK-Mitgliedschaft ist an die objektive 
Gewerbesteuerpflicht geknüpft. Es kommt dabei nicht darauf an, ob tatsächlich 
Gewerbesteuer zu entrichten ist. Nur ausdrücklich von der Gewerbesteuer 
befreite Unternehmen unterliegen nicht der Kammermitgliedschaft. Daher 
wären Unternehmen, die unter den neuen gewerbesteuerlichen 
Befreiungstatbestand fallen, künftig auch von der Kammermitgliedschaft 
befreit. Zur Feststellung der Voraussetzungen für die Gewerbesteuerbefreiung 
wäre allerdings eine Abgabe der Gewebesteuererklärung erforderlich. 


Dies bedeutet eine Schlechterstellung im Vergleich zur derzeitigen Regelung in 
§ 25 Absatz 1 Nummer 1 Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung. Denn 
danach müssen Unternehmen, die den Freibetrag nicht übersteigen, keine 
Gewerbesteuererklärung abgeben. 


Es sollte daher überprüft werden, ob eine alternative Regelung als Ergänzung 
zur bereits bestehenden Gewerbesteuerbefreiung besser geeignet ist, um 
Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der IHK-Pflichtmitgliedschaft zu 
befreien. 


Es wäre wünschenswert, dieses Ziel zu erreichen, ohne gleichzeitig neue 
bürokratische Hürden für die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung zu 
schaffen.


41. Zu Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe c1 - neu - und Nummer 5 


(§ 3 Nummer 24 und § 36 Absatz 2 Satz 2a - neu - 


GewStG)


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 1 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufügen: 


„c1) In Nummer 24 wird nach dem Satzteil „Mittelständische 


Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH,“ folgender 


Satzteil eingefügt: 


„Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH,“ 


b) In Nummer 5 ist in § 36 Absatz 2 nach Satz 2 folgender Satz 2a einzufügen: 


„§ 3 Nummer 24 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 


2019 anzuwenden.“
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Begründung 


Zu Buchstabe a: 


Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH (MBB) war 
ursprünglich als Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH (BUG) 
nach § 3 Nummer 23 GewStG als anerkannte Unternehmensbeteiligung von 
der Gewerbesteuer befreit. Aufgrund der Umwandlung der BUG in die MBB 
entfiel die Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nummer 23 GewStG. 


Um die Befreiung weiterhin zu erhalten, ist nunmehr erforderlich, die MBB in 
die Norm des § 3 Nummer 24 GewStG namentlich aufzunehmen und insoweit 
eine Gesetzesänderung herbeizuführen. 


Die in § 3 Nummer 24 GewStG geregelte Gewerbesteuerbefreiung soll 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften in den Ländern entlasten, die sich dort an 
kleinen und mittleren Unternehmen, die entweder wachsen wollen oder neu 
gegründet worden sind, zwecks Unterstützung beteiligen. Die Befreiung von 
der Gewerbesteuer erhalten jedoch nur die in § 3 Nummer 24 GewStG 
namentlich aufgeführten und abschließend aufgezählten 
Beteiligungsgesellschaften und auch nur soweit sich der Geschäftsbetrieb der 
jeweiligen Kapitalbeteiligungsgesellschaft darauf beschränkt, im öffentlichen 
Interesse mit Eigenmitteln oder mit staatlicher Hilfe Beteiligungen zu 
erwerben. Zudem muss der Gewinn, den die Kapitalbeteiligungsgesellschaft 
erzielt, ausschließlich und unmittelbar für die satzungsmäßigen Zwecke der 
Beteiligungsfinanzierung verwendet werden. 


Gegenstand der MBB ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen 
und zwar insbesondere an mittleren und kleinen Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Unternehmen, die im Land Bremen ihren 
Firmen- oder Betriebssitz haben oder für das Land Bremen von wirtschaftlicher 
Bedeutung sind. Der Beteiligungserwerb erfolgt ausschließlich aus 
Eigenmitteln der Gesellschaft sowie aus öffentlichen Mitteln und öffentlichen 
Refinanzierungsprogrammen. 


In Form von typisch stillen Beteiligungen stellt die Gesellschaft den 
Unternehmen Kapital für Unternehmenswachstums- und 
Investitionsfinanzierungen sowie zur Finanzierung von Unternehmens-
nachfolgen und Existenzgründungen zur Verfügung. Dadurch sollen die 
Eigenkapitalbasis der Unternehmen gestärkt, die Bilanzstruktur verbessert und 
nachhaltig wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen geschaffen bzw. gesichert 
werden. Erzielte Gewinne werden ausschließlich und unmittelbar für diese 
Zwecke verwendet. Eine Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafter 
erfolgt nicht. 


Durch die Änderung wird die Gesellschaft von der Gewerbesteuer befreit. 
Sämtliche Mittel können dann zur Förderung mittelständischer Unternehmen 
eingesetzt werden. 


Zu Buchstabe b:


Die Gewerbesteuerbefreiung für die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Bremen mbH wird erstmals für den Erhebungszeitraum 2019 angewandt.
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42. Zu Artikel 6 Nummer 1a -neu-, Nummer 5 (§ 7 Satz 3 und 


 § 36 Absatz 2a -neu - GewStG)


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. § 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der nach § 5a des Einkommensteuergesetzes ermittelte Gewinn 


einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a Absatz 4 und 4a des 


Einkommensteuergesetzes und das nach § 8 Absatz 1 Satz 3 des 


Körperschaftsteuergesetzes ermittelte Einkommen gelten als 


Gewerbeertrag nach Satz 1.““


b) In Nummer 5 ist in § 36 nach Absatz 2 folgender Absatz 2a einzufügen: 


„2a. § 7 Satz 3 in der durch Artikel … des Gesetzes vom … 2019, 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und die Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung ist 


erstmals für den Erhebungszeitraum 2009 anzuwenden. Für den 


Erhebungszeitraum 2008 ist § 7 Satz 3 in folgender Fassung 


anzuwenden: „Der nach § 5a des Einkommensteuergesetzes 


ermittelte Gewinn einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a 


Absatz 4 und 4a des Einkommensteuergesetzes und das nach § 8 


Absatz 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des 


Artikels 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) 


ermittelte Einkommen gelten als Gewerbeertrag nach Satz 1.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Nach bisheriger Verwaltungsauffassung (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Oktober 2008, BStBl. I Seite 956 (dort zu Rz. 38)) rechnen Gewinne aus 
der Auflösung des Unterschiedsbetrags nach § 5a Absatz 4 EStG zum Gewinn 
im Sinne des § 5a EStG. Dies basiert auf der bisherigen Rechtsprechung des 
BFH (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezember 2007, BStBl. II 2008 S. 583). Für 
Hinzurechnungsbeträge nach § 5a Absatz 4a EStG gilt Entsprechendes, auch 
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sie rechnen zu dem nach § 5a EStG ermittelten Gewinn. Die Folge dieser 
Auslegung des § 5a EStG ist, dass diese Beträge als Gewerbeertrag im Sinne 
des § 7 Satz 1 GewStG gelten; sie werden weder nach § 8 GewStG erhöht noch 
nach § 9 GewStG gekürzt. 


Mit der Änderung des § 7 Satz 3 GewStG wird diese Verwaltungsauffassung 
nunmehr gesetzlich festgeschrieben. Anlass hierfür ist das BFH-Urteil IV R 
35/16 vom 25. Oktober 2018. Damit hat das Gericht unter ausdrücklicher 
Änderung seiner bisherigen langjährigen Rechtsprechung entschieden, dass der 
Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags gemäß § 5a Absatz 4 
Satz 3 Nummer 1 bis 3 EStG nicht der Fiktion des Gewerbeertrags gemäß § 7 
Satz 3 GewStG unterfällt. In § 7 Satz 3 GewStG werde im Ergebnis lediglich 
auf den Gewinn verwiesen, der gemäß § 5a Absatz 1 EStG nach der Tonnage 
ermittelt worden ist. Der Gewinn aus der Hinzurechnung des 
Unterschiedsbetrags unterfalle damit dem Regelungsbereich des § 7 Satz 1 
GewStG. Hieraus folgt, dass bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der 
Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags nach § 9 Nummer 3 
Satz 2 GewStG um 80 Prozent gekürzt werden kann, wenn die übrigen 
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind. 


Diese geänderte Gesetzesauslegung ist mit dem bisherigen Wortlaut des § 7 
Satz 3 GewStG nicht vereinbar. Der Wortlaut wird nunmehr klarstellend 
angepasst und bringt damit weiterhin das bisherige Verständnis der 
Rechtsprechung zum Ausdruck. 


Zu Buchstabe b: 


Die Änderung des § 7 Satz 3 GewStG zur Reichweite der Fiktion des Gewinns 
im Sinne des § 5a EStG ist rückwirkend bis zum Erhebungszeitraum 2008 
anzuwenden. Diese Rückwirkung ist verfassungsrechtlich zulässig, weil sie die 
Rechtsauslegung zu § 7 Satz 3 GewStG festschreibt, die seit dem BFH-Urteil 
vom 13. Dezember 2007, BStBl. II 2008 S. 583, galt (vgl. BMF-Schreiben vom 
31. Oktober 2008, BStBl. I Seite 956 (dort zu Rz. 38)). Ein schutzwürdiges 
Vertrauen in eine andere Rechtsauslegung konnte bisher nicht entstehen und 
wird durch die Gesetzesänderung damit auch nicht rückwirkend verletzt. 


Der BFH hat mit Urteil IV R 35/16 vom 25. Oktober 2018 seine bisherige 
Auslegung zu § 7 Satz 3 GewStG geändert. Die hieran anknüpfende 
rückwirkende gesetzliche Festschreibung der bisherigen Auslegungsgrundsätze 
ist verfassungsrechtlich zulässig (vgl. u. a. BVerfGBeschluss vom 21. Juli 2010 
– 1 BvL 11/06, BVerfGE 126, 369 und vom 2. Mai 2012 – 2 BvL 5/10, 
BVerfGE 131, 20).
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43. Zu Artikel 6 Nummer 3a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG) 


In Artikel 6 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. bei Betrieben, die ausschließlich oder fast ausschließlich Anlagen 


zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie 


Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie betreiben, 


zu drei Zehntel das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis und zu 


sieben Zehntel das Verhältnis, in dem die Summe der installierten 


Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-


Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert 


worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in allen 


Betriebsstätten (§ 28) zu der installierten Leistung der einzelne 


Betriebsstätte steht.““


Begründung: 


Mit dem Antrag soll der besondere Zerlegungsmaßstab für Anlagen zur 
Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus 
Windenergie und solarer Strahlungsenergie zielgenau ausgestaltet werden. 


Der Antrag greift einen Teil eines Vorschlags des Bundesrates vom 
7. November 2014 zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (BT-Drucksache 18/3158, Stellungnahme, Ziffer 38) 
auf. 


In seiner Gegenäußerung zur damaligen Stellungnahme hatte die 
Bundesregierung den Vorschlag abgelehnt, weil er unter anderem eine 
Ausdehnung auf alle Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien vorsah. Nur 
ein Jahr zuvor (im Rahmen des Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetzes) sei 
aber bewusst eine Beschränkung des besonderen Zerlegungsmaßstabes auf 
Wind- und Sonnenenergie erfolgt. 


Aus diesem Grund verzichtet dieser Antrag auf eine Ausdehnung auf andere 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, sondern ist beschränkt auf 
Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme 
aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie. 
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Gerade für diese Anlagen kann der geltende Zerlegungsmaßstab selbst nicht 
gewährleisten, dass die Standortgemeinden an der Gewerbesteuer des 
Betreibers partizipieren. Die anteilige Zerlegung des Gewerbesteuer-
messbetrages nach Arbeitslöhnen (30 Prozent) gewährleistet zwar zuverlässig, 
dass der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers der vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Anteil an der Gewerbesteuer verbleibt. Die darüber 
hinausgehende Zerlegung nach dem Buchwert des Sachanlagevermögens 
(70 Prozent) verfehlt indes in vielen Fällen ihren Zweck einer angemessenen 
Beteiligung der Standortgemeinden. Da Anlagen zur Erzeugung von Strom und 
anderen Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie und solarer 
Strahlungsenergie in der Anlaufphase aufgrund der hohen Abschreibungen in 
der Regel keine oder nur geringe Gewinne erzielen, werden Standortgemeinden 
in den ersten Jahren kaum Gewerbesteuerzahlungen erwarten können. Noch 
schwerer wiegt die Tatsache, dass sich der Wert des Sachanlagevermögens der 
Anlagen und damit der Zerlegungsanteil jährlich um die Abschreibungsbeträge 
reduziert. Der Zerlegungsanteil der Standortortgemeinde verringert sich 
kontinuierlich. Bereits nach einem Zeitraum von 16 Jahren sind beispielsweise 
Windenergieanlagen vollständig abgeschrieben. Nach diesem Zeitraum endet 
im Ergebnis die Beteiligung der Standortgemeinde am 
Gewerbesteuermessbetrag des Betreibers. Das Gewerbesteueraufkommen fließt 
dann in der Regel vollständig der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers 
oder einer anderen Betriebsstättengemeinde mit noch nicht abgeschriebenen 
Anlagen zu, obgleich der Standortgemeinde durch den Weiterbetrieb der 
Anlagen dauerhaft Belastungen verbleiben. Es kommt zu unsachgerechten 
Verwerfungen in der Zerlegung des Gewerbesteueraufkommen, die für die 
Gemeinden nicht vorhersehbar oder beeinflussbar sind. 


Für die Zerlegung tritt als Maßstab an die Stelle des Buchwertes des 
Sachanlagevermögens künftig die installierte Leistung im Sinne von 
§ 3 Nummer 31 des EEG 2017. Für die installierte Leistung ist die 
Wirkleistung der Anlage, die bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche 
Einschränkungen erbracht werden kann, maßgeblich. Eine höhere Leistung 
geht typischerweise mit einer größeren Belastung der jeweiligen Gemeinde 
einher. Eine „installierte Leistung“ im Sinne von § 3 Nummer 31 des EEG 
2017 kann problemlos ermittelt bzw. angegeben werden. Eine Zerlegung nach 
der installierten Leistung gewährleistet eine angemessene und dauerhafte 
Beteiligung der jeweiligen Standortgemeinden. Die derzeit noch bestehende 
Verschiebung des Steueraufkommens zwischen Standortgemeinden bei 
zeitversetztem Errichten von Windkraft- und Solaranlagen in unterschiedlichen 
Gemeinden wird vermieden. Dadurch trägt die Änderung zur Sicherung der 
Gewerbesteuereinnahmen der von den maßgeblichen Anlagen in besonderem 
Maße betroffenen Standortgemeinden bei. 


Infolge des Verzichts auf die bisher im Rahmen der zeitlichen 
Anwendungsvorschriften vorgesehene Differenzierung zwischen Alt- und 
Neuanlagen und der daraus resultierenden doppelten Verhältnisrechnung ergibt 
sich zudem eine deutliche Steuervereinfachung.
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Der Anwendungsbereich des § 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG ist bislang mit 
der Einschränkung verbunden, dass nur Gewerbebetriebe, die ausschließlich 
entsprechende Anlagen betreiben, dem besonderen Zerlegungsmaßstab 
unterliegen. Das bedeutet, dass der besondere Zerlegungsmaßstab nur zur 
Anwendung kommt, wenn der Betrieb von Wind- oder solarer 
Strahlungsenergie alleinige Tätigkeit des Unternehmens ist. Sobald ein 
Unternehmer andere Tätigkeiten – ggf. nur in einem geringfügigen Umfang – 
ausübt, verlieren die Standortgemeinden ihren Anteil am 
Gewerbesteueraufkommen. 


Auch dem soll mit der Gesetzesänderung begegnet werden. Danach unterliegen 
nicht nur Betreibergesellschaften, die "ausschließlich" entsprechende Anlagen 
betreiben, sondern solche, die dies – in Anlehnung an die in §§ 2a, 7g und 32b 
EStG, §§ 7 und 8 AStG getroffenen Formulierungen – „fast ausschließlich“ 
tun, dem besonderen Zerlegungsmaßstab. Hierbei ist von der im Steuerrecht 
allgemein geltenden Geringfügigkeitsgrenze, die bei 10 v. H. liegt, auszugehen 
(s. BFH-Urteil vom 02.10.2003, IV R 13/03, BStBl. II 2004, 985). Konkret 
heißt dies, dass der besondere Zerlegungsmaßstab anzuwenden ist, wenn die 
nicht aus den maßgebenden Anlagen erzielten laufenden Bruttoerträge weniger 
als 10 v. H. der laufenden Gesamterträge betragen. 


Die vorgesehene Änderung führt damit im Ergebnis dazu, dass der besondere 
Zerlegungsmaßstab nur bei Betrieben zur Anwendung kommt, die auf die 
Energieerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie spezialisiert sind. 
Geringfügige Änderungen in der Betriebsstruktur sollen nicht zwangsläufig 
dazu führen, dass sich der Zerlegungsmaßstab ändert (Verhinderung von 
Gestaltungsmöglichkeiten). Bei echten Mischbetrieben, die neben der 
Gewinnung von Energie und Wärme aus Wind- und Sonnenkraft auch andere 
Tätigkeiten ausüben, greift der besondere Zerlegungsmaßstab nicht. Hier ist 
auf die Einführung einer – die Besteuerungspraxis erschwerenden – 
„Spartenrechnung“ zu verzichten. 


Die Neuregelung soll ab dem Erhebungszeitraum 2020 gelten. Die bisherige 
Übergangsregelung entfällt ab diesem Zeitraum ersatzlos.







- 57 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


44. Zu Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe c (§ 9 Nummer 7 GewStG) 


Der Bundesrat begrüßt das Anliegen, die im Vergleich zu § 9 Nummer 2a 


GewStG einschränkenden Tatbestandsvoraussetzungen des bisherigen § 9 


Nummer 7 GewStG für ausländische und EU-Gesellschaften im Lichte der 


unionsrechts-konformen Anwendung nationalen Rechts zu streichen. 


Er bittet die Bundesregierung jedoch zu prüfen, ob 


- die Mindestbeteiligungsgrenze von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent 


abzusenken ist und


- für die Kürzung von Schachtelerträgen ausschließlich auf unmittelbare 


Beteiligungen abzustellen ist.


Begründung:


Die vorgesehene Änderung beseitigt die unterschiedliche Behandlung bei 
Gesellschaften, die die Voraussetzungen der Mutter-Tochter-Richtlinie 
(90/435/EWG) erfüllen (§ 9 Nummer 7 Satz 1 letzter Halbsatz GewStG-E 
Beteiligung von mindestens 10 Prozent zu Beginn des Erhebungszeitraums) 
und ausländischen Kapitalgesellschaften, die Geschäftsleitung und Sitz 
außerhalb der EU haben (§ 9 Nummer 7 Satz 1 1. Halbsatz GewStG-E: 
Beteiligung von mindestens 15 Prozent ununterbrochen seit Beginn des 
Erhebungszeitraums). Die Änderung ist erforderlich, da der EuGH mit seiner 
Entscheidung vom 20. September 2018 in der Rechtsache C-685/16 (EV) in 
der bisherigen unterschiedlichen Behandlung einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit sah. 


Es bietet sich an, anlässlich der ohnehin angestrebten Gesetzesänderung die 
gewerbesteuerliche Mindestbeteiligungsgrenze für Schachteldividenden zur 
Angleichung an die körperschaftsteuerliche Grenze auf 10 Prozent des Grund-
und Stamm- bzw. des Nennkapitals abzusenken. 


Beteiligungserträge sind für Kapitalgesellschaften unter den Voraussetzungen 
des § 8b Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 KStG steuerfrei. Sie sind damit nicht im 
Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG enthalten. Bei einer einheitlichen 
Mindestbeteiligungsgrenze von 10 Prozent bei Körperschaft- und 
Gewerbesteuer bedürfte es keiner weiteren gewerbesteuerlichen Korrektur 
mehr. 
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Die gewerbesteuerliche Mindestbeteiligungsgrenze für Schachteldividenden 
wurde im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 vor dem 
Hintergrund der nominellen Entlastungen durch die damalige 
Unternehmenssteuerreform zur Gegenfinanzierung von 10 Prozent auf 
15 Prozent erhöht. Es bestehen keine Bedenken, die Grenze nunmehr aus 
Gründen der Steuervereinfachung und der Rechtsangleichung des 
Gewerbesteuer gesehen an das Körperschaftsteuergesetz wieder abzusenken. 


Hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Behandlung von Schachtelerträgen sollte 
geprüft werden, ob künftig ausschließlich auf unmittelbare Beteiligungen 
abzustellen ist. Die Nicht-Berücksichtigung mittelbarer Beteiligungen dient der 
Steuervereinfachung. In der Praxis ist es vielfach kaum möglich, angesichts 
mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse die Voraussetzungen für eine mittelbare 
Schachtelgrenze mit verhältnismäßigem Aufwand zu verifizieren. Die Nicht-
Berücksichtigung mittelbarer Beteiligungen trägt auch dazu bei, die zu 
erwartende Minderung des Gewerbesteueraufkommens durch die erforderliche 
Neukonzeption zu begrenzen.


45. Zu Artikel 7 (GewStDV) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


Anwendungsbereich des sogenannten Bankenprivilegs des § 19 Absatz 1 der 


Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung dahingehend einzuschränken ist, 


dass Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, insbesondere 


Konzernfinanzierungsgesellschaften, von der Begünstigung bei der 


Hinzurechnung ausgeschlossen sind.


Begründung: 


Mit Urteil vom 6. Dezember 2016 – I R 79/15 –, BStBl 2019 II S. 173, hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das sog. Bankenprivileg des § 19 
Absatz 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung (GewStDV) auch von 
einer Konzernfinanzierungsgesellschaft beansprucht werden kann, sofern diese 
als Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) 
anzusehen ist. Der Umstand, dass die Konzernfinanzierungsgesellschaft auch 
die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG erfüllt und hiernach im 
Ergebnis nicht als Kreditinstitut im Sinne des KWG gilt, schließt nach 
Auffassung des BFH die Anwendung des § 19 Absatz 1 GewStDV nicht aus. 
Dies ergebe sich aus dem Wortlaut des § 19 Absatz 1 GewStDV und dem 
kasuistisch ausschließlichen Verweis auf § 1 Absatz 1 KWG. 
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Das als Begünstigung ausgestaltete sog. Bankenprivileg des § 19 Absatz 1 
GewStDV findet ihre Rechtfertigung in der besonderen wirtschafts-, kredit-
und währungspolitischen Funktion von Kreditinstituten und den damit 
einhergehenden besonderen Aufsichtsregeln des KWG.  


Die in § 2 KWG genannten Institute und somit auch die 
Konzernfinanzierungsgesellschaften sind hingegen auf Grund der Tatsache, 
dass diese – auch unter den Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 KWG – gerade 
nicht als Kreditinstitut im Sinne des KWG gelten, vom Regelungsbereich des 
KWG und somit auch einer Finanzdienstleistungsaufsicht ausgenommen. 


Nach dem Sinn und Zweck des sog. Bankenprivilegs ist es gerechtfertigt, die 
unter § 2 KWG fallenden Institute von der Begünstigung bei der 
Zinshinzurechnung auszuschließen. Dem steht jedoch der derzeitige Wortlaut 
des § 19 Absatz 1 GewStDV – wie das BFH-Urteil zeigt – derzeit entgegen, 
sodass der Tatbestand des § 19 Absatz 1 GewStDV für die Zukunft so 
auszugestalten ist, dass alle Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 KWG 
ausdrücklich von der Begünstigung ausgeschlossen sind.


46. Zu Artikel 8 Nummer 7 Buchstabe b (§ 12 Absatz 2 Nummer 14 UStG) 


a) Der Bundesrat unterstützt die Absicht der Bundesregierung, in § 12 


Absatz 2 Nummer 14 UStG-E Umsätze mit elektronischen 


Veröffentlichungen in den Katalog der Waren und Dienstleistungen mit 


reduziertem Steuersatz aufzunehmen. Elektronische Veröffentlichungen 


werden mit dem Fortschreiten der Digitalisierung im Alltagsgebrauch 


zunehmend vergleichbare, körperliche Erzeugnisse ersetzen, die bereits 


steuerlich begünstigt sind. Dies ist auch unter dem Aspekt der 


Ressourcenschonung zu begrüßen. Die steuerliche Gleichbehandlung beider 


Trägerformen ist daher unbedingt geboten. 


b) Der Bundesrat nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass nach dem 


Gesetzentwurf ausschließlich Umsätze mit solchen elektronischen 


Veröffentlichungen begünstigt werden sollen, die ihrem Wesen nach und 


funktional herkömmlichen Erzeugnissen im Sinne der Nummer 49 und 50 


der Anlage 2 zum UStG entsprechen und dass auch Umsätze mit 


Leistungen, die über die bloße Überlassung von elektronischen 


Veröffentlichungen hinausgehen, nach dem Regelsatz besteuert werden 


sollen.
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Die Beschränkung auf „herkömmliche“ Erzeugnisse wirkt als 


Ausschlusskriterium zum Nachteil unter anderem neuartige 


Verlagsangebote, die auch Verlinkungen, Animationen oder interaktive 


Elemente enthalten und somit funktional über die gedruckte Presse 


hinausgehen. Dem steht die selbstverständliche Erwartung der Nutzenden 


gegenüber, dass die Funktionalität elektronische Veröffentlichungen durch 


das technisch Mögliche bestimmt wird und nicht durch die Grenzen eines 


physischen Mediums. 


c) Der Bundesrat nimmt die Position der Bundesregierung zur Kenntnis, nach 


der das Kriterium der Vergleichbarkeit mit „herkömmlichen“ physischen 


Erzeugnissen durch den europäischen Rechtsrahmen vorgegeben ist. Er 


betont, dass diese Position medienpolitisch unbefriedigend ist und der 


Fortentwicklung der Medienlandschaft im Zuge der Digitalisierung nicht 


gerecht wird. 


d) Der Bundesrat begrüßt die Absicht der Bundesregierung, zur Frage der 


Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auch auf die Bereitstellung eines 


Zugangs zu Datenbanken, die Zugriff auf eine Vielzahl von elektronischen 


Büchern, Zeitungen und Zeitschriften ermöglichen, auf die Europäische 


Kommission zuzugehen und mit dieser die Frage einer – aus 


medienpolitischer Sicht wünschenswerten – Vereinbarkeit mit der 


Mehrwertsteuersystem-Richtlinie zu eruieren. Er fordert die 


Bundesregierung auf, die entsprechenden Gespräche umgehend 


aufzunehmen mit dem Ziel, die steuerliche Begünstigung auch für die 


genannten Angebotsformen noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren 


berücksichtigen zu können.


Begründung: 


Mit dem Gesetzentwurf soll die elektronische Presse steuerlich gleichbehandelt 
werden und ebenso wie gedruckte Presse dem reduzierten Mehrwertsteuersatz 
von 7 Prozent unterliegen. Dieses Anliegen wird ausdrücklich unterstützt. Eine 
Änderung ist erforderlich, um den digitalen Wandel der Presse zu unterstützen 
und attraktive, innovative Verlagsangebote nicht schlechter zu stellen, als 
herkömmliche E-Paper, die lediglich das gedruckte Werk abbilden. In ihrer 
derzeitigen Form würde die Regelung entweder ins Leere gehen oder sich als 
Innovationshindernis erweisen.  
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Es gehört zum Wesen digitaler Zeitungsangebote, gegenüber dem gedruckten 
Werk auch zusätzliche Funktionalitäten, wie beispielsweise interaktive 
Grafiken, Verlinkungen, Interaktionsmöglichkeiten oder Animationen, 
anzubieten. § 12 Absatz 2 Nummer14 Satz 3 UStG-E würde gerade den 
digitalen Mehrwert ausschließen und damit zeitgemäße Online-Angebote und 
Zeitungs-Abos gegenüber reinen E-Paper-Angeboten, die lediglich Abbildung 
des Druckwerks sind, benachteiligen. Es stünde zu erwarten, dass die 
Zeitungsverlage entweder auf diese Angebotsform verzichten und die 
Regelung ins Leere liefe oder dass die Verlage unter Preisdruck auf Innovation 
verzichten, um in den Genuss der Regelung zu kommen. Die Abgrenzung von 
elektronischer Presse und anderen Online-Angeboten, die nicht unter den 
reduzierten Steuersatz fallen sollen, ist durch § 12 Absatz 2 Nummer14 Satz 1 
UStG ausreichend gewährleistet. 


47. Zu Artikel 8 Nummer 7a - neu - (§ 19 Absatz 1 Satz 1 UStG) 


In Artikel 8 ist nach Nummer 7 folgende Nummer 7a einzufügen: 


„7a. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „17 500 Euro“ durch die 


Angabe „21 400 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Nach Artikel 286 MwStSystRL können die Mitgliedstaaten die von ihnen 
angewandte Kleinunternehmergrenze zur Wahrung des realen Wertes anheben. 
Um die durch die Sondervorschrift bezweckte Entlastung von Verwaltung und 
Wirtschaft nachhaltig zu erhalten, ist die unionsrechtlich zulässige regelmäßige 
Anpassung der in der Vorschrift enthaltenen Grenzwerte an die 
Preissteigerungsrate erforderlich. Da die letzte Anpassung zum 1.1.2003 
erfolgt ist, ist inflationsbedingt eine Anpassung auf einen Betrag von 21 
400 Euro gerechtfertigt und auch notwendig. 


In erster Linie wird durch die umsatzsteuerliche Freigrenze für 
Kleinunternehmer der Verwaltungsaufwand für die Kleinunternehmer und die 
Finanzverwaltung reduziert. Abgesehen von dem Verzicht auf die  
Umsatzsteuer fallen bei der Regelung auch die Steuererklärungspflichten 
weitgehend weg. Zudem wird der Anreiz gesenkt, die angebotene Leistung auf 
dem Schwarzmarkt zu vertreiben. Die Anhebung wirkt darüber hinaus 
etwaigen Wettbewerbsverzerrungen im grenznahen Raum entgegen. 


Eine Erhöhung ist auch im Hinblick auf den Vorschlag der Kommission 
sinnvoll, der vorsieht, eine Kleinunternehmerregelung für alle Unternehmen in 
der EU unabhängig von der Ansässigkeit zu schaffen.
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48. Zu Artikel 8 Nummer 7b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


In Artikel 8 ist nach der neuen Nummer 7a folgende Nummer 7b einzufügen: 


„7b. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „500 000 Euro“ durch die 


Angabe „600 000 Euro“ ersetzt.“


Begründung: 


Seit 2009 beträgt die Umsatzgrenze des § 20 UStG in ganz Deutschland (alte 
und neue Länder) 500 000 Euro. Seitdem ist keine Anpassung mehr erfolgt. 
Die Anhebung ist inflationsbedingt gerechtfertigt. Zudem wird die 
Umsatzgrenze damit an die durch das Bürokratie-Entlastungsgesetz vom 
28.7.2015 eingeführte, für die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten für 
Unternehmen geltende Umsatzgrenze von 600 000 Euro angeglichen. 


Die MwStSystRL steht einer Anhebung nicht entgegen. 
Artikel 63 MwStSystRL sieht im Grundsatz vor, dass Steuertatbestand und 
Steueranspruch (Anspruch auf Zahlung der Steuer) zu dem Zeitpunkt eintreten, 
zu dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung 
erbracht wird. Abweichend davon können jedoch die Mitgliedstaaten nach 
Artikel 66 Absatz 1 MwStSystRL vorsehen, dass der Steueranspruch für 
„bestimmte Umsätze“ oder „Gruppen von Steuerpflichtigen“ zu einem der in 
Artikel 66 MwStSystRL ausdrücklich vorgesehenen Zeitpunkte entsteht. 


Der Grundsatz, dass ein Umsatz bei Erbringung der Leistung zu versteuern ist, 
stellt für kleinere und mittlere Unternehmen und insbesondere für 
Existenzgründer eine steuerliche Belastung dar, denn der Unternehmer 
schuldet die Umsatzsteuer, noch bevor er von seinem Kunden das Geld für die 
erbrachte Leistung erhalten hat. Damit ist der Unternehmer nicht nur 
Steuereinnehmer für den Staat, er finanziert die Steuer sehr oft auf eigene 
Rechnung vor. Gerade bei Existenzgründungen verlieren so Unternehmen 
wertvolle Liquidität. 
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49. Zu Artikel 8 Nummer 10a - neu - (§ 27a Absatz 1a - neu -, 


Absatz 2 Satz 2a - neu - UStG)


In Artikel 8 ist nach Nummer 10 folgende Nummer 10a einzufügen: 


„10a. § 27a wird wie folgt geändert: 


„a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 kann abgelehnt 


werden, wenn ernsthafte Anzeichen vorliegen, dass diese 


betrügerisch für die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens des 


Inlands oder des übrigen Gemeinschaftsgebiets verwendet werden 


könnte. Die nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 erteilte Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer kann begrenzt werden, wenn ernsthafte 


Anzeichen vorliegen oder nachgewiesen ist, dass diese betrügerisch 


für die Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens des Inlands oder 


des übrigen Gemeinschaftsgebiets verwendet wird.“ 


b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 2a eingefügt: 


„Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt für 


Steuern die erforderlichen Daten nach Absatz 1a.““


Begründung:


Allgemein: 


Der innergemeinschaftliche Warenverkehr zwischen Unternehmern ist 
betrugsanfällig. Um die Steuerbefreiung für in der Europäischen Union 
ausgeführten grenzüberschreitenden Lieferungen zu erlangen, benötigen 
redliche Unternehmer eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-
IdNr.). Auf die Erteilung einer USt-IdNr. hat jeder umsatzsteuerliche 
Unternehmer einen gesetzlichen Anspruch.
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In Betrugsabsicht agierenden Unternehmern wird die Vornahme betrügerischer 
Handlungen wesentlich erschwert oder sogar unmöglich gemacht, wenn diese 
über keine gültige USt-IdNr. verfügen. Die Finanzverwaltung hätte bei 
aufgedeckten Umsatzsteuerbetrugskarussellen so die Möglichkeit, weitere 
Schäden am Steueraufkommen im Inland und den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu verhindern. Der Antrag schafft die gesetzliche 
Grundlage, die von einem betrügerisch agierenden Unternehmer beantragte 
USt-IdNr. abzulehnen bzw. die bereits erteilte USt-IdNr. mit Wirkung für die 
Zukunft für ungültig zu erklären. Derzeit besteht bereits in zwölf 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine vergleichbare Regelung. 


Im Interesse einer einheitlichen und praxisgerechten Rechtsanwendung wird 
mit der Regelung die vorliegende EuGH-Rechtsprechung in nationales Recht 
umgesetzt sowie dem Bestimmtheitsgrundsatz und den Anforderungen der 
Praxis entsprochen. Wird eine derartige Entscheidung auf die 
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls gestützt, so entspricht dies 
auch dem unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 


Zu Nummer 1: 


Der Satz 1 eröffnet der Finanzverwaltung bei hinreichendem Verdacht 
präventiv die Möglichkeit, Anträge von betrügerisch agierenden Unternehmern 
auf die Erteilung einer USt-IdNr. abzulehnen. Zur Ablehnung des Antrags 
berechtigt ist das für die Erteilung der USt-IdNr. zuständige Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt). 


Die Regelung in Satz 2 versetzt das BZSt in die Lage, die USt-IdNr. zu 
begrenzen. 


Das mit dem Antrag verfolgt Anliegen ist durch Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH-Urteil vom 14.03.2013, C-527/11 
„Ablessio“) als unionsrechtskonform anerkannt. Danach genügt bereits das 
Vorliegen ernsthafter, für eine betrügerische Verwendungsabsicht sprechender, 
Anzeichen für eine Begrenzung bzw. Ablehnung der USt-IdNr.. 


Der Vorschlag greift auch das mit der Richtlinie (EU) 2018/1910 vom 
4. Dezember 2018, siebter Erwägungsgrund, verfolgte Ziel, den europäischen 
Binnenmarkt robuster gegen den Umsatzsteuerbetrug auszugestalten, auf. Die 
darin begründete Ergänzung des § 6a UStG sieht als Beitrag zur 
Betrugsbekämpfung die zwingende umsatzsteuerliche Registrierung und 
Angabe der USt-IdNr. des Abnehmers als materielle Voraussetzung der 
Steuerbefreiung vor. Die vorgeschlagene Ergänzung des § 27a UStG verstärkt 
diese intendierte Wirkung, da hierdurch sichergestellt wird, dass betrügerisch 
handelnde Unternehmer über keine gültige USt-IdNr. (mehr) verfügen und eine 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung damit bereits an dieser Anforderung 
scheitert. 
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Zu Nummer 2: 


§ 27a Absatz 2 UStG ist dergestalt zu ergänzen, dass eine Datenübermittlung 
der Landesfinanzbehörden an das BZSt zur Sicherstellung der mit der 
Neuregelung verfolgten Zwecke ermöglicht wird.


50. Zu Artikel 9 Nummer 4, Nummer 7, Nummer 8 (§ 3 Absatz 6a, 


 § 6a Absatz 1 Satz 1, 


 § 6b UstG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 


Legaldefinition des in Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe c (§ 3 Absatz 6a UStG), 


Artikel 9 Nummer 7 (§ 6a Absatz 1 Satz 1 UStG-E), Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b 


UStG-E) gebrauchten Begriffs „Verwenden“ der Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer in den Gesetzentwurf eingefügt werden muss.


Begründung: 


In den §§ 3 Absatz 6a, 6a Absatz 1 und 6b UStG-E werden Rechtsfolgen an 
das „Verwenden“ der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
geknüpft. Der Begriff des Verwendens der USt-IdNr. wird im UStG jedoch 
nicht erläutert. 


Bereits in der Vergangenheit war im Zusammenhang mit der Regelung in § 3d 
Satz 2 UStG (innergemeinschaftliche Erwerbe) umstritten, wann ein aktives 
Verwenden der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorliegt. Daraus konnte 
sich eine zusätzliche Umsatzsteuerlast für betroffene Unternehmer ergeben. 


Lediglich in der Gesetzesbegründung zu § 3 Absatz 6a Satz 5 wird ausgeführt, 
dass der Begriff "Verwendung" einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein 
positives Tun voraussetzen muss. Ohne ein Tätigwerden des Gesetzgebers 
(Legaldefinition) ist zu erwarten, dass es zu Auslegungsschwierigkeiten im 
Zusammenhang mit den neuen Regelungen in § 3 Absatz 6a, § 6a Absatz 1 und 
§ 6b UStG-E kommen wird.
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Das hätte zur Folge, dass für betroffene Unternehmer erneut bei 
innergemeinschaftlichen Reihengeschäften und der Umsatzsteuerfreiheit der 
Lieferungen in einen anderen EU-Mitgliedstaat Risiken bestehen. Diese 
Risiken können bei der Anwendung des § 3 Absatz 6a UStG-E in einem 
Umsatzgeschäft mit mehr als zwei Beteiligten bereits bei der Bestimmung des 
Lieferortes zu Rechtsunsicherheiten führen. Diese Unklarheit führt des 
Weiteren zu Problemen bei der Zuordnung der bewegten Lieferung, die unter 
die Steuerfreiheit des § 6a UStG fallen kann. Da § 6a Absatz 1 UStG-E 
ebenfalls auf die "Verwendung" der USt-IdNr. abstellt, kommt es insbesondere 
bei innergemeinschaftlichen Liefergeschäften zu Rechtsunsicherheiten, die für 
die Exportwirtschaft unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen können. 


51. Zu Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe d (§ 4 Nummer 18 UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen und 


klarzustellen, ob auch die kurzfristige Vermietung an Studierende zukünftig von 


der Steuerbefreiung erfasst sein kann.


Begründung: 


§ 4 Nummer 18 UStG-E tangiert die bisher nach § 4 Nummer 18 UStG 
steuerbefreite kurzfristige Vermietung an Studierende (unter 6 Monate). Dies 
betrifft vor allem internationale Studierende, die im Rahmen von Austausch-
programmen (Erasmus+, DAAD, Austauschprogramme der Hochschulen) oder 
Dozentenprogrammen an Hochschulen für kurze Zeit in den Wohnheimen 
untergebracht werden. Nach § 4 Nummer 12 Satz 1 Buchstabe a UStG sind nur 
langfristige Vermietungen von der Umsatzsteuer befreit. 


Vor diesem Hintergrund sollte klargestellt werden, dass auch die kurzfristige 
Vermietung an Studierende zukünftig von der Steuerbefreiung erfasst sein soll. 
Das heißt, dass es sich hierbei um Leistungen handelt, die eng mit der 
Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit im Sinne des § 4 Nummer 18 UStG-
E verbunden sind.


52. Zu Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e (§ 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG) 


In Artikel 9 Nummer 5 Buchstabe e § 4 Nummer 23 Buchstabe c sind nach den 


Wörtern „Hochschulgesetze der Länder,“ die Wörter „an einer staatlichen oder 


staatlich anerkannten Berufsakademie,“ einzufügen.
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Begründung: 


Die (staatliche) Berufsakademie Sachsen ist nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
Sächsisches Berufsakademiegesetz eine Einrichtung des tertiären 
Bildungsbereichs. Sie ist keine Hochschule im Sinne der Hochschulgesetze der 
Länder. Das Sächsische Berufsakademiegesetz sieht (auch) vor, dass eine 
Bildungseinrichtung als nichtstaatliche Berufsakademie staatlich anerkannt 
werden kann. Es ist kein Grund ersichtlich, weswegen die Studierenden an 
diesen Einrichtungen von der Regelung zur Umsatzsteuerbefreiung von 
Verpflegungsdienstleistungen ausgenommen sein sollen. 


53. Zu Artikel 9 Nummer 8 (§ 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


automationstechnischen Voraussetzungen zur Anwendung der Konsignations-


lagerregelung nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG-E hinsichtlich der Abgabe 


einer richtigen und vollständigen Zusammenfassenden Meldung (ZM) mit den 


geforderten besonderen Meldeverpflichtungen zu einem Konsignationsumsatz 


rechtzeitig zum 1. Januar 2020 vorhanden sind. 


Er bittet ferner zu prüfen, welche alternativen Lösungen bestehen, wenn eine 


elektronische Abgabe und Verarbeitung der erforderlichen Angaben zum 


1. Januar 2020 nicht möglich ist.


Begründung:


Mit Artikel 1 Nummer 1 der Richtlinie 2018/1910 des Rates vom 
4. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die 
Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des 
Mehrwertsteuersystems zur Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten 
wurde eine ab 1. Januar 2020 geltende EU-einheitliche Regelung zur 
Behandlung des innergemeinschaftlichen Verbringens von Waren in ein 
Auslieferungslager in einem anderen Mitgliedstaat geschaffen. Zentrale 
Vorschrift ist dabei Artikel 17a der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Mit der Einfügung des 
§ 6b UStG-E wird (neben den Änderungen von § 1a UStG und § 3 Absatz 1a 
UStG) diese unionsrechtliche Regelung in nationales Recht umgesetzt. Die 
Umsetzung erfolgt zum 1. Januar 2020 bzw. ist im nationalen Recht zu 
verankern.
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Voraussetzung zur Anwendung dieser sog. „Konsignationslagerregelung“ ist 
u. a. nach § 6b Absatz 1 Nummer 4 UStG-E die Abgabe einer rechtzeitigen, 
richtigen und vollständigen ZM nach § 18a Absatz 1, Absatz 6 Nummer 3 und 
Absatz 7 Nummer 2a UStG-E. 


Aus den Arbeiten der Unterarbeitsgruppe "Kontrollverfahren; Umsetzung 
Quick Fixes" ist erkennbar, dass eine automationsgestützte Abbildung der 
Voraussetzungen des § 6b UStG-E bei Abgabe der ZM durch das BZSt 
voraussichtlich nicht vor Oktober 2021 erfolgen kann.  


Das bedeutet, dass in den vor diesem Zeitpunkt abgegebenen ZM nicht 
erkennbar ist, ob die grenzüberschreitende Warenbewegung in ein 
Konsignationslager erfolgt. Eine Überprüfung und Erkennung dieser Fälle ist 
anhand der ZM-Daten demnach nicht möglich. Weiterhin ist es fraglich, ob die 
Daten aus einer ZM, die in anderen Mitgliedstaaten abgegeben wurde, während 
dieser Zeit in Deutschland verarbeitet werden können. Aufgrund der o. g. 
technischen Probleme ist außerdem fraglich, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen der Abgabe einer richtigen ZM durch den Unternehmer in 
dieser Zeit überhaupt erfüllt werden können. Damit bestehen für einen 
Unternehmer mit einem Konsignationslager, wie es typischerweise in der 
Automobilbranche im Einsatz ist, erhebliche umsatzsteuerrechtliche Risiken.  


Da durch die Konsignationslagerung erreicht werden soll, dass bei 
Vorhandensein der Voraussetzungen des § 6b UStG-E eine umsatzsteuerliche 
Registrierung im Bestimmungsstaat durch den liefernden Unternehmer nicht 
notwendig wird, ist es für diesen bei Belieferung des Lagers bereits zwingend 
notwendig die rechtlichen Folgen hieraus abzuschätzen. Dies ist nur möglich, 
wenn rechtsicher feststeht, in welcher Form eine ZM abzugeben ist.


54. Zu Artikel 9 Nummer 13 Buchstabe a - neu - (§ 18a Absatz 1 Satz 1 UStG) 


Artikel 9 Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 


„13. § 18a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 letzter Satzteil wird die Angabe „Absatz 7 Satz 1 


Nummer 1, 2 und 4“ durch die Angabe „Absatz 7 Satz 1 


Nummer 1, 2, 2a und 4“ ersetzt. 


b) Absatz 6 wird wie folgt (weiter wie Gesetzentwurf) 


c) Nach Absatz 7 Nummer 7 (weiter wie Gesetzentwurf)“
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Begründung: 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufnahme der 
Konsignationslagerregelung in § 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 2a. In § 18a 
Absatz 1 Satz 1 UStG erfolgt eine Aufzählung der in der Zusammenfassenden 
Meldung für Lieferungen zu erklärenden Angaben. Der Tatbestand des § 18a 
Absatz 7 Nummer 2a UStG ist neu aufgenommen worden und nun folgerichtig 
dort ebenfalls aufzunehmen.  


55. Zu Artikel 9 Nummer 14a - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


In Artikel 9 ist nach Nummer 14 folgende Nummer 14a einzufügen: 


„14a. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „500.000 Euro“ durch die 


Angabe „600.000 Euro“ ersetzt.“


Begründung:


Zur Vereinheitlichung der bestehenden Umsatzgrenze für die 
Buchführungspflicht wird die Umsatzgrenze, bis zu der eine Berechnung der 
Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten möglich ist, um 100.000 Euro auf 
600.000 Euro angehoben. Gewerbliche Unternehmer und Land- und Forstwirte 
sind erst bei Überschreiten des Umsatzes von 600.000 Euro im Kalenderjahr 
zur Buchführung verpflichtet (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Abgabenordnung), sofern nicht bereits nach anderen Vorschriften eine 
Buchführungspflicht besteht oder die weiteren Grenzen des § 141 AO 
überschritten werden. Besteht keine Buchführungspflicht und werden auch 
freiwillig keine Bücher geführt, ergeben sich die steuerlichen Konsequenzen 
aus einem Geschäftsvorfall sowohl umsatz- als auch ertragsteuerrechtlich 
einheitlich erst bei Zufluss der Einnahme. Dieser Gleichklang trägt zur 
Vereinfachung bei.


56. Zu Artikel 10 Nummer 1 und 


Nummer 2 (§ 4 Nummer 21 und 


Nummer 22 UStG) 


a) Der Bundesrat anerkennt grundsätzlich das Anliegen des Bundes, mit den 


vorgeschlagenen Neuregelungen zur Umsatzsteuerbefreiung Anpassungen 


an europäisches Recht vorzunehmen und entsprechende Rechtsprechung 


umzusetzen.
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Der Bundesrat stellt fest, dass durch die Neuordnung der 


Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften für Bildungsleistungen in § 4 UStG, 


insbesondere für den Bereich der Erwachsenen-, Familien- und 


Jugendbildung sowie für die Bereiche der sozialgesellschaftlichen] und 


allgemeinen Weiterbildung, von einer deutlichen Einschränkung gegenüber 


den aktuellen Regelungen auszugehen ist. 


b) Der Bundesrat weist darauf hin, dass gerade die allgemeinbildenden 


Angebote der Weiterbildung einen wesentlichen Beitrag zum 


gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Das Spektrum reicht hier zum 


Beispiel von Kursen zur Demokratiebildung, zur Grundbildung und zur  


Integration über Digitalisierungskurse für Seniorinnen und Senioren, 


Angebote der Familien- und Jugendbildung, der Gesundheitsfürsorge, der 


Selbsthilfe und Schulungshilfen für Menschen mit Behinderung bis zu 


Fortbildungsangeboten für ehrenamtlich Tätige. Der Wegfall der 


Steuerbefreiung und daraus resultierende Gebührenerhöhungen würden den 


Zugang zu Weiterbildung – insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die 


nicht aktiv oder nur eingeschränkt im Erwerbsleben stehen – deutlich 


erschweren oder verstellen.


c) Der Bundesrat fordert daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die 


Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung für die Bereiche der Erwachsen-


en-, Familien- und Jugendbildung, der allgemeinen Weiterbildung und der 


Angebote im sozialen Bereich zu überprüfen. Er fordert, alle auf nationaler 


Ebene vorhandenen Spielräume zu nutzen, um sicherzustellen, dass 


unabhängig von der unmittelbaren beruflichen Verwertbarkeit eines 


Bildungsangebots der Zugang zum lebenslangen Lernen – und damit 


Teilhabechancen am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben – 


ohne neue steuerliche Belastungen und diskriminierungsfrei möglich bleibt. 


57. Zu Artikel 10 Nummer 1 Buchstabe a und b (§ 4 Nummer 21 UStG) 


In Artikel 10 Nummer 1 § 4 ist Nummer 21 wie folgt zu ändern: 


a) Buchstabe a ist wie folgt zu ändern: 


aa) In Satz 1 sind die Wörter „Schul- und Hochschulunterricht,“ durch die 


Wörter “Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule,“ 


zu ersetzen.
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bb) In Satz 3 sind die Wörter „Schul- und Hochschulabschluss“ durch die 


Wörter „Abschluss einer Schule, Berufsakademie oder Hochschule“ zu 


ersetzen.


cc)  In Satz 4 sind die Wörter „Schul- und Hochschulunterricht“ durch die 


Wörter „Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule“ 


zu ersetzen.


b)  In Buchstabe b sind die „Wörter „Schul- und Hochschulunterricht,“ durch 


die Wörter „Unterricht an einer Schule, Berufsakademie und Hochschule zu 


ersetzen.


Begründung: 


Nach § 4 Nummer 21 UStG-E werden Leistungen der Berufsakademie Sachsen 
(BA) nicht von der Umsatzsteuer befreit. Die (staatliche) BA ist nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 Sächsisches Berufsakademiegesetz eine Einrichtung des 
tertiären Bildungsbereichs. Sie ist keine Hochschule im Sinne der 
Hochschulgesetze der Länder. Sie gibt somit keinen „Hochschulunterricht“. 
Zudem ist der Begriff „Ausbildung“ nur im Zusammenhang mit 
Berufsausbildung zu verstehen, nicht aber für die BA. Dies ergibt sich aus 
Artikel 44 Satz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nummer 282/2011 und 
des dort in Bezug genommenen Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i der 
Richtlinie 2006/112/EG. 


Die in der Einzelbegründung enthaltenden Beispiele für „Einrichtungen mit 
vergleichbarer Zielrichtung“ (ergo nicht-öffentliche Bildungseinrichtungen), 
die unter anderem „Ausbildung“ anbieten, lassen nicht den Schluss zu, dass 
private BA ohne Hochschulanerkennung davon betroffen sein könnten. Damit 
liegt über diese Beispiele auch der Rückschluss für den öffentlichen Bereich 
nahe, dass die BA nicht von der Umsatzsteuer befreit sein könnte. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass der Gesetzentwurf auch eine 
Umsatzsteuerbefreiung für Berufsakademien beabsichtigt hat, die in anderen 
Ländern als Hochschulen gelten.
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58. Zu Artikel 10 Nummer 2 (§ 4 Nummer 22 UStG)   


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Neuregelung im 


Hinblick auf das einschränkende Erfordernis der Teilnahmegebühren gegenüber 


dem bisher ebenfalls vorhandenen Erfordernis der Einnahmen zur 


Kostendeckung im Rahmen des § 4 Nummer 22 UStG-E zu überprüfen. Er 


bittet darum zu überprüfen, ob der Wegfall des Erfordernisses der „Einnahmen 


zur Kostendeckung“ vom Sinn und Zweck der Norm getragen ist oder ob nicht 


beide Erfordernisse Einzug in die Neuregelung finden können. Insbesondere 


institutionell geförderte Einrichtungen, welche bisher aufgrund der Regelung, 


dass die „Einnahmen zur Deckung der Kosten“ eingesetzt werden, 


umsatzsteuerbefreit waren, würden aufgrund eines etwaigen Wegfalls der USt-


Befreiung erheblich in ihrer Tätigkeit und der Angebotsvermittlung 


eingeschränkt.


Begründung: 


Dass die Umsatzsteuerbefreiung der in ehemals § 4 Nummer 22 Buchstabe a 
UStG genannten Unternehmer in gleicher Weise durch § 4 Nummer 22 
Buchstabe b UStG-E möglich ist scheint fraglich. 


Es wird darauf hingewiesen, dass die Neuordnung der Umsatzsteuer-
Befreiungsvorschriften in § 4 Nummer 22 Buchstabe b UStG-E für die im 
bisherigen Buchstaben a genannten Unternehmen und deren darin 
vorgesehenen Angebote eine erhebliche Einschränkung darstellt. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf das die Umsatzsteuerbefreiung dieser 
Einrichtungen einschränkende Erfordernis, dass das „Entgelt in 
Teilnehmergebühren“ bestehen muss und nicht mehr wie in der bisherigen 
Fassung des § 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG auch in „Einnahmen zur 
Deckung der Kosten“. Genannt seien zum Beispiel institutionell geförderte 
Einrichtungen, welche bisher aufgrund der Regelung, dass die „Einnahmen zur 
Deckung der Kosten“ eingesetzt werden, umsatzsteuerbefreit waren. Fraglich 
scheint daher, ob damit alle bisherigen Veranstaltungsformate der 
entsprechenden Einrichtungen weiterhin in gleicher Weise von der 
Umsatzsteuer befreit wären wie bisher. Andere Einnahmen als 
Teilnehmergebühren, die zur Deckung der Kosten eingesetzt würden, wären 
dann ggf. nicht mehr steuerbefreit. Dies könnte unter Umständen vor allem 
Veranstaltungen betreffen, die auf Teilnehmerbeiträge bislang verzichtet 
haben.
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59. Zu Artikel 12 Nummer 2 ( 17a Absatz 1 Satz 1 UStDV) 


In Artikel 12 Nummer 2 ist in § 17a Absatz 1 Satz 1 die Angabe „(§ 4 


Nummer 1 Buchstabe b)“ durch die Angabe „(§ 4 Nummer 1 Buchstabe b des 


Gesetzes)“ zu ersetzen.


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung. Der Verweis bezieht sich 
nicht auf die UStDV, sondern auf das UStG.


60. Zu Artikel 12 Nummer 2 (§ 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a UStDV) 


In Artikel 12 Nummer 2 ist in § 17a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a die 


Angabe „§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 17b Absatz 2 


Satz 1 Nummer 2“ zu ersetzen.


Begründung:


Die Legaldefinition der Gelangensbestätigung enthält § 17b Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 UStDV. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll ein redaktionelles 
Versehen beseitigt werden.


61. Zu Artikel 14 (§ 1 Absatz 2 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 1 


Absatz 2 InvStG eine gesetzliche Klarstellung aufgenommen werden sollte, 


wonach die Bindungswirkung der aufsichtsrechtlichen Entscheidungen nach § 5 


Absatz 3 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) nicht für die 


Auslegung des Begriffs des Investmentfonds im InvStG durchgreift. 


Begründung:


Investmentfonds sind nach § 1 Absatz 2 Satz 1 InvStG sämtliche 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB. Investmentvermögen i. S. d. 
§ 1 Absatz 1 KAGB ist jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der von 
einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festge-
legten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und der kein 
operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist.
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Zur Auslegung des Begriffs des Investmentvermögens kann nach Auffassung 
der Finanzverwaltung auf die aufsichtsrechtlichen Verwaltungsverlautbarungen 
zurückgegriffen werden (insbesondere Auslegungsschreiben der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 14. Juni 2013, zuletzt geändert am 
9. März 2015 - Q 31-Wp 2137-2013/0006). Hinsichtlich der von den Finanz-
behörden zu beurteilenden Rechtsfrage, ob ein Investmentfonds vorliegt, 
besteht jedoch nach Auffassung der Finanzverwaltung keine Bindung an die 
aufsichtsrechtliche Entscheidung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 KAGB zum 
Vorliegen eines Investmentvermögens. 


Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 KAGB entscheidet die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht in Zweifelsfällen, ob ein inländisches Unter-
nehmen den Vorschriften des KAGB unterliegt oder ob ein 
Investmentvermögen i. S. d. § 1 Absatz 1 KAGB vorliegt. Nach § 5 Absatz 3 
Satz 2 KAGB sind Verwaltungsbehörden an die Entscheidungen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebunden. 


Nach Sichtweise der Finanzverwaltung gilt diese Bindungswirkung jedoch nur 
für aufsichtsrechtliche und nicht für steuerrechtliche Fragestellungen. Diese 
Sichtweise sollte jedoch gesetzlich klarstellend geregelt werden.


62. Zu Artikel 14 (§ 10 Absatz 5 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 10 


Absatz 5 InvStG insoweit angepasst wird, dass nur bei Investmentfonds im 


Sinne des § 10 Absatz 1 InvStG und nicht bei Investmentfonds im Sinne des 


§ 10 Absatz 2 InvStG kein Steuerabzug vorzunehmen ist.


Begründung:


Nach § 10 InvStG werden bestimmte Investmentfonds steuerbefreit. Dies gilt 
nach § 10 Absatz 1 InvStG uneingeschränkt für sämtliche vom Investment-
fonds erzielten Erträge, wenn sich an dem Investmentfonds ausschließlich 
steuerbegünstigte Anleger beteiligen, die entweder die Voraussetzungen des 
§ 44a Absatz 7 Satz 1 EStG erfüllen (insbesondere gemeinnützige Anleger) 
oder die Anteile im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen 
halten.  


Für derartige Investmentfonds sieht § 10 Absatz 5 InvStG eine vollständige 
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug vor. Die Regelung soll 
Liquiditätsnachteile vermeiden, die ein steuerbegünstigter Investmentfonds 
dadurch erleiden würde, wenn auf erzielte Kapitalerträge (z. B. Dividenden) 
zunächst Kapitalertragsteuer einbehalten und erst nach Ablauf des 
Geschäftsjahres im Rahmen einer Körperschaftsteuerveranlagung erstattet 
würde.
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Die derzeitige Abstandnahmeregelung begünstigt jedoch auch solche 
Investmentfonds die nach § 10 Absatz 2 i. V. m. § 8 Absatz 2 InvStG nur 
partiell steuerbefreit sind. Bei solchen Investmentfonds bleibt die 
Körperschafsteuerpflicht für inländische Beteiligungseinnahmen (insbesondere 
Dividendenerträge) bestehen, sodass insoweit eine Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuerabzug nicht gerechtfertigt erscheint. 


Durch eine gesetzliche Anpassung ließe sich zudem Verwaltungsaufwand 
vermeiden, da hinsichtlich der bisher ohne Steuerabzug vereinnahmten 
Beteiligungseinnahmen eine Pflicht zur Körperschafsteuerveranlagung besteht. 
Durch einen entsprechenden Steuerabzug würde zukünftig die Veranlagungs-
pflicht des Investmentfonds insoweit entfallen (vgl. § 5 Absatz 2 InvStG).


63. Zu Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d (§ 20 Absatz 4 InvStG) 


Die Regelung in Artikel 14 Nummer 8 Buchstabe d des § 20 Absatz 4 InvStG, 


die dem Anleger einen individuellen Nachweis ermöglicht, um für seine 


Investmenterträge eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 1, 2 oder 3 InvStG zu 


erhalten, eröffnet erhebliches Gestaltungspotenzial und stellt die Finanzämter 


vor kaum zu bewältigende Herausforderungen. Der Bundesrat bittet im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren daher zu prüfen, ob diese Regelung wirklich – wie in 


der seinerzeitigen Gesetzesbegründung (BR-Drucksache 119/16, S. 103) 


dargelegt – aus europarechtlichen Gründen geboten ist.


Begründung: 


Die Gewährung der Teilfreistellung des § 20 InvStG setzt grundsätzlich 
voraus, dass sich der Investmentfonds in den Anlagebedingungen verpflichtet, 
bestimmte Anlagegrenzen (Aktienfonds- oder Mischfonds-
Kapitalbeteiligungsquote oder Immobilienfonds- oder Auslands-
Immobilienfondsquote) einzuhalten. Die für Privatanleger geltenden 
Teilfreistellungssätze werden ohne Tätigwerden der Anleger bereits im 
Kapitalertragsteuerverfahren berücksichtigt.
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Mit der Regelung des § 20 Absatz 4 InvStG räumt der Gesetzgeber den 
Anlegern aber auch eine individuelle Nachweismöglichkeit ein, um die 
Teilfreistellung zu erhalten. Weist ein Anleger nach, dass der Investmentfonds 
während des gesamten Jahres die jeweiligen Anlagegrenzen tatsächlich 
eingehalten hat, ist die entsprechende Teilfreistellung – unabhängig von der 
Ausgestaltung der Anlagebedingungen des Investmentfonds – in der 
Veranlagung des Anlegers zu berücksichtigen. Nach der Gesetzesbegründung 
zum InvStRefG war der wesentliche Grund für die Einräumung dieser 
Nachweismöglichkeit das EuGH-Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. C-
326/12 (vgl. BR-Drucksache 119/16, S. 103). Diese zur Vermeidung 
vermeintlicher EU-rechtlicher Risiken geschaffene Vorschrift entwickelt sich 
aktuell in der Praxis zu einem beträchtlichen Problem. Dies liegt u. a. daran, 
dass diverse (insb. ausländische) Kapitalverwaltungs-gesellschaften die 
Anlagebedingungen ihrer Aktien-, Misch und Immobilienfonds nicht 
entsprechend der Vorgaben i. S. d. § 2 Absatz 6 bis 9a und § 20 Absatz 3 
InvStG angepasst haben und stattdessen den Anlegern nach Ablauf eines jeden 
Jahres Bescheinigungen zur Verfügung stellen, wenn der jeweilige 
Investmentfonds die maßgeblichen Anlagegrenzen tatsächlich erfüllt hat. Die 
Anleger sollen damit die Anwendung der entsprechenden Teilfreistellung im 
Rahmen der Veranlagung unter Berufung auf § 20 Absatz 4 InvStG beantragen 
können. Derartige Bescheinigungen werden den Anlegern derzeit auch von 
Investmentfonds zur Verfügung gestellt, die nach ihren Anlagebedingungen 
(nur) als Mischfonds zu qualifizieren sind, im abgelaufenen Jahr aber 
tatsächlich die Voraussetzungen für die volle Aktienteilfreistellung erfüllt 
haben. 


Sollte sich diese Praxis in der Fondsbranche weiter verbreiten, wird dies die 
Finanzämter vor enorme Herausforderungen stellen. Denn jeder Fall der 
Anwendung des § 20 Absatz 4 InvStG muss vom Finanzamt des Anlegers 
individuell erfasst und fortgeschrieben werden. Dies ist erforderlich, um der 
Regelung des § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG gerecht zu werden, nach der bei 
einem ausbleibenden Nachweis des Anlegers für das Folgejahr die 
Investmentanteile fiktiv zum Jahreswechsel als veräußert gelten. Das 
Finanzamt muss aufgrund der Zuflussregelung in § 22 Absatz 3 InvStG zudem 
kontrollieren, ob die Investmentanteile evtl. zwischenzeitlich veräußert 
wurden. Schließlich muss der seitens der depotführenden Stelle angesetzte 
Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ggf. aufgeteilt und korrigiert werden. 


Eine weitere Belastung der Finanzämter wird in den Fällen eintreten, in denen 
eine Teilfreistellung nach § 20 Absatz 4 InvStG bei Ausschüttungen von 
ausländischen Investmentfonds angewandt werden soll, die im Ausland einem 
Quellensteuerabzug unterlegen haben. Denn in solch einem Fall ist die 
depotführende Stelle bei der Höchstbetragsberechnung nach § 32d Absatz 5 
Satz 1 EStG nicht von der Anwendung der nun anzusetzenden Teilfreistellung 
ausgegangen. Eine ggf. erforderliche manuelle Kürzung der anrechenbaren 
Steuer durch das Finanzamt wird regelmäßig die Mitwirkung des Anlegers 
bzw. seiner depotführenden Stelle voraussetzen.
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Darüber hinaus birgt § 20 Absatz 4 InvStG in Verbindung mit der Regelung 
des § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG ein enormes Gestaltungspotenzial. Die 
Anwendung von § 20 Absatz 4 InvStG setzt eine Antragstellung des Anlegers 
voraus. So hat er es in der Hand, ob es für das jeweilige Jahr zu einer 
Anwendung der entsprechenden Teilfreistellung kommt oder nicht. In der 
Folge könnte ein Anleger einen Antrag auf Anwendung des § 20 Absatz 4 
InvStG nur für die Jahre stellen, in denen es für ihn günstig ist, weil der 
Investmentfonds eine positive Wertentwicklung hatte. In Verlustjahren 
verzichtet er hingegen darauf und kann so den Verlust in ungeminderter Höhe 
abziehen.  


In Anbetracht der Probleme und Risiken sollte nochmals intensiv überprüft 
werden, ob diese Norm aus europarechtlichen Gründen geboten ist. Immerhin 
gibt es erhebliche Unterschiede zum Sachverhalt der Rs. C-326/12, bei dem es 
zur Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG 2004 kommen sollte, weil die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Ablauf des Geschäftsjahres kein 
Steuerreporting für den Investmentfonds veröffentlicht hatte. Hier hatte der 
EuGH verlangt, dem Anleger auch eine andere Form des Nachweises der 
steuerlich relevanten Erträge zu ermöglichen. 


Die regulären Vorschriften zur Anwendung einer Teilfreistellung i. S. d. § 2 
Absatz 6 bis 9a und § 20 Absatz 1 bis 3 InvStG sehen vor, dass nur die Erträge 
solcher Investmentfonds teilfreigestellt werden, die im Vorfeld eine bestimmte 
Anlagestrategie festgelegt haben und diese auch tatsächlich verfolgen. Der 
Antrag nach § 20 Absatz 4 InvStG ist aber nicht lediglich eine andere Form des 
Nachweises dieser Voraussetzungen, sondern greift inhaltlich deutlich kürzer. 
Es wird nicht verlangt zu belegen, dass sich der Investmentfonds bereits im 
Vorfeld zu einer bestimmten Anlagestrategie verpflichtet hat. Vielmehr genügt 
es, retrospektiv nachzuweisen, dass der Investmentfonds – obwohl 
möglicherweise gar nicht beabsichtigt – bestimmte Anlagegrenzen eingehalten 
hat. Die Hürden, um die steuerliche Begünstigung im Wege des § 20 Absatz 4 
InvStG zu erhalten, sind daher niedriger als im regulären Verfahren. 


Zudem ist zu beachten, dass die Finanzverwaltung im Rahmen der 
Ausgestaltung des Anwendungsschreibens zum InvStG vom 21. Mai 2019 
(BStBl I S. 527) insb. der ausländischen Fondsbranche bzgl. der Festlegung der 
"Anlagebedingungen" ganz erheblich entgegengekommen ist. So zählen auch 
vertragliche Nebenabreden (z. B. in Form eines "Side Letter") zu den 
Anlagebedingungen, wenn diese verbindliche Vorgaben für den 
Investmentfonds enthalten (vgl. Rz. 2.48 des o. a. Anwendungsschreibens). 
Darüber hinaus sind ggf. sogar die Angaben in einem Verkaufsprospekt als 
Bestandteil der Anlagebedingungen zu betrachten (vgl. Rz. 2.49 des o. a. 
Anwendungsschreibens). Daher besteht für ausländische Investmentfonds 
durchaus die Möglichkeit, ohne großen Aufwand ihre Anlagestrategie im
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Vorfeld in einer für die Gewährung der Teilfreistellung ausreichenden 
Verbindlichkeit festzulegen. Eine diesbezügliche Diskriminierung 
ausländischer Investmentfonds, die aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen eine 
Regelung im Sinne des § 20 Absatz 4 InvStG erzwingen könnte, erscheint 
damit zumindest zweifelhaft. Und selbst wenn eine andere Form des 
Nachweises gleichwohl anzuerkennen wäre, ginge damit noch lange nicht eine 
Notwendigkeit einher, die materiell rechtlichen Voraussetzungen abzusenken 
und auf das Erfordernis der vorherigen verbindlichen Festlegung der 
Anlagestrategie zu verzichten.


64. Zu Artikel 14 Nummer 8a - neu - (§ 22 Absatz 3 InvStG) 


In Artikel 14 ist nach Nummer 8 folgende Nummer 8a einzufügen: 


„8a. In § 22 Absatz 3 werden am Ende nach den Wörtern „veräußert wird“ 


die Wörter „oder nach § 19 Absatz 2 als veräußert gilt.“ angefügt.“


Begründung:


§ 19 Absatz 2 InvStG sieht für den Fall, dass ein Investmentfonds nicht mehr 
in den Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes fällt, eine 
Veräußerungsfiktion bzgl. der entsprechenden Investmentanteile vor. Es sind 
keine Gründe ersichtlich, warum es bei solch einem generellen Regimewechsel 
nicht auch zu einer Abrechnung der fiktiven Veräußerungsgewinne i. S. d. § 22 
Absatz 1 und 2 InvStG kommen sollte. 


65. Zu Artikel 14 Nummer 13 Buchstabbe a - neu -  


(§ 49 Absatz 1 Satz 3 - neu - InvStG)


Artikel 14 Nummer 13 ist wie folgt zu fassen: 


„13. § 49 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Für die Anwendung des § 3 Nummer 40 des Einkommen-


steuergesetzes und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes gilt § 30 


Absatz 3 entsprechend.“ 


b) Absatz 3 Satz 5 (weiter wie Gesetzentwurf) 
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Begründung: 


§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 regelt die 
Anwendung der Beteiligungsertragsbefreiung des § 3 Nummer 40 EStG und 
§ 8b KStG auf den Anleger-Aktiengewinn, wenn ein Spezial-Investmentanteil 
veräußert wird oder ein Gewinn aus einem Spezial-Investmentanteil in 
sonstiger Weise realisiert wird, sowie bei Teilwertab- und -zuschreibungen. 
Klarstellend wird in § 49 Absatz 1 Satz 3 – neu – InvStG-E ergänzt, dass § 3 
Nummer 40 EStG und § 8b KStG nur dann anzuwenden sind, wenn es sich 
nicht um einen in § 30 Absatz 3 InvStG genannten Anleger handelt.


66. Zu Artikel 14 Nummer 15 Buchstabe c (§ 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -, 


Satz 3a - neu -, 


Satz 4 InvStG)


In Artikel 14 ist Nummer 15 Buchstabe c wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Verbleibender Freibetrag ist im Jahr der erstmaligen Inanspruchnahme 


der Betrag von 100 000 Euro vermindert um den bei der Ermittlung der 


Einkünfte berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2; 


verbleibender Freibetrag ist in den Folgejahren der zum Schluss des 


vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte verbleibende 


Freibetrag vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 


berücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2.“ 


bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 10d Absatz 4 Sätze 4 bis 6 des Einkommensteuergesetzes sind 


entsprechend anzuwenden.“ 


cc) Satz 4 ist wie folgt zu fassen: 


„Anteile im Sinne des § 21 Absatz 2a und 2b des 


Investmentsteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden 


Fassung sind keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne der 


Sätze 1 bis 3a.““
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Begründung:


Zu § 56 Absatz 6 Satz 2a - neu -: 


Durch die Einfügung des Satzes 2a wird der bisher unbestimmte Rechtsbegriff 
„verbleibender Freibetrag“ legal definiert. Dies dient der Klarstellung der 
Systematik bei der Fortentwicklung des Freibetrags. 


Bei erstmaliger Inanspruchnahme des Freibetrags ist dies der Betrag von 
100 000 Euro, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag. In den darauf folgenden Jahren ist dies der zum 
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellte 
verbleibende Freibetrag, vermindert um den bei der Ermittlung der Einkünfte 
berücksichtigten Freibetrag. 


Die Feststellung nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG ist Grundlagenbescheid im 
Sinne des § 182 Absatz 1 AO für nachfolgende Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerbescheide sowie für die Feststellung des verbleibenden 
Freibetrags. 


Zu § 56 Absatz 6 Satz 3a – neu –: 


§ 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG regelt, dass der am Schluss des 
Veranlagungszeitraums verbleibende Freibetrag nach § 56 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2 InvStG bis zu seinem vollständigen Verbrauch jährlich gesondert 
festzustellen ist. Für diese gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Freibetrags ist das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung des Anlegers 
nach dem Einkommen zuständig ist. Weitere Verfahrensvorschriften enthält 
§ 56 Absatz 6 InvStG in seiner aktuellen Fassung nicht. Der Steuerfestsetzung 
eines Kalenderjahres kommt in der bisherigen Gesetzesfassung keine Funktion 
als Grundlagenbescheid im Sinne des § 182 Absatz 1 AO für den 
Feststellungsbescheid über den verbleibenden Freibetrag nach § 56 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 2 InvStG des gleichen Veranlagungszeitraums zu. Die Höhe 
des bei der Einkünfteermittlung im Veranlagungsverfahren in Anspruch 
genommenen Freibetrags ist lediglich unselbständige Besteuerungsgrundlage 
(§ 157 Absatz 2 AO). Von ihr geht bisher keine Bindung für das 
Feststellungsverfahren nach § 56 Absatz 6 Satz 2 InvStG aus. Durch Einfügung 
des Satzes 5 wird nunmehr die verfahrensrechtliche Systematik der 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags nach § 10d Absatz 4 Sätze 4 bis 
6 EStG auf die Feststellung des verbleibenden Freibetrags nach § 56 Absatz 6 
Satz 2 InvStG übertragen. Demnach entfaltet der Einkommen- / 
Körperschaftsteuerbescheid – obwohl er verfahrensrechtlich kein 
Grundlagenbescheid ist – durch entsprechende Anwendung der Regelungen in 
§ 171 Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 AO und 
§ 42 FGO eine gleichartige Wirkung. Dies dient der Sicherung des 
Rechtsfriedens – auch zugunsten des Steuerpflichtigen –, indem die 
Feststellung des verbleibenden Freibetrags an die materiell-rechtliche 
Würdigung im Steuerbescheid anknüpft. Wenn der Steuerbescheid zwar nach 
dem steuerlichen Verfahrensrecht korrigiert werden könnte, dies aber allein 
deshalb unterbleibt, weil sich die Höhe der festzusetzenden Steuer nicht ändert, 
kann die Feststellung des verbleibenden Freibetrags ausnahmsweise 
unabhängig von den der Steuerfestsetzung zu Grunde gelegten
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Besteuerungsgrundlagen erfolgen. 


Bei der Änderung des § 56 Absatz 6 InvStG durch Artikel 13 des Gesetzes zur 
Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2338) wurden die bisherigen Sätze 4 und 5 aufgehoben, der 
Verweis wurde jedoch nicht angepasst. Durch die Einfügung der Sätze 3 und 5 
ist der Verweis wieder zutreffend und kann in der bisherigen Form bestehen 
bleiben. 


67. Zu Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b (§ 30 Absatz 4 Nummer 2b AO) 


In Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe b ist § 30 Absatz 4 Nummer 2b wie folgt zu 


fassen: 


„2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Statistischen 


Bundesamtes dient oder sie für die Zusammenarbeit der Statistischen 


Landesämter mit dem Statistischen Bundesamt erforderlich ist.“


Begründung: 


Mit der Änderung soll erreicht werden, dass nicht nur das Statistische 
Bundesamt, sondern auch die Statistischen Landesämter zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, 
verwenden dürfen. Die derzeitige Rechtslage behindere die Zusammenarbeit 
der Statistikämter untereinander und erschwere insbesondere den Statistischen 
Landesämtern die Arbeit. 


Der sich aus der Gesetzesbegründung ergebende Zweck der Gesetzesänderung 
ist grundsätzlich zu begrüßen. Die überschießenden Regelungsinhalte der 
vorgesehenen Normänderung sind aber nicht hinnehmbar. Denn die bloße 
Vorgabe, wonach geschützte Daten zur Erfüllung der (auch) durch einfaches 
Landesgesetz vorgegebenen Aufgaben der Landesämter genutzt werden dürfen, 
birgt nicht unerhebliche Risiken, die es durch eine Präzisierung des 
Regelungsgehalts der Norm zu verhindern gilt. 


Durch das Steuergeheimnis (§ 30 AO) werden alle Informationen geschützt, 
die einem Amtsträger oder einer ihm gleichgestellten Person in einem der in 
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis c AO genannten Verfahren über 
identifizierte oder identifizierbare (lebende oder verstorbene) natürliche 
Personen sowie Körperschaften, rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen bekannt geworden sind. Der 
Schutzbereich geht damit über den der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hinaus.
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Dabei ist unerheblich, ob diese Informationen bzw. Verhältnisse 
(personenbezogene Daten) für die Besteuerung relevant sind oder nicht. Zu den 
personenbezogenen Daten gehören neben dem Umstand, ob (und ggf. wo) 
jemand steuerlich geführt wird, ob ein (und ggf. welches) 
Verwaltungsverfahren gegen den Betroffenen betrieben wird, in erster Linie 
die Besteuerungsgrundlagen im weitesten Sinne (Einnahmen, Ausgaben, 
Einkunftsquellen und erzielte Einkunftsarten, Gewinn, Umsatz, Zahl der 
Arbeitnehmer und Angaben über die an sie gezahlten Löhne, 
Geschäftsbeziehungen, sonstige Buchführungsdaten, Art der 
Gewinnermittlung), das Erklärungs- und Zahlungsverhalten sowie u. a. Name, 
Geburtsdatum, Alter, Familienstand, Kinderzahl, Religion, Aussehen, 
Gesundheitszustand, Behinderungen und Anschrift. 


Eine Offenbarung dieser personenbezogenen Daten ist nur in engen Grenzen – 
insbesondere aufgrund gesetzlicher Erlaubnis (vgl. § 30 Absatz 4 Nummer 2 
AO) – zulässig. Dieser „gesetzesbezogene Öffnungstatbestand“ ist aber auf 
bundesgesetzliche Regelungen beschränkt; eine Regelung in einem 
Landesgesetz genügt nicht (ausdrückliche Klarstellung durch das Gesetz zur 
Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 
17.07.2017, BGBl. I S. 2541; Hinweis insoweit auf BT-Drucksache 18/12611, 
S. 18, 89). 


Abweichend hiervon wäre nunmehr bei der Statistikerstellung, der durchaus 
erhebliche öffentlichkeitswirksame Wirkungen zukommen können, eine 
Durchbrechung des Steuergeheimnisses auch dem Landesgesetzgeber eröffnet. 
Hinzu tritt, dass mit jeder Aufgabenerweiterung der Statistischen Landesämter 
zugleich die Offenbarungs- und Verwertungsbefugnis nach § 30 Absatz 4 
Nummer 2b AO erweitert wird, ohne dass der (Landes)-Gesetzgeber diese 
zusätzliche Einschränkung des Steuergeheimnisses ausdrücklich regeln oder 
ihm die Betroffenheit steuerlicher Daten überhaupt bewusst sein muss. Hierin 
zeigt sich die besondere Risikoerhöhung, wenn diese weitergehenden 
Öffnungen jedem Landesgesetzgeber für sich und nicht ausschließlich dem 
Bundesgesetzgeber - mit dem gesetzgeberischen Korrektiv des Bundesrates - 
überlassen bliebe. Die offene Formulierung „zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben“ ist in Bezug auf die Statistischen Landesämter deshalb deutlich 
kritischer zu sehen als beim Statistischen Bundesamt.  


Je nach Zusammensetzung einer Landesregierung kann es im Falle 
rechtsstaatlich problematischer Konstellationen zu der Situation kommen, dass 
Landesgesetze mit dem Ziel geändert werden, bestimmte bzw. neue Statistiken 
aus politischen Interessen und u. U. zu populistischen Zwecken erstellen zu 
lassen. Dies könnte erhebliche Folgewirkungen auch für die betroffenen 
Steuerbürger auslösen, ohne dass diese Wirkungen noch für den 
Bundesgesetzgeber kontrollierbar wären. Selbst wenn es sich hierbei derzeit 
nur um eine eher theoretische Eventualität handelt, sollte in § 30 AO hierzu 
erst gar keine entsprechende Möglichkeit eröffnet werden.
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68. Zu Artikel 18 Nummer 2a - neu - (§ 31 Absatz 2 Satz 1 AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a. In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 30 geschützten 


Daten“ durch die Wörter „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 geschützten 


personenbezogenen Daten“ ersetzt.“


Begründung: 


Der bislang verwendete Begriff „geschützte Daten" umfasst auch die 
„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse" nach § 30 Absatz 2 Nummer 2 
Abgabenordnung (AO), wird aber im Anwendungsbereich des § 31 AO – 
anders als bspw. bei §§ 31a und 31b AO – nicht benötigt. Mit der Ersetzung 
der Begrifflichkeit „nach § 30 geschützte Daten“ durch „nach § 30 Absatz 2 
Nummer 1 geschützte personenbezogenen Daten“ erfolgt damit eine nach § 30 
AO gebotene Reduzierung einer (bundes)gesetzlich zulässigen Offenbarung 
auf das notwendige Maß (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz).


69. Zu Artikel 18 Nummer 2b - neu - (§ 52 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 26 - neu - AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu- (§ 1a Absatz 4 EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2a folgende Nummer 2b 


einzufügen:


„2b. In § 52 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 25 der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 26 angefügt: 


„26. die Förderung der Einrichtung und Unterhaltung von 


Kommunikationsnetzwerken, die der Allgemeinheit ohne 


Gegenleistung offenstehen (Freifunk-Netze). Als 


Gegenleistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 


Erlaubnis zur Verwendung oder Weitergabe der 


Nutzerdaten für gewerbliche Zwecke.““
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b) In Artikel 19 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. Dem § 1d wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 26 der Abgabenordnung in 


der am … [einsetzen: Datum des Tags nach der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist in allen 


noch offenen Fällen anzuwenden.““


Begründung: 


Das gemeinnützige Engagement von Freifunk-Initiativen für eine digitale 
Gesellschaft soll durch die Aufnahme eines neuen Katalogzwecks in die 
Abgabenordnung unterstützt werden. Die neue Ziffer ermöglicht es, auch 
solche Freifunk-Initiativen als gemeinnützig anzuerkennen, die auch bzw. 
ausschließlich Freifunk-Netze aufbauen und unterhalten. 


Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Einrichtung und Unterhaltung von 
„Freifunk-Netzen“ als neue Nummer 26 in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung aufgenommen. 
Grundvoraussetzung für die Steuerbegünstigung dieser wesentlichen Aktivität 
im Bereich Freifunk ist eine eindeutige, trennscharfe Definition des 
Förderzwecks. Diese erfolgt in Satz 1 der neuen Nummer 26. 


Satz 2 der Regelung dient zur Abgrenzung des gemeinnützigen Freifunks von 
kommerziellen Angeboten im Bereich der Kommunikationsnetzwerke. 


Der Bundesrat hat bereits im Jahr 2017 einen entsprechenden Gesetzesantrag 
ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht (BR-Drucksasche 107/17(B)), 
welches aufgrund der Diskontinuität nicht abgeschlossen wurde. Eine 
Wiederaufsetzung erfolgte Ende 2018 (BR-Drucksache 573/18(B)). Die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu dem Gesetzentwurf im 
Januar 2019 die Initiative des Bundesrates begrüßt, jedoch angekündigt, die 
Förderung des Freifunks erst im Zusammenhang mit weiteren 
Veränderungspotentialen für den Bereich der Gemeinnützigkeit, die die 
Bundesregierung identifiziert hat, insgesamt in einem Gesetzentwurf zu 
bündeln (BT-Drucksache 19/6925). Derzeit ist nicht absehbar, wann die 
Bundesregierung ihrer Ankündigung nachkommt. Aufgrund der für 
erforderlich gehaltenen Gesetzesänderung ist ein erneuter Aufgriff geboten. 


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.
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70. Zu Artikel 18 Nummer 2c - neu - (§ 57 Absatz 3 - neu -, Absatz 4 - neu - AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 2 - neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2b folgende Nummer 2c 


einzufügen: 


„2c. Dem § 57 werden nach Absatz 2 folgende Absätze angefügt: 


„(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit 


mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die 


Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten 


Zweck verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen der Eigenschaft als 


Zweckbetrieb bei der jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der 


nach Satz 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammen-


zufassen sind.


(4) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke 


auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn sie 


ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften 


hält und verwaltet.““


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 2 


anzufügen: 


„§ 57 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum 


des Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]


geltenden Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“


Begründung: 


Zu § 57 Absatz 3: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt die satzungsgemäße 
Verwirklichung eines steuerbegünstigten Zwecks durch planmäßiges 
Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen 
die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllt, einen Fall 
der unmittelbaren Zweckverwirklichung dar. Körperschaften wird es hierdurch 
ermöglicht, steuerbegünstigt arbeitsteilig zusammenzuwirken, um gemeinsam 
einen steuerbegünstigten Zweck zu realisieren. Verfolgen mehrere
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Körperschaften, die außer dem Unmittelbarkeitsgrundsatz alle 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllen, 
satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen gemeinnützigen 
Zweck, ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle beteiligten 
Körperschaften erfüllt. 


Nach dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbarkeitsgrundsatz 
muss eine Körperschaft ihre satzungsgemäßen Zwecke grundsätzlich selbst 
verwirklichen. Gliedert zum Beispiel eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 
ein Krankenhaus i.S. des § 67 der Abgabenordnung betreibt, einen zum 
Zweckbetrieb gehörenden Wäschereibetrieb auf eine Tochtergesellschaft 
(Wäscherei-GmbH) aus, führt der Unmittelbarkeitsgrundsatz nach derzeitigem 
Recht dazu, dass die Wäscherei-GmbH nicht steuerbegünstigt ist. Denn bei der 
ausgegliederten Tätigkeit handelt es sich bei isolierter Betrachtung nicht um 
eine ideelle oder zweckbetriebliche Tätigkeit. Sie fördert daher nur mittelbar 
den steuerbegünstigten Zweck der ausgliedernden Körperschaft. Dieses 
Ergebnis ist nicht sachgerecht, da bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
die Sachverhalte vor und nach der Ausgliederung im Wesentlichen identisch 
sind. Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung (Wäscherei) wird 
lediglich auf verschiedene Rechtsträger aufgeteilt. 


Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen Zwecks im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erfolgen, werden innerhalb eines 
Zweckbetriebs erbracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. 
der Abgabenordnung erfüllt sind. Für die Prüfung der Voraussetzungen des 
Zweckbetriebs im Sinne der §§ 65 ff. der Abgabenordnung sind die aufgrund 
des planmäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten 
Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Ist aufgrund des 
planmäßigen Zusammenwirkens ein Tatbestand der §§ 65 ff. der 
Abgabenordnung erfüllt, ist diese zweckbetriebliche Beurteilung für alle 
beteiligten Körperschaften maßgeblich. Für die Erbringung von Leistungen 
außerhalb des gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen 
Grundsätze. 


Die vorgeschlagenen Regelungen in § 57 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung 
bewirken im Beispiel, dass die Wäschereileistungen der Wäscherei-GmbH 
gegenüber der Krankenhausgesellschaft im Rahmen des planmäßigen 
Zusammenwirkens als Zweckbetriebsleistungen nach § 67 der Abgaben-
ordnung gelten. Sowohl die Krankenhausgesellschaft als auch die Wäscherei-
GmbH erbringen ihre Leistungen somit jeweils im Rahmen eines 
Zweckbetriebs nach § 67 der Abgabenordnung. Erbringt die ausgegliederte 
Wäscherei-GmbH hingegen Wäschereidienstleistungen an Dritte, begründet sie 
damit einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S. des § 64 
der Abgabenordnung. 


Zu § 57 Absatz 4: 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung stellt das Halten und Verwalten von 
Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften einen Fall der 
unmittelbaren Zweckverwirklichung dar.
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Hält eine Körperschaft ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaften (z. B. nach Ausgliederung aller operativen Tätigkeiten 
auf Beteiligungsgesellschaften), ist diese Tätigkeit nach geltendem Recht nicht 
steuerbegünstigt, wenn die Körperschaft ausschließlich typische Aufgaben 
einer Holdinggesellschaft wahrnimmt. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. 
Durch die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften ändert sich bei 
wertender Betrachtung das wirtschaftliche Gesamtbild nicht. 


Soweit die Holdinggesellschaft entgeltliche Leistungen gegenüber den 
Kapitalgesellschaften ausführt, an denen sie beteiligt ist, beurteilen sich diese 
nach den allgemeinen Regelungen. 


Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 57 der Abgabenordnung.


71. Zu Artikel 18 Nummer 2d - neu - (§ 58 Nummern 1 und 2 AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 3 - neu - EGAO)


a) In Artikel 18 ist der neuen Nummer 2c folgende Nummer 2d anzufügen: 


„2d. § 58 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder 


einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel 


für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 


zuwendet. Die Zuwendung von Mitteln an eine 


beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtige 


Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass 


diese selbst steuerbegünstigt ist. Beabsichtigt die 


Körperschaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, 


Mittel anderen Körperschaften oder juristischen 


Personen des öffentlichen Rechts zuzuwenden, ist die 


Mittelweitergabe als Art der Zweckverwirklichung in 


der Satzung zu benennen. Hat sich die zuwendende 


Körperschaft die Steuerbegünstigung nach § 5 Absatz 1 


Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes der 


empfangenden Körperschaft zum Zeitpunkt der 


Zuwendung durch eine Ausfertigung
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1. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des 


Freistellungsbescheids, deren Datum nicht länger als fünf 


Jahre zurückliegt, oder 


2. des Bescheids über die Feststellung der Einhaltung der 


satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Absatz 1, 


dessen Datum nicht länger als drei Kalenderjahre 


zurückliegt, wenn bisher kein Freistellungsbescheid oder 


keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt 


wurde, 


nachweisen lassen, darf sie auf die Richtigkeit dieser 


Unterlagen vertrauen, es sei denn, dass der zuwendenden 


Körperschaft die Unrichtigkeit der Angaben bekannt oder in 


Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Der 


Vertrauensschutz entfällt, wenn die hingebende Körperschaft 


eine schädliche Verwendung durch die empfangende 


Körperschaft veranlasst. Die Sätze 4 und 5 gelten in den Fällen 


des § 55 Nummer 4 entsprechend.“


b) Nummer 2 wird aufgehoben.. 


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1a dem Absatz 4 folgender Satz 


anzufügen: 


„§ 58 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des Tags nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 


ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden.““
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Begründung: 


Zu § 58 Nummer 1 Sätze 1 bis 3 und Nummer 2 (Einheitlicher 
Mittelweitergabetatbestand): 


Mit der vorgeschlagenen Neuregelung werden die bisherigen unterschiedlichen 
Regelungen in § 58 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung zur 
Mittelweitergabe von steuerbegünstigen Körperschaften an andere 
gemeinnützige Körperschaften bzw. an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und andere Körperschaften zu steuerbegünstigten Zwecken 
vereinheitlicht. Der neue Tatbestand führt damit zu mehr Rechtssicherheit und 
erleichtert den Verwaltungsvollzug. Denn die bisher bestehenden Unterschiede 
in den Tatbeständen des § 58 Nummer 1 AO (Mittelweitergabe durch 
Förderkörperschaften) und § 58 Nummer 2 AO (Mittelweitergabe durch Nicht-
Förderkörperschaften) bei der Beschreibung des Vorgangs der 
Mittelweitergabe oder des divergierenden Empfängerkreises werden beseitigt. 


Die Neuformulierung beinhaltet sowohl die klassische 
Mittelbeschaffungstätigkeit (bisher § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung) als 
auch die Weitergabe sonstiger Mittel an andere Körperschaften (bisher § 58 
Nummer 2 der Abgabenordnung). 


Als Mittelempfänger nach Satz 1 und 2 kommen in Betracht 


• inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 


•die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes aufgeführten 
Körperschaften (beschränkt steuerpflichtige Körperschaften), 


• juristische Personen des öffentlichen Rechts und 


• ausländische Körperschaften, bei denen die spätere Verwendung der Mittel 
für steuerbegünstigte Zwecke ausreichend nachgewiesen wird. 


Satz 3 stellt klar, dass es sich bei der Tätigkeit nach dem vorgeschlagenen § 58 
Nummer 1 der Abgabenordnung nicht um einen eigenständigen Zweck, 
sondern um eine Art der Zweckverwirklichung handelt.  


Dem Gebot der Satzungsklarheit entsprechend muss die Mittelweitergabe als 
Tätigkeit satzungsgemäß verankert werden, wenn es sich um das einzige Mittel 
zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt. Im Gegensatz zur 
bisherigen Verwaltungsauffassung zu § 58 Nummer 1 der Abgabenordnung 
verlangt die Regelung nicht, dass die weitergegebenen Mittel von der 
Empfängerkörperschaft nur für die eigenen Satzungszwecke der 
Geberkörperschaft verwendet werden dürfen. 


Die vorgeschlagene Regelung verzichtet auf die für die Fälle des bisherigen 
§ 58 Nummer 2 der Abgabenordnung geltende Beschränkung des Umfangs der 
weitergabefähigen Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen der 
zuwendenden Körperschaft und führt insoweit zu weiterem Bürokratieabbau. 
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Zu § 58 Nummer 1 Sätze 4 bis 6 (Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben): 


Die vorgeschlagene Regelung greift für die Fälle von Mittelweitergaben nach 
§ 58 Nummer 1 und 2 sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung 
durch steuerbegünstigte Körperschaften an andere ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften die Grundsätze der Vertrauensschutzregelung nach § 10b 
Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes auf, die im Grundsatz den guten 
Glauben des Spenders an die Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung schützt. 


Gemeinnützige Körperschaften können im Rahmen von § 58 Nummer 1 und 2 
sowie § 55 Absatz 1 Nummer 4 der Abgabenordnung Mittel insbesondere an 
andere, ebenfalls gemeinnützige Körperschaften sowie juristische Personen des 
öffentlichen Rechts zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke weitergeben. 
Die Folgen einer Mittelweitergabe an eine steuerbegünstige Körperschaft, der 
im Nachhinein die Gemeinnützigkeit nicht zuerkannt bzw. aberkannt wird, 
bzw. einer fehlerhaften – möglicherweise von der gebenden Körperschaft nicht 
zu beeinflussenden - Verwendung von Mitteln durch eine steuerbegünstigte 
Empfängerkörperschaft sind bisher nicht geregelt.  


Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher, dass es in diesen Fällen dann nicht 
nachträglich zu einer schädlichen Mittelverwendung bei der gebenden 
Körperschaft kommt, wenn sie das Zumutbare getan hat, um sich zu 
vergewissern, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Mittelweitergabe 
vorlagen bzw. vorliegen. 


Satz 6 regelt die entsprechende Anwendung der Vertrauensschutzregelung für 
den Fall der Mittelweitergabe bei Auflösung oder Aufhebung bzw. bei Wegfall 
des bisherigen Zwecks einer steuerbegünstigten Körperschaft (§ 55 Nummer 4 
der Abgabenordnung). 


Zu Artikel 19 Nummer 1a - neu -: 


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 58 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.


72. Zu Artikel 18 Nummer 2e - neu - (§ 64 Absatz 3 AO) 


Artikel 19 Nummer 1a - neu - (§1d Absatz 4 Satz 4- neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach der neuen Nummer 2 folgende Nummer 2e 


einzufügen: 


„2e. In § 64 Absatz 3 wird die Angabe „35 000 Euro“ durch die Angabe 


„45 000 Euro“ ersetzt.“ 


b) In Artikel 19 ist in der neuen Nummer 1d dem Absatz 4 folgender Satz 4 


anzufügen: 


„In § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Datum des 


Tags nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 


Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2020 anzuwenden.“
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Begründung: 


Die Freigrenze des § 64 Absatz 3 Abgabenordnung beträgt seit dem 
1. Januar 2007 unverändert 35.000 Euro. Zweck der Regelung ist es, einerseits 
die steuerbegünstigten Körperschaften von bürokratischen und administrativen 
Pflichten und damit die Tätigkeit der Ehrenamtlichen zu entlasten, andererseits 
die Wettbewerbsneutralität nicht übermäßig anzutasten. Zur Ermittlung der 
Besteuerungsgrenze muss jede Körperschaft zwar weiterhin ihre Einnahmen 
aufzeichnen. Wird die Besteuerungsgrenze nicht erreicht, muss jedoch der 
Überschuss der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mehr ermittelt werden. 
Insbesondere ist es weder erforderlich, die Einnahmen und Ausgaben den 
steuerfreien und steuerpflichtigen Sektoren zuzuordnen, noch sind Erklärungen 
zur Körperschaft- und Gewerbesteuer abzugeben. 


Eine Erhöhung der Freigrenze auf 45.000 Euro entlastet insbesondere kleinere 
Vereine und die für solche Vereine tätigen Ehrenamtlichen von 
steuerrechtlichen Verpflichtungen. Die Anhebung nach nunmehr mehr als 
zwölf Jahren ist notwendig, damit die Vorschrift ihrem 
Vereinfachungscharakter insbesondere im Hinblick auf geänderte 
wirtschaftliche Verhältnisse in den Vereinen weiterhin gerecht werden kann. 
So haben sich u. a. aufgrund der Einführung des Mindestlohns gerade für 
kleinere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe die Kostenstruktur und damit 
möglicherweise auch die Preise bzw. Einnahmen erhöht, soweit sie „am 
Markt“ durchsetzbar waren. Die Erhöhung der Freigrenze trägt solchen 
Entwicklungen Rechnung. 


Gleichzeitig erfolgt die bislang unterbliebene Gleichsetzung mit der Freigrenze 
nach § 67a Absatz 1 Abgabenordnung, wonach sportliche Veranstaltungen 
eines Sportvereins mit Einnahmen bis zu 45.000 Euro als 
(körperschaftsteuerbefreiter) Zweckbetrieb behandelt werden. 


Zu Artikel Nummer 19a - neu -:


Die Vorschrift regelt die zeitliche Anwendung des § 64 Absatz 3 der 
Abgabenordnung.


73. Zu Artikel 18 (zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht) 


Der Bundesrat erinnert daran, dass derzeit weitere Reformideen der Länder aus 


dem Bereich des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts geprüft werden. Er bittet 


daher die Bundesregierung, alle konsensualen Maßnahmen im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 
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74. Zu Artikel 18 Nummer 5a - neu -, 


Artikel 19 Nummer 3 - neu - , 


Artikel 19a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummern 4c Satz 3 - neu - AO, 


§ 26 Absatz 6 - neu - EGAO, 


 § 24c Absatz 3 Satz 1a - neu -, 


 § 64y - neu - KWG)


a) In Artikel 18 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 93 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 wird nach Nummer 4b folgende Nummer 4c eingefügt: 


„4c. zur Leistung der internationalen Rechtshilfe in 


Steuerstrafsachen sowie zur Verfolgung und Ahndung von 


Steuerstraftaten, soweit dies für die Erfüllung der 


gesetzlichen Aufgaben der mit der Verfolgung und 


Ahndung von Steuerstraftaten betrauten Dienststellen der 


Finanzbehörden erforderlich ist oder“


b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 


„Sind die Daten in den nach § 93b Absätze 1 und 1a zu führende 


Dateisystemen unzutreffend oder unvollständig, kann die 


Finanzbehörde oder in den Fällen des § 1 Absatz 2 die Gemeinde 


die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierüber 


unterrichten.““


b) Dem Artikel 19 ist folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. Dem § 26 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) § 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c der Abgabenordnung in der 


am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf 


Kontenabrufersuchen anzuwenden, die nach dem ...[einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gestellt werden.““
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c) Nach Artikel 19 ist folgender Artikel 19a anzufügen: 


„Artikel 19a 


Änderung des Kreditwesengesetzes 


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 6 des 


Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1002) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


1. § 24c Absatz 3 wird wie folgend geändert: 


Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 1 Nummer 2 ist für Finanzbehörden, die für die Verfolgung und 


Ahndung von Steuerstraften zuständig sind, nicht anwendbar.“ 


2. Nach § 64x wird folgender § 64y eingefügt: 


„§ 64y Übergangsvorschrift zum Gesetz zur weiteren steuerlichen 


Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 


Vorschriften 


Für Kontenabrufersuchen, die von Finanzbehörden bis zum ... 


[einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


gestellt werden, ist § 24c Absatz 3 in der bis zum … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gültigen Fassung 


weiter anzuwenden.““


Folgeänderung:


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe “Artikel 19 Änderung des 


Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 19a Änderung des Kreditwesengesetzes“.


Begründung: 


Derzeit werden Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im 
Besteuerungsverfahren nach § 93 Absatz 7 AO durch das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) durchgeführt, wohingegen Kontenabrufersuchen von 
Finanzbehörden im Steuerstrafverfahren nach § 24c KWG durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden.  
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Durch die neue Nummer 4c in § 93 Abs. 7 Satz 1 AO sollen Kontenabrufe für 
Steuerfahndungs- und Strafsachenstellen der Finanzbehörden zukünftig durch 
das BZSt durchgeführt werden. Denn die Steuerfahndung bei den 
Finanzbehörden nimmt in ihrer Doppelfunktion sowohl 
steuerverfahrensrechtliche als auch strafverfahrensrechtliche Aufgaben wahr. 
Die Erforschung und Aufdeckung von Steuerstraftaten ist dabei ganz 
überwiegend untrennbar mit der Ermittlung der im Besteuerungsverfahren 
relevanten Besteuerungsgrundlagen verbunden. Auch ist der Übergang 
zwischen den verschiedenen Ermittlungsstufen der Steuerfahndung, beginnend 
von den Vorermittlungen außerhalb des Strafverfahrens bis hin zu 
strafverfahrensrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen bei Vorliegen eines 
konkreten Anfangsverdachts, fließend. Vor diesem Hintergrund sollte auch das 
Verfahren bei der Einholung der Konteninformationen im Wege des 
Kontenabrufs bei Ersuchen der Finanzbehörden vereinheitlicht werden, zumal 
sich die Verfahren aktuell im Wesentlichen nur hinsichtlich des Adressaten der 
Kontenabrufersuchen unterscheiden. Neue Ermittlungs- bzw. 
Erkenntnismöglichkeiten der Finanzbehörden sind damit nicht verbunden. 


Im Übrigen sind die unterschiedlichen Verfahrenswege für die 
Finanzverwaltung arbeitsaufwendig, da nur bei Kontenabrufen der 
Finanzbehörden nach § 93 Absatz 7 AO durch das BZSt die für die 
Finanzverwaltung zur Identifikation des Steuerpflichtigen maßgebende 
Steueridentifikationsnummer beigestellt wird. Bei Kontenabrufen durch die 
BaFin nach § 24c KWG ist dies nicht vorgesehen, was eine eindeutige 
Identifizierung des Steuerpflichtigen bisher erschwert und auch zu 
Verwechslungen führen kann. Durch eine Vereinheitlichung der Verfahren 
wird gewährleistet, dass auch den Steuerfahndungs- und Strafsachenstellen der 
Finanzbehörden die Steueridentifikationsnummer mitgeteilt wird, um eine 
eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen zu erreichen (vgl. § 93b 
Absatz 2 Satz 2 AO). 


Die Neuregelung in § 93 Absatz 7 Nummer 4c AO ist erstmals auf 
Kontenabrufersuchen anzuwenden, die nach dem Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes gestellt werden. Bis zum Tag der 
Verkündung gestellte Kontenabrufersuchen der Steuerfahndungs- und 
Strafsachenstellen der Finanzbehörden sind nach den bisherigen Vorschriften 
durch die BaFin zu bearbeiten. 


Bei der Änderung des KWG handelt es sich um eine Folgeänderung mit 
entsprechender Anwendungsregelung zur Ergänzung des § 93 Absatz 7 Satz 1 
AO um eine neue Nummer 4c, da die Finanzbehörden in steuerstrafrechtlichen 
Angelegenheiten dann keine Ersuchen mehr an die BaFin zu stellen brauchen. 
Für die Tätigkeit der Finanzbehörden ist es darüber hinaus wichtig, dass die in
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den Dateisystemen nach § 93b Absätze 1 und 1a AO gespeicherten Daten 
zutreffend und belastbar sind. Stellt sich im Rahmen von Ermittlungen 
allerdings heraus, dass die übermittelten Daten unzutreffend oder unvollständig 
sind, steht aktuell das Steuergeheimnis einer Rückmeldung zwecks 
Richtigstellung der unzutreffenden oder unvollständigen Dateisysteme 
entgegen. Mit der Ergänzung des § 93 Absatz 7 AO um einen neuen Satz 3 
wird daher eine Offenbarungsbefugnis i. S. v. § 30 Absatz 4 Nummer 2 AO für 
eine Mitteilung an die aufsichtsführende BaFin geschaffen. 


75. Zu Artikel 18 Nummer 5a - neu - (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c - neu -, 


Absatz 8 Satz 1 Nummer 4 - neu - AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 5 folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. § 93 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 7 Satz 1 wird nach Nummer 4b folgende Nummer 4c 


eingefügt: 


„4c. zur Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten durch 


die zuständigen Finanzbehörden, soweit dies für die


Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, 


oder“


b) In Absatz 8 Satz 1 wird in Nummer 3 der Punkt am Ende durch das 


Wort „und“ ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt: 


„4. den Behörden des Zollfahndungsdienstes, soweit dies für die 


Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zur Erforschung und 


Verfolgung der Geldwäsche nach § 1 Absatz 5 des 


Zollverwaltungsgesetzes erforderlich ist.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Durch die neue Nummer 4c können Kontenabrufe für die mit der Verfolgung 
und Ahndung von Steuerstraftaten betrauten Dienststellen der Landes- und 
Bundesfinanzverwaltung zukünftig durch das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) durchgeführt werden. Dies umfasst die nach § 386 AO zuständigen 
Finanzbehörden, die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Finanzbehörden und die Behörden des Zollfahndungsdienstes. Dadurch wird 
gewährleistet, dass auch diesen Behörden die Steueridentifikationsnummer 
mitgeteilt wird, was eine eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen 
zulässt (vgl. § 93b Absatz 2 Satz 2 AO).
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Derzeit werden Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im 
Besteuerungsverfahren nach § 93 Absatz 7 AO durch das BZSt durchgeführt, 
wohingegen Kontenabrufersuchen von Finanzbehörden im Steuerstraf-
verfahren nach § 24c Kreditwesengesetz (KWG) durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden. 


Diese unterschiedlichen Verfahrenswege sind für die Finanzverwaltung 
arbeitsaufwendig, da nur bei Kontenabrufen der Finanzbehörden nach § 93 
Absatz 7 AO durch das BZSt die für die Finanzverwaltung zur Identifikation 
des Steuerpflichtigen maßgebende Steueridentifikationsnummer beigestellt 
wird. Bei Kontenabrufen durch die BaFin nach § 24c KWG ist dies nicht 
vorgesehen, was eine eindeutige Identifizierung des Steuerpflichtigen bisher 
erschwert. 


Die Kontenabrufe nach der neuen Nummer 4c unterfallen der Ausnahme von 
der Informationspflicht nach den § 93 Absatz 9 Satz 3 AO, da ansonsten der 
Erfolg der Ermittlungen gefährdet würde und es sich somit um einen Fall des 
§ 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO handelt.“ 


Zu Buchstabe b: 


Durch die neue Nummer 4 werden Kontenabrufe zur Erforschung und 
Verfolgung der Geldwäsche durch die Behörden des Zollfahndungsdienstes 
ermöglicht, soweit dies für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 1 
Absatz 5 des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG) erforderlich ist. 


Nach § 1 Absatz 5 ZollVG haben die Behörden des Zollfahndungsdienstes die 
Geldwäsche im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr von 
Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln sowie Straftaten, die in die 
Ermittlungszuständigkeit der Zollbehörden fallen, zu erforschen und zu 
verfolgen. Zudem haben sie Maßnahmen zur Aufklärung der Herkunft und des 
Verwendungszwecks festgestellter Barmittel oder gleichgestellter 
Zahlungsmittel zu treffen. Zu diesem Zweck können nach § 12a Absatz 6 
Satz 2 ZollVG Auskunftsersuchen gegenüber Verpflichteten (u. a. 
Kreditinstitute) nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des Geldwäschegesetzes 
gestellt werden. In der praktischen Anwendung können Auskunftsersuchen an 
Kreditinstitute jedoch regelmäßig nicht erfolgen, da die bestehenden Konten 
einer Person nicht bekannt sind. 


Diese Lücke wird mit der neuen Nummer 4 geschlossen. Ein vorhergehender 
Kontenabruf erlaubt zielgerichtete Auskunftsersuchen an Kreditinstitute, 
wodurch die Aufklärung der Herkunft und des Verwendungszwecks 
festgestellter Barmittel oder gleichgestellter Zahlungsmittel verbessert oder erst 
ermöglicht wird, und damit zu einer intensivierten Bekämpfung der 
Geldwäsche führt. Die Verwendung der Begrifflichkeit „Behörden des 
Zollfahndungsdienstes“ ist Konsequenz aus der Änderung des § 208 AO.
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76. Zu Artikel 18 Nummer 7 (§ 117d AO) 


In Artikel 18 Nummer 7 ist § 117d wie folgt zu ändern: 


a) In Satz 1 ist das Wort „oder“ durch das Wort „und“ zu ersetzen. 


b) In Satz 2 sind nach dem Wort „öffentlich“ die Wörter „nur in 


anonymisierter Form“ einzufügen. 


Begründung: 


Nach dem bisherigen Wortlaut des § 117d AO-E könnten Informationen aus 
dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch in Steuersachen auch dann 
veröffentlicht werden, wenn sie lediglich pseudonymisiert sind. Insbesondere 
bei den sog. länderbezogenen Berichten wären dann aber aus diesen Daten 
durch Verknüpfung mit anderen öffentlichen Informationsquellen (z. B. 
veröffentlichte Konzernabschlüsse) ggf. Rückschlüsse auf einen konkreten 
Steuer-pflichtigen/Konzern möglich. Hierdurch könnten nicht gewollte bzw. 
unvorhergesehene Risiken in Bezug auf die durch § 30 AO und § 355 StGB 
geschützten Daten der Steuerpflichtigen entstehen, die mit dem eigentlich 
verfolgten Zweck des Gesetzes nicht im Einklang stehen oder durch diesen 
nicht verhältnismäßig aufgewogen werden. Die Pseudonymisierung kann nur 
ein erster Schritt zur erforderlichen statistischen Aufbereitung der Daten durch 
das Statistische Bundesamt sein. In einem zweiten Schritt muss das Erstellen 
aggregierten Datenmaterials und der damit erfolgenden Anonymisierung dann 
aber gewährleisten, dass aus diesem Datenmaterial keine Rückschlüsse auf 
einzelne Unternehmen gezogen werden könnten. Nur diese anonymisierten 
aggregierten Daten dürfen veröffentlicht werden. 


Der Gesetzeswortlaut sollte dies klar regeln.


77. Zu Artikel 18 Nummer 9a - neu - (§ 144 Absatz 4 Satz 2 AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 9 folgende Nummer 9a einzufügen: 


„9a. In § 144 Absatz 4 Satz 2 wird jeweils nach den Wörtern „des 


Umsatzsteuergesetzes“ die Angabe „1999“ gestrichen. “
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Begründung: 


In § 144 Absatz 4 AO wird noch das Umsatzsteuergesetz aus dem Jahr 1999 
zitiert. Das Umsatzsteuergesetz wurde jedoch im Jahr 2005 neugefasst, so dass 
der Gesetzesverweis zwischenzeitlich gegenstandslos geworden ist. Damit die 
Unternehmer weiterhin von den bisherigen Erleichterungen bei der 
Belegerteilung zu § 144 Absatz 4 Satz 1 AO profitieren können, ist der 
Verweis redaktionell anzupassen. Die Bereinigung des Verweises kann 
aufgrund der gleichbleibenden Normierung im Umsatzsteuergesetz durch das 
ersatzlose Streichen der Jahreszahl erfolgen. Damit wird zugleich in formaler 
Hinsicht eine Anpassung an die übrigen Gesetzesverweise in der 
Abgabenordnung erreicht, wo das Umsatzsteuergesetz ebenfalls bereits ohne 
Jahreszahl zitiert wird.


78. Zu Artikel 18 Nummer 12 (§ 171 Absatz 5 Satz 1 AO) 


In Artikel 18 ist Nummer 12 wie folgt zu fassen: 


„12. § 171 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Beginnen die Behörden des Zollfahndungsdienstes oder die mit der 


Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden vor 


Ablauf der Festsetzungsfrist beim Steuerpflichtigen mit Ermittlungen 


der Besteuerungsgrundlagen, so läuft die Festsetzungsfrist insoweit 


nicht ab, bevor die auf Grund der Ermittlungen zu erlassenden 


Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind; Absatz 4 Satz 2 gilt 


sinngemäß.““


Begründung: 


Im Unterschied zum Referentenentwurf wurde im vorliegenden Gesetzentwurf 
auf die Normierung eines Fahndungsdienstes beim Bundeszentralamt für 
Steuern grundsätzlich verzichtet. Vor diesem Hintergrund ist – anders als in der 
Gesetzesbegründung angegeben – die Ergänzung des § 171 Absatz 5 Satz 1 um 
die Wörter „das Bundeszentralamt für Steuern, soweit es mit der 
Steuerfahndung betraut ist,“ keine Konsequenz aus der Änderung des § 208 
AO. Auf eine entsprechende Ergänzung des § 171 Absatz 5 AO sollte daher 
verzichtet werden. Es verbleibt somit lediglich bei der Ersetzung des Worts 
„Zollfahndungsämter“ durch die Wörter „Behörden des Zoll-
fahndungsdienstes“.
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79. Zu Artikel 18 Nummer 15a - neu - (§ 259 Satz 1a - neu - AO) 


In Artikel 18 ist nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufügen: 


„15a. In § 259 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  


„Eine Mahnung kann ausschließlich automationsgestützt erfolgen.““


Begründung: 


Mit der Neuregelung wird gesetzlich klargestellt, dass Vollstreckungsschuldner 
ausschließlich automationsgestützt gemahnt werden können. 


Nach Artikel 22 Absatz 1 DSGVO hat die betroffene Person das Recht, nicht 
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nach 
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO nicht, wenn für die ausschließlich 
automationsgestützte Verarbeitung eine Rechtsgrundlage existiert.  


Die Mahnung i. S. v. § 259 AO stellt zwar keinen Verwaltungsakt dar, ist 
gleichwohl aber vor Beginn der Vollstreckung gesetzlich geboten, solange 
keine besonderen Gründe ein Absehen ermöglichen.  


Die Neuregelung des § 259 Satz 2 AO stützt – wie auch die in Artikel 18 
Nummer 15 des vorliegenden Gesetzentwurfs vorgesehene Änderung des 
§ 254 AO – vorsorglich das seit langem bewährte automationsgestützte 
Verwaltungsverfahren und dient damit der Rechtssicherheit.


80. Zu Artikel 18 (§ 146 Absatz 2 ff AO)  


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche 


Anpassung der Regelungen des § 146 Absatz 2ff AO für die Fälle 


vorzunehmen, in denen elektronische Bücher und sonstige erforderliche 


elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon in einem anderen Mitgliedstaat 


der Europäischen Union geführt oder aufbewahrt werden.


Begründung: 


In § 146 Absatz 2 Satz 1 AO ist geregelt, dass Bücher und die sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen 
und aufzubewahren sind.
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Gemäß § 146 Absatz 2a Satz 1 kann hiervon abweichend die zuständige 
Finanzbehörde auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass 
elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen 
oder Teile davon außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes geführt 
werden können. In der Besprechung der Vertreter der obersten Finanzbehörden 
des Bundes und der Länder vom 29. - 31. Januar 2019 wurde beraten, ob der 
Passus des § 146 Absatz 2a AO mit EU-Recht, insbesondere mit der 
Verordnung über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-
personenbezogener Daten, vereinbar sei. Das Bundesfinanzministerium geht 
im Benehmen mit dem Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie davon aus, dass ab 
dem 31. Mai 2021 der § 146 Absatz 2a AO nicht mehr mit dem EU Recht 
vereinbar ist und daher § 146 Absatz 2 ff AO geändert werden müsse. Ein 
entsprechender Änderungsvorschlag des BMF zu § 146 Absatz 2 ff AO, 
befindet sich derzeit in Abstimmung und wird voraussichtlich in der 
Besprechung der Vertreter der obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder, die vom 24. bis 26. September 2019 in Berlin stattfindet, beschlossen 
werden.


81. Zu Artikel 19 Nummer 3 - neu - (§ 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 EGAO) 


In Artikel 19 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 3 anzufügen: 


„3. In § 26 Absatz 5 Nummer 2 Satz 1 wird die Angabe „30. Juni 2020“ durch 


die Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt.“


Begründung: 


Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurden Kreditinstitute 
verpflichtet, für jeden, der über ein Konto verfügungsberechtigt ist, die 
Identifikationsnummer zu erheben. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine Abfrage 
beim Bundeszentralamt für Steuern erst dann zulässig ist, wenn die Abfrage 
beim Kunden nicht zum Erfolg geführt hat. Für bestehende 
Geschäftsbeziehungen, die vor dem 1. Januar 2018 begründet wurden, gilt eine 
Pflicht zur Nacherhebung, die in zwei Phasen unterteilt ist: 


- Bis 31. Dezember 2019 ist dem Kunden Gelegenheit zur Mitteilung der 
Identifikationsnummer zu geben. 


- Soweit dies nicht zum Erfolg geführt hat, haben die Kreditinstitute bis 
30. Juni 2020 Zeit, die Identifikationsnummer beim Bundeszentralamt für 
Steuern zu erfragen.
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Nachdem die Erfolgsquote der Kundenabfrage erfahrungsgemäß nicht sehr 
hoch ist, müssen innerhalb von 6 Monaten absehbar mehrere Millionen 
Datensätze beim Bundeszentralamt für Steuern abgefragt werden. Dies dürfte 
für alle Beteiligten nur mit erheblichen Anstrengungen zu bewältigen sein. Die 
Frist zur Nacherhebung der Identifikationsnummer über eine Abfrage beim 
Bundeszentralamt für Steuern sollte daher um weitere 6 Monate bis 
31. Dezember 2020 verlängert werden.


82. Zu Artikel 22a - neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 6 -neu - , 


 § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz 6 angefügt: 


„Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten oder 


Lebenspartners Steuerbefreiungen berücksichtigt worden, gilt die 


Ausgleichsforderung im Verhältnis des um den Wert des steuerbefreiten 


Vermögens geminderten Werts des Endvermögens zum ungeminderten 


Wert des Endvermögens des Erblassers nicht als Erwerb im Sinne des § 3.“ 


2. Dem § 37 wird folgender Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 5 Absatz 1 Satz 6 in der am ... [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe “Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


§ 5 Absatz 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten oder 
Lebenspartners dem überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner eine 
Steuerbefreiung in Höhe der Ausgleichsforderung, die er als 
Zugewinnausgleich nach § 1371 Absatz 2 BGB hätte geltend machen können, 
wenn er nicht Erbe geworden wäre und ihm auch kein Vermächtnis zustünde.  


Die derzeitige Ausgestaltung dieser Vorschrift bewirkt eine nicht 
gerechtfertigte Doppelbegünstigung des überlebenden Ehegatten oder 
Lebenspartners. Sie entsteht dadurch, dass der Zugewinn und die daraus 
errechnete Ausgleichsforderung nach den bürgerlich-rechtlich maßgebenden 
Verkehrswerten des Anfangs- und Endvermögens ermittelt wird ohne 
Rücksicht darauf, ob für das maßgebende Endvermögen, zu dem auch das im 
Nachlass vorhandene Vermögen gehört, Steuerbefreiungen gewährt werden. 
Im Gegensatz dazu kann der erbschaftsteuerrechtlich maßgebende Wert des 
erworbenen Nachlassvermögens wegen der Anwendung von 
Befreiungsvorschriften in erheblichem Umfang gemindert sein. Um diese 
Doppelbegünstigung auszuschließen, wird durch den neuen Satz 6 die 
abzugsfähige fiktive Ausgleichsforderung gemindert. Hierfür wird das 
Verhältnis zwischen dem um die Steuerbefreiungen geminderten Werts des 
Endvermögens zum Wert des Endvermögens zugrunde gelegt. 


Wird eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für 
denkmalgeschützte Erwerbsgegenstände, für Familienheime oder für 
steuerentlastetes Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c ErbStG), wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch die abzugsfähige fiktive 
Zugewinnausgleichsforderung neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
eine Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder erstmalig gewährt wird. 


Zu Nummer 2:  


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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83. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 1 Satz 3, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In § 10 Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefasst: 


“Die vom Erblasser herrührenden Steuererstattungsansprüche sind bei der 


Ermittlung der Bereicherung zu berücksichtigen, auch wenn sie rechtlich 


erst nach dem Tod des Erblassers entstanden sind.“


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


(18) § 10 Absatz 1 Satz 3 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) fallen Einkommen-
steuererstattungsansprüche, die das Todesjahr des Erblassers betreffen, nicht in 
den steuerpflichtigen Erwerb nach § 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG), weil sie erst mit Ablauf des Todesjahres 
entstehen, vgl. BFH-Urteil vom 16. Januar 2008 (II R 30/06, BStBl. II 
Seite 626). Für Erwerbe ab dem 1. Januar 2009 wird in der bisherigen Fassung 
des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG angeordnet, dass Steuererstattungsansprüche 
nur zu berücksichtigen sind, wenn sie rechtlich entstanden sind (§ 37 Absatz 2 
Abgabenordnung). 
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Der BFH hat demgegenüber mit Urteil vom 4. Juli 2012 (II R 15/11, BStBl. II 
Seite 790) - entschieden, dass vom Erblasser herrührende Steuerschulden für 
das Todesjahr als Nachlassverbindlichkeiten gemäß § 10 Absatz 5 Nummer 1 
ErbStG abzugsfähig sind. Durch die vorgenannte Rechtsprechung des BFH und 
die Regelung in der bisherigen Fassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG 
wurden Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden, die das Todesjahr des 
Erblassers betreffen, unterschiedlich behandelt. Diese Ungleichbehandlung 
wird durch die Neufassung des § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG beseitigt. Die 
Neuregelung führt dazu, dass sowohl die das Todesjahr des Erblassers 
betreffenden Steuererstattungsansprüche anzusetzen als auch die 
Steuerschulden abzuziehen sind. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


84. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 6 Satz 3, Satz 4a Absatz 4f - neu -, 


Satz 5, 


 § 37 Absatz 18 - neu -ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 10 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Schulden und Lasten sind nicht abzugsfähig, soweit die 


Vermögensgegenstände, mit denen diese in wirtschaftlichem 


Zusammenhang stehen, steuerbefreit sind.“
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b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Schulden und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang 


mit einzelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs stehen, sind 


anteilig allen Vermögensgegenständen des Erwerbs zuzurechnen. Dies 


gilt nicht für Kosten im Sinne des Absatzes 5 Nummer 3. Der jeweilige 


Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts des 


Vermögensgegenstands nach Abzug der mit diesem 


Vermögensgegenstand in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden 


Schulden und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände 


nach Abzug aller mit diesen Vermögensgegenständen in 


wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. In 


den Fällen einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ist bei 


Anwendung der Sätze 5 bis 7 nicht auf den einzelnen 


Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe der begünstigten 


Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 abzustellen. Der auf den 


einzelnen Vermögensgegenstand entfallende Anteil an den Schulden 


und Lasten im Sinne des Satzes 5 ist nicht abzugsfähig, soweit dieser 


Vermögensgegenstand steuerbefreit ist. 


Die auf das nach §§ 13a und 13c befreite Vermögen entfallenden 


Schulden und Lasten im Sinne der Sätze 5 bis 8 sind nur mit dem 


Betrag abzugsfähig, der dem Verhältnis des nach Anwendung der 


§§ 13a und 13c anzusetzenden Werts dieses Vermögens zu dem Wert 


vor Anwendung der §§ 13a und 13c entspricht.“ 


c) Der bisherige Satz 5 wird gestrichen. 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 10 Absatz 6 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Allgemeines 


Nach dem geltenden § 10 Absatz 6 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) sind Schulden und Lasten nicht 
abzugsfähig, soweit sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
Vermögensgegenständen stehen, die ganz oder teilweise von der Erbschaft-
und Schenkungsteuer befreit sind. Nach bisheriger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) im Urteil vom 21. Juli 1972 (III R 44/70, BStBl. 
1973 II Seite 3) bestand bei Pflichtteilsansprüchen ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit den einzelnen erworbenen Vermögensgegenständen 
unabhängig davon, inwieweit sie steuerbar oder steuerbefreit sind, sodass der 
Abzug dieser Last entsprechend beschränkt war. Die Finanzverwaltung 
wendete diese Rechtsprechung entsprechend auf Lasten aus Vermächtnissen 
und güterrechtlichen Zugewinnausgleichsansprüchen an. 


In seinem Urteil vom 22. Juli 2015 (II R 12/14, BStBl. 2016 II Seite 230) - hat 
der BFH nunmehr entschieden, dass ein derartiger wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit den einzelnen Vermögensgegenständen bei 
Verpflichtungen zur Zahlung des geltend gemachten Pflichtteils und des 
Zugewinnausgleichs an den überlebenden Ehegatten des Erblassers nicht 
besteht. Nach dem weiteren BFH-Urteil vom 22. Juli 2015 (II R 21/13, BStBl. 
2016 II Seite 228) gilt dies auch für den Fall eines auf Geld gerichteten 
Untervermächtnisses. Der BFH sieht den von § 10 Absatz 6 ErbStG 
vorausgesetzten wirtschaftlichen Zusammenhang nur als gegeben an, wenn 
Schulden oder Lasten bestimmten zum Nachlass gehörenden Vermögens-
gegenständen zugeordnet werden können. Diese Rechtsprechung führt dazu, 
dass die in den Urteilen angesprochenen Schulden und Lasten in voller Höhe 
als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden können, selbst wenn zum 
Nachlass ganz oder teilweise steuerbefreite Vermögensgegenstände gehören.  


Der BFH hat in seinen vorgenannten Urteilen darauf hingewiesen, dass der 
Gesetzgeber ein allgemeines Abzugsverbot anordnen könne. Ein solcher 
Regelungsbedarf besteht. Es ist folgerichtig, wenn der Erwerb einzelner 
Vermögensgegenstände ganz oder teilweise steuerbefreit ist, auch die Schulden 
und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang zu bestimmten 
Vermögensgegenständen stehen, entsprechend anteilig zuzuordnen und nicht 
zu berücksichtigen. Damit wird ein ungerechtfertigter doppelter steuerlicher 
Vorteil aus der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung einerseits und zusätzlich 
ungekürztem Schuldenabzug andererseits ausgeschlossen.  
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Zu Nummer 1 Buchstabe a: 


Wie bisher bleibt ein Abzug von Schulden und Lasten ausgeschlossen, soweit 
diese mit steuerbefreiten Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. Schulden und Lasten, die in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit nicht steuerbefreiten Vermögensgegenständen stehen, 
bleiben ungekürzt abzugsfähig. 


Zu Nummer 1 Buchstabe b: 


Um einen ungerechtfertigten steuerlichen Vorteil durch den unbegrenzten 
Abzug von Schulden und Lasten zu vermeiden, werden Schulden und Lasten 
anteilig gekürzt, die nicht in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
einzelnen Vermögensgegenständen stehen. 


Nach 4a werden die Schulden und Lasten, die in keinem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen stehen, anteilig allen 
Vermögensgegenständen des Erwerbs zugerechnet. Kosten im Sinne des § 10 
Absatz 5 Nummer 3 ErbStG, z. B. die Kosten der Bestattung des Erblassers, 
der Abwicklung oder Regelung des Nachlasses, werden hiervon ausgenommen, 
weil sie regelmäßig erst nach dem Eintritt des Erbfalls durch den Erwerber 
begründet werden (4b). 


Satz 4c bestimmt den Anteil der jeweiligen Schuld oder Last, der dem 
einzelnen Vermögensgegenstand zugerechnet wird. Der Anteil bemisst sich 
nach dem Verhältnis des Werts des jeweiligen Vermögensgegenstands nach 
Abzug der mit diesem in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden 
und Lasten zum Gesamtwert der Vermögensgegenstände nach Abzug aller mit 
diesen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. 


Bei einer Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG ist bei der Aufteilung 
der wirtschaftlich nicht direkt zurechenbaren Schulden nicht auf den einzelnen 
Vermögensgegenstand, sondern auf die Summe des begünstigten Vermögens 
abzustellen, da die Steuerbefreiung auf den Gesamtbetrag des begünstigten 
Vermögens gewährt wird (4d). 


Nach Satz 4e ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten begrenzt, 
soweit der Vermögensgegenstand steuerfrei ist. Wird eine Steuerbefreiung 
rückwirkend gemindert oder entfällt sie, z. B. für denkmalgeschützte 
Erwerbsgegenstände oder für Familienheime, wird die Steuerfestsetzung 
geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten neu berechnet. 
Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder 
erstmalig gewährt wird. 


Nach Satz 4f ist der Abzug der anteiligen Schulden und Lasten bei einer 
Steuerbefreiung nach §§ 13a und 13c ErbStG begrenzt, soweit für das 
begünstigte Vermögen eine Steuerbefreiung gewährt wird. Wird eine 
Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt sie, wird die 
Steuerfestsetzung geändert und dabei auch der Abzug der Schulden und Lasten 
neu berechnet. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Steuerbefreiung rückwirkend 
erhöht oder erstmalig gewährt wird.







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 108 -


Beispiel: 


Alleinerbin des Erblassers E ist Tochter T; Sohn S macht den Pflichtteil in Höhe von 


822 000 EUR geltend. Der Nachlass besteht aus folgendem Vermögen:


Anteile an einer GmbH (vollständig begünstigtes Vermögen) 1 500 000 EUR 


Beteiligung an einer KG (vollständig begünstigtes Vermögen) + 500 000 EUR 


Grundbesitz + 1 500 000 EUR 


Bankguthaben + 1 000 000 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände 4 500 000 EUR


Schuld aus Anschaffung GmbH-Anteile + 600 000 EUR 


Schuld aus Anschaffung Grundbesitz + 400 000 EUR 


Konsumentendarlehen + 200 000 EUR 


Pflichtteilslast + 822 000 EUR 


Bestattungskosten + 12 000 EUR 


Wert der Nachlassverbindlichkeiten 2 034 000 EUR


wirtschaftlich zuzuordnende Schulden 


Nettowert des nach § 13a ErbStG begünstigten Vermögens 


(1 500 000 EUR + 500 000 EUR=) 2 000 000 EUR - 600 000 EUR 1 400 000 EUR 


Nettowert des anderen Vermögens 


2 500 000 EUR - 400 000 EUR + 2 100 000 EUR 


Summe 3 500 000 EUR


Aufteilung Pflichtteilslast und Konsumentendarlehen 


(822 000 EUR + 200 000 EUR =) 1 022 000 EUR 


Hiervon entfällt auf das nach § 13a ErbStG begünstigte Vermögen 


1 022 000 EUR x 1 400 000 EUR : 3 500 000 EUR = 408 800 EUR 


das andere Vermögen 


1 022 000 EUR x 2 100 000 EUR : 3 500 000 EUR = 613 200 EUR 


Kürzung des Schuldenabzugs 


Die auf das nach § 13a ErbStG begünstigte 


Vermögen entfallenden Schulden sind zu kürzen. 


Vermögen vor Anwendung des § 13a ErbStG 2 000 000 EUR 


Verschonungsabschlag 85 % (§ 13a Absatz 1 i. V. m.
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§ 13b Absatz 2 ErbStG) ./. 1 700 000 EUR 


verbleibender Wert 300 000 EUR 


Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG 


Abzugsbetrag 150 000 EUR 


verbleibender Wert 300 000 EUR 


Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 


Unterschiedsbetrag 150 000 EUR 


davon 50 % ./. 75 000 EUR 


verbleibender Abzugsbetrag 75 000 EUR ./. 75 000 EUR 


Vermögen nach Anwendung des § 13a ErbStG 225 000 EUR 


Abzugsfähiger gekürzter Teilbetrag der Schulden 


Zu kürzender Schuldbetrag 


(600 000 EUR + 408 800 EUR =) 1 008 800 EUR 


Nach Kürzung verbleiben 


1 008 800 EUR x 225 000 EUR : 2 000 000 EUR = 113 490 EUR 


Die dem anderen Vermögen zuzurechnenden ungekürzt 


abzugsfähigen Schulden (400 000 EUR + 613 200 EUR =) + 1 013 200 EUR 


Bestattungskosten + 12 000 EUR 


Insgesamt abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten 1 138 690 EUR 


Wert der Nachlassgegenstände + 4 500 000 EUR 


Abzüglich Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG 


(1 700 000 EUR + 75 000 EUR) ./. 1 775 000 EUR 


abzüglich Nachlassverbindlichkeiten ./. 1 138 690 EUR 


steuerpflichtig verbleibender Wert 1 586 310 EUR


Zu Nummer 1 Buchstabe c: 


Der bisherige Satz 5 wird gestrichen, da er unter den neuen Satz 3 fällt. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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85. Zu Artikel 22a - neu - (§ 10 Absatz 8 Satz 2 -neu -, 


 § 30 Absatz 3 - neu -, 


 § 31 Absatz 1, Satz 3 und 4 -neu,  


 § 35 Absatz 4 -neu, 


 § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG)


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 10 Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Satz 1. 


b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 


„Satz 1 gilt in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entsprechend.“ 


2. Dem § 30 wird der folgende Absatz 5 angefügt: 


„(5) In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 ist von der Stiftung oder 


dem Verein binnen einer Frist von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des 


ersten Übergangs von Vermögen auf die Stiftung oder auf den Verein der 


Vermögensübergang dem nach § 35 Absatz 4 zuständigen Finanzamt 


schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige soll folgende Angaben enthalten: 


1. Name, Ort der Geschäftsleitung und des Sitzes der Stiftung oder des 


Vereins, 


2. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters der Stiftung oder des 


Vereins,
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3. Zweck der Stiftung oder des Vereins, 


4. Zeitpunkt des ersten Vermögensübergangs auf die Stiftung oder den 


Verein, 


5. Wert und Zusammensetzung des Vermögens.“ 


3. Dem § 31 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt: 


„In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 kann das Finanzamt von der 


Stiftung oder dem Verein sowie von jedem Familienmitglied im Sinne des 


§ 1 Absatz 1 Nummer 4 und jedem Mitglied des Vereins die Abgabe einer 


Erklärung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist verlangen. Satz 2 


gilt entsprechend.“


4. § 35 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 


„In den Fällen der Steuerpflicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 ist das 


Finanzamt zuständig, das sich bei sinngemäßer Anwendung des § 20 


Absatz 1 und Absatz 2 der Abgabenordnung ergibt.“ 


b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 


5. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 10 Absatz 8, § 30 Absatz 5, § 31 Absatz 1 Satz 3 und Satz 4 und 


§ 35 Absatz 4 und Absatz 5 in der am ... [einsetzen: Tag nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.
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Begründung: 


Zu Nummer 1: 


Die Neuregelung stellt klar, dass auch in Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
ErbStG die zu entrichtende Ersatzerbschaftsteuer die steuerliche 
Bemessungsgrundlage nicht mindert. 


Zu Nummer 2:  


Die Regelung konkretisiert die aufgrund des Verweises in § 30 Absatz 1 
ErbStG auf den Erwerb nach § 1 ErbStG in den Fällen der 
Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG bestehende 
Anzeigepflicht. Die Anzeige ist von der Stiftung oder dem Verein zu erstatten. 
Zudem wird der Inhalt der Anzeige geregelt. 


Zu Nummer 3:  


Die Regelung stellt klar, dass die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung nach 
§ 31 ErbStG auch in Fällen der Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 
ErbStG gilt. Das Finanzamt fordert die Erklärung von der Stiftung, dem 
Verein, dem Familienmitglied oder dem Mitglied des Vereins an. 


Zu Nummer 4: 


Die Regelung stellt klar, welches Finanzamt in den Fällen der 
Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG zuständig ist. Die 
Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Ort der Geschäftsleitung. Befindet sich 
dieser nicht im Inland, ist auf den Sitz der Stiftung oder des Vereins 
abzustellen. 


Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung 
des Absatzes 4. 


Zu Nummer 5: 


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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86. Zu Artikel 22a - neu - (§ 13a Absatz 9a - neu -, Absatz 10 Satz 1, 


 § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 13a Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 


„(9a) Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich 


zuständige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 2 bis 3 des 


Bewertungsgesetzes stellt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 


Abschlag nach Absatz 9 auf den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 


(§ 9) und dessen Höhe nach Absatz 9 auf den Zeitpunkt der Entstehung 


der Steuer (§ 9) gesondert fest, wenn diese Angaben für die 


Erbschaftsteuer von Bedeutung sind. Die Entscheidung über die 


Bedeutung trifft das Finanzamt, das für die Festsetzung der 


Erbschaftsteuer zuständig ist. § 151 Absatz 3 und die  


§§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind auf die Sätze 1 und 2 


entsprechend anzuwenden.“ 


2. § 13b Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach dem Wort „Schulden“ wird das Wort „und“ durch ein 


Komma ersetzt.


b) Nach der Angabe „Absatzes 7 Satz 2“ werden die Wörter „und das 


Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 4 


und 5“ eingefügt. 
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3. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 13a Absatz 9a und § 13b Absatz 10 Satz 1 in der am ... 


[einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind auf Erwerbe anzuwenden, 


für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes“. 


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Die Angaben zum Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach 
§ 13a Absatz 9 ErbStG und zur Höhe dieses Abschlags sind notwendig, um die 
Steuerentlastung für Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c und §§ 28 und 
28a ErbStG) zutreffend berechnen zu können. Bislang teilt das 
Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag und 
die Höhe des Abschlags nachrichtlich dem anfordernden 
Erbschaftsteuerfinanzamt mit und stellt dies nicht förmlich fest. Eine 
steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der Erbschaft- oder 
Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur nachrichtlich 
ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Abschlag nach § 13a Absatz 9 
ErbStG und dessen Höhe sollen nach den allgemeinen Vorschriften der 
Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter Beachtung der bestehenden 
Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) 
gesondert festgestellt werden. Diese Feststellungen stellen jeweils einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und 
überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und 
einfacher zu handhaben.
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Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Abschlag erfolgt 
auf den Zeitpunkt der Steuerentstehung und betrifft die Gewährung des 
Abschlags. Hieraus ergibt sich keine Bindungswirkung für die Prüfung, ob die 
Voraussetzungen über den Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Steuerentstehung eingehalten werden (§ 13a Absatz 9 Satz 5 ErbStG). Das 
Erbschaftsteuerfinanzamt prüft in eigener Zuständigkeit, ob die 
Voraussetzungen innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind. 


Zu Nummer 2:  


Bei der Steuerentlastung für Unternehmensvermögen gehören die Finanzmittel 
des Unternehmens zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen, soweit ihr 
Wert nach Abzug der betrieblichen Schulden 15 Prozent des Werts des 
Betriebsvermögens übersteigt. Der Sockelbetrag von 15 Prozent wird jedoch 
nur gewährt, wenn der Hauptzweck des Unternehmens einer Tätigkeit im Sinne 
des § 13 Absatz 1, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes dient (§ 13b Absatz 4 
Nummer 5 Satz 4 und 5 ErbStG). 


Bislang teilt das Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen für den 
Sockelbetrag nachrichtlich dem anfordernden Finanzamt mit und stellt dies 
nicht förmlich fest. Eine steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung ein, in welche diese zuvor nur 
nachrichtlich ermittelten Angaben mit einfließen. 


Das Vorliegen der Voraussetzungen für den Sockelbetrag soll nach den 
allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter 
Beachtung der bestehenden Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes 
(§§ 151 bis 156 BewG) gesondert festgestellt werden. Diese Feststellung stellt 
einen Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des 
Feststellungsbescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen 
Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte 
kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und 
überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und 
einfacher zu handhaben.


Zu Nummer 3:  


Die Änderungen finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  







Drucksache 356/19 (Beschluss) - 116 -


87. Zu Artikel 22a - neu - (§ 14 Absatz 2, § 37 Absatz 18 - neu - ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Eintritt eines Ereignisses mit Wirkung für die 


Vergangenheit zu einer Veränderung des Werts eines früheren, in die 


Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerbs, gilt dies auch für den 


späteren Erwerb als Ereignis mit Wirkung für die Vergangenheit nach § 175 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung (rückwirkendes Ereignis). 


Für den späteren Erwerb gelten auch der erstmalige Erlass, die Änderung 


und die Aufhebung eines Steuerbescheids für einen früheren, in die 


Zusammenrechnung einzubeziehenden Erwerb als rückwirkendes Ereignis. 


Dasselbe gilt auch, soweit eine Änderung der Steuerfestsetzung für den 


früheren Erwerb lediglich zu einer geänderten anrechenbaren Steuer führt.“ 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 14 Absatz 2 in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 


anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““
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Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes“.


Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe 
sind bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer des jeweils letzten Erwerbs im 
Zehnjahreszeitraum mit diesem letzten Erwerb zusammenzurechnen (§ 14 
ErbStG). Dabei verlieren die einzelnen Erwerbe aber nicht ihre 
Selbständigkeit. Es geht lediglich darum, die Steuer für den letzten Erwerb 
zutreffend zu ermitteln. 


Mit Urteil vom 12. Juli 2017 (Az. II R 45/15) hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass eine geänderte Steuerfestsetzung für den Vorerwerb für sich 
allein gesehen kein rückwirkendes Ereignis ist, das die Änderung der 
Steuerfestsetzung für den nachfolgenden Erwerb zulässt. § 14 Absatz 2 ErbStG 
in der Fassung, wie er durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe b des 
Erbschaftsteuerreformgesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl I 2008, 3018) 
mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in das Gesetz eingefügt wurde, stelle keine 
Änderungsvorschrift dar, sondern sei nach dem klaren Wortlaut lediglich eine 
Regelung zur Bestimmung der Festsetzungsfrist für den späteren Erwerb. 


Daraus folgt, dass nach geltendem Recht eine Aufhebung oder Änderung der 
Steuerfestsetzung für den Vorerwerb keine Wirkung auf die Steuerfestsetzung 
für den Nacherwerb hat. Vielmehr ist die Frage, ob die Voraussetzungen für 
eine Änderung der Steuerfestsetzung für den späteren Erwerb erfüllt sind, 
grundsätzlich eigenständig zu prüfen. Je nach Ergebnis können sich hieraus 
steuerliche Auswirkungen zuungunsten und zugunsten des Steuerpflichtigen 
ergeben.
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Beispiel: 


Vater V überträgt auf Sohn S zum 1. Februar ein Wertpapierdepot im Wert von 
450.000 Euro. Am 30. April verstirbt V und hinterlässt S (Alleinerbe) einen 
Nachlass im Wert von 400.000 Euro. 


Nach Abgabe der Steuererklärungen nimmt das zuständige 
Erbschaftsteuerfinanzamt mit Bescheiden vom 13. Januar des Folgejahres 
folgende Steuerfestsetzungen vor:


Schenkung Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 450.000 Euro 400.000 Euro


+ Vermögen aus Vorerwerben 450.000 Euro


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro 400.000 Euro


= steuerpflichtiger Erwerb 50.000 Euro 450.000 Euro


x Steuersatz 7 % 15 %


= tarifliche Steuer 3.500 Euro 67.500 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro 3.500 Euro


= festzusetzende Steuer 3.500 Euro 64.000 Euro


Mit Einspruch vom 31. Januar wendet sich S gegen den 
Schenkungsteuerbescheid und macht geltend, dass bei der Steuerfestsetzung 
die von ihm im Rahmen der Zuwendung übernommene Gegenleistung von 
100.000 Euro zu Unrecht nicht berücksichtigt wurde. 


Den Erbschaftsteuerbescheid greift S nicht an. Er erwächst in Bestandskraft. 


Mit geändertem Schenkungsteuerbescheid vom 28. März hilft das Finanzamt 
dem Einspruch gegen den Schenkungsteuerbescheid ab und setzt folgende 
Steuer fest:


Schenkung 


Bereicherung 350.000 Euro 


(450.000 Euro - 100.000 Euro)


+ Vermögen aus Vorerwerben 


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro


= steuerpflichtiger Erwerb 0 Euro


x Steuersatz 0 % 


= tarifliche Steuer 0 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro


= festzusetzende Steuer 0 Euro







- 119 - Drucksache 356/19 (Beschluss)


Wegen der Bestandskraft des Erbschaftsteuerbescheides kann dieser nicht mehr 
geändert werden. Wäre eine Änderung möglich, würde sich folgende 
Erbschaftsteuer ergeben:


Erwerb von Todes wegen 


Bereicherung 400.000 Euro


+ Vermögen aus Vorerwerben 350.000 Euro


./. persönlicher Freibetrag 400.000 Euro


steuerpflichtiger Erwerb 350.000 Euro


x Steuersatz 15 % 


= tarifliche Steuer 52.500 Euro


- Steuer auf den Vorerwerb 0 Euro


= festzusetzende Steuer 52.500 Euro


Aufgrund der fehlenden Korrekturmöglichkeit des Erbschaftsteuerbescheids 
ergibt sich für S eine um 11.500 Euro zu hohe Steuer. 


Durch den neuen Satz 1 wird für den Fall, dass die Steuerfestsetzung für einen 
Vorerwerb auf Grund eines rückwirkenden Ereignisses im Sinne des § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung geändert wird, eine 
Änderungsmöglichkeit zur Korrektur einer Steuerfestsetzung für den 
nachfolgenden Erwerb geschaffen. Im Ergebnis wird so (wieder) eine 
Gleichstellung von mehreren Erwerben im Zehnjahreszeitraum mit einem 
einheitlichen Erwerb auch bei einer nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung geänderten Steuerfestsetzung für den Vorerwerb erreicht. 


Durch den neuen Satz 2 wird sichergestellt, dass auch der erstmalige Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung einer Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung für die Steuerfestsetzung des nachfolgenden Erwerbs gelten 
und in solchen Fällen die Steuerfestsetzung für den Nacherwerb zutreffend 
geändert werden kann. 


Satz 3 entspricht inhaltlich der bisherigen Regelung in § 14 Absatz 2 Satz 2 
ErbStG. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht.  
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88. Zu Artikel 22a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 


 § 37 Absatz 18 -neu -ErbStG) 


Nach Artikel 22 ist folgender Artikel 22a einzufügen: 


“Artikel 22a 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch 


Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl I S. 357) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In § 29 Abs. 1 Nummer 4 Satz 2 ErbStG wird die Angabe „§ 58 Nummer 5 


der Abgabenordnung“ durch die Angabe „§ 58 Nummer 6 der 


Abgabenordnung“ ersetzt. 


2. Dem § 37 wird der folgende Absatz 18 angefügt: 


„(18) § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 in der am ... [einsetzen: Tag nach 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 


ist auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 


der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.““ 


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 22 Änderung des 


Bewertungsgesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 22a Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-steuergesetzes“.
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Begründung: 


Zu Nummer 1:  


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 58 AO durch das 
Ehrenamtsstärkungsgesetz (BGBl. I 2013, 556). Die Regelung, auf die in § 29 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 ErbStG verwiesen werden soll, findet sich nicht 
mehr in § 58 Nummer 5 AO, sondern in § 58 Nummer 6 AO. 


Zu Nummer 2:  


Die Änderung findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 


89. Zu Artikel 25 Nummer 1 bis 4 und 5 (§ 3 Nummer 5 und 7 Absatz 2, 


 § 16 Absatz 1,Absatz 2 und 


Absatz 3, 


 § 20 Absatz 1 Satz 2 und  


 § 26 RennwettLottG) 


Artikel 26 Nummer 1 (§ 31a Absatz 9 Satz 2 RennwettLottGABest)


a) Artikel 25 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nummer 1 bis 4 sind zu streichen. 


bb) Nummer 5 ist wie folgt zu fassen: 


„5. Der Wortlaut des § 26 wird wie folgt gefasst: 


„Die Finanzbehörde kann die nach § 30 der Abgabenordnung 


geschützten personenbezogenen Daten der betroffenen Person 


gegenüber der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde 


offenbaren, soweit es dem Verfahren der Glücksspielaufsicht 


dient.““
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b) Artikel 26 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 26 


Änderung der Ausführungsbestimmungen zum 


Rennwett- und Lotteriegesetz“ 


In § 31a der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz 


in der im Bundesgesetz Teil III Gliederungsnummer 611-14-1, 


veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 2 des 


Grundgesetzes vom 29. Juni 2012 (BGBl. S. 1424) geändert worden sind, 


werden in Absatz 3 Satz 2 die Wörter „sein steuerlicher Beauftragter“ durch 


die Wörter „seinem steuerlichen Beauftragten“ ersetzt.


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Zu Doppelbuchstabe aa: 


Zu den Nummern 1 bis 4 (§ 3 Nummer 5, § 7 Absatz 2, § 16 und § 20 Absatz 1 
Satz 1) 


Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 8 Satz 1 Landeshaushaltsordnung 
für Baden-Württemberg) sind Steuern wie alle anderen Einnahmen allgemeine 
Deckungsmittel und dienen zur Finanzierung aller Ausgaben. Eine 
Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Zwecke ist nach § 8 Satz 2 
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg zwar durch Gesetz (wie z. B. 
§ 16 RennwLottG) oder durch Haushaltsvermerk möglich, ist aber aus 
grundsätzlichen fiskalischen und haushaltsverfassungsrechtlichen Erwägungen 
kritisch zu prüfen und auf absolute Ausnahmefälle zu beschränken. Die 
Erweiterung des bereits bestehenden, nichtsteuerlichen Zuweisungsverfahrens 
an die Rennvereine um das Aufkommen der Sportwettensteuer, das von 
ausländischen Anbietern durch Wetten auf inländische Pferderennen generiert 
wird, ist wegen der damit verbundenen Belastung des Haushalts abzulehnen.   


Zu Doppelbuchstabe bb: 


Die Änderung ist eine Folgeänderung zu der Änderung des § 30 Absatz 2 
Abgabenordung durch das Gesetz zur Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2541). 


Zu Buchstabe b:


Die Streichung von Nummer 2 ist eine Folgeänderung der unveränderten 
Beibehaltung der Nummern 1 bis 4 in Artikel 25. 
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90. Zu Artikel 27a - neu - (§ 3 Nummer 7 Buchstabe f - neu - KraftStG 2002) 


Nach Artikel 27 ist folgender Artikel 27a einzufügen: 


„Artikel 27a 


Änderung der Kraftfahrzeugsteuergesetzes 


§ 3 Nummer 7 des Kraftfahrzeugsteuergesetztes in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch 


Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2017 (BGBl. I S. 1491) geändert worden ist 


wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe d wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe e wird am Ende das Wort „oder“ angefügt. 


c) Folgender Buchstabe f wird angefügt: 


„f) zur Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen außerhalb 


eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder zum Erhalt des 


ländlichen Raumes, wenn diese Arbeiten durch Mitglieder der 


Berufsgenossenschaft erfolgen““


Folgeänderung: 


In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe „Artikel 27 Änderung des Gesetzes 


zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie zur 


Änderung des Einkommensteuergesetzes“ folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 27a Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes“
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Begründung: 


Durch den fortlaufenden Strukturwandel in der Landwirtschaft erfolgen 
landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. die Bewirtschaftung und Pflege von 
kleineren Wiesen, Weiden oder Waldstücken - ohne Verkauf von Produkten 
sowie die Pflege des Grundeigentums, insbesondere des historischen 
Hofumfeldes) zunehmend nicht mehr im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs, sondern vermehrt von nicht hauptberuflichen 
Landwirten. Die Pflege und Offenhaltung der Landschaft, die Erhaltung von 
natürlichen Ökosystemen, des regionalen Landschaftscharakters und die 
Erhaltung der Kulturlandschaft mit ihrem Erholungswert liegen im originären 
öffentlichen Interesse. 


Die Leistungen werden von den Grundstückeigentümern und -bewirtschaftern 
kostenlos für die Allgemeinheit erbracht. Vor diesem Hintergrund soll ein 
Gesetzesentwurf zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes eingebracht 
werden, mit der in § 3 Nummer 7 Buchstabe f KraftStG 2002-E ein 
Steuerbefreiungstatbestand für landwirtschaftliche Fahrzeuge geschaffen wird, 
die für landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebs eingesetzt werden. Die Einführung des neuen 
Steuerbefreiungstatbestandes kann einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung 
einer dauerhaften, nachhaltigen Pflege und Erhaltung wertvoller 
Landschaftsbestandteile, des Artenschutzes und zum Erhalt des ländlichen 
Raumes leisten.  


Mit der Anknüpfung an die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft wird 
sichergestellt, dass nicht jedweder Fahrzeughalter, der außerhalb eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs landwirtschaftlich tätig ist, in den Genuss 
der Steuerbefreiung kommt. Da der Unternehmerbegriff der 
Berufsgenossenschaftsversicherung aber weiter gefasst ist, als der Begriff des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, können auch nicht hauptberufliche 
Landwirte von der Steuerbefreiung profitieren. Mitglieder der 
Berufsgenossenschaft nutzen eine auf Dauer angelegte planmäßige Fläche zum 
Beispiel auch zur Erhaltung des Kulturzustandes einer landwirtschaftlichen 
Fläche. Auf die Größe der Grundstücke kommt es dabei nicht an. Auch die 
Nutzung von Kleinstflächen ist möglich.
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91. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu  


prüfen, ob über die bisherigen Maßnahmen hinaus steuerliche Anreize zur  


Mobilisierung von privatem Wagniskapital geschaffen und die Bedingungen für 


Wagniskapital weiter verbessert werden können. Insbesondere betrifft dies die 


Einführung einer steuerwirksamen Sofortabschreibungsmöglichkeit beim 


Erwerb von Anteilen an begünstigten Start-ups. Eine solche 


Sonderabschreibungsmöglichkeit auf die Anschaffungskosten wirkt sich 


investitionsfördernd aus und verringert das finanzielle Risiko der Investoren. 


Der Bundesrat regt dabei an, die Vorschriften dergestalt auszugestalten, dass 


der abschreibungsbedingte Steuerverzicht des Fiskus im Erfolgsfall durch eine 


entsprechende Besteuerung des Veräußerungsgewinns wieder kompensiert 


wird. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass der Staat nur dann einen Teil des 


Investitionsrisikos übernimmt, wenn auch der Investor einen Verlust macht; bei 


Erwirtschaftung eines Gewinns durch den Investor hätte der Staat keinen 


Steuerausfall zu verzeichnen.


92. Zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie 


(Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben i und j MWStSystRL)


Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob bei der 


Umsetzung des Artikels 132 Absatz 1 Buchstaben i und j MWStSystRL und der 


hierzu ergangenen Rechtsprechung des EuGH die Möglichkeiten für eine 


Steuerbefreiung der Bildungs- und Schulungsmaßnahmen vollumfänglich 


ausgeschöpft wurden und ggf. Nachbesserungen vorzunehmen.


Begründung:


Mit der vorgesehenen Änderung der Steuerbefreiungen nach § 4 Nummer 21 
sowie § 4 Nummer 22 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes (UStG) werden 
die nationalen Regelungen an die zwingenden unionsrechtlichen Vorgaben 
angepasst. Dabei ist beabsichtigt, § 4 Nummer 22 Buchstabe a UStG in § 4 
Nummer 21 UStG zu integrieren. 
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Durch den neu gefassten § 4 Nummer 21 UStG wird die Steuerbefreiung für 


- Schul- und Hochschulunterricht, 


- Ausbildung, 


- Fortbildung 


- berufliche Umschulung 


- und damit eng verbundene Lieferungen und sonstige Leistungen 


gewährleistet. 


Dieser setzt die unionsrechtliche Terminologie des Artikels 132 Absatz 1 
Buchstabe i und j der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MWStSystRL) um. 


Die Steuerbefreiung kann von Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit 
solchen Aufgaben betraut sind, in Anspruch genommen werden, sofern sie o. g. 
Leistungen erbringen. Ebenso sind o. g. Leistungen steuerfrei, wenn sie von 
anderen Einrichtungen erbracht werden, deren Zielsetzung mit der einer 
Bildungseinrichtung des öffentlichen Rechts vergleichbar ist. 


Nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i MwStSystRL sind o. g. Leistungen 
durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufgaben betraut 
sind, oder andere Einrichtungen mit von dem betreffenden Mitgliedstaat 
anerkannter vergleichbarer Zielsetzung von der Umsatzsteuer zu befreien. 
Hinsichtlich der Frage, welche "anderen Einrichtungen" unter die 
Steuerbefreiung fallen, besteht für die Mitgliedstaaten folglich ein Spielraum, 
soweit der Mitgliedstaat festlegen kann, welche vergleichbare Zielsetzung er 
anerkennt. 


Es ist daher zu prüfen, ob bei der Umsetzung die Möglichkeiten für eine 
Steuerbefreiung der Bildungs- und Schulungsmaßnahmen vollumfänglich 
ausgeschöpft wurden und ggf. sind Nachbesserungen vorzunehmen.
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Grundstücksenteignung kein privates Veräußerungsgeschäft i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG


Leitsätze


Eine Anschaffung bzw. Veräußerung i.S. des § 23 EStG liegt nicht vor, wenn der Verlust des Eigentums am Grundstück ohne
maßgeblichen Einfluss des Steuerpflichtigen stattfindet. Ein Entzug des Eigentums durch Sonderungsbescheid nach dem
Bodensonderungsgesetz ist danach keine Veräußerung i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 28.11.2018 - 1 K 71/16 E wird als unbegründet
zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) aufgrund einer durch Sonderungsbescheid angeordneten
Übertragung des Eigentums an einem ihm gehörenden Grundstück auf eine öffentlich-rechtliche Körperschaft
(Stadt X) den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts i.S. des § 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) verwirklicht hat. Ferner ist in
verfahrensrechtlicher Hinsicht streitig, ob der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) die
Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 2009 noch nach § 174 der Abgabenordnung (AO) ändern durfte.


2 Der Kläger wurde in den Streitjahren (2009, 2012) mit seiner Ehefrau, der Klägerin und Revisionsbeklagten,
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Anfang der 1990er Jahre erwarb der Kläger einen hälftigen
Miteigentumsanteil an einem unbebauten Grundstück, das mit einem Bürogebäude bebaut und sodann vermietet
werden sollte; dieses Vorhaben ließ sich indes nicht realisieren. Im Jahr 2005 erwarb der Kläger durch Zuschlag in der
Zwangsversteigerung den anderen hälftigen Miteigentumsanteil am maßgeblichen Grundstück und war fortan
Alleineigentümer. Das Grundstück blieb weiterhin unbebaut.


3 Im Jahr 2008 führte die Stadt X ein Bodensonderungsverfahren durch und erließ unter dem 11.09.2008 einen das
maßgebliche Grundstück betreffenden und an den Kläger gerichteten Sonderungsbescheid nach dem
Bodensonderungsgesetz vom 20.12.1993 (BGBl I 1993, 2215). Als Entschädigung für den Übergang des Eigentums
an dem Grundstück setzte die Stadt X nach den maßgeblichen Bestimmungen der Bodensonderungsvorschrift vom
17.12.1997 (BAnz 1998, Nr. 25a) eine Entschädigung in Höhe von 470.000 EUR zu Gunsten des Klägers fest, die
dem Kläger --dies ist zwischen den Beteiligten nunmehr unstreitig-- im Streitjahr 2009 zugeflossen ist. Der Kläger
legte gegen den Sonderungsbescheid Widerspruch ein, mit dem er sich ausschließlich gegen die Höhe der
Entschädigungszahlung, nicht aber gegen den im Bescheid angeordneten Eigentumsverlust wandte. In dem
anschließenden Klageverfahren einigten sich der Kläger und die Stadt X auf eine Erhöhung der
Entschädigungssumme um 130.000 EUR auf 600.000 EUR. Der Erhöhungsbetrag wurde in zwei Raten an den Kläger
ausgezahlt: Im Streitjahr 2012 erhielt er einen Teilbetrag in Höhe von 87.000 EUR; der Restbetrag in Höhe von
43.000 EUR wurde im hier nicht streitbefangenen Jahr 2014 ausgezahlt.


4 In ihrer am 30.12.2010 beim FA eingegangenen Einkommensteuererklärung für das Jahr 2009 gaben die Kläger bei
ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung einen das maßgebliche Grundstück betreffenden
Werbungskostenüberschuss in Höhe von 18.887 EUR an. Das Grundstück war (auch) zu diesem Zeitpunkt weder
bebaut noch vermietet. Auf schriftliche Nachfrage des FA vom 01.02.2011, wann bei dem Grundstück mit der
Erzielung von Mieteinnahmen gerechnet werden könne, teilte der Kläger mit, das Grundstück sei von der Stadt X
enteignet worden, und dagegen werde zur Zeit gerichtlich vorgegangen.


5 Mit Einkommensteuerbescheid vom 04.04.2011 setzte das FA die Einkommensteuer für das Streitjahr 2009 aufgrund
eines bestehenden Verlustvortrags auf 0 EUR fest und legte dabei den von den Klägern erklärten
Werbungskostenüberschuss zugrunde. Die Steuerfestsetzung erfolgte hinsichtlich der Einkünfte des Klägers aus
Vermietung und Verpachtung aus dem Grundstück in der Stadt X nach § 165 Abs. 1 Sätze 1 und 2 AO vorläufig.
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6 Gegen diesen Bescheid legten die Kläger wegen hier nicht streitbefangener Punkte Einspruch ein, der mehrfach zu
Änderungen der Festsetzung führte. Noch während des Einspruchsverfahrens gegen die
Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 2009 ordnete das FA mit Prüfungsanordnung vom 25.03.2013 bei den
Klägern eine Betriebsprüfung für Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuerzwecke für die Jahre 2009 bis 2011 an. In
ihrem Betriebsprüfungsbericht vom 28.08.2013 vertrat der Prüfer die Auffassung, dass die Enteignung des
Grundstücks durch die Stadt X ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft i.S. des § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG darstelle,
der --zwischen den Beteiligten der Höhe nach unstreitige-- Gewinn i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG 175.244,97 EUR
betrage und dieser im Jahr 2010 zu erfassen sei.


7 Mit geändertem Einkommensteuerbescheid für 2009 vom 23.12.2013 setzte das FA verschiedene, nicht die
Grundstücksveräußerung betreffende Feststellungen der Betriebsprüfung betreffend das Streitjahr 2009 um. Mit
Einspruchsentscheidung vom 07.01.2014 wies das FA den noch offenen Einspruch der Kläger als unbegründet
zurück.


8 Die Feststellungen der Betriebsprüfung betreffend das Jahr 2010 setzte das FA mit geändertem Einkommensbescheid
für 2010 vom 12.12.2013 um und legte dabei einen Gewinn i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG in Höhe von
175.244 EUR der Besteuerung zugrunde. Gegen diesen Bescheid legten die Kläger unter dem 10.01.2014 Einspruch
ein und führten zur Begründung u.a. aus, dass eine Enteignung nicht die Voraussetzungen eines steuerpflichtigen
Veräußerungsgeschäfts erfülle. Ferner machten die Kläger geltend, dass der angefochtene Bescheid bereits deshalb
aufzuheben sei, weil die für das Grundstück von der Stadt X festgesetzte Entschädigung in Höhe von 470.000 EUR
dem Kläger nicht erst im Jahr 2010, sondern bereits im Jahr 2009 zugeflossen sei. Das FA schloss sich den
Rechtsausführungen der Kläger zum Zeitpunkt des Zuflusses der Entschädigung an und erließ unter dem 17.06.2015
einen geänderten Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2010, in dem der Veräußerungsgewinn nicht mehr
angesetzt wurde.


9 Mit Einkommensteuerbescheid vom 17.06.2015 änderte das FA die Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr
2009 mit der Maßgabe, dass der streitgegenständliche Veräußerungsgewinn in Höhe von 175.244 EUR nunmehr
diesem Veranlagungszeitraum zugeordnet wurde; als Änderungsnorm wurde im Bescheid nur "§ 174 AO" --ohne
Angabe des einschlägigen Absatzes-- genannt. Der bis dahin in den Einkommensteuerbescheiden 2009 enthaltene
Vorläufigkeitsvermerk wurde aufrechterhalten. Der hiergegen gerichtete Einspruch der Kläger hatte keinen Erfolg.


10 Zwischenzeitlich hatte das FA auch die Veranlagung für das Streitjahr 2012 durchgeführt. Im
Einkommensteuerbescheid für 2012 vom 06.01.2015 legte es im Hinblick auf die weitere Entschädigungszahlung der
Stadt X einen --der Höhe nach unstreitigen-- Veräußerungsgewinn nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG in Höhe von
43.500 EUR (1/2 von 87.000 EUR) der Besteuerung zugrunde. Der hiergegen gerichtete Einspruch der Kläger hatte
keinen Erfolg.


11 Die gegen die geänderten Einkommensteuerbescheide für 2009 und für 2012 gerichtete Klage hatte Erfolg. Das
Finanzgericht (FG) entschied in seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 98 veröffentlichten Urteil, dass
die dem Kläger in den Streitjahren für die durch Sonderungsbescheid angeordnete hoheitliche Übertragung des
Eigentums an dem maßgeblichen Grundstück in der Stadt X zugeflossenen Entschädigungszahlungen keinen
steuerbaren Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG darstellten.


12 Hiergegen richtet sich die Revision des FA. Das FA vertritt die Auffassung, dass auch Veräußerungen unter Zwang
--wie beispielsweise im Fall der Enteignung-- unter § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu subsumieren seien. Die
Beweggründe für ein Veräußerungsgeschäft seien unbeachtlich; lediglich maßgeblich sei, dass dem Steuerpflichtigen
die Werterhöhung während der Haltefrist wirtschaftlich zugeführt werde. Von Bedeutung sei überdies, dass der Kläger
im Widerspruchsverfahren gegen den Sonderungsbescheid, in dem ausschließlich um die Höhe der
Entschädigungssumme gestritten wurde, durchaus Einkünfteerzielungsabsicht entfaltet habe. Jenseits dessen sei die
Einkünfteerzielungsabsicht bei § 23 EStG durch die kurzen Haltefristen objektiviert und typisiert. Auch in anderen
grundstücksbezogenen Rechtsbereichen wie dem Grunderwerbsteuerrecht werde zur Besteuerung von
Grundstücksübertragungen in Enteignungsfällen die Bemessungsgrundlage anhand der Entschädigungssumme
ermittelt. Auch die historische Entwicklung und der Zweck der Regelung in § 23 EStG sprächen dafür, auch in
Enteignungsfällen von einer Veräußerung i.S. der Vorschrift auszugehen. Die Änderung des
Einkommensteuerbescheids für 2009 vom 17.06.2015 sei überdies nach § 174 Abs. 4 AO zulässig gewesen.


13 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil des FG vom 28.11.2018 - 1 K 71/16 E aufzuheben und die Klage als unbegründet
zurückzuweisen.


14 Die Kläger beantragen,


die Revision zurückzuweisen.


15 Die Kläger vertreten die Ansicht, dass sich weder aus der Gesetzeshistorie noch aus den Gesetzesmaterialien zu
§ 23 EStG herleiten lasse, dass jeder entgeltliche Rechtsträgerwechsel eine Veräußerung i.S. von § 23 EStG
darstellen müsse. Schon der Wortlaut der Norm, der die Begriffe "privat", "Geschäft" und "Veräußerung" enthalte,
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weise darauf hin, dass die Norm nur die Rechtsfolgen einer wirtschaftlichen Betätigung des Steuerpflichtigen zum
Regelungsgegenstand habe. Dies sei im Streitfall indes nicht geschehen. Überdies sei § 23 EStG eine
Ausnahmevorschrift, die realisierte Wertveränderungen im Zusammenhang mit Wirtschaftsgütern des
Privatvermögens besteuere; dies schließe eine extensive Auslegung des Veräußerungsbegriffs innerhalb der Norm
aus. Entgegen der Auffassung des FA folge das angefochtene Urteil des FG auch den Grundlinien der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) in diesem Bereich, auch wenn die hier streitgegenständliche
Rechtsfrage noch nicht explizit Gegenstand einer höchstrichterlichen Entscheidung gewesen sei. Zu Unrecht wolle
das FA zudem in dem rechtlichen Vorgehen des Klägers gegen den Sonderungsbescheid eine rechtsgeschäftliche
Betätigung erkennen. Auch der vom FA gezogene Vergleich mit Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes gehe
fehl, da dieses Gesetz als Rechtsverkehrssteuer eine vollständig andere Zielsetzung als § 23 EStG zum Gegenstand
habe. Schließlich habe der Einkommensteuerbescheid für 2009 nicht mehr geändert werden können, da der
Tatbestand der vom FA ursprünglich auf Nachfrage benannten Änderungsnorm (§ 174 Abs. 3 AO) nicht erfüllt
gewesen sei.


Entscheidungsgründe


II.


16 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen. Das FG ist zu
Recht davon ausgegangen, dass der Kläger aufgrund der durch Sonderungsbescheid angeordneten Übertragung des
Eigentums an dem maßgeblichen Grundstück auf die Stadt X den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts
i.S. der §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 EStG nicht erfüllt hat.


17 1. Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch solche aus privaten
Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG. Diese umfassen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG u.a.
Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken, soweit der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr
als zehn Jahre beträgt.


18 Die in § 23 EStG verwendeten Begriffe "Anschaffung" und "Veräußerung" erschließen sich aus den Bestimmungen
des § 6 EStG, des § 255 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches und der §§ 135, 136 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Unter
Anschaffung bzw. Veräußerung i.S. des § 23 EStG ist danach der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche
Übertragung eines Wirtschaftsguts auf eine andere Person zu verstehen (ständige Rechtsprechung, s. etwa BFH-
Urteil vom 08.11.2017 - IX R 25/15, BFHE 260, 202, BStBl II 2018, 518, mit zahlreichen weiteren Nachweisen).


19 Nach dem Wortlaut sowie dem Sinn und Zweck des § 23 EStG sollen innerhalb der Veräußerungsfrist realisierte
Wertänderungen eines bestimmten Wirtschaftsguts im Privatvermögen des Steuerpflichtigen der Einkommensteuer
unterworfen werden, soweit sie auf der entgeltlichen "Anschaffung" und der entgeltlichen "Veräußerung" des
nämlichen Wirtschaftsguts innerhalb der maßgeblichen Haltefrist beruhen (s. BFH-Urteile vom 12.06.2013 -
IX R 31/12, BFHE 241, 557, BStBl II 2013, 1011, und in BFHE 260, 202, BStBl II 2018, 518, zur "Nämlichkeit").


20 2. Der entgeltliche Erwerb --die Anschaffung-- und die entgeltliche Übertragung des nämlichen Wirtschaftsguts auf
eine andere Person --die Veräußerung-- müssen wesentlich vom Willen des Steuerpflichtigen abhängen (BFH-Urteile
vom 13.04.2010 - IX R 36/09, BFHE 229, 193, BStBl II 2010, 792; vom 29.03.1995 - X R 3/92, BFHE 177, 418; vom
19.04.1977 - VIII R 23/75, BFHE 122, 453, BStBl II 1977, 712, jeweils zur Frage ob ein "Anschaffungsgeschäft"
vorliegt) und mithin Ausdruck einer "wirtschaftlichen Betätigung" sein (so ausdrücklich BFH-Urteil vom 07.12.1976 -
VIII R 134/71, BFHE 120, 531, BStBl II 1977, 209; s.a. BFH-Urteile vom 16.01.1973 - VIII R 96/70, BFHE 108, 502,
BStBl II 1973, 445, zum Fall der "Veräußerung"; vom 05.05.1961 - VI 107/60 U, BFHE 73, 326, BStBl III 1961, 385,
und vom 15.01.1974 - VIII R 63/68, BFHE 112, 31, BStBl II 1974, 606, jeweils zum Fall der "Anschaffung").


21 a) Eine dahin gehende willentliche wirtschaftliche Betätigung als Merkmal eines Anschaffungs– und
Veräußerungsgeschäfts i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG misst die höchstrichterliche Rechtsprechung
beispielsweise auch der Abgabe des Meistgebots in der Zwangsversteigerung eines Grundstücks bei. Denn die
Abgabe des Meistgebots entspricht in ihrer Wirkung dem Abschluss eines schuldrechtlichen Kaufvertrages über ein
Grundstück, erwirbt doch der Meistbietende damit nach §§ 81 Abs. 1, 90 Abs. 1 des Gesetzes über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung den Anspruch, dass ihm das Eigentum an dem versteigerten
Grundstück durch Zuschlagsbeschluss des Versteigerungsgerichts übertragen wird (BFH-Urteile vom 28.06.1977 -
VIII R 30/74, BFHE 123, 27, BStBl II 1977, 827; vom 29.03.1989 - X R 4/84, BFHE 156, 465, BStBl II 1989, 652; vom
27.08.1997 - X R 26/95, BFHE 184, 385, BStBl II 1998, 135).


22 Demgegenüber fehlt es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung am willentlichen Erwerb bzw. an einer
willentlichen Übertragung auf eine andere Person, wenn --wie im Falle einer Enteignung oder Umlegung-- die
Begründung oder der Verlust des Eigentums am Grundstück "ohne maßgeblichen Einfluss des Steuerpflichtigen
stattfindet" (BFH-Urteile in BFHE 73, 326, BStBl III 1961, 385, und in BFHE 177, 418). In gleicher Weise kann es am
willentlichen Erwerb bei Rechtsgeschäften zur Vermeidung einer Enteignung oder Umlegung fehlen (vgl. BFH-Urteil in
BFHE 229, 193, BStBl II 2010, 792).
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23 b) Dieses Ergebnis folgt bereits aus dem Wortlaut der maßgeblichen Norm in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Denn
das Gesetz spricht von einem Veräußerungs"geschäft", d.h. von einem schuldrechtlichen, dem rechtsgeschäftlichen
Willen des Steuerpflichtigen unterworfenen Vertrag. Ein solcher liegt im Falle einer Enteignung --d.h. der Entziehung
von Eigentum an einem Wirtschaftsgut durch staatlichen Hoheitsakt-- nicht vor; vielmehr führt die Enteignung zu
einem Eigentumsübergang, der sich gegen oder ohne den Willen des Rechtsinhabers (Eigentümers) vollzieht. Ein
derartiger, nicht vom Willen des Veräußernden getragener Eigentumsübergang führt --ebenso wie eine
(rechtsgeschäftliche) Anschaffung oder Veräußerung unter Zwang wegen drohender und unmittelbar bevorstehender
Enteignung-- nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zur Verwirklichung des Tatbestands eines privaten
Veräußerungsgeschäfts; denn eine zwangsweise vorgenommene "Anschaffung" und "Veräußerung" reicht nicht aus,
um eine für die Tatbestandsverwirklichung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG zu fordernde wirtschaftliche Betätigung
anzunehmen (s. BFH-Urteile in BFHE 120, 531, BStBl II 1977, 209; in BFHE 108, 502, BStBl II 1973, 445; in BFHE
73, 326, BStBl III 1961, 385; in BFHE 112, 31, BStBl II 1974, 606; ebenso Musil in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--,
§ 23 EStG Rz 73; Wernsmann, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 23 Rz B 111 f., B 202 "Enteignung gegen
Entschädigung"; T. Carlé in Korn, § 23 EStG Rz 28; Hoheisel in Littmann/ Bitz/ Pust, Das Einkommensteuerrecht,
Kommentar, § 23 Rz 150; Spiegelberger/ Schallmoser, Immobilien im Zivil-und Steuerrecht, 3. Aufl. 2018, Rz 12.16;
a.A. Blümich/ Ratschow, § 23 EStG Rz 146; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 38. Aufl., § 23 Rz 55; Kube in Kirchhof,
EStG, 18. Aufl., § 23 Rz 14; KKB/Bäuml § 23 EStG, 4. Aufl., Rz 253 f.).


24 c) Diese am Wortlaut orientierte Gesetzesauslegung entspricht auch dem historischen Willen des Gesetzgebers.


25 Die Regelungen in §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG gehen auf §§ 41, 42 EStG i.d.F. vom 10.08.1925 (RGBl I
1925, 189) zurück. § 41 Abs. 1 EStG 1925 unterwarf "sonstige Leistungsgewinne" der Besteuerung; hierzu zählten
nach Nr. 1 der Vorschrift auch "Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften in den Grenzen des § 42". Nach § 42 Abs. 1
EStG 1925 unterlagen Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften (nur) dann der Besteuerung, wenn sie als
"Spekulationsgeschäfte" anzusehen waren. § 42 Abs. 1 Satz 2 EStG 1925 bestimmte, dass Spekulationsgeschäfte
solche Veräußerungsgeschäfte seien, die innerhalb der in Nr. 1 und Nr. 2 der Vorschrift genannten Haltefristen getätigt
werden. Der Gesetzgeber hatte die Regelungen der §§ 41, 42 EStG 1925 geschaffen, nachdem sich die
Vorgängerregelung (§§ 5, 11 Nr. 5 EStG i.d.F. vom 29.03.1920, RGBl I 1920, 359) als in der Praxis nicht handhabbar
erwiesen hatte (vgl. die Begründung zum Entwurf eines Einkommensteuergesetzes vom 23.04.1925, in:
Reichstag III. 1924/25 Drucksache Nr. 794/802, S. 59 f.; s. ferner Strutz, Kommentar zum Einkommensteuergesetz,
Berlin 1929, § 42 EStG Anm. 1). Im Gesetzgebungsverfahren hat die Regelung des § 42 EStG 1925 erhebliche
Änderungen in Richtung einer Einschränkung der Steuerpflicht erfahren (Strutz, a.a.O., Anm. 2; zur Entwurfsfassung
s. Reichstag III. 1924/25 Drucksache Nr. 794/802, S. 10; zur geänderten Fassung nach erster Lesung im Reichstag s.
Reichstag III. 1924/25 Drucksache Nr. 795, unter II. Zusammenstellung des Entwurfs eines
Einkommensteuergesetzes --Nr. 795 der Drucksachen-- mit den Beschlüssen des 6. Ausschusses in erster Lesung,
dort S. 19 f.). Anlässlich der Beratungen im Reichstag wurde dabei von einem Reichstagsabgeordneten auch die
Frage aufgeworfen, ob "§ 42 auch bei Zwangsenteignungen in Frage kommen solle". Der Bericht des
Reichstagsausschusses für Steuerfragen erläutert hierzu, dass der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium Prof.
Dr. P. als Mitglied der Reichsregierung auf die Frage des Abgeordneten wie folgt erwiderte: (…) "bei
Zwangsenteignungen solle eine Steuerpflicht weder nach § 42 Nr. 1 noch nach § 42 Nr. 2 in Frage kommen" (Bericht
des 6. Ausschusses --Steuerfragen-- über den Entwurf eines Einkommensteuergesetzes --Nr. 795 der Drucksachen--,
Reichstag III. 1924/25 Drucksache Nr. 1229, S. 17; s. hierzu ferner Strutz, a.a.O., Anm. 2).


26 Vor diesem Hintergrund gibt die höchstrichterliche Rechtsprechung, die für die Verwirklichung des Tatbestandes des
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG eine wirtschaftliche, vom Willen des Steuerpflichtigen getragene Betätigung verlangt,
den Willen des Gesetzgebers bei der Schaffung der (Vorläufer-)Vorschrift zutreffend wieder. Die zwischenzeitlichen
Änderungen der maßgeblichen Norm einschließlich ihrer Neunummerierung durch das Einkommensteuergesetz 1934
vom 16.10.1934 (RGBl I 1934, 1005) und Umbenennung durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom
24.03.1999 (BGBl I 1999, 402) können an diesem historischen Befund nichts ändern, da diese Änderungen die
Tatbestandsmerkmale der "Anschaffung" und "Veräußerung" nicht betrafen.


27 d) Diese, den Wortlaut der Norm und den historischen Kontext berücksichtigende Auslegung ist auch vor dem
Hintergrund eines systematischen Auslegungsansatzes folgerichtig.


28 aa) Im Bereich der steuerlichen Erfassung betrieblicher Einkünfte kann die Übertragung oder Belastung des
Eigentums von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens aufgrund behördlichen oder gesetzlichen Zwangs --etwa
durch Enteignung-- zur Annahme einer Veräußerung und mithin zur steuerlichen Berücksichtigung einer
Enteignungsentschädigung als Betriebseinnahme führen (so schon Urteil des Reichsfinanzhofs vom 09.02.1938
VI 29/38, Steuer und Wirtschaft 1938, Nr. 139 --S. 287--, zu Entschädigungsleistungen für die Enteignung eines
Betriebs als gewerbliche Einkünfte nach § 16 EStG 1934; s. auch BFH-Urteil vom 21.11.2018 - VI R 54/16, BFHE 263,
191, BStBl II 2019, 311, zu Entschädigungszahlungen für die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit
zur Vermeidung einer sonst zulässigen förmlichen Enteignung als Betriebseinnahme; s. ferner Blümich/Nacke, § 14
EStG Rz 16, zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft). Für die Besteuerung derartiger Entschädigungsleistungen
ist allein maßgeblich, dass es durch die behördliche oder gesetzliche Zwangsmaßnahme zur Gewinnverwirklichung
kommt; ein in diesem Zusammenhang entstehender Verlust des Steuerpflichtigen ist gewinnwirksam und im Rahmen
der Ermittlung der Summe der Einkünfte in voller Höhe ausgleichsfähig.
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29 bb) Im Bereich der Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG kommt es
demgegenüber nicht zur Gewinnverwirklichung; die Besteuerung knüpft allein daran an, dass das maßgebliche
Wirtschaftsgut mit Willen des Steuerpflichtigen entgeltlich auf einen Dritten übertragen wird. Vor diesem Hintergrund
würde die Subsumtion einer Enteignung gegen oder ohne den Willen des Steuerpflichtigen unter die
Tatbestandsmerkmale der "Anschaffung" und "Veräußerung" in § 23 EStG nach Auffassung des Senats nur dann dem
Gebot der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands entsprechen, wenn ein in diesem
Zusammenhang entstehender Verlust des Steuerpflichtigen in den nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG zu ermittelnden
"Gewinn" einfließen würde und im Übrigen bei der Summe der Einkünfte ausgeglichen werden könnte (ebenso
HHR/Musil, § 23 EStG Rz 73). Gerade dies ist nach § 23 Abs. 3 Satz 7 und 8 EStG indes nicht der Fall. Der Senat
berücksichtigt hierbei, dass die Beschränkung des Verlustausgleichs bei privaten Veräußerungsgeschäften durch § 23
Abs. 3 Satz 7 und 8 EStG dem Grunde nach nicht zu beanstanden ist (s. etwa Senatsurteile vom 18.10.2006 -
IX R 28/05, BFHE 215, 202, BStBl II 2007, 259; vom 12.07.2016 - IX R 11/14, BFH/NV 2016, 1691); als maßgeblich
hierfür hat es der Senat indes angesehen, dass die maßgeblichen Regelungen nur die innerhalb der Haltefristen
durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen der Einkommensteuer unterwerfen und der Steuerpflichtige die
Möglichkeit hat, durch die Wahl des Veräußerungszeitpunkts über den Eintritt des Steuertatbestandes zu entscheiden
und damit sein Recht auf wirtschaftliche Betätigungsfreiheit in Anspruch zu nehmen. Diese Entscheidungsfreiheit ist
dem Steuerpflichtigen jedoch genommen, sobald man --über den Wortlaut der Vorschrift hinaus-- die hoheitlich
angeordnete Übertragung eines Grundstücks mit einer der freien Willensentschließung unterliegenden
rechtsgeschäftlichen Veräußerung gleichsetzen wollte.


30 cc) Hiernach erscheint die von der langjährigen Rechtsprechung getragene Auslegung der maßgeblichen Norm des
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auch unter systematischen Gesichtspunkten folgerichtig. Eine in systematischer
Hinsicht hiervon abweichende rechtliche Handhabung müsste sich überdies mit der Frage befassen, ob eine mit der
tatbestandlichen Erfassung einer Enteignungsentschädigung im Bereich des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
verbundene Steuerlast im Einzelfall als "Schaden" des von der Enteignungsmaßnahme betroffenen Eigentümers
anzusehen und daher ggf. zusätzlich bei der Bemessung der Entschädigungsleistung zu berücksichtigen wäre.


31 3. Die Sache ist spruchreif. Die durch Sonderungsbescheid angeordnete Übertragung des Eigentums auf die Stadt X
stellt keine "Veräußerung" des vom Kläger im Jahr 2005 (anteilig) durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung
angeschafften Grundstücks i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dar; vor diesem Hintergrund ist das FG zutreffend
davon ausgegangen, dass der Tatbestand der genannten Norm im Streitfall nicht vollständig erfüllt ist. Auf die Frage,
zu welchem Zeitpunkt der Zufluss einer zusätzlichen finanziellen Gegenleistung --vorliegend der im Streitjahr 2012
sowie im Kalenderjahr 2014 gezahlten weiteren Entschädigungsbeträge-- im Rahmen des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
EStG zu Steuerfolgen führt, kommt es danach nicht mehr an. Nicht mehr entscheidungserheblich ist ferner, ob der
angefochtene, vom FG schon aus materiellen Gründen zu Recht aufgehobene Einkommensteuerbescheid für das
Streitjahr 2009 verfahrensrechtlich noch geändert werden durfte.


32 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 59/19 vom 19.9.2019
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Pressemitteilung
Nr. 59 vom 19. September 2019


Grundstücksenteignung kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23
EStG
Urteil vom 23.7.2019   IX R 28/18


Der  Eigentumsverlust  durch  Enteignung ist  keine  Veräußerung  i.S.  des  §  23  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  EStG.  Dies  hat  der
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.07.2019 IX R 28/18 zu § 23 des Einkommensteuergesetzes (EStG) entschieden, da
der Entzug des Eigentums ohne maßgeblichen Einfluss des Steuerpflichtigen stattfindet.


Im Streitfall hatte der Kläger an einem unbebauten Grundstück im Jahr 2005 einen zusätzlichen Miteigentumsanteil durch
Zuschlag in der Zwangsversteigerung erworben. Hierdurch wurde er Alleineigentümer des Grundstücks. Im Jahr 2008 führte
die Stadt, in der das Grundstück belegen war, ein Bodensonderungsverfahren durch und erließ einen dieses Grundstück
betreffenden und an den Kläger gerichteten Sonderungsbescheid nach dem Bodensonderungsgesetz, mit dem das Eigentum
an  dem  Grundstück  auf  die  Stadt  überging.  Der  Kläger  erhielt  eine  Entschädigung  i.H.v.  600.000  €  für  das  gesamte
Grundstück.  Das  Finanzamt  sah  in  der  Enteignung  in  Bezug  auf  den  in  der  Zwangsversteigerung  erworbenen
Miteigentumsanteil  ein  Veräußerungsgeschäft  i.S.  des  §  23  EStG  und  setzte  entsprechend  dem  Zufluss  der
Entschädigungszahlungen  --nach  mehreren  Änderungen--  in  den  Einkommensteuerbescheiden  des  Klägers  für  die
Streitjahre  2009  und  2012  einen  Veräußerungsgewinn  von  175.244,97  €  (  2009)  und  von  43.500  €  (2012)  fest.  Das
Finanzgericht (FG) gab der Klage statt:  die hoheitliche Übertragung des Eigentums an einem Grundstück führe nicht zu
einem steuerbaren Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft. Der BFH hat die Entscheidung des FG bestätigt.


Private Veräußerungsgeschäfte sind gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG u.a. Veräußerungs-geschäfte bei Grundstücken,
soweit der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Die Begriffe "Anschaffung"
und  "Veräußerung"  erfassen  entgeltliche  Erwerbs-  und  Übertragungsvorgänge,  die  wesentlich  vom  Willen  des
Steuerpflichtigen abhängen; sie müssen Ausdruck einer wirtschaftlichen Betätigung sein. An einer willentlichen Übertragung
auf eine andere Person fehlt es, wenn – wie im Falle einer Enteignung – der Verlust des Eigentums am Grundstück ohne
maßgeblichen Einfluss des Steuerpflichtigen (und ggf. auch gegen seinen Willen) stattfindet. Diese am Wortlaut orientierte
Gesetzesauslegung entspricht, wie der BFH in seinem Urteil betonte, dem historischen Willen des Gesetzgebers; sie sei
auch vor dem Hintergrund eines systematischen Auslegungsansatzes folgerichtig.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des IX.  Senats vom 23.7.2019 - IX R 28/18 -


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


1 von 1 23.09.2019, 15:38








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 26.9.2018, I R 16/16


ECLI:DE:BFH:2018:U.260918.IR16.16.0


Übertragungsgewinn aus Aufwärtsverschmelzung im Organschaftsfall


Leitsätze


Wird eine Kapitalgesellschaft auf ihre Muttergesellschaft verschmolzen, die ihrerseits Organgesellschaft einer
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft mit einer Kapitalgesellschaft als Organträgerin ist, ist auf den
Verschmelzungsgewinn weder auf der Ebene der Muttergesellschaft noch auf der Ebene der Organträgerin das pauschale
Betriebsausgaben-Abzugsverbot nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG anzuwenden (entgegen BMF-Schreiben vom 11. November
2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 12.07).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 19. November 2015  9 K 3400/13 K,F
aufgehoben, soweit über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31.
Dezember 2006 entschieden worden ist.
Der Bescheid des Beklagten vom 3. Februar 2017 über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur
Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 wird dahin abgeändert, dass der verbleibende Verlustvortrag um ... EUR
erhöht wird.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine Kapitalgesellschaft, die im Streitjahr (2006) in der Rechtsform
einer AG tätig war, ist die Obergesellschaft des A-Konzerns. Im Streitjahr hielt die Klägerin alle Geschäftsanteile der
B-GmbH. Die B-GmbH war ihrerseits zu 95,9454 % an der C-GmbH beteiligt, welche wiederum mit einer
Beteiligungsquote von 95,7746 % Gesellschafterin der D-GmbH war. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen
bestanden im Streitjahr jeweils körperschaftsteuerrechtliche Organschaften zwischen der Klägerin und der B-GmbH,
zwischen der B-GmbH und der C-GmbH sowie --als sog. mittelbare Organschaft-- zwischen der B-GmbH und der
D-GmbH.


2 Die D-GmbH nahm in ihren Handelsbilanzen zum 31. Dezember 2005 und zum 31. Dezember 2006
Wertberichtigungen auf eine Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft im Betrag von ... EUR (2005) und
... EUR (2006) vor. Da diese Wertberichtigungen steuerlich nicht zu berücksichtigen waren, bildete die B-GmbH als
Organträgerin in ihrer Steuerbilanz zum 31. Dezember 2005 einen aktiven steuerlichen Ausgleichsposten in Höhe von
... EUR und erhöhte diesen zum 31. Dezember 2006 auf ... EUR.


3 Mit Vertrag vom ... 2007 wurde die D-GmbH unter Auflösung ohne Abwicklung rückwirkend zum steuerlichen
Übertragungsstichtag 31. Dezember 2006 zu Buchwerten auf die C-GmbH verschmolzen. Im Rahmen der Ermittlung
des bei der C-GmbH eintretenden Verschmelzungsergebnisses löste die Klägerin den bei der B-GmbH aktivierten
steuerlichen Ausgleichsposten von ... EUR auf und neutralisierte auf diese Weise die im Vergleich zur Handelsbilanz
um den nämlichen Betrag höheren Buchwerte in der steuerlichen Schlussbilanz der D-GmbH.


4 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) war nach einer Außenprüfung der Auffassung, der bei der
B-GmbH gebildete aktive steuerliche Ausgleichsposten sei bei der Ermittlung des Übernahmeergebnisses nicht zu
berücksichtigen. Die Verschmelzung der D-GmbH (Organgesellschaft der mittelbaren Organschaft) auf die C-GmbH
("Zwischengesellschaft" der mittelbaren Organschaft) führe bei der B-GmbH (Organträgerin der mittelbaren
Organschaft) nicht zur Auflösung des Ausgleichspostens; dieser wandele sich vielmehr zu einem Ausgleichsposten
zur Beteiligung der B-GmbH an der C-GmbH und sei erst im Falle einer Veräußerung jener Beteiligung aufzulösen.
Das FA kam auf diese Weise zum Ansatz eines um ... EUR höheren Übernahmegewinns. Den Übernahmegewinn
beließ das FA zwar nach § 8b Abs. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung
(KStG) steuerfrei; jedoch setzte es auf der Ebene der Klägerin 5 % des Übernahmegewinns (... EUR) unter Berufung
auf § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG als nichtabziehbare Betriebsausgaben an. Auf dieser Grundlage setzte das FA in
Änderungsbescheiden vom 16. September 2014 die Körperschaftsteuer für das Streitjahr (auf null EUR) und stellte
den verbleibenden Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 gesondert fest.
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5 In erster Instanz stritten die Beteiligten des Weiteren darüber, in welchem Umfang die im Zusammenhang mit der
Veräußerung einer Unternehmensgruppe (M-Gruppe) vom A-Konzern im Streitjahr vereinnahmten Gelder als
Veräußerungsgewinne der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG unterfallen. Als Gesamtvergütung für die
Unternehmensgruppe waren in dem am ... September 2006 --unter der aufschiebenden Bedingung kartellrechtlicher
Genehmigungen-- abgeschlossenen Kaufvertrag ... EUR "zuzüglich eines Betrags entsprechend einer Verzinsung
hierauf mit einer jährlichen Rate in Höhe des Euro-LIBOR ... ab und einschließlich 1. Juli 2006 bis einschließlich dem
Settlement Date" vereinbart worden. Der Festbetrag und der nach den vorstehenden Maßgaben für den Zeitraum bis
zum 15. Dezember 2006 berechnete Zusatzbetrag wurden am 15. Dezember 2006 von der Erwerberin an den
A-Konzern gezahlt. Die Klägerin erfasste die Gesamtvergütung einheitlich als nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG
steuerfreien Veräußerungsgewinn und rechnete ihrem Gewinn gemäß § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG 5 % jenes Betrags als
nichtabziehbare Betriebsausgaben hinzu. Das FA war der Auffassung, das wirtschaftliche Eigentum an der M-Gruppe
sei bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags am ... September 2006 auf die Erwerberin
übergegangen; daher sei der vereinbarte Zusatzbetrag, soweit er auf die Zeit nach dem ... September 2006 entfalle
--d.h. in Höhe von ... EUR-- wirtschaftlich als steuerpflichtiger Zinsertrag und nicht als Bestandteil des steuerfreien
Veräußerungserlöses zu erfassen.


6 Die Klage hatte in Bezug auf den Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur
Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 in beiden Streitpunkten Erfolg; das Finanzgericht (FG) Münster hat
den Feststellungsbescheid mit Urteil vom 19. November 2015  9 K 3400/13 K,F (Entscheidungen der Finanzgerichte
--EFG-- 2016, 594) entsprechend geändert. Hinsichtlich des Körperschaftsteuerbescheids 2006 hat das FG die Klage
als unzulässig abgewiesen, weil es an der erforderlichen Beschwer der Klägerin fehle (Nullbescheid).


7 Gegen das FG-Urteil richtet sich die Revision des FA. Mit am 16. August 2017 beim Bundesfinanzhof (BFH)
eingegangenen Schriftsatz hat das FA die Revision im Hinblick auf den Körperschaftsteuerbescheid 2006
zurückgenommen. In der Sache wendet sich das FA mit seiner Revision nur noch gegen die Auflösung des
organschaftlichen Ausgleichspostens.


8 Während des Revisionsverfahrens hat das FA die angefochtenen Bescheide zweimal --zuletzt am 3. Februar 2017--
geändert. Den verbleibenden Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 hat das FA dabei um
... EUR erhöht (von ... EUR auf ... EUR). Dieser Betrag entspricht dem Klagebegehren zum Streitpunkt
Veräußerungsgewinn hinsichtlich der M-Gruppe.


9 Das FA beantragt, das FG-Urteil, soweit es über die Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur
Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 entschieden hat, aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10 Die Klägerin beantragt, den Bescheid vom 3. Februar 2017 über die gesonderte Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 dahin zu ändern, dass der verbleibende
Verlustvortrag um ... EUR erhöht wird.


Entscheidungsgründe


II.


11 Das angefochtene Urteil ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, weil der nach Ergehen des FG-Urteils
erlassene Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf
den 31. Dezember 2006 vom 3. Februar 2017 an die Stelle des ursprünglich angefochtenen Bescheids getreten ist.
Dem FG-Urteil liegt infolgedessen ein nicht mehr existierender Bescheid zugrunde und das angefochtene Urteil kann
deswegen keinen Bestand mehr haben. Da die vom FG festgestellten tatsächlichen Grundlagen des Streitstoffs durch
die Änderung des angefochtenen Bescheids unberührt geblieben sind, bedarf es keiner Zurückverweisung der Sache
gemäß § 127 der Finanzgerichtsordnung --FGO-- (z.B. Senatsurteil vom 26. Februar 2014 I R 56/12, BFHE 245, 143,
BStBl II 2014, 703). Das finanzgerichtliche Verfahren leidet nicht an einem Verfahrensmangel, so dass die vom FG
insoweit getroffenen tatsächlichen Feststellungen durch die Aufhebung des Urteils nicht weggefallen sind; sie bilden
daher nach wie vor die Grundlage für die Entscheidung des Senats.


III.


12 Die sonach gegen den Änderungsbescheid vom 3. Februar 2017 gerichtete Klage ist begründet. Das FA hat den
verbleibenden Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer auf den 31. Dezember 2006 um ... EUR (5 % von ... EUR) zu
niedrig angesetzt.


13 1. Die Klägerin ist nicht gemäß § 10d Abs. 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. des
Jahressteuergesetzes 2010 (JStG 2010) vom 8. Dezember 2010 (BGBl I 2010, 1768, BStBl I 2010, 1394) i.V.m. § 351
Abs. 2 der Abgabenordnung gehindert, im Rechtsbehelfsverfahren gegen den Bescheid über die Feststellung des
verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer Einwendungen vorzubringen, die die Höhe ihres im Streitjahr zu
versteuernden Einkommens betreffen. Denn § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG i.d.F. des JStG 2010 gilt gemäß § 52 Abs. 25
Satz 5 EStG i.d.F. des JStG 2010 erstmals für Verluste, für die nach dem 13. Dezember 2010 eine Erklärung zur
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags abgegeben wird und ist mithin auf die Verlustfeststellung der Klägerin
zum 31. Dezember 2006 nicht anzuwenden.
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14 2. Das FG hat zu Recht entschieden, dass der verbleibende Verlustvortrag der Klägerin zur Körperschaftsteuer auf
den 31. Dezember 2006 nicht um 5 % eines steuerfreien Übertragungsgewinns der C-GmbH aus der Verschmelzung
der D-GmbH zu mindern ist. Dabei muss nicht darüber entschieden werden, inwiefern bei der Berechnung des
Übertragungsergebnisses nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG 2006) in der
vorliegenden Konstellation der mittelbaren Organschaft (zwischen der B-GmbH und der D-GmbH) bei der B-GmbH
gebildete aktive steuerliche Ausgleichsposten saldierend einzubeziehen sind. Denn von einem etwaigen
Übertragungsgewinn würden weder auf der Ebene der Einkommensermittlung der C-GmbH noch auf jener der
B-GmbH oder derjenigen der Klägerin 5 % als Betriebsausgaben gelten, die nicht abgezogen werden dürfen.


15 a) Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag i.S. des § 291 Abs. 1
des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist
gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG das Einkommen der Organgesellschaft unter den dort beschriebenen
Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens (Organträger) zuzurechnen. Entsprechendes gilt gemäß § 17 Satz 1
KStG, wenn eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft --beispielsweise eine
GmbH-- mit Geschäftsleitung und Sitz im Inland sich wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes
Unternehmen i.S. des § 14 KStG abzuführen und die in § 17 Satz 2 KStG benannten weiteren Voraussetzungen erfüllt
sind.


16 Bei Organgesellschaft und Organträger handelt es sich unbeschadet der Abführungsverpflichtung zivil- wie
steuerrechtlich um unterschiedliche Rechtsträger, die ihr jeweiliges Einkommen selbständig ermitteln (sog.
gebrochene oder eingeschränkte Einheitstheorie; s. zur insoweit ständigen BFH-Rechtsprechung z.B. Senatsurteil
vom 4. Juni 2003 I R 100/01, BFHE 203, 171, BStBl II 2004, 244, m.w.N.).


17 b) Nach den von den Beteiligten nicht in Zweifel gezogenen Feststellungen der Vorinstanz bestanden im Streitjahr
körperschaftsteuerrechtliche Organschaften im vorstehend beschriebenen Sinne u.a. zwischen der C-GmbH (als
Organgesellschaft) und der B-GmbH (als Organträgerin) und zwischen der B-GmbH (als Organgesellschaft) und der
Klägerin (als Organträgerin). Dies hat gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Satz 1 KStG zur Folge, dass das
Einkommen der C-GmbH der B-GmbH und das Einkommen der B-GmbH wiederum der Klägerin zuzurechnen ist.


18 c) Zutreffend sind die Beteiligten und das FG davon ausgegangen, dass nach der für das Streitjahr geltenden
Rechtslage die Einwendungen gegen die Höhe des dem Organträger gemäß § 14 i.V.m. § 17 KStG zugerechneten
Einkommens der Organgesellschaft vom Organträger im Rechtsbehelfsverfahren gegen dessen eigene
Steuerfestsetzung geltend zu machen sind. Der die Organgesellschaft betreffende Steuerbescheid ist in diesem
Zusammenhang kein Grundlagenbescheid (vgl. Senatsurteil vom 6. Juli 2016 I R 25/14, BFHE 254, 326, BStBl II
2018, 124). Das mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des
steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188) in § 14 Abs. 5 KStG
2002 verankerte Verfahren der gesonderten und einheitlichen Feststellung gilt erst für die nach dem 31. Dezember
2013 beginnenden Feststellungszeiträume (§ 34 Abs. 9 Nr. 9 KStG 2002 i.d.F. des vorgenannten Gesetzes).


19 d) Entgegen der dem angefochtenen Bescheid zugrunde liegenden Auffassung des FA enthält das der B-GmbH
zuzurechnende Einkommen der C-GmbH --und folglich auch das der Klägerin zuzurechnende Einkommen der
B-GmbH-- keinen (nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien) Übernahmegewinn aus der Verschmelzung der
D-GmbH auf die C-GmbH, von dem gemäß § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG 5 % als Ausgaben gelten könnten, die nicht als
Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen (pauschales Betriebsausgaben-Abzugsverbot).


20 aa) Bei der Verschmelzung der D-GmbH auf die C-GmbH hat es sich um eine Verschmelzung auf eine andere
Körperschaft gehandelt, deren spezielle steuerlichen Folgen im dritten Teil (§§ 11 ff.) des UmwStG 2006 geregelt sind.
Für die übernehmende Körperschaft (hier: C-GmbH) bestimmt § 12 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006, dass diese die auf
sie übergegangenen Wirtschaftsgüter mit dem in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft (hier:
D-GmbH) enthaltenen Wert i.S. des § 11 UmwStG 2006 zu übernehmen hat. § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006
bestimmt weiter, dass bei der übernehmenden Körperschaft ein Gewinn oder ein Verlust in Höhe des Unterschieds
zwischen dem Buchwert der Anteile an der übernehmenden Körperschaft und dem Wert, mit dem die
übergegangenen Wirtschaftsgüter zu übernehmen sind, abzüglich der Kosten für den Vermögensübergang --mit
anderen Worten: der jeweilige Übertragungsgewinn oder -verlust-- "außer Ansatz" bleibt. Das Übertragungsergebnis
ist daher bei der Einkommensermittlung der aufnehmenden Körperschaft außerbilanziell zu neutralisieren (vgl.
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 11. November 2011 --sog. Umwandlungssteuererlass
2011--, BStBl I 2011, 1314, Rz 12.05).


21 Nach § 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 ist § 8b KStG anzuwenden, soweit der Gewinn i.S. des Satzes 1 abzüglich
der anteilig darauf entfallenden Kosten für den Vermögensübergang, dem Anteil der übernehmenden Körperschaft an
der übertragenden Körperschaft entspricht. Damit wird im Hinblick auf einen etwaigen Übertragungsgewinn auf der
Ebene der aufnehmenden Körperschaft grundsätzlich auch die Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG angeordnet,
dem zufolge 5 % des jeweiligen Veräußerungsgewinns (hier: Übertragungsgewinn i.S. des § 12 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006) als Ausgaben gelten, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen.
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22 Die Regelungen in § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 UmwStG 2006 sollen für den hier vorliegenden Fall der
Aufwärtsverschmelzung der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft bewirken, dass das
verschmelzungsbedingte Übertragungsergebnis auf der Ebene der übernehmenden Körperschaft wie der Gewinn aus
der Veräußerung einer Beteiligung i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG behandelt wird (vgl. die Begründung des Entwurfs
der Bundesregierung zum Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften in BTDrucks 16/2710, S. 41 und dem dazu gegebenen
Bericht des Finanzausschusses in BTDrucks 16/3369, S. 10; s.a. Senatsurteil vom 9. Januar 2013 I R 24/12, BFHE
240, 115, BStBl II 2018, 509).


23 bb) Bei isolierter Anwendung der vorstehenden Bestimmungen auf den Streitfall ergäbe sich somit, dass ein etwaiger
Übertragungsgewinn aus der Verschmelzung der D-GmbH auf die C-GmbH in der Steuerbilanz der C-GmbH außer
Ansatz zu bleiben hätte, dass jedoch infolge der durch § 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 angeordneten Geltung des
§ 8b Abs. 3 Satz 1 KStG dem Ergebnis der C-GmbH ein Betrag in Höhe von 5 % dieses Gewinns als nichtabziehbare
Betriebsausgabe hinzuzurechnen wäre.


24 cc) Jedoch besteht im Streitfall die Besonderheit, dass es sich bei dem aufnehmenden Rechtsträger (C-GmbH) um
eine Organgesellschaft im Rahmen der mit der B-GmbH als Organträgerin bestehenden Organschaft handelt und
gemäß § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG bei der Ermittlung des Einkommens bei Organschaft abweichend von den
allgemeinen Vorschriften § 8b Abs. 1 bis 6 KStG und § 4 Abs. 6 UmwStG 2006 --mithin auch die Bestimmung des
§ 8b Abs. 3 Satz 1 KStG zum pauschalen Betriebsausgaben-Abzugsverbot-- nicht anzuwenden sind. Stattdessen
bestimmt § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG, dass dann, wenn in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen der
Organgesellschaft Gewinne oder Gewinnminderungen i.S. des § 8b Abs. 1 bis 3 KStG oder mit solchen Beträgen
zusammenhängende Ausgaben i.S. des § 3c Abs. 2 EStG oder ein Übernahmeverlust i.S. des § 4 Abs. 6 UmwStG
2006 enthalten sind, § 8b KStG, § 4 Abs. 6 UmwStG 2006 sowie § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG bei der Ermittlung
des Einkommens des Organträgers anzuwenden sind.


25 aaa) Für Beteiligungserträge der Organgesellschaft i.S. von § 8b Abs. 1 und 2 KStG (Ausschüttungen und
Veräußerungsgewinne) hat die durch § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG angeordnete Nichtanwendung des § 8b Abs. 1 bis 6
KStG zur Folge, dass diese Beteiligungserträge bei der Einkommensermittlung der Organgesellschaft berücksichtigt
werden (sog. Bruttomethode) und erst auf der Ebene des Organträgers --abhängig von dessen persönlichem Status--
dem Regime des § 8b KStG oder dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen (vgl. zur
Bruttomethode z.B. Senatsurteile vom 14. Januar 2009 I R 47/08, BFHE 224, 126, BStBl II 2011, 131, und vom
17. Dezember 2014 I R 39/14, BFHE 248, 179, BStBl II 2015, 1052).


26 bbb) Inwiefern die Bruttomethode auch hinsichtlich eines Übertragungsgewinns aus einer Aufwärtsverschmelzung auf
eine Organgesellschaft zur Anwendung kommen kann, ist umstritten. Ein Teil der Literatur (Rödder in
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 12 Rz 91 f.; Rödder/Liekenbrock in Rödder/
Herlinghaus/Neumann, KStG, § 15 Rz 60; Wisniewski in Haritz/ Menner, Umwandlungssteuergesetz, 4. Aufl., § 12
Rz 60; Blümich/Klingberg, § 12 UmwStG 2006 Rz 54; Knöller in Eisgruber, UmwStG, 2. Aufl., § 12 Rz 52; Edelmann in
Kraft/ Edelmann/Bron, Umwandlungssteuergesetz, § 12 Rz 142; Walter in Ernst & Young, KStG, § 15 Rz 35;
Erle/Heurung in Erle/Sauter, KStG, 3. Aufl., § 15 KStG Rz 44; Dallwitz in Schnitger/ Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 15
Rz 92) lehnt die Anwendung der Bruttomethode in dieser Konstellation ab, weil der Übertragungsgewinn gemäß § 12
Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 bei dem aufnehmenden Rechtsträger (Organgesellschaft) außer Ansatz bleibe und
demnach nicht --wie es § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG für die Anwendung z.B. des § 8b Abs. 1 bis 3 KStG auf der
Ebene des Organträgers voraussetze-- in dem dem Organträger gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG zuzurechnenden
Einkommen der Organgesellschaft "enthalten" sei. Nach dieser Auffassung --für die auch die Klägerin in ihrer
Revisionserwiderung streitet-- kommt es im Hinblick auf den Übertragungsgewinn weder auf der Ebene der
übernehmenden Organgesellschaft noch auf der Ebene des Organträgers zur Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 1
KStG.


27 Die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 12.07) und Teile der Literatur (Schießl in
Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 12 UmwStG Rz 267.39; Gosch/Neumann, KStG, 3. Aufl., § 15 Rz 24;
Heinemann, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2012, 133, 137) halten demgegenüber § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG auch in
dieser Konstellation für einschlägig und kommen daher zu einer Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG auf der
Ebene des Organträgers.


28 Eine weitere in der Literatur vertretene Auffassung (Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 12
UmwStG Rz 77a und § 15 KStG Rz 66 ff.; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 15 KStG
Rz 64) hält zwar --wie die erstgenannte Auffassung-- die Bruttomethode für nicht anwendbar, zieht daraus jedoch den
Schluss, dass über die Steuerfreiheit des Übernahmegewinns und die Frage der nicht abziehbaren Betriebsausgaben
endgültig auf der Ebene der Organgesellschaft zu entscheiden sei, bei der die Steuerfreiheit des Übernahmegewinns
nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 aber nach Satz 2 der Vorschrift durch die Anwendung des § 8b KStG
eingeschränkt sei. Danach wäre im Streitfall § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG bei der Ermittlung des der Organträgerin
B-GmbH zuzurechnenden Einkommens der C-GmbH anzuwenden und würde mittelbar zu einer
Einkommensminderung auf der Ebene der Klägerin führen.
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29 ccc) Nach Auffassung des erkennenden Senats lässt sich aus den bestehenden gesetzlichen Regelungen nur das
Ergebnis der erstgenannten Auffassung ableiten, der zufolge in der vorliegenden Konstellation auf den
Übertragungsgewinn aus der Verschmelzung der D-GmbH die Bestimmung des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG weder auf
der Ebene der C-GmbH noch auf derjenigen der B-GmbH oder der Klägerin zur Anwendung kommt. Die in § 12
Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 vorgesehene Anwendung (auch) des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG auf das Einkommen der
aufnehmenden Körperschaft wird dann, wenn es sich dabei um eine Organgesellschaft handelt, durch § 15 Satz 1
Nr. 2 Satz 1 KStG vorbehaltlos suspendiert (im Ergebnis a.A. Frotscher in Frotscher/Drüen, a.a.O., § 12 UmwStG
Rz 77a, und Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 15 KStG Rz 64). Und bei der Ermittlung des der
Organträgerin B-GmbH zuzurechnenden Einkommens der C-GmbH ist der Übertragungsgewinn gemäß § 12 Abs. 2
Satz 1 UmwStG 2006 außer Ansatz zu lassen, sodass die Bestimmung des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG, die die
Anwendbarkeit des § 8b KStG in Bezug auf Beteiligungserträge der Organgesellschaft bei der Ermittlung des
Einkommens des Organträgers davon abhängig macht, dass die betreffenden Erträge in dem diesem nach § 14
Abs. 1 Satz 1 KStG zuzurechnenden Einkommen der Organgesellschaft "enthalten" sind, den Übertragungsgewinn
nicht erfasst.


30 Die Anwendung der Bruttomethode auf den Übertragungsgewinn kann nicht daraus abgeleitet werden, dass es sich
bei § 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 um eine den Satz 1 der Norm "konkretisierende Spezialregelung" handele (so
die Argumentation von Schießl in Widmann/Mayer, a.a.O., § 12 UmwStG Rz 267.39, und Heinemann, GmbHR 2012,
133, 137). Denn soweit der schon nach Maßgabe von § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 steuerfrei bleibende
Übertragungsgewinn aus einer Aufwärtsverschmelzung betroffen ist, besteht die Bedeutung des Verweises in § 12
Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 auf § 8b KStG in einer Einschränkung der Steuerfreistellung des Übertragungsgewinns
durch § 8b Abs. 7 und Abs. 8 KStG (Frotscher in Frotscher/Drüen, a.a.O., § 12 UmwStG Rz 77a; Herlinghaus in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 KStG Rz 50; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 15 KStG Rz 64; vgl.
auch Senatsurteile in BFHE 240, 115, BStBl II 2018, 509, Rz 14, und vom 30. Juli 2014 I R 58/12, BFHE 246, 453,
BStBl II 2015, 199, Rz 22) und in der Anwendung des pauschalen Betriebsausgaben-Abzugsverbots gemäß § 8b
Abs. 3 Satz 1 KStG (Dötsch/Stimpel in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 12 UmwStG Rz 60). Die
Steuerfreistellung des Übertragungsgewinns beruht aber weiterhin auf § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 und nicht auf
§ 8b Abs. 2 KStG. Die Anwendung der Bruttomethode auf den Übertragungsgewinn würde es mithin erfordern, dass
§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG nicht nur die Anwendung des § 8b Abs. 1 bis 6 KStG und des § 4 Abs. 6 UmwStG
2006, sondern auch die Anwendung des § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 auf die Ermittlung des Einkommens der
Organgesellschaft ausschlösse, was indessen nicht der Fall ist.


31 ddd) Die sonach offenbar vorhandene Gesetzeslücke kann seitens der Rechtsprechung nicht durch Rückgriff auf
übergeordnete systematische Gesichtspunkte oder durch Gesetzesanalogie geschlossen werden. Dem steht zum
einen entgegen, dass sowohl die Regelungen des UmwStG 2006 zur Verschmelzung als auch die
körperschaftsteuerlichen Regeln zur Bruttomethode bei der Organschaft in hohem Maße "technischer" Natur sind und
an im Einzelnen beschriebenen (detaillierten) Merkmalen anknüpfen; daher besteht für die Anwendung über den
Gesetzeswortlaut hinausgehender Prinzipien von vornherein wenig Spielraum. Zum anderen hat der Senat bereits
entschieden, dass für die Annahme einer umfassenden und systemkonsequenten Umsetzung der Bruttomethode
sowohl die gesetzliche Grundlage als auch eine aus dem Wesen der Organschaft eindeutig abzuleitende Pflicht fehlt
(Senatsurteil in BFHE 224, 126, BStBl II 2011, 131, zur Unanwendbarkeit der Bruttomethode auf
abkommensrechtliche Schachtelprivilegien im Veranlagungszeitraum 2002). Dies gilt auch für die im Streitfall zu
beurteilende Situation.


32 3. Die sich aus den vorstehenden Maßgaben ergebende Erhöhung des verbleibenden Verlustvortrags ist nicht
saldierend mit einer Verringerung des Verlustvortrags in Bezug auf den in erster Instanz streitigen Komplex des
Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf der M-Gruppe zu kompensieren.


33 a) Auch wenn das FA die Klagestattgabe in diesem Punkt akzeptiert und den Feststellungsbescheid entsprechend
angepasst hat, ist der Senat verpflichtet, die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids im Rahmen des
Klagebegehrens umfassend, d.h. auch unter Berücksichtigung der mit diesem Sachverhaltskomplex
zusammenhängenden Fragen zu prüfen. Das prozessuale Verböserungsverbot hindert das Gericht nicht, innerhalb
des vom FA festgestellten Verlustbetrags einzelne Besteuerungsgrundlagen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht
für den Steuerpflichtigen ungünstiger zu beurteilen, als dies in dem angefochtenen Steuerbescheid geschehen ist (vgl.
z.B. Senatsurteil vom 27. September 2017 I R 53/15, BFHE 260, 45, BStBl II 2018, 702, zur vergleichbaren Situation
bei der Steuerfestsetzung).


34 b) Die vorinstanzliche Entscheidung zur Höhe des gemäß § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien
Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf der M-Gruppe hält der revisionsrechtlichen Prüfung indessen stand. Das gilt
sowohl für die Annahme des FG, die vereinbarte Verzinsung sei Teil des Kaufpreises, soweit sich die Verzinsung auf
Zeiträume bis zum Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den veräußerten Anteilen beziehe als auch für die
Feststellung des FG, das wirtschaftliche Eigentum an den in Rede stehenden Geschäftsanteilen der M-Gruppe sei
jedenfalls nicht vor der Kaufpreiszahlung am 15. Dezember 2006 auf die Erwerberin übergegangen. Zu Recht ist das
FG insbesondere davon ausgegangen, dass die ausstehende kartellrechtliche Genehmigung des Verkaufs der
M-Gruppe durch die Europäische Kommission, deren Erteilung aufschiebende Bedingung für die Wirksamkeit des
Verkaufs gewesen ist, einem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den Geschäftsanteilen auf die Erwerberin
entgegengestanden hat.
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35 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 FGO.


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


6 von 6 23.09.2019, 15:31








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 6.12.2016, I R 79/15


ECLI:DE:BFH:2016:U.061216.IR79.15.0


Beschwer bei sog. Nullbescheid - Bankenprivileg für Konzernfinanzierungsgesellschaft


Leitsätze


1. Wegen der Bindungswirkung für den Verlustfeststellungsbescheid (§ 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG) löst auch eine
Messbetragsfestsetzung von Null (sog. Nullbescheid) eine Beschwer (§ 40 Abs. 2 FGO) aus.
2. Auch Konzernfinanzierungsgesellschaften können Kreditinstitute i.S. des § 1 KWG sein und die Voraussetzungen des sog.
Bankenprivilegs (§ 19 Abs. 1 GewStDV) erfüllen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 28. August 2015  6 K 285/13 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Streitig ist, ob bei der Ermittlung des Gewerbeertrags eine Hinzurechnung von Zinsen (§ 8 Nr. 1 Buchst. a des
Gewerbesteuergesetzes --GewStG--) unter Anwendung des § 19 Abs. 1 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
(GewStDV) --beide in der im Streitjahr 2011 geltenden Fassung-- ausgeschlossen ist.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, gehört zu einer Unternehmensgruppe und nimmt dort die
Funktion einer Finanzierungsgesellschaft wahr. Das in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ausgewiesene
Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus unternehmensgruppenintern gewährten Darlehen zusammen;
Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen gegenüber einem Kreditinstitut und gegenüber F, der hinter der
Unternehmensgruppe stehenden Person. Im Streitjahr erzielte die Klägerin aus den Darlehensforderungen
Zinseinnahmen in Höhe von 133.703 EUR; sie hatte Zinsaufwendungen in Höhe von 167.358 EUR (Jahresfehlbetrag:
19.728 EUR).


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) setzte den Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 0 EUR
fest (Gewerbeertrag: - 2.891 EUR), indem er zu dem von der Klägerin erklärten Gewerbeertrag (- 19.730 EUR) nach
§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG 16.839 EUR hinzurechnete; dies entspricht einem Viertel der Entgelte für Schulden in
Gestalt von Zinsaufwendungen der Klägerin, abgerundet auf den vollen Euro-Betrag, abzüglich des Freibetrags von
100.000 EUR. Der Einspruch, mit dem die Klägerin auf § 19 Abs. 1 GewStDV verwies, blieb erfolglos. Das
Finanzgericht (FG) Hamburg gab der dagegen gerichteten Klage statt (Urteil vom 28. August 2015  6 K 285/13,
abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2016, 133).


4 Das FA rügt die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage
abzuweisen.


5 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.


6 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG
hat ohne Rechtsfehler dahin erkannt, dass zur Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb eine Hinzurechnung
gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG unterbleibt.


7 I. Das FG hat die Klage unter Hinweis auf § 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG zu Recht als zulässig erachtet. Die Klägerin
konnte wegen der durch diese Regelung ausgelösten Wirkung auf den Bescheid zur Feststellung des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes zum 31. Dezember 2011 (§ 10a Satz 6 GewStG) geltend machen, durch den
Gewerbesteuermessbescheid i.S. des § 40 Abs. 2 FGO ungeachtet des Umstands, dass er auf 0 EUR lautet, in ihren
Rechten verletzt zu sein.
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8 Zwar fehlt es für die Anfechtung eines auf Null lautenden Steuerbescheids (Entsprechendes gilt für einen
Messbescheid) regelmäßig an der für die Zulässigkeit einer Klage erforderlichen Beschwer (ständige Rechtsprechung,
z.B. Bundesfinanzhof --BFH--, Beschluss vom 16. Dezember 2014 X B 113/14, BFH/NV 2015, 510, m.w.N.); dies gilt
aber nicht, wenn sich die Steuerfestsetzung nicht in der Konkretisierung des Steuerschuldverhältnisses erschöpft (z.B.
BFH-Urteil vom 23. April 2008 X R 32/06, BFHE 221, 102, BStBl II 2009, 7), etwa weil der zugrunde gelegte Gewinn
eine verbindliche Entscheidungsgrundlage für andere Bescheide bildet (z.B. Senatsurteile vom 8. Juni 2011 I R 79/10,
BFHE 234, 101, BStBl II 2012, 421; vom 21. September 2011 I R 7/11, BFHE 235, 273, BStBl II 2014, 616; s.a. BFH-
Urteil vom 9. September 2010 IV R 38/08, BFH/NV 2011, 423). Diese Voraussetzungen hat das FG zutreffend als
erfüllt angesehen, da die der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags zugrunde liegenden
Besteuerungsgrundlagen inhaltlich für den (Verlust-)Feststellungsbescheid Bindungswirkung entfalten.


9 Nach § 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG sind bei der Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes (ebenso wie nach
§ 10d Abs. 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags
auf den Schluss eines Veranlagungszeitraums) die Besteuerungsgrundlagen so zu berücksichtigen, wie sie der
Festsetzung des Steuermessbetrags für den Erhebungszeitraum, auf dessen Schluss der vortragsfähige
Gewerbeverlust festgestellt wird, zugrunde gelegt worden sind; § 171 Abs. 10, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 351
Abs. 2 der Abgabenordnung sowie § 42 FGO gelten entsprechend. Damit ist der (negative) Gewerbeertrag für die
Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den Schluss des Erhebungszeitraums (hier: auf den
31. Dezember 2011) im Sinne einer "inhaltlichen Bindung" maßgebend (z.B. --zu § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG-- BFH-
Urteile vom 10. Februar 2015 IX R 6/14, BFH/NV 2015, 812; vom 12. Juli 2016 IX R 31/15, BFHE 255, 1). Da auf
dieser Grundlage eine eigenständige Prüfung im Rahmen des Feststellungsverfahrens nicht mehr stattfindet, folgt
daraus eine sachliche Beschwer, die den Steuerpflichtigen auch bei Vorliegen eines Nullbescheids zur Anfechtung
berechtigt (z.B. --zu § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG-- Heuermann in Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 10d Rz D 93;
Hallerbach in Herrmann/ Heuer/Raupach, § 10d EStG Rz 43, 127 f.; Blümich/Schlenker, § 10d EStG Rz 227;
Schmidt/Heinicke, EStG, 35. Aufl., § 10d Rz 36 f.; Seer in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung,
§ 40 FGO Rz 55; Meyer/Ball, Deutsches Steuerrecht 2011, 345, 346; s.a. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,
Verfügung vom 22. August 2016, Der Betrieb --DB-- 2016, 2447).


10 Diesem Ergebnis steht § 35b Abs. 2 Satz 3 GewStG nicht entgegen. Nach dieser Regelung dürfen die
Besteuerungsgrundlagen bei der Feststellung nur insoweit abweichend von Satz 2 berücksichtigt werden, wie die
Aufhebung, Änderung oder Berichtigung des Gewerbesteuermessbescheids ausschließlich mangels Auswirkung auf
die Höhe des festzusetzenden Steuermessbetrags unterbleibt. Ein solcher Fall ist hier nicht gegeben.


11 II. Die Voraussetzungen für eine Hinzurechnung der bei der Gewinnermittlung abgesetzten Entgelte für Schulden
nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG sind nicht erfüllt. Die bei der Klägerin angefallenen Entgelte werden auf der
Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 1 GewStDV bei der Berechnung nicht angesetzt. Damit ergibt sich ohne die streitige
Hinzurechnung ein Gewerbeverlust von 19.730 EUR als Gegenstand des angefochtenen Bescheids und zugleich als
Grundlage für den gesondert festzustellenden vortragsfähigen Gewerbeverlust.


12 1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG werden dem Gewinn aus Gewerbebetrieb ein Viertel der Entgelte für Schulden
wieder hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die Summe den
Betrag von 100.000 EUR übersteigt. Dies bezieht sich auf die Zinsaufwendungen der Klägerin (167.358 EUR), die
--ohne dass die Berechnung streitig ist-- nach Abzug des Freibetrags mit einem Viertel (16.839 EUR) eine
Hinzurechnung auslösen können.


13 2. Eine Hinzurechnung ist allerdings nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 GewStDV (sog. Bankenprivileg) im Streitfall
ausgeschlossen; das FG hat die Voraussetzungen dieser auf der Grundlage des § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG
ergangenen Regelung zu Recht als erfüllt angesehen.


14 a) Gemäß § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG wird die Bundesregierung --im Einklang mit Art. 80 Abs. 1 Satz 2 des
Grundgesetzes --GG-- (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 12. Oktober 1976 
1 BvR 197/73, BVerfGE 42, 374)-- ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen über die Beschränkung der Hinzurechnung von Entgelten für Schulden und ihnen gleichgestellte Beträge
(§ 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG). Der aufgrund dieser Ermächtigungsnorm erlassene § 19 GewStDV erfasst nach seinem
Wortlaut in Abs. 1 Satz 1 Kreditinstitute i.S. des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz
--KWG--). Bei solchen Kreditinstituten sind nur Entgelte für Schulden und den Entgelten gleichgestellte Beträge
anzusetzen, die dem Betrag der Schulden entsprechen, um den der Ansatz bestimmter zum Anlagevermögen
gehörender Wirtschaftsgüter und bestimmter Beteiligungen das Eigenkapital überschreitet.


15 Der Begünstigung des § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG liegt der Gedanke zugrunde, dass Kreditinstitute
wirtschaftlich nur Durchlaufstellen des Geld- und Kreditverkehrs sind und dass deshalb das Passiv- und Aktivgeschäft
artmäßig in etwa übereinstimmen (Senatsurteil vom 16. Oktober 2002 I R 23/02, BFH/NV 2003, 653; BFH-Urteil vom
10. Februar 1987 VIII R 257/81, BFH/NV 1987, 391; beide m.w.N.). Der Verordnungsgeber wollte der wirtschafts-,
kredit- und währungspolitischen Funktion des Bankgewerbes angemessen Rechnung tragen und den Umstand
berücksichtigen, dass bei Banken der Fremdmitteleinsatz typischerweise besonders groß ist (BVerfG-Beschluss in
BVerfGE 42, 374). Grundvoraussetzung für die Annahme eines "Kreditinstituts" i.S. des § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e
GewStG muss deshalb sein, dass es sich um ein im Wesentlichen am Geld- und Kreditverkehr und damit an den
eigentlichen Bankgeschäften ausgerichtetes Unternehmen handelt. Hieraus ist im Sinne einer Negativabgrenzung
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abzuleiten, dass jedenfalls Unternehmen, die nur deshalb vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (seit 1. Mai
2002: Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht --BaFin--) als dem Kreditwesengesetz unterstellt
angesehen werden, weil sie neben ihrem Warengeschäft in minimalem Umfang auch einige Bankgeschäfte betreiben,
nicht als Kreditinstitute i.S. von § 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG angesehen werden können (so BFH-Urteil in
BFH/NV 1987, 391).


16 b) § 19 GewStDV ist nach seinem Wortlaut auf den Geschäftsbetrieb der Klägerin anzuwenden.


17 aa) Kreditinstitute sind gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 KWG Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem
Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind
u.a. Kreditgeschäfte in Gestalt der Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG).


18 Den Feststellungen des FG ist zu entnehmen, dass die Klägerin verzinsliche Darlehen an verschiedene
Gesellschaften innerhalb der Unternehmensgruppe ausgereicht hat (Stand zum 31. Dezember 2011: 2.978.945 EUR).
Daraus hat das FG --in Übereinstimmung mit den Beteiligten-- abgeleitet, dass sie Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1
KWG gewerbsmäßig betrieben hat, da die Geschäfte auf gewisse Dauer angelegt waren und mit Blick auf eine
Marktüblichkeit der Zinssätze eine Gewinnerzielungsabsicht bestand. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen.


19 bb) Soweit das FG angenommen hat, die Zuordnung der Klägerin zum persönlichen Anwendungsbereich des § 1
Abs. 1 KWG werde nicht berührt, da sie bislang keine Erlaubnis der Aufsichtsbehörde gemäß § 32 KWG beantragt
habe, ist der Vorinstanz gleichfalls zuzustimmen. Dies gilt unabhängig davon, dass das Betreiben von
Bankgeschäften ohne einschlägige Erlaubnis einen Straftatbestand (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG) erfüllen kann (s.
Senatsurteil in BFH/NV 2003, 653, m.w.N.; s.a. Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 8. Aufl., § 8 Nr. 1a Rz 93a;
Köster in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 8 Nr. 1 Buchst. a Rz 196a; Schäfer in Boos/Fischer/Schulte-
Mattler, KWG, 5. Aufl., § 1 Rz 12).


20 cc) Das FG hat darüber hinaus ohne Rechtsfehler dahin erkannt, dass der persönliche Anwendungsbereich des § 19
Abs. 1 GewStDV i.V.m. § 1 Abs. 1 KWG nicht durch die Frage berührt wird, ob das betroffene Unternehmen nach
Maßgabe von § 2 Abs. 1 KWG nicht als Kreditinstitut gilt. Zwar "gelten" gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG Unternehmen,
die Bankgeschäfte ausschließlich mit ihrem Mutterunternehmen oder ihren Tochter- oder Schwesterunternehmen
betreiben, nicht als Kreditinstitut (sog. Konzernprivileg). Das FG hat den Streit der Beteiligten, ob die tatsächlichen
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sind, aber zu Recht unentschieden gelassen. Denn auch wenn der Tatbestand
erfüllt wäre, würde dies nicht hindern, die Klägerin als Kreditinstitut i.S. des § 19 Abs. 1 GewStDV zu qualifizieren (so
im Ergebnis auch Blümich/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 93; Schmid/ Stoll, Betriebs-Berater --BB-- 2005, 582, 583 f.).
Dem steht das Senatsurteil in BFH/NV 2003, 653 nicht entgegen (so aber Linkermann, EFG 2016, 138); soweit der
Senat dort auf § 2 Abs. 1 (Satz 2) Nr. 7 KWG eingegangen war, war dies nicht entscheidungserheblich. Der Senat hat
ausdrücklich auf den zeitlichen Anwendungsbereich der Norm verwiesen, der in den damaligen Streitjahren noch nicht
eröffnet war (s.a. Gosch, BFH/PR 2003, 144).


21 Dass § 2 KWG den Anwendungsbereich des § 19 Abs. 1 GewStDV nicht "sperrt", folgt zunächst aus dem Wortlaut
des § 19 Abs. 1 GewStDV. Dieser nimmt ausschließlich auf § 1 Abs. 1 KWG und nicht auch auf § 2 KWG Bezug (s.
insoweit bereits Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457; Gosch, BFH/PR 2003, 144). Darüber hinaus hat das FG
zutreffend auf den Zweck jener Regelung verwiesen: Die in § 2 KWG angeführten Institute und Unternehmen
unterstehen nicht der Aufsicht durch die BaFin und sind von der Erlaubnispflicht gemäß § 32 KWG ausgenommen
(Fischer/Müller in Boos/Fischer/Schulte-Mattler, a.a.O., § 32 Rz 22). Diese begünstigende Wirkung der Regelung
würde aber im gewissen Sinne konterkariert, wenn zugleich damit --als Rückausnahme zu § 19 GewStDV-- die
Hinzurechnung von Entgelten für Schulden wieder eröffnet würde. Jedenfalls hätte der Verordnungsgeber eine solche
Konsequenz durch eindeutige Ausgestaltung des Tatbestands ausdrücklich anordnen müssen, wie er im Übrigen in
§ 19 Abs. 4 GewStDV für Finanzdienstleistungsinstitute auf diverse Regelungen des § 2 KWG Bezug genommen hat.
Nicht zuletzt ist darauf zu verweisen, dass sich § 19 GewStDV in der bis zum Erhebungszeitraum 1989 geltenden
Fassung tatbestandlich auf "Unternehmen, für die die Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen gelten" mit der
Folge bezog, dass der persönliche Anwendungsbereich nur für solche Unternehmen eröffnet war, die tatsächlich in
ihrer Tätigkeit entsprechenden Regelungen unterworfen waren (s. Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457;
Niedersächsisches FG, Urteil vom 28. Februar 2002  6 K 914/99, EFG 2002, 778 [als Vorinstanz zum Senatsurteil in
BFH/NV 2003, 653]). Auch wenn nicht ersichtlich ist, dass der Verordnungsgeber mit der neuen Fassung des
Tatbestands den persönlichen Anwendungsbereich der Regelung "bewusst" ausweiten wollte (s. Pyszka/Brauer, DB
2002, 2456, 2457 mit Hinweis auf BTDrucks 11/2157, S. 176), hat er diese Möglichkeit dennoch eröffnet. Dass § 19
Abs. 2 Satz 1 GewStDV --als Anwendungsvoraussetzung für § 19 Abs. 1 GewStDV-- auf "Monatsausweise i.S. § 25
KWG" verweist (s.a. Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457), steht dem nicht entgegen, da die "Überwiegensprüfung"
auch alternativ auf der Grundlage "entsprechender Statistiken" stattfinden kann.


22 c) Das FG hat ferner zu Recht eine vom Wortlaut des § 19 Abs. 1 GewStDV abweichende (einschränkende)
Auslegung, die Konzernfinanzierungsgesellschaften aus dem Tatbestand ausnimmt (dafür Güroff in Glanegger/Güroff,
a.a.O., § 8 Nr. 1a Rz 93a; wohl auch Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457; dagegen Blümich/ Hofmeister, § 8
GewStG Rz 93; Schmid/Stoll, BB 2005, 582, 584), abgelehnt. Insbesondere widerstreitet diese Ansicht nicht dem der
Ermächtigungsgrundlage (§ 35c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e GewStG) zugrunde liegenden Regelungszweck (s. dazu oben
zu a). Denn wenn es darum geht, dass Kreditinstitute wirtschaftlich nur Durchlaufstellen des Geld- und Kreditverkehrs
sind (Passiv- und Aktivgeschäft mithin in etwa übereinstimmen) und dass mit Blick auf einen typischerweise großen
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Fremdmitteleinsatz die Hinzurechnung von Entgelten für Schulden eingeschränkt werden soll, ist diese
Wirtschaftsform nach den Feststellungen des FG auch bei der Klägerin erfüllt: Die Klägerin hat im Streitjahr nach
diesen Feststellungen keine Geschäfte außer der Ausreichung von Darlehen an verbundene Unternehmen und der
Aufnahme von Darlehen bei einer Bank und bei F zu deren Finanzierung getätigt. Auch wenn der Verordnungsgeber
der wirtschafts-, kredit- und währungspolitischen Funktion des Bankgewerbes angemessen Rechnung tragen wollte,
liegt der Anknüpfungspunkt im hohen Fremdmitteleinsatz und einer Art "Durchlaufsituation" bei der Kreditgewährung,
also bei Merkmalen, die auch von der Klägerin erfüllt wurden. Der Umfang der Teilnahme am öffentlichen Geld- und
Kreditgeschäft ist kein trennscharfes Abgrenzungskriterium; Gleiches gilt für die Frage danach, ob die
Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens ein gesamtwirtschaftliches Risiko darstellen würde (Schäfer in Boos/Fischer
/Schulte-Mattler, a.a.O., § 2 Rz 29). Auch dies wird sich insbesondere bei Finanzierungsgesellschaften von
Großkonzernen nicht immer zweifelsfrei beantworten lassen.


23 Die Ansicht des Senats begründet keine verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung i.S. von Art. 3
Abs. 1 GG. Die Möglichkeit einer Ausgliederung der Finanzierungsaufgabe zur Erledigung in einem selbständigen
Unternehmen diskriminiert solche Unternehmen nicht, die diese Möglichkeit nicht nutzen. Demgemäß ist auch nicht
darauf einzugehen, dass sich nach Äußerungen im Schrifttum gerade größere Unternehmensgruppen der im
internationalen Vergleich unüblichen Hinzurechnung von Entgelten für Schulden durch Gründung einer ausländischen
Konzernfinanzierungsgesellschaft entzogen haben (s. Pyszka/Brauer, DB 2002, 2456, 2457 [dort Fußnote 10]).


24 d) Die Anwendung des § 19 Abs. 1 GewStDV ist im Streitfall auch nicht durch das Nachweiserfordernis in § 19 Abs. 2
GewStDV ausgeschlossen. Den Feststellungen des FG lässt sich mit Blick auf einen formalen Nachweis der
"Überwiegensprüfung" jener Regelung (durch sog. Monatsausweise nach § 25 KWG [s. dazu § 25 Abs. 1 Satz 1
KWG], evtl. auch durch "entsprechende Statistiken" [Terminus erwähnt in § 25 Abs. 1 Satz 3 KWG]) nichts
entnehmen. Das FG hat allerdings festgestellt, dass die Klägerin ausschließlich die begünstigten "Bankgeschäfte"
betrieben hat. Wenn damit zweifelsfrei feststeht, dass die Klägerin die materiellen Voraussetzungen erfüllt, muss dies
nicht noch gesondert nachgewiesen werden (s. zum Nachweiserfordernis des § 50d Abs. 8 EStG das Senatsurteil
vom 11. Januar 2012 I R 27/11, BFHE 236, 327, dort Rz 12).


25 e) Nach der Regelung des § 19 Abs. 1 Satz 1 GewStDV sind im Streitfall für die Anwendung des § 8 Nr. 1 Buchst. a
GewStG keine Entgelte für Schulden anzusetzen.


26 Bei Kreditinstituten i.S. des § 1 Abs. 1 KWG sind nur Entgelte für Schulden anzusetzen, die dem Betrag der Schulden
entsprechen, um den der Ansatz der zum Anlagevermögen gehörenden Grundstücke, Gebäude, Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Schiffe, Anteile an Kreditinstituten und sonstigen Unternehmen sowie der Forderungen aus
Vermögenseinlagen als stiller Gesellschafter und aus Genussrechten das Eigenkapital überschreitet; hierunter fallen
nicht Gegenstände, über die Leasingverträge abgeschlossen worden sind (§ 19 Abs. 1 Satz 1 GewStDV). Da sich
nach den Feststellungen des FG im Anlagevermögen der Klägerin auf den 31. Dezember 2011 keine Wirtschaftsgüter
dieser Art befanden, ist der Schuldenhöchstbetrag mit 0 EUR anzusetzen. Dem steht --wie das FG zutreffend
ausführt-- nicht entgegen, dass die Klägerin in ihrer Bilanz auf diesen Stichtag einen nicht gedeckten Fehlbetrag von
166.042 EUR ausweist.


27 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grunderwerb-
steuergesetzes


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden 


Gesetzentwurf Maßnahmen gegen Steuergestaltungen zur Vermeidung von 


Grunderwerbsteuer ergreift. Der Bundesrat begrüßt insbesondere die 


vorgesehenen Regelungen gegen Gestaltungen in Form so genannter „Share 


deals“. Er hält es für nicht hinnehmbar, dass etwa der Erwerb eines Eigenheims 


mit Grunderwerbsteuer belastet wird, während die Übertragung von großen 


Gewerbeimmobilien oder umfangreichen Wohnungsbeständen nicht selten 


unter Umgehung der Grunderwerbsteuer gestaltet wird. Der Bundesrat geht 


davon aus, dass sich hierdurch Steuermindereinnahmen in erheblichem Umfang 


für die Haushalte der Länder ergeben.
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Grundsätzlich ist das Steuerrecht aus Sicht des Bundesrates kontinuierlich 


anzupassen, wenn sich in der Praxis erweist, dass das geltende Recht 


Steuerumgehungen erlaubt oder Steuergestaltungsmöglichkeiten unzulässig 


genutzt werden und dadurch die Steuergerechtigkeit in Frage gestellt ist. Der 


Bundesrat sieht vor diesem Hintergrund gesetzliche Maßnahmen als 


unerlässlich an, um auch für Fälle von „Share Deals“ bei grundbesitzenden 


Gesellschaften die gesetzlich vorgesehene Belastung mit Grunderwerbsteuer 


sicherzustellen.


2. Zum Gesetzentwurf insgesamt 


Der Bundesrat begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung, durch 


Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes missbräuchliche Steuergestaltung 


mit Share Deals einzudämmen. Er fordert die Bundesregierung auf, spätestens 


zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes im Rahmen einer Evaluierung 


aufzuzeigen, ob die Korrektur der 95-Prozent- auf eine 90-Prozent-


Anteilsgrenze sowie die Verlängerung der Haltefrist von fünf auf zehn Jahre zu 


den intendierten Verhaltensänderungen bei den adressierten Marktakteuren 


geführt hat. 


3. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 2a Satz 4 


GrEStG)


In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sollte § 1 Absatz 2a 


Satz 4 dahingehend ergänzt werden, dass für die Bestimmung der Neugesell-


schaftereigenschaft bei einer an einer Personengesellschaft beteiligten 


Kapitalgesellschaft lediglich Gesellschafterwechsel innerhalb eines Zeitraums 


entsprechend § 1 Absatz 2a Satz 1 und nicht unbefristet maßgebend sind.
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4. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc -neu-, 


Buchstabe b (§ 1 Absatz 2a Satz 7 -neu-,


Absatz 2b Satz 7 -neu- GrEStG)


In Artikel 1 Nummer 1 ist § 1 Absatz 2a wie folgt zu ändern: 


a) Dem Buchstaben a ist folgender Doppelbuchstabe cc anzufügen: 


„cc) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 angefügt:


„Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für Kapitalgesellschaften, bei denen 


die Anteile, die den überwiegenden Teil des Kapitals der 


Gesellschaft repräsentieren, zum Handel an einem im Inland, in 


einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 


anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 


Wirtschaftsraum betriebenen organisierten Markt nach § 2 Absatz 


11 des Wertpapierhandelsgesetzes oder einem Drittlandhandels-


platz, der gemäß Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 


2014/65/EU von der Europäischen Kommission als gleichwertig 


erklärt wurde, zugelassen sind. ““ 


b) In Buchstabe b ist dem Absatz 2b folgender Satz anzufügen: 


„Satz 1 sowie die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für Kapitalgesellschaften, bei 


denen die Anteile, die den überwiegenden Teil des Kapitals der 


Gesellschaft repräsentieren, zum Handel an einem im Inland, in einem 


anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 


Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 


betriebenen organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapier-


handelsgesetzes oder einem Drittlandhandelsplatz, der gemäß Artikel 25 


Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU von der Europäischen 


Kommission als gleichwertig erklärt wurde, zugelassen sind. “
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Begründung: 


Die Ausgabe von Anteilen und deren Verbreitung über die Börse ist für 
Kapitalgesellschaften ein gängiges Mittel zur Kapitalbeschaffung. Beim 
Handel mit solchen Anteilen über eine Börse stehen grundsätzlich andere 
Gründe als die Einsparung von Grunderwerbsteuer im Vordergrund. Das 
Interesse des Erwerbers der Anteile betrifft vorrangig die Ertragskraft der 
Kapitalgesellschaft und grundsätzlich nicht die im Vermögen der 
Kapitalgesellschaft enthaltenen Grundstücke. Jedoch führt ein solcher Handel 
mit Anteilen über eine Börse zu Wechseln der Anteilseigner und wäre im 
Rahmen des § 1 Absatz 2b GrEStG-E zu berücksichtigen. Unter den weiteren 
Voraussetzungen würde dies zu einer Besteuerung führen, obwohl regelmäßig 
keine missbräuchliche Gestaltung vorliegt.


Diese Problematik stellt sich bereits heute bei der Vorschrift des § 1 Absatz 2a 
GrEStG, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.  


Zur Vermeidung einer übermäßigen Besteuerung bedarf es daher dem Sinn und 
Zweck der Vorschriften entsprechend einer Ausnahmeregelung für solche 
Kapitalgesellschaften, bei denen die Anteile zum Handel an einer Börse 
zugelassen sind. Daher wird in § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG-E und § 1 Absatz 
2b Satz 7 GrEStG-E jeweils eine sog. Börsenklausel eingefügt, die die 
Wirkung der Ergänzungstatbestände ziel- und sachgerecht begrenzt. Um eine 
ungerechtfertigte Ausnutzung dieser Börsenklausel zu verhindern, soll diese 
aber nur greifen, wenn die zum Handel zugelassenen Anteile den 
überwiegenden Teil des Kapitals repräsentieren. 


Voraussetzung ist jedoch, dass die Anteile an der Kapitalgesellschaft zum 
Handel an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 WpHG oder einem 
gleichwertigen Dritthandelsplatz zugelassen sind. Organisierte Märkte bieten 
die größtmögliche Gewähr dafür, dass diese nicht missbräuchlich genutzt 
werden. Sie unterliegen der Zulassung und kontinuierlichen wirksamen 
Beaufsichtigung durch die Aufsichtsbehörden. Sie verfügen über klare und 
transparente Vorschriften für die Zulassung und den Handel von Wertpapieren, 
sodass diese fair, ordnungsgemäß, effizient und frei handelbar sind. Die 
Wertpapieremittenten unterliegen regelmäßig und kontinuierlich Informations-
pflichten, die ein hohes Maß an Anlegerschutz sowie Markttransparenz und -
integrität gewährleisten. Marktmissbrauch in Form von Insidergeschäften und 
Marktmanipulation werden so verhindert.  


In Deutschland fallen unter den Begriff des organisierten Marktes regelmäßig 
„Börsen“ nach dem Börsengesetz (BörsG). Der Begriff des „organisierten 
Marktes“ im Sinne von § 2 Absatz 11 WpHG entspricht dem Begriff des 
„geregelten Marktes“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der 
Richtlinie 2014/65/EU (Mifid II). Es kann also davon ausgegangen werden, 
dass Handelsplätze in der EU und dem EWR, die sich als geregelter Markt 
qualifizieren, über vergleichbar hohe Standards verfügen. Die "European 
Securities and Markets Authority" (ESMA) führt ein Register über alle
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geregelten Märkte ("Regulated market") in der Europäischen Union und dem 
Europäischen Wirtschaftsraum. Nicht zu den organisierten bzw. geregelten 
Märkten zählen hingegen "Multilaterale Handelssysteme" und "Organisierte 
Handelssysteme" sowie der Freiverkehr nach § 48 BörsG, weil sie die 
entsprechenden Anforderungen nicht erfüllen.


Vergleichbaren Standards unterliegen auch Drittlandhandelsplätze, die gemäß 
Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU von der 
Europäischen Kommission als gleichwertig erklärt wurden. Die derzeit auf 
diese Weise anerkannten Drittlandhandelsplätze ergeben sich aus den einzelnen 
Durchführungsbeschlüssen: USA (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2320), 
Hongkong (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2319) und Australien 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2318).


5. Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 6a GrEStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie § 6a 


angepasst werden kann, damit Umstrukturierungsmaßnahmen im Konzern 


steuerneutral erfolgen können.


Begründung: 


Die geltende Regelung des § 6a GrEStG begünstigt zurzeit nur bestimmte 
Umstrukturierungsmaßnahmen zwischen verbundenen Unternehmen. Bereits 
der einfachste denkbare Sachverhalt, ein Verkauf von Grundstücken zwischen 
Tochterunternehmen, wird nicht von der Regelung des § 6a GrEStG umfasst 
und unterliegt der Grunderwerbsteuer. Ferner werden Grundstücke in 
Konzernstrukturen häufig in einer Holdinggesellschaft verwaltet. Wird die 
Beteiligung an dieser Holdinggesellschaft im Rahmen von 
Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb eines Konzerns einer anderen 
Gesellschaft übertragen, führt dies ebenfalls regelmäßig zum Anfall von 
Grunderwerbsteuer. Das ursprüngliche gesetzgeberische Ziel, 
Umstrukturierungen im Konzern zu erleichtern, um den Unternehmen eine 
größere Flexibilität bei sich verändernden Marktverhältnissen zu ermöglichen, 
wird nur unzureichend erreicht. 


Solange ein Grundstück bei Umstrukturierungen im Verbund verbleibt, fließt 
dem Verbund jedoch keine Liquidität zu. Dennoch ist nach der derzeitigen 
Regelung z. B. in den genannten Fallkonstellationen Grunderwerbsteuer zu 
erheben. Dies steht im Widerspruch zu der ursprünglichen gesetzgeberischen 
Intention.


Auch die Maßnahmen gegen Steuergestaltungen mittels Share Deals 
verschärfen die Unzulänglichkeiten bei Umstrukturierungen innerhalb von 
Konzernen, so dass für Konzerne eine zusätzliche Lösung gefunden werden 
muss.
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Es sollte daher geprüft werden, ob im Verbund stattfindende Grundstücks-
übertragungen nicht grundsätzlich steuerneutral erfolgen könnten. Im Rahmen 
eines sich beständig ändernden Marktumfeldes darf die Grunderwerbsteuer 
kein Hemmnis darstellen. Beschränkungen für sinnvolle Umstrukturierungs-
maßnahmen müssen praxisgerecht beseitigt werden, ohne dass sich dadurch 
potentielle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.


6. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 23 Absatz 23 GrEStG) 


In Artikel 1 Nummer 10 ist § 23 Absatz 23 wie folgt zu fassen: 


„(23) Bei der Anwendung des § 1 Absatz 2b bleiben Übergänge von Anteilen 


der Gesellschaft, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 


Artikel 2] erfolgen, unberücksichtigt. Ebenso unberücksichtigt bleiben 


Übergänge von Anteilen der Gesellschaft, die auf einem vor dem … [einsetzen: 


Datum der Zuleitung des Gesetzentwurfs an den Bundesrat] abgeschlossenen 


Verpflichtungsgeschäft beruhen. Satz 2 gilt nur, wenn das Verpflichtungs-


geschäft innerhalb eines Jahres vor dem … [einsetzen: Datum der Zuleitung des 


Gesetzentwurfs an den Bundesrat] abgeschlossen wurde und innerhalb eines 


Jahres nach dem … [einsetzen: Datum der Zuleitung des Gesetzentwurfs an den 


Bundesrat] erfüllt wird.“


Begründung: 


Nach der im Entwurf vorgesehenen Regelung des § 23 Absatz 23 GrEStG-E 
werden bei der Frage der Verwirklichung des Steuertatbestandes auch 
Anteilsübertragungen in der Vergangenheit „mitgezählt“. Dagegen bestehen 
aus Gründen des Vertrauensschutzes erhebliche Bedenken, da mit dem 
Erwerbsvorgang des neuen § 1 Absatz 2b GrEStG erstmals eine Regelung 
eingeführt wird, die auch bei Kapitalgesellschaften allein auf das Ausmaß der 
Veränderungen im Gesellschafterbestand abstellt, ohne dass ein einzelner 
Gesellschafter eine bestimmte Beteiligungshöhe überschreiten muss. 


Die Beteiligten mussten bei Anteilsübertragungen in der Vergangenheit nicht 
damit rechnen, dass diese Transaktionen in einem künftigen Steuertatbestand 
berücksichtigt werden, der auf Änderungen im Gesellschafterbestand abstellt. 
Sie konnten von einem steuerlich unerheblichen Handeln ausgehen. Der 
Vertrauensschutz gebietet es daher, bei der Bemessung des Umfangs der 
Veränderungen im Gesellschafterbestand nur solche Änderungen zu 
berücksichtigen, die nach dem 31. Dezember 2019 erfolgen.








Bundesrat Drucksache 354/19 (Beschluss)


20.09.19


Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 


ISSN 0720-2946


Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) 


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur 


Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts vorgelegt hat. Die Grundsteuer 


zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der kommunalen Haushalte. Der 


Bundesrat geht davon aus, dass das Gesetzespaket zur Grundsteuerreform vom 


Deutschen Bundestag zügig beschlossen wird. Damit haben die Städte und 


Gemeinden in Deutschland die Gewähr, dass sie gemäß der vom 


Bundesverfassungsgericht gewährten Übergangsfrist auch ab 1. Januar 2020 die 


Grundsteuer erheben können.
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2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, Nummer 5 (Inhaltsübersicht, 


Siebenter Abschnitt -neu-, § 221, § 266 Absatz 1, 2, 3 BewG)


Artikel 6 (Artikel 97 § 8 Absatz 5 (EG AO)


Artikel 18 Absatz 2 (Inkrafttreten)


Anlage 39


a) Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


aa) In Nummer 1 Buchstabe a ist die Angabe “Siebenter Abschnitt 


Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022“ 


durch die Angabe „Siebenter Abschnitt Bewertung des Grundbesitzes 


für die Grundsteuer ab 1. Januar 2021“ zu ersetzen.


bb) Nummer 2 ist wie folgt zu ändern:


aaa) Die Angabe „Siebenter Abschnitt Bewertung des Grundbesitzes 


für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022“ ist durch die Angabe 


„Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 


1. Januar 2021“ zu ersetzen.


bbb) In § 221 Absatz 1 ist die Angabe „sieben Jahre“ durch die 


Angabe „acht Jahre“ zu ersetzen.


cc) In Nummer 5 sind in § 266 Absatz 1, 2 und 3 jeweils die Angaben  


„1. Januar 2022“ durch die Angabe „1. Januar 2021“ zu ersetzen.


b) In Artikel 6 ist in Artikel 97 § 8 Absatz 5 die Angabe „1. Januar 2022“ 


durch die Angabe „1. Januar 2021“ zu ersetzen. 


c) In Artikel 18 ist in Absatz 2 die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe 


„1. Januar 2021“ zu ersetzen. 


d) In der Anlage 39 ist die Angabe „Stand 1. Januar 2022“ durch die Angabe 


„Stand 1. Januar 2021“ zu ersetzen.
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Begründung: 


Nach den Ende November 2018 vorgestellten Eckpunkten des Bundes-
finanzministeriums zur Grundsteuerreform war eine Neubewertung der 
Grundstücke zum Stichtag 1. Januar 2020 vorgesehen. Der Gesetzentwurf sieht 
abweichend hiervon den Stichtag 1. Januar 2022 vor. 


Nach Ansicht des Bundesrates beeinträchtigt die zeitliche Verschiebung des 
Hauptfeststellungszeitpunktes um zwei Jahre die administrative Umsetzung der 
Neuregelung durch die Finanzverwaltungen der Länder und durch die 
Kommunen in erheblicher Weise. 


Als besonderes Risiko hierbei sieht der Bundesrat, dass die Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 1.1.2022 den Grundstückseigentümern beim geplanten Beginn 
der Erklärungsannahme ab Mitte 2022 (nach den Planungen der Bereiche IT 
und Organisation) möglicherweise noch nicht flächendeckend zur Verfügung 
stehen könnten. Erklärungen würden dann später abgegeben und somit die 
Zeitspanne für die Bearbeitung der Wertfeststellungen in den Finanzämtern 
verkürzt. Eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Risikos wäre es, den bisher 
vorgesehenen Zeitpunkt für den Abschluss der Bewertungsarbeiten in den 
Finanzämtern um ein halbes Jahr auf den 30. Juni 2024 zu verschieben. Dies 
würde jedoch zu Lasten der Städte und Gemeinden die Zeitspanne für das 
Einjustieren der ab 2025 anzuwendenden Grundsteuerhebesätze verkürzen. 
Nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände ist ein Jahr Vorlauf zwingend 
erforderlich, um auf Basis der neuen Grundsteuermessbescheide die 
Grundsteuerbescheide umzusetzen und etwaige Hebesatzanpassungen zur 
Wahrung der Aufkommensneutralität vorzunehmen. 


Eine Festlegung des Hauptfeststellungszeitpunktes auf den 1. Januar 2021 
vermeidet diese Risiken, weil die maßgeblichen Bodenrichtwerte bei Beginn 
der Erklärungsannahme ab 2022 vorliegen. 


Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte, 
soweit die Länder keine häufigere Ermittlung vorgeschrieben haben, 
mindestens zum 31. Dezember eines jeden zweiten Kalenderjahres 
flächendeckend zu ermitteln (§ 196 Absatz 1 BauGB). 


Der in § 221 Absatz 1 vorgesehene 7-Jahres-Turnus lässt dies unberücksichtigt, 
so dass die Gutachterausschüsse, soweit die Bodenrichtwerte nach Landesrecht 
nicht jährlich ermittelt werden, häufiger zu einem Hauptfeststellungszeitpunkt 
(Zwischen-)Bodenrichtwerte ermitteln müssten. Dies ist für viele 
Gutachterausschüsse mit erheblichem Mehraufwand - insbesondere in 
personeller Ausrichtung - verbunden.
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Auch wenn für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes 
Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zum 
jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungszeitpunkt 
zu ermitteln sind (§ 196 Absatz 1 Satz 6 BauGB), sollten bereits im Rahmen 
der Gesetzgebung Möglichkeiten gesucht und Regelungen getroffen werden, 
die den sich abzeichnenden Mehraufwand für die Gutachterausschüsse 
reduzieren können. 


Daher sollten die weiteren Hauptfeststellungen in einem 8-Jahres-Turnus 
erfolgen. 


In der Folge wird die Bundesregierung gebeten, die Beträge in der Anlage 39 
für einen Stand zum 1. Januar 2021 auszuweisen und zu prüfen, ob in Artikel 2 
Nummer 6 die Steuermesszahl für Wohngrundstücke entsprechend anzupassen 
ist.


3. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 222 Absatz 1 BewG) 


Artikel 2 Nummer 6 und 6a -neu- (§ 22 Absatz 1 BewG)


a) In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 222 Absatz 1 die Wörter „oder unten“ 


durch die Wörter „um mehr als 50 000 Euro oder nach unten“ zu ersetzen. 


b) In Artikel 2 ist in Nummer 6 die Angabe „§§ 21 bis 29“ durch die Angabe 


„§§ 21, 23 bis 29“ zu ersetzen und nach Nummer 6 folgende Nummer 6a 


einzufügen: 


„6a. In § 22 Absatz 1 wird die Angabe “mindestens aber um 5 000 


Deutsche Mark“ durch die Angabe „für Feststellungszeitpunkte vor 


dem 1. Januar 2020 mindestens aber um 5 000 Deutsche Mark, für 


Feststellungszeitpunkte ab dem 1. Januar 2020 und vor dem 


1. Januar 2025 mindestens aber um 25 000 Deutsche Mark“ 


ersetzt.“


Begründung: 


Der Bundesrat spricht sich für höhere Wertfortschreibungsgrenzen bei 
Wertabweichungen nach oben im geltenden und im neuen Recht aus, um in der 
Übergangsphase die parallele Administration zweier Rechtslagen zu 
erleichtern. Höhere Wertfortschreibungsgrenzen reduzieren die Zahl der Fälle, 
in denen die Einheitswerte bzw. die Grundsteuerwerte nach werterhöhenden 
Veränderungen fortgeschrieben werden müssen und in der Folge die 
Steuermessbescheide und die Grundsteuerbescheide anzupassen sind.







- 5 - Drucksache 354/19 (Beschluss)


Der Bundesrat schlägt vor, bei der relativen Grenze für Wertfortschreibungen 
nach oben im geltenden Recht für Feststellungen ab dem 1. Januar 2020 und 
vor dem 1. Januar 2025 den Betrag von derzeit 5 000 Deutsche Mark zu 
verfünffachen und die im neuen Recht vorgesehene absolute Grenze für 
Wertfortschreibungen nach oben auf 50.000 Euro festzulegen. Im geltenden 
Recht beträgt derzeit die absolute Grenze bei Abweichungen nach oben 
umgerechnet 51.129 Euro. Die absolute Grenze im neuen Recht sollte nicht 
wesentlich hinter dieser Größenordnung zurückbleiben, denn die 
Grundsteuerwerte werden ein Vielfaches der Einheitswerte betragen.


4. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 229 Absatz 4 Satz 4 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 § 229 ist Absatz 4 Satz 4 wie folgt zu fassen: 


„Bis eine informationstechnische Verknüpfung zwischen den Datenbanken des 


Grundbuchamtes und der Finanzbehörde herbeigeführt ist, sollen die Angaben 


nach Satz 1 bis 3 auch im Liegenschaftskataster gespeichert und der 


Finanzbehörde über die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige 


Behörde oder über eine sonstige Behörde, die das amtliche Verzeichnis der 


Grundstücke (§ 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung) führt, zugeleitet werden.“


Begründung: 


§ 229 BewG-E orientiert sich an der bisherigen Verwaltungspraxis, 
berücksichtigt jedoch nicht, dass diese dem Datenschutz nicht gerecht wird und 
nicht dem Stand der Technik entspricht. 


In der Praxis werden Informationen des Grundbuchs über die 
Katasterverwaltung der Finanzverwaltung zugeleitet. Perspektivisch muss eine 
direkte Kommunikation zwischen Grundbuch und Finanzverwaltung aufgebaut 
werden. Daten des Grundbuchs sind in der Regel personenbezogene oder 
personenbeziehbare Daten, die im Liegenschaftskataster nur insoweit geführt 
und gespeichert werden, wie dies für die Katasterverwaltung erforderlich ist. 
Ein Bedarf der Finanzverwaltung an Daten der Grundbuchverwaltung ist kein 
Rechtsgrund für die Katasterverwaltung, über ihren eigenen Bedarf hinaus 
Daten im Liegenschaftskataster zu speichern. Ohne eine Speicherung von 
Daten ist deren Weiterleitung aus dem Liegenschaftskataster nicht möglich.
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5. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 229 Absatz 6 Satz 3 BewG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit 


es in § 229 Absatz 6 Satz 3 BewG-E für die Festlegung der Einzelheiten und 


des Beginns der elektronischen Übermittlung der grundsteuerrelevanten Daten 


auch des Einvernehmens der obersten Justizbehörden der Länder bedarf. 


Begründung 


Nach § 229 Absatz 6 Satz 1 BewG-E übermitteln die nach den Absätzen 3 und 
4 mitteilungspflichtigen Stellen, darunter die Grundbuchämter (Absatz 4), 
Mitteilungen über bestimmte grundsteuerrelevante Umstände nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle. Nicht 
alle Länder verfügen bereits über die für die Datenübermittlung erforderliche 
Schnittstelle. Die Ausrüstung der Grundbuchämter mit der für die 
Datenerfassung und -verarbeitung erforderlichen IT-Infrastruktur (wie etwa der 
genannten Schnittstelle) fällt in die Zuständigkeit der Justizverwaltungen der 
Länder. Die Entscheidung über die Einzelheiten und den Beginn der 
elektronischen Datenübermittlung sollte daher nicht ohne das Einvernehmen 
der obersten Justizbehörden der Länder getroffen werden.


6. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 BewG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit 


die Angabe „regelmäßig“ präziser umschrieben werden kann beziehungsweise 


die Fälle benannt werden können, bei denen die Regel nicht greift.


Begründung: 


In der Rechtssprache ist aus den Formulierungen „regelmäßig“ oder „in der 
Regel“ zu schließen, dass es Ausnahmen gibt. Für den Rechtsanwender muss 
sich aber zumindest ansatzweise ergeben, wann ein solcher Regelfall nicht 
vorliegt.
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7. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 Satz 2 -neu- BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist § 247 Absatz 1 folgender Satz 2 anzufügen: 


„Maßgebend ist der Bodenrichtwert der Bodenrichtwertzone, in der sich das zu 


bewertende Grundstück befindet.“


Begründung:


Der vom Gutachterausschuss ermittelte Bodenrichtwert sollte ohne weitere 
Korrekturen übernommen werden. Der Gesetztext ist hier nicht eindeutig und 
sollte die schlichte Übernahme der Bodenrichtwerte deutlicher herausstellen. 


8. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 Satz 3 -neu- BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist § 247 Absatz 1 folgender Satz 3 anzufügen: 


„Maßgebend ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks in der 


Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet 


(Zonenwert).“


Begründung: 


Die Anfügung des Satzes 3 in Absatz 1 stellt klar, dass mit dem in Satz 1 
genannten Bodenrichtwert (§ 196 des BauGB) der Wert gemeint ist, den der 
zuständige Gutachterausschuss für die betreffende Bodenrichtwertzone 
ausweist (sog. „Zonenwert“). 


Nach § 196 Absatz 1 BauGB ist der Bodenrichtwert der durchschnittliche 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit 
weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine 
Wertverhältnisse vorliegen. Eventuelle Abweichungen des zu bewertenden 
Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück hinsichtlich seiner Grund-
stücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des 
beitrags- und abgabenrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der 
baulichen Nutzung) sind für die Ermittlung des Grundsteuerwertes nicht zu 
berücksichtigen.
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9. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 249 Absatz 10 Satz 4 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 249 Absatz 10 Satz 4 die Angabe „20“ durch die 


Angabe „23“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Der Bundesrat spricht sich dafür aus, im Interesse einer 
Rechtsvereinheitlichung die für das Vorliegen einer Wohnung maßgebende 
Mindestgröße entsprechend der Regelung in § 181 Absatz 9 Satz 4 auf 23 
Quadratmeter festzulegen.  


10. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 251 Satz 2 BewG)


Anlage 36


a) In Artikel 1 Nummer 2 ist § 251 Satz 2 zu streichen. 


b) Anlage 36 ist zu streichen.  


Folgeänderungen: 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 1 Buchstabe c ist die Angabe “Anlage 36“ zu streichen: 


b) In Nummer 2 ist die Angabe „§ 257 Absatz 1 Satz 2“ zu streichen.


Begründung: 


Nach Ansicht des Bundesrates sollen bei den Bodenrichtwerten die 
sogenannten „Zonen-Werte“ gelten. Eine Anpassung des ausgewiesenen 
„Zonen-Wertes“ an individuelle, von den Eigenschaften der Richtwert-
Referenzgrundstücke abweichende Merkmale des zu bewertenden Grundstücks 
soll nicht erfolgen. 


Solche Anpassungen sind in der gutachtlichen Immobilienwertermittlung zum 
Beispiel bei Abweichungen hinsichtlich des Erschließungszustands, der Art 
und des Maßes der baulichen Nutzung, des beitrags- und abgabenrechtlichen 
Zustands oder der Grundstücksgröße vorzunehmen. 
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Mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Umrechnungskoeffizienten für Ein-
und Zweifamilienhäuser in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße wird nur 
einer dieser Umstände für Anpassungen bei der Grundstücksbewertung für 
Zwecke der Grundsteuer typisierend berücksichtigt. Dies führt zu einem 
ungleichen Ausmaß an Typisierung zwischen Ein-/Zweifamilienhäusern und 
anderen Grundstücksarten. 


Der Bundesrat spricht sich für den Verzicht auf die Berücksichtigung der 
Umrechnungskoeffizienten aus.


11. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 253 Absatz 2 Satz 4 und 6,


 § 259 Absatz 4 Satz 3 und 5 BewG)


Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) In § 253 Absatz 2 sind die Sätze 4 und 6 zu streichen. 


b) In § 259 Absatz 4 sind die Sätze 3 und 5 zu streichen.


Begründung: 


Bei der Bewertung bebauter Grundstücke spielt das jeweilige Gebäudealter 
eine Rolle. Im vereinfachten Ertragswertverfahren richtet sich u. a. hiernach 
der Vervielfältiger für die Kapitalisierung des Reinertrags und für die 
Bodenwertabzinsung. Beim vereinfachten Sachwertverfahren bestimmen sich 
hiernach die Alterswertminderung und die Höhe der Normalherstellungskosten. 


Bei der Bestimmung des Gebäudealters sollen nach dem Gesetzentwurf auch 
Veränderungen berücksichtigt werden, die die wirtschaftliche 
Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich verlängert haben (z. B. Kern-
sanierungen). Entsprechendes gilt für bestehende Abbruchverpflichtungen, 
welche die Nutzungsdauer verkürzen. 


Der Bundesrat hält die Berücksichtigung solcher das Gebäudealter 
verlängernder oder verkürzender Umstände für einen nicht zu rechtfertigenden 
bürokratischen und administrativen Aufwand. Betroffene Eigentümer müssten 
in den Feststellungserklärungen entsprechende Zusatzangaben machen, zum 
Beispiel zum Umfang erfolgter Sanierungen, um zu beurteilen, ob hierdurch 
eine Verlängerung der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer eingetreten ist. 


Auch in Anbetracht der vermutlich sehr geringen Anzahl von Fällen, in denen 
diese Berücksichtigung steuerrelevant wäre, ist eine solche Verkomplizierung 
des Bewertungsverfahrens abzulehnen.  
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12. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 254 Absatz 1 Satz 1 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 254 Absatz 1 Satz 1 vor dem Wort „Rohertrag“ 


das Wort „jährliche“ einzufügen.


Begründung:


Der jährliche Rohertrag des Grundstücks ergibt sich aus den in der Anlage 39 
nach Land, Gebäudeart, Wohnungsgröße und Baujahr des Gebäudes 
angegebenen monatlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche 
einschließlich der in Abhängigkeit der Mietniveaustufen festgelegten Zu- und 
Abschläge. 


Der beim Ertragswertverfahren maßgebende Rohertrag des Grundstücks ergibt 
sich nach § 254 BewG aus „monatlichen“ Nettokaltmieten, obwohl die 
Gesetzeskonzeption einschließlich der Vervielfältiger von Jahreswerten 
ausgeht. Dabei handelt es sich um ein redaktionelles Versehen, das beseitigt 
werden muss.


13. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 257 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist § 257 wie folgt zu ändern: 


a) In Absatz 2 Satz 1 sind die Wörter „mit Ausnahme des Werts von 


selbständig nutzbaren Teilflächen nach Absatz 3“ zu streichen. 


b) Absatz 3 ist zu streichen. 


Begründung: 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Abgrenzung und gesonderte Behandlung 
von selbständig nutzbaren Teilflächen eines Grundstücks führt bei der 
Bewertung der betreffenden Grundstücke zu erheblichen Schwierigkeiten und 
Streitpotenzial.


Dies schon deshalb, weil weder der Gesetzestext noch die Gesetzesbegründung 
die Kriterien für die Annahme einer selbständig nutzbaren oder verwertbaren 
Teilfläche eines Grundstücks nennen. Die Regelung ist für die Rechtsanwender 
zu unbestimmt.
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Sie ist aber auch vor dem Hintergrund entbehrlich, als die 
Mindestwertregelung nach § 251 gewährleistet, dass bei bebauten 
Grundstücken der Wert des Grund und Bodens abzüglich der 
Freilegungskosten nicht unterschritten wird. Es bedarf keiner zusätzlichen, 
schwer handhabbaren mindestwertähnlichen Regelung für Teilflächen im 
vereinfachten Ertragswertverfahren.


14. Zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 51a BewG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass 


die Regelungen des § 51a des Bewertungsgesetzes Gültigkeit behalten. 


Begründung: 


Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in Artikel 2 Nummer 6 u. a. die 
Aufhebung des § 51a des Bewertungsgesetzes (BewG) vor, ohne diese 
Änderung zu begründen. Aus Sicht des Bundesrates ist die Änderung auch 
nicht gewollt.  


Mit dem Wegfall der Regelungen des § 51a BewG dürfen die 
Tierhaltungskooperationen, auch wenn sie den Regelungen des § 51a BewG 
entsprechen, ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr die Umsatzsteuer-
pauschalierung anwenden, werden gewerbesteuerpflichtig und unterliegen der 
Grundsteuer B. Die Regelung ist auf landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe 
begrenzt und erlaubt regionale Zusammenschlüsse lediglich in einem Umkreis 
von max. 40 km (vgl. § 51a Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 3 BewG).


15. Zu Artikel 3 Nummer 6 (§ 15 Absatz 2 Nummer 1 GrStG) 


In Artikel 3 Nummer 6 sind in § 15 Absatz 2 Nummer 1 nach dem Wort 


„Verwaltungsakt“ die Wörter „oder öffentlich-rechtlichen Vertrag“ einzufügen. 


Begründung: 


In Niedersachsen und weiteren Ländern können Förderzusagen sowohl durch 
schriftlichen Verwaltungsakt als auch öffentlich-rechtlichen Vertrag erteilt 
werden. Insbesondere in der Mietwohnraumförderung ist es gängige Praxis, 
dass Förderzusagen (ausschließlich) durch öffentlich-rechtlichen Vertrag erteilt 
werden. 


Dass Förderzusagen sowohl durch Verwaltungsakt als auch durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag erfolgen können, sieht auch § 13 Absatz 3 WoFG 
ausdrücklich vor. Sachliche Gründe, die Steuermesszahl nur dann zu 
ermäßigen, wenn eine Förderzusage nur in Form eines schriftlichen 
Verwaltungsaktes vorliegt, sind nicht ersichtlich.
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16. Zu Artikel 3 Nummer 13 (§ 33 Absatz 2 Satz 2 GrStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Formulierung in § 33 Absatz 2 Satz 2 GrStG-E so zu verstehen ist, dass die 


Höhe des nach § 4 Absatz 1 oder 3 oder § 13a des Einkommensteuergesetzes 


ermittelten Gewinns für den Ausschluss des Erlasses nach Absatz 1 irrelevant 


ist. Dabei ist ferner zu prüfen, ob der Begriff „Gewinn“, der ertragsteuer-


rechtlich auch einen Verlust umfasst, auch grundsteuerrechtlich so zu verstehen 


ist. 


Begründung: 


Die Formulierung „wenn … ein Gewinn … ermittelt wurde“ wird in der 
Rechtsanwendung eine Vielzahl von Fragen aufwerfen. Eine präzisere 
Formulierung sollte geprüft werden.


17. Zu Artikel 14 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie 


sichergestellt werden kann, dass die bisher erhobenen Daten zur 


Einheitsbewertung auch nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsgesetzes 


für steuerstatistische Zwecke genutzt werden können.


Begründung: 


Nach Artikel 18 Absatz 1 des vorliegenden Änderungsgesetzes treten u. a. die 
Neuregelungen im Gesetz über Steuerstatistiken am Tag nach der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes in Kraft. 


Dadurch könnte fraglich werden, ob nach Inkrafttreten der Neuregelung 
statistische Auswertungen zu Einheitswerten zulässig sind, weil diese im 
Gesetz über Steuerstatistiken überhaupt nicht mehr erwähnt werden.
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18. Zum Gesetzentwurf insgesamt 


Der Bundesrat fordert den Bund auf, vor dem Hintergrund einer in allen 


Ländern und Kommunen angespannten Personal-, Nachwuchs- und 


Ressourcensituation im Sinne eines Bündnisses für die Steuerverwaltung die 


Länder zeitnah bei der Umsetzung des Grundsteuer-Reformgesetzes finanziell 


zu unterstützen und die bei ihnen und den Kommunen zur Umsetzung der 


Grundsteuerreform zusätzlich anfallenden Kosten auszugleichen. Länder, die 


aufgrund der geplanten Regelung in Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des 


Grundgesetzes von der bundesgesetzlichen Regelung abweichen, sollen 


ebenfalls einen anteiligen Ausgleich erhalten. Dieser darf die Höhe der 


durchschnittlich anfallenden Kosten der bundesgesetzlichen Regelung nicht 


überschreiten.


Begründung: 


Im Entwurf eines Grundsteuer-Reformgesetzes wird von Gesamtpersonal-
kosten von rund 462 Mio. Euro sowie von einem Aufwand für den 
Intendanzbereich in Höhe von rund 76 Mio. Euro ausgegangen. Ferner sollen 
nach einer groben Schätzung die zusätzlichen IT-Kosten im Bereich 
KONSENS bis zum Jahr 2022 circa 44 Mio. Euro betragen. Auch können 
weitere nennenswerte Kosten z. B. im Bereich Gebäude und anderer 
Infrastrukturen nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommen noch nicht 
absehbare Kosten im kommunalen Bereich. 


Da der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sowie der Entwurf eines 
Grundsteuer-Reformgesetzes die Sicherung der Grundsteuer als wichtige 
Einnahmequelle vorsehen und somit eine gute Finanzausstattung der Länder 
und Kommunen auch ein Anliegen des Bundes sein dürfte, sollten Länder und 
Kommunen bei den zu erwartenden Kosten der Grundsteuerreform im Rahmen 
eines Bündnisses für die Steuerverwaltung vollständig entlastet werden. Es ist 
zu erwarten, dass eine zeitgerechte personelle, administrative und IT-
Umsetzung der Grundsteuerreform eine äußerste Anspannung aller Kräfte 
erfordern dürfte, die die Gefahr in sich trägt, dass andere wichtige Projekte in 
der Steuerverwaltung und im Steuervollzug in dieser Umsetzungsphase in den 
Hintergrund treten. Auch um dieses zu vermeiden, sollte mit materieller 
Unterstützung des Bundes ein gemeinsames Bündnis für die Steuerverwaltung 
geknüpft werden, um diese Phase angemessen tragbar zu gestalten.
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Da alle Länder und Kommunen das gleiche finanzielle Unterstützungsinteresse 
haben, soll die Unterstützung durch den Bund auch dann erfolgen, wenn 
Länder vom geplanten Abweichungsrecht für die Grundsteuer Gebrauch 
machen sollten. Der anteilige Ausgleich darf jedoch nicht die Höhe der 
durchschnittlich anfallenden Kosten der bundesgesetzlichen Regelung 
überschreiten. 


Der Bund wird vor diesem Hintergrund aufgefordert, zeitnah die notwenigen 
rechtlichen und haushälterischen Schritte zu prüfen und einzuleiten, um die 
finanzielle Entlastung der Länder und Kommunen zu ermöglichen. Nähere 
Fragen von Ausgestaltung, Umsetzung und Abrechnung der Unterstützung im 
Rahmen eines solchen Bündnisses für die Steuerverwaltung sind in diesem 
Kontext gemeinsam zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
partnerschaftlich zu klären. 








Gesetzentwurf


der Bundesregierung


Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mit-
telständischen Wirtschaft von Bürokratie


(Drittes Bürokratieentlastungsgesetz)


A. Problem und Ziel


Bürokratieabbau ist und bleibt ein Schlüsselthema für die Bundesregierung. Ziel dabei ist
es, Verfahren zu vereinfachen und den bürokratischen Aufwand für Unternehmen, aber
auch Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltungen, wo möglich, weiter zu verringern.
Denn insbesondere der Mittelstand, der aufgrund begrenzter finanzieller und sachlicher
Ressourcen in besonderer Weise von regulatorischen Vorgaben betroffen ist, überpropor-
tional belastet. Schlanke und effiziente Gesetze sind daher ein Kernbestandteil der Mittel-
standspolitik.


Deshalb hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode
auf ein Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von
Bürokratie (BEG III) unter anderem mit den folgenden Schwerpunkten verständigt:


• die Vereinheitlichung von Grenz- und Schwellenwerten in verschiedenen Rechts-
bereichen,


• zeitnahe Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden,


• die Vermeidung von Doppelmeldungen zur Berufsgenossenschaft,


• die Überprüfung von Schwellenwerten vor allem im Steuer- und Sozialrecht.


Zudem soll das BEG III nach dem Koalitionsvertrag einen Beitrag zur Reduzierung der
Statistikpflichten leisten.


B. Lösung


Mit dem vorliegenden Entwurf für ein BEG III wird die Wirtschaft um insgesamt 1 168 Mil-
lionen Euro pro Jahr entlastet. Das Gros der Entlastung entfällt dabei auf die folgenden
drei Einzelmaßnahmen:


• Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung,


• Erleichterungen bei der Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen für steuerli-
che Zwecke,


• Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe.


1. Einbeziehung der Arbeitgeber in das elektronische Verfahren zur Übermittlung der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung


Mit dem Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und
Versorgungsgesetz – TSVG) wurde zum 1. Januar 2021 ein einheitliches und verbindli-
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ches elektronisches Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten durch die
Ärzte an die Krankenkassen eingeführt und damit die bisherige für die Krankenkasse be-
stimmte papiergebundene Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ersetzt. Die hierfür erforderli-
che Anbindung der Vertragsärzte an die Telematikinfrastruktur wird flächendeckend bis
zum 1. Januar 2021 vollzogen sein. Die elektronische Übermittlung einer Arbeitsunfähig-
keitsmeldung an den Arbeitgeber ist nicht Bestandteil der bereits getroffenen Regelungen.
Arbeitnehmer müssen daher ab dem 1. Januar 2021 weiterhin ihre Krankschreibungen bei
ihrem Arbeitgeber in Papierform einreichen. Der damit verbundene manuelle Bearbei-
tungsaufwand ist angesichts der fortschreitenden Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß.
Daher wird mit dem BEG III ein bereits zwischen Krankenkassen und Arbeitgebern beste-
hendes, bewährtes und leistungsfähiges elektronisches Meldeverfahren dahingehend
erweitert, dass die Einreichung des "gelben Zettels" durch den Arbeitnehmer entfallen
kann. Künftig rufen die Arbeitgeber nach Erhalt der Anzeige der Arbeitsunfähigkeit durch
den Arbeitnehmer bei den Krankenkassen elektronisch die Daten zu Beginn und Dauer
der Arbeitsunfähigkeit sowie über den Zeitpunkt des Auslaufens der Entgeltfortzahlung
ab. Durch die Digitalisierung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung werden sowohl die
Unternehmen als auch ihre Mitarbeiter erheblich entlastet


2. Erleichterungen bei der Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen für steuerliche
Zwecke


Die Finanzverwaltung hat das Recht, von einem Steuerpflichtigen bei einer Außenprüfung
Einsicht in die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellten Steuerdaten sowie die
Nutzung dieses Datenverarbeitungssystems zu verlangen. Die Finanzverwaltung kann
zudem die maschinelle Auswertung dieser Daten fordern oder einen Datenträger mit den
gespeicherten Steuerunterlagen verlangen. Diese drei alternativen Datenzugriffsrechte
bedeuten hohe Bürokratielasten für die Unternehmen, da die Datenverarbeitungssysteme
über die zehnjährige Aufbewahrungsfrist aufrecht erhalten werden müssen, sogar nach
einem Wechsel des Datenverarbeitungssystems oder nach einer Datenauslagerung.
Künftig reicht es aus, wenn der Steuerpflichtige fünf Jahre nach einem Systemwechsel
oder einer Datenauslagerung aus dem Produktivsystem, einen Datenträger mit den ge-
speicherten Steuerunterlagen vorhält. Neben der Entlastung der Unternehmen setzt dies
auch Anreize für die Finanzverwaltung, Betriebsprüfungen zeitnah anzugehen.


3. Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe


Aktuell müssen die Leiter eines Beherbergungsbetriebs darauf hinwirken, dass ihre Gäste
papierhafte Meldescheine ausfüllen und unterschreiben. Die Meldescheine sind für ein
Jahr aufzubewahren und danach zu vernichten. Geschätzt fallen im Jahr rund 150 Millio-
nen Meldescheine an, was erhebliche Kosten bei der Hotellerie verursacht. Diese Kosten
können durch eine Digitalisierung des Verfahrens deutlich reduziert werden. Optional wird
daher ein digitales elektronisches Meldeverfahren eingeführt, bei dem die eigenhändige
Unterschrift durch andere, sichere Verfahren ersetzt wird - in Verbindung mit den Vorga-
ben der Zahlungsdiensterichtlinie zur "Starken Kundenauthentifizierung" oder den elektro-
nischen Funktionen des Personalausweises. Damit wird auch das Meldeerfordernis im
Beherbergungsgewerbe für digitale Lösungen geöffnet - bei gleichzeitigem Erhalt des
bestehenden papierhaften Verfahrens.


Zudem erfüllt die Bundesregierung ihre Zusage aus dem Koalitionsvertrag, die Unterneh-
men bei der Erfüllung von Statistikpflichten zu entlasten, wozu eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung von Vorschlägen beauftragt wurde. Entsprechend
diesen Empfehlungen werden die folgenden Statistik-Gesetze vereinfacht: Gesetz über
die Statistik im Produzierenden Gewerbe (folgende Einzelstatistiken: Monatsbericht im
Bauhauptgewerbe, Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern sowie
Statistik über den Material- und Wareneingang) sowie das Insolvenzstatistikgesetz. Ein
weitergehender Verzicht auf gesetzliche Statistiken oder eine Reduzierung der Erhe-
bungsmerkmale bzw. Verschiebung der Abschneidegrenzen war nicht empfehlenswert –
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auch und gerade weil die Wirtschaft amtliche Statistiken als wichtige Erkenntnisquelle für
unternehmerische Entscheidungen nutzt.


Ergänzend zum BEG III plant die Bundesregierung, ein Basisregister in Verbindung mit
einer einheitlichen Wirtschaftsnummer zu schaffen und damit einen wesentlichen Grund-
stein zur Modernisierung des Registerwesens zu legen. Damit wird dem Once-only Prin-
zip entsprochen und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die von den Unternehmen
häufig als belastend empfundenen Statistikpflichten signifikant reduziert werden. Wenn
das Basisregister vollständig mit anderen Registern vernetzt ist, sind Entlastungen der
Wirtschaft um ca. 216 Millionen Euro pro Jahr möglich.


Neben diesen Kernmaßnahmen sieht das BEG III das folgende Maßnahmenbündel zur
Entlastung sowohl der Wirtschaft als auch der Bürger vor:


• Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze von 17 500 Euro auf
22 000 Euro Vorjahresumsatz,


• Zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der Um-
satzsteuer- Voranmeldung für Neugründer• Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalie-
rungsgrenze von 62 Euro auf 100 Euro für Beiträge zu einer Gruppenunfallversicherung,


• Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags von 500 Euro auf 600 Euro für betrieb-
liche Gesundheitsförderung,


• Anhebung der Arbeitslohngrenzen zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger
Beschäftigung,


• Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer,


• Erhöhung der Grenzbeträge für Hilfeleistung durch Lohnsteuervereine,


• Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung für Unternehmer, die eine Ge-
werbeanzeige erstattet haben,


• Einführung der Textform anstelle der Schriftform für die Mitteilung einer Entschei-
dung des Arbeitgebers über einen Teilzeitwunsch nach dem Teilzeit- und Befristungsge-
setz,


• Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters von
Altersvorsorgeverträgen gegenüber dem Steuerpflichtigen,


• Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und
tatsächlichen Verhältnisse; Einführung einer elektronischen Übermittlungspflicht.


C. Alternativen


Die Bundesregierung hat in Vorbereitung des Gesetzesentwurfs zahlreiche Vorschläge,
auch von Seiten der Verbände, geprüft. Der Entwurf umfasst solche Maßnahmen, bei
denen aus Sicht der Bundesregierung in einer Gesamtabwägung die entlastenden Wir-
kungen gegenüber möglichen nachteiligen Wirkungen überwiegen.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (-) in Mio. Euro)
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Volle
Jahres-
wirkung¹


Kassenjahr


2020 2021 2022 2023 2024


Insg. - 100 - 25 - 110 - 260 - 100 - 100


Bund - 51 - 11 - 56 - 135 - 51 - 51


Länder - 43 - 10 - 49 -116 - 43 - 43


Gem. - 6 - 4 - 5 - 9 - 6 - 6


1)Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


Soweit sich durch die Umsetzung der Maßnahmen für den Bundeshaushalt Mehrausga-
ben oder ein Mehrbedarf an Planstellen oder Stellen ergeben, sind diese finanziell und
stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan auszugleichen.


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Viel-
mehr werden sie um insgesamt rund 78,2 Mio. Euro pro Jahr entlastet. Zusätzlich redu-
ziert sich der zeitliche Aufwand für Bürgerinnen und Bürger um insgesamt 20,5 Millionen
Stunden pro Jahr. Die Entlastung setzt sich zusammen aus:


Änderung des Bundesmeldegesetzes: Die Möglichkeit der Meldepflicht in Beherber-
gungsstätten elektronisch nachzukommen, führt zu einer Zeitersparnis von 1,2 Mio. Stun-
den jährlich.


Änderung des Steuerberatungsgesetzes: 1,2 Mio. Euro,


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch: Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmel-
dung: Zeitersparnis von 19 250 000 Stunden, finanzielle Entlastung von 77 Mio. Euro.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Der Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Vielmehr wird die
Wirtschaft um insgesamt rund 1 168 Millionen Euro pro Jahr entlastet, davon entfallen
rund 631 Millionen Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Die Entlastung
setzt sich zusammen aus:


Änderung des Bundesmeldegesetzes: Durch die Möglichkeit, die besondere Meldepflicht
in Beherbergungsstätten zukünftig elektronisch erfüllen zu können, wird das Hotelgewer-
be um jährlich 52 Millionen Euro entlastet. Für die Schaffung der Infrastruktur mit Karten-
lesegeräten und die Beantragung einer Berechtigung als Diensteanbieter gemäß §§ 21
und 21a PAuswG entstehen Umstellungskosten in Höhe von ca. 6,4 Millionen Euro.


Änderung des Insolvenzstatistikgesetzes: Bei der jährlichen Insolvenzstatistik werden die
Vollzähligkeitsprüfungen (VZP) geändert (ohne die Vollzähligkeitsprüfung als solche in
Frage zu stellen), Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder (IST) künftig zu elek-
tronischen Datenlieferungen verpflichtet, die Fristen für die Datenlieferungen von Ist ver-
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kürzt und Insolvenzbekanntmachungen genutzt. Das geschätzte Entlastungspotential für
Unternehmen liegt bei ca. 340 000 Euro jährlich.


Änderung der Abgabenordnung:


Verkürzung der Vorhaltefrist auf fünf Jahre: 532 Mio. Euro,


Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und
tatsächlichen Verhältnisse durch vorgeschriebenes Formular; Einführung einer elektroni-
schen Übermittlungspflicht: 677 000 Euro,


Änderung des Steuerberatungsgesetzes: 3 000 Euro,


Änderung des Einkommensteuergesetzes: Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt
steuerpflichtige Arbeitnehmer: 10 000 Euro,


Änderung des Umsatzsteuergesetzes: Anhebung der Kleinunternehmergrenze auf 22 000
Euro Vorjahresumsatz: 9,5 Mio. Euro; zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung zur
monatlichen Abgabe der USt-Voranmeldung für Neugründer: 4,9 Mio. Euro


Änderung des Gesetzes über die Statistik im Produzierenden Gewerbe: Der jährliche Er-
füllungsaufwand wird durch die Änderung des Gesetzes zur Statistik im produzierenden
Gewerbe um insgesamt 693 000 Euro gemindert. Dies setzt sich wie folgt zusammen: Die
Anzahl der befragten Unternehmen reduziert sich um ca. 5 500, wodurch sich der Erfül-
lungsaufwand um 162 000 Euro vermindert. Zudem wird der Befragungsaufwand von 30
auf 8 Merkmale reduziert, was den Erfüllungsaufwand um weitere 531 000 Euro mindert.


Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes: Einführung der Textform für die Mittei-
lung einer Entscheidung des Arbeitgebers über einen Teilzeitwunsch nach dem Teilzeit-
und Befristungsgesetz: 94 000 Euro,


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch: Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmel-
dung: 549,4 Mio. Euro,


Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch: Wegfall Anmeldepflicht zur Unfallversi-
cherung bei Gewerbeanzeige des Unternehmers: 4 Mio. Euro.


Insgesamt wird die Wirtschaft durch die steuerlichen Regelungen um 15,1 Millionen Euro
sowie durch die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen um 568,15 Millionen Euro
Bürokratiekosten aus Informationspflichten entlastet.


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One-in-one-out“ – Regel. Da es sich dabei ausschließlich um Entlastungen han-
delt, steht die Summe den jeweils zuständigen Bundesministerien zur Kompensation zur
Verfügung.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Verwaltung entstehen Mehrkosten in Höhe von etwa 146 Mio. Euro pro Jahr (davon
135 Mio. Euro auf Bundesebene und 11 Mio. Euro bei Ländern und Kommunen), insbe-
sondere aufgrund der Belastung der Krankenkassen durch die Verarbeitung und Weiter-
leitung der elektronischen Meldungen mit den Arbeitsunfähigkeitsdaten. Ferner fällt ein-
maliger Umstellungsaufwand i. H. v. etwa 8,6 Mio. Euro an (davon 7,3 Mio. Euro auf Bun-
desebene und 1,3 Mio. Euro auf Landesebene). Die Belastungen setzten sich im Einzel-
nen zusammen aus:
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Änderung des Bundesmeldegesetzes: Um der Möglichkeit des neuen § 29 Absatz 6 BMG
nachkommen zu können und die Personalausweisdaten der Gäste elektronisch zu spei-
chern, sind den Beherbergungsstätten Berichtigungen als Dienstanbieter gemäß §§ 21
und 21a PAuswG zu erteilen. Hieraus resultieren verwaltungsseitig Umstellungskosten
von 250 000 Euro und laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 98 000 Euro.


Änderung der Abgabenordnung: Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften über die für
die Besteuerung erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse durch vorge-
schriebenes Formular; Einführung einer elektronischen Übermittlungspflicht: Minderung
des Erfüllungsaufwands der Länder von 4 Mio. Euro pro Jahr,


Änderung des Umsatzsteuergesetzes: zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung
zur monatlichen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung für Neugründer: Minderung des
Erfüllungsaufwands um ca. 910 000 Euro.


Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes: Einführung der Textform für die Mittei-
lung einer Entscheidung des Arbeitgebers über einen Teilzeitwunsch nach dem Teilzeit-
und Befristungsgesetz: Minderung des Erfüllungsaufwands um 10 000 Euro pro Jahr
(Bund: 600 Euro, Länder: 4 200 Euro, Kommunen: 5 200 Euro),


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch: elektronische Arbeitsunfähigkeitsmel-
dung: Erhöhung des jährlichen Erfüllungsaufwands um 134 Mio. Euro für die Verwaltung
des Bundes und um 15 Mio. Euro für die Verwaltung der Länder und Kommunen. Hinzu
kommt einmaliger Umstellungsaufwand i. H. v. 7 Mio. Euro auf Bundesebene und 4 Mio.
Euro auf Landesebene.


F. Weitere Kosten


Unmittelbar durch dieses Gesetz werden die Kosten für Unternehmen und Verbraucher
nicht berührt. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind daher nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung


Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mit-
telständischen Wirtschaft von Bürokratie


(Drittes Bürokratieentlastungsgesetz)


Vom ...


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:


Artikel 1


Änderung des Bundesmeldegesetzes


Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Arti-
kel 8 Zweites DatenaustauschverbesserungsG vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1131) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 29 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt:


„(5) Die zur Erfüllung der Meldepflicht gemäß § 30 Absatz 2 zu erhebenden
Daten können auch ausschließlich elektronisch gespeichert werden, wenn durch
die beherbergte Person zugleich ein kartengebundener Zahlungsvorgang mit ei-
ner starken Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes ausgelöst wird. In diesem Fall wird die Unterschrift
nach Absatz 2 Satz 1 mit Zustimmung der beherbergten Person ersetzt durch
Speicherung der zweckgebundenen Zuordnungsnummer des eingesetzten Zah-
lungsmittels.


(6) Abweichend von Absatz 5 können die zur Erfüllung der Meldepflicht ge-
mäß § 30 Absatz 2 zu erhebenden Daten am Tag der Ankunft auch durch Nut-
zung des elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes, nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes gespeichert werden; ferner im Wege des Vor-Ort-Auslesens
nach § 18a des Personalausweisgesetzes, nach § 13 des eID-Karte-Gesetzes
oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes.“


b) Absatz 5 wird Absatz 7.


2. § 30 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen nach § 29
Absatz 4 haben besondere Meldescheine oder technische Vorrichtungen zur
elektronischen Erfüllung der Meldepflicht nach § 29 Absatz 5 oder 6 bereitzuhal-
ten. Sie haben darauf hinzuwirken, dass die betroffenen Personen ihre Verpflich-
tungen nach § 29 Absatz 2 bis 4 oder die Vorgaben des gewählten elektroni-
schen Verfahrens nach den Absätzen 5 und 6 erfüllen.“
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b) In Absatz 2 wird nach Satz 4 folgender Satz angefügt:


„Im Fall des § 29 Absatz 5 ist die zweckgebundene Zuordnungsnummer des ein-
gesetzten Zahlungsmittels zusammen mit den Daten nach Satz 1 zu speichern.“


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „vorzulegen“ die Wörter „oder bei elektroni-
scher Speicherung nach § 29 Absatz 5 oder Absatz 6 maschinenlesbar zur
Verfügung zu stellen“ angefügt.


bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:


„Bei elektronischer Speicherung der Daten nach § 29 Absatz 5 oder 6 sind
technische und organisatorische Vorkehrungen zu treffen, so dass keine un-
befugte Person Zugriff erlangt oder die Daten einsehen kann.“


3. § 54 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 8 werden nach dem Wort „unterschreibt“ die Wörter „, sofern keine
elektronische Speicherung nach § 29 Absatz 5 oder 6 erfolgt“ angefügt.


b) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Meldeschein“ die Wörter „oder technische
Vorrichtungen zur elektronischen Erfüllung der Meldepflicht“ eingefügt.


c) In Nummer 10 werden nach dem Wort „aufbewahrt“ die Wörter „oder die zur Er-
füllung der Meldepflicht zu erhebenden Daten nicht elektronisch speichert“ ange-
fügt.


d) In Nummer 11 werden nach dem Wort „vorlegt“ die Wörter „oder bei elektroni-
scher Speicherung die zur Erfüllung der Meldepflicht zu erhebenden Daten nicht
maschinenlesbar zur Verfügung stellt“ angefügt.


4. § 56 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:


„(2) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die
Einzelheiten der elektronischen Speicherung nach § 29 Absatz 5 und § 30 Ab-
satz 4, insbesondere die bei der Speicherung der Daten einzuhaltenden Daten-
formate zu regeln. Es hat dabei die technischen und wirtschaftlichen Belange der
Meldepflichtigen nach § 30 Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigen“.


b) Absatz 2 wird Absatz 3.


Artikel 2


Änderung des Insolvenzstatistikgesetzes


Das Insolvenzstatistikgesetz vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2589) wird wie folgt
geändert:


1. § 3 wird wie folgt geändert:
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a) Der bisherige Satz wird Absatz 1.


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:


„(2) Hilfsmerkmale für die Vollzähligkeitsprüfung der nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 2 zu meldenden Angaben sind:


1. Nummer und Name des Amtsgerichts,


2. Name oder Firma des Schuldners,


3. Art der vom Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Treuhänder abzuge-
benden Meldung,


4. ursprüngliches Aktenzeichen,


5. Datum des Eröffnungsbeschlusses,


6. Verfahrens-Identifikationsnummer,


7. Kalenderjahr, für das die Meldung erfolgen musste,


8. Name, Anschrift, Rufnummer und E-Mail-Adresse des Insolvenzverwal-
ters, Sachwalters oder Treuhänders,


9. Name, Rufnummer und E-Mail-Adresse einer Ansprechperson im Amts-
gericht“.


2. § 4 wird wie folgt gefasst:


„§ 4


Auskunftspflicht und Erteilung der Auskunft


(1) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Angaben zu § 3 Absatz 1
Nummer 6 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind


1. bezüglich der Angaben nach § 2 Nummer 1 und 2 sowie § 3 Absatz 1 Nummer 1,
2, 4, 5 und 7 sowie § 3 Absatz 2 die zuständigen Amtsgerichte,


2. bezüglich der Angaben nach § 2 Nummer 3 und 4 und § 3 Absatz 1 Nummer 1
bis 5 und 7 die zuständigen Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Treuhänder.


(2) Die Angaben werden aus den vorhandenen Unterlagen mitgeteilt. Die Anga-
ben nach Absatz 1 Nummer 1 werden monatlich erfasst. Die Angaben nach Absatz 1
Nummer 2 und nach § 3 Absatz 2 werden jährlich erfasst.


(3) Die Angaben sind innerhalb der folgenden Fristen zu übermitteln:


1. die Angaben der Amtsgerichte mit Ausnahme der Angaben zu § 3 Absatz 2 in-
nerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die jeweilige
gerichtliche Entscheidung erlassen wurde,


2. die Angaben der Amtsgerichte zu § 3 Absatz 2 bis zum 31. März für alle Verfah-
ren, für die nach Absatz 1 Nummer 2 für das vorangegangene Kalender-jahr An-
gaben zu melden waren,
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3. die Angaben der Insolvenzverwalter, Sachwalter oder Treuhänder mit Ausnahme
der Angaben zu § 2 Nummer 4 Buchstabe b bis e spätestens vier Wochen nach-
dem die Einstellung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens erfolgte,


4. die Angaben der Insolvenzverwalter oder Treuhänder zu § 2 Nummer 4 Buchsta-
be b bis e spätestens vier Wochen nach Rechtskraft der Entscheidung.“


Artikel 3


Änderung der Abgabenordnung


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Juli
2019 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 138 Absatz 1b wird wie folgt gefasst:


„(1b)Sofern Steuerpflichtige gemäß Absatz 1 Satz 1 bis 3 verpflichtet sind, eine
Betriebseröffnung oder Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit mitzuteilen, haben
sie dem in Absatz 1 bezeichneten Finanzamt weitere Auskünfte über die für die Be-
steuerung erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse zu erteilen. Die
Auskünfte nach Satz 1 sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Ver-
meidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung gemäß Satz 2 verzichten; in diesem
Fall sind die Auskünfte im Sinne des Satzes 1 nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu erteilen.“


2. Dem § 147 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:


„Sofern noch nicht mit einer Außenprüfung begonnen wurde, ist es im Fall eines
Wechsels des Datenverarbeitungssystems oder im Fall der Auslagerung von auf-
zeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten aus dem Produktivsystem in ein
anderes Datenverarbeitungssystem ausreichend, wenn der Steuerpflichtige nach Ab-
lauf des fünften Kalenderjahres, das auf die Umstellung oder Auslagerung folgt, diese
Daten ausschließlich auf einem maschinell lesbaren und maschinell auswertbaren
Datenträger vorhält.“


Artikel 4


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung


Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember
2018 (BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Artikel 97 § 19b wird wie folgt geändert:


a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
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„(2) § 147 Absatz 6 Satz 6 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels
… des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt für aufzeichnungs- und
aufbewahrungspflichtige Daten, deren Aufbewahrungsrist bis zum [einsetzen:
Tag des Inkrafttretens der Gesetzesänderung] noch nicht abgelaufen ist.“


2. Dem Artikel 97 § 27 wird folgender Absatz 4 angefügt:


„(4) Den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des § 138 Absatz 1b Satz 2 der
Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens der Gesetzesände-
rung] geltenden Fassung bestimmt das Bundesministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder durch ein im Bundessteuer-
blatt zu veröffentlichendes Schreiben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Auskünfte im
Sinne des § 138 Absatz 1b Satz 1 der Abgabenordnung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck zu erteilen.“


Artikel 5


Änderung des Steuerberatungsgesetzes


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November
1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017
(BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 157b folgende Überschrift eingefügt:


„§ 157c Anwendungsvorschrift zu § 36 Absatz 2“.


2. § 4 Nummer 11 Satz 1wird wie folgt geändert:


a) In Buchstabe b wird die Angabe „§ 3 Nr. 12, 26 oder 26a“ durch die Wörter „§ 3
Nummer 12, 26, 26a oder 26b“ ersetzt.


b) In Buchstabe c Satz 1 wird das Wort „dreizehntausend“ durch das Wort „fünf-
zehntausend“ und das Wort „sechsundzwanzigtausend“ durch das Wort „dreißig-
tausend“ ersetzt.


3. In § 23 Absatz 4 Nummer 1 werden die Wörter „oder Schließung einer Beratungsstel-
le“ durch die Wörter „der Schließung sowie der Änderung einer Anschrift von Bera-
tungsstellen“ ersetzt.


4. In § 31 Absatz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort „Schließung“ die Wörter „sowie
die Änderung der Anschrift“ eingefügt.


5. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 1 wird das Wort „zehn“ durch das Wort „acht“ und das Wort „sieben“
durch das Wort „sechs“ ersetzt.


b) In Nummer 2 wird das Wort „sieben“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.


6. Nach § 157b wird folgender § 157c eingefügt:
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„§ 157c


Anwendungsvorschrift zu § 36 Absatz 2


§ 36 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...)
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Prüfungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 be-
ginnen.“


7. In § 162 Absatz 1 Nummer 7 werden nach dem Wort „Schließung“ die Wörter „sowie
die Änderung der Anschrift“ eingefügt.


Artikel 6


Änderung des Einkommensteuergesetzes


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August
2019 (BGBl. I S. 1122) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 3 Nummer 34 wird die Angabe „500 Euro“ durch die Angabe „600 Euro“ ersetzt.


2. In § 22 Nummer 5 Satz 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon und die Wör-
ter „mit Einverständnis des Steuerpflichtigen kann die Mitteilung elektronisch bereit-
gestellt werden.“ ersetzt.


3. § 40a wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „72 Euro“ durch die Angabe „120
Euro“ ersetzt.


b) In Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „12 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ er-
setzt.


c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:


„(7) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (§ 39e Absatz 4 Satz 2) die Lohnsteuer für Bezüge
von kurzfristigen, im Inland ausgeübten Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger
Arbeitnehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte dieses Arbeitgebers zuge-
ordnet sind, mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent des Arbeitslohns erhe-
ben. Eine kurzfristige Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 liegt nur vor, wenn die im
Inland ausgeübte Tätigkeit 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt.“


4. In § 40b Absatz 3 wird die Angabe „62 Euro“ durch die Angabe „100 Euro“ ersetzt.


5. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2020“ durch die Angabe „Ver-
anlagungszeitraum 2021“ ersetzt.


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2019“ durch die
Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt.
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Artikel 7


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018
(BGBl. I S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 18 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 5 werden die Wörter „Satz 4 gilt entsprechend in folgenden Fällen“
durch die Wörter „Daneben ist im laufenden und folgenden Kalenderjahr in
folgenden Fällen Voranmeldungszeitraum der Kalendermonat“ ersetzt.


bb) Folgender Satz wird angefügt:


„Für die Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026 ist abweichend von Satz 4 in
den Fällen, in denen der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit nur in einem Teil des vorangegangenen Kalenderjahres ausgeübt hat,
die tatsächliche Steuer in eine Jahressteuer umzurechnen und in den Fällen,
in denen der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im
laufenden Kalenderjahr aufnimmt, die voraussichtliche Steuer des laufenden
Kalenderjahres maßgebend.“


b) Dem Absatz 2a wird folgender Satz 4 angefügt:


„Absatz 2 Satz 6 gilt entsprechend.“


2. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „17 500 Euro“ durch die Angabe „22 000
Euro“ ersetzt.


Artikel 8


Änderung des Gesetzes über die Statistik im Produzierenden
Gewerbe


Das Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), das zuletzt durch Artikel 271 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:


1. In § 3 Buchstabe B wird die Angabe „18000“ durch die Angabe „12.000“ ersetzt.


2. § 4 wird wie folgt geändert:


a) In Buchstabe A wird die Angabe „20.000“ durch die Angabe „15.000“ersetzt.


b) In Buchstabe C I wird die Angabe „9.000“ durch die Angabe „14.000“ersetzt.
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Artikel 9


Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes


Nach § 5 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I
S. 1014, 1065), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Juli 2015 (BGBl. I
S. 1211) geändert worden ist, wird folgender Absatz 1a eingefügt:


„(1a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht für Arbeitnehmer, die Versicherte einer gesetzli-
chen Krankenkasse sind. Diese sind zum Nachweis ihrer Arbeitsunfähigkeit gegenüber
dem Arbeitgeber verpflichtet, zu den in Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das
Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich
eine ärztliche Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht


1. für Personen, die eine geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten ausüben
(§ 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch), und


2. in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt.“


Artikel 10


Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes


In § 8 Absatz 5 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes vom 21. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018
(BGBl. I S. 2384) geändert worden ist, wird das Wort „schriftlich“ jeweils durch die Wörter
„in Textform“ ersetzt.


Artikel 11


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch


Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversi-
cherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2019
(BGBl. I S. 646) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:


a) Die Angabe zu § 109 wird wie folgt gefasst:


„§ 109 Meldung der Arbeitsunfähigkeits- und Vorerkrankungszeiten an den
Arbeitgeber“.


b) Nach der Angabe zu § 121 wird folgende Angaben angefügt:


„§ 122 Evaluation der Übermittlung der Daten zur Arbeitsunfähigkeit“.


2. § 28a wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Nummer 7 folgende Nummer 7a eingefügt:


„7a. die Krankenkasse, soweit sie nicht zuständige Einzugsstelle ist,“.


b) Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


„3. die Krankenkasse des Beschäftigten, und“.


c) Dem Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:


„Die Einzugsstelle leitet eine Kopie der Meldungen an die Krankenkasse wei-
ter, in der die Beschäftigten Mitglied sind.“


3. § 109 wird wie folgt gefasst:


„§ 109


Meldung der Arbeitsunfähigkeits- und Vorerkrankungszeiten an den Arbeitgeber


(1) Die Krankenkasse hat nach Eingang der Arbeitsunfähigkeitsdaten nach
§ 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches eine Meldung zum Abruf für
den Arbeitgeber zu erstellen, die die folgenden Daten enthält:


1. den Namen des Beschäftigten,


2. den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit,


3. das Datum der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und


4. die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung.


In den Fällen, in denen die Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 295
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches für ein geringfügig beschäftigtes Mit-
glied erhält, hat sie die Daten nach Satz 1 am Tag des Eingangs an die zuständige
Einzugsstelle bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu
übermitteln. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See hat diese Da-
ten zum Abruf für den Arbeitgeber bereitzustellen. Unberührt bleibt die Verpflichtung
des behandelnden Arztes, dem Versicherten eine ärztliche Bescheinigung über das
Bestehen der Arbeitsunfähigkeit nach § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 des Fünften
Buches in Verbindung mit § 5 Absatz 1a Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz auszuhän-
digen.


(2) Stellt die Krankenkasse auf Grundlage der Angaben zur Diagnose in den Ar-
beitsunfähigkeitsdaten nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches
und auf der Grundlage von weiteren ihr vorliegenden Daten fest, dass die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall wegen an-rechenbarer Vorerkrankungszeiten für einen Ar-
beitgeber ausläuft, so übermittelt sie dem betroffenen Arbeitgeber eine Meldung mit
den Angaben über die für ihn relevanten Vorerkrankungszeiten. Satz 1 gilt nicht für
geringfügige Beschäftigte.


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beschäftigte nach § 12.


(4) Das Nähere zu den Datensätzen und zum Verfahren regelt der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen in Grundsätzen. Die Grundsätze bedürfen der Ge-
nehmigung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Ernäh-
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rung und Landwirtschaft; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
ist vor der Genehmigung anzuhören.“


Artikel 12


Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung


In § 1 Satz 1 der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 152), die zuletzt durch Artikel …
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 108“ durch die Angabe „§ 109“
ersetzt.


Artikel 13


Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes


Das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310,
1322), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I
S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Dem § 7a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Der Anbieter kann dem Vertragspartner mit dessen Einverständnis die Informa-
tionen nach den Sätzen 1 und 2 elektronisch bereitstellen.“


2. Dem § 7b Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Der Anbieter kann dem Vertragspartner mit dessen Einverständnis die Informa-
tionen nach den Sätzen 1 und 3 elektronisch bereitstellen.“


Artikel 14


Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch


Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des
Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 9des Gesetzes
vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 646) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Dem § 192 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Die Mitteilungspflicht gilt als erfüllt, wenn eine Anzeige nach den §§ 14, 55c der
Gewerbeordnung binnen einer Woche nach Beginn des Unternehmens gegenüber
der zuständigen Stelle erstattet wurde.“


2. In § 195 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Einstellung der Unternehmen“
die Wörter „und bei Änderung oder Übernahme bestehender Unternehmen, den bis-
her zuständigen Unfallversicherungsträger und die Mitgliedsnum-
mer/Unternehmensnummer“ eingefügt.
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Artikel 15


Inkrafttreten


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.


(2) Artikel 2, 8 und 14 treten am 1. Juli 2020 in Kraft.


(3) Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe c, Nummer 5, Artikel 7, Artikel 9, Artikel 11 sowie
Artikel 12 treten am 1. Januar 2021 in Kraft.
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Begründung


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Mit dem BEG III wird ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das die Wirtschaft,
aber auch Bürger und Verwaltung deutlich von Bürokratie entlastet. Damit setzt die Bun-
desregierung ihre Zusage aus dem Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode um, ein
Bürokratieentlastungsgesetz unter anderem mit den folgenden Schwerpunkten umzuset-
zen:


die Vereinheitlichung von Grenz- und Schwellenwerten in verschiedenen Rechts-
bereichen,


zeitnahe Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden,


die Vermeidung von Doppelmeldungen zur Berufsgenossenschaft,


die Überprüfung von Schwellenwerten vor allem im Steuer- und Sozialrecht.


Zudem leistet BEG III entsprechend dem Koalitionsvertrag einen Beitrag zur Reduzierung
der Statistikpflichten.


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs


Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Maßnahmen, die Unternehmen, Bürgerinnen
und Bürger und Verwaltung von Bürokratie entlasten:


Einführung einer elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung,


Erleichterungen bei Vorhaltung von Datenverarbeitungssytemen für steuerliche
Zwecke,


Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe,


Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze auf 22 000 Euro Vor-
jahresumsatz,


Zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der Umsatz-
steuer-Voranmeldung für Neugründer,


Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze von 62 Euro auf 100 Euro
für Beiträge zu einer Gruppenunfallversicherung,


Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags von 500 Euro auf 600 Euro für betrieb-
liche Gesundheitsförderung,


Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger
Beschäftigung,


Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer,
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Erhöhung der Grenzbeträge für Hilfeleistung durch Lohnsteuervereine,


Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung für Unternehmer, die eine Ge-
werbeanzeige erstattet haben,


Einführung der Textform für die Mitteilung einer Entscheidung des Arbeitgebers
über einen Teilzeitwunsch nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz,


Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters von
Altersvorsorgeverträgen gegenüber dem Steuerpflichtigen,


Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und
tatsächlichen Verhältnisse; Einführung einer elektronischen Übermittlungspflicht.


III. Alternativen


Es sind keine Alternativen ersichtlich, die das mit dem Gesetzentwurf angestrebte Ziel,
insbesondere die mittelständische Wirtschaft von Bürokratie zu entlasten, wirkungsvoller
und mit weniger Aufwand erreichen könnten.


IV. Gesetzgebungskompetenz


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Bundesmeldegesetzes
(Artikel 1) ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 3 des Grundgesetzes (GG).


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen des Insolvenzstatistikge-
setzes und des Gesetzes über die Statistik im Produzierenden Gewerbe ergibt sich aus
Artikel 74 Nummer 11 GG – Recht der Wirtschaft. Eine bundeseinheitliche Regelung ist
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, um die Wirtschaftseinheit zu wahren und um
die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums Deutschland sicherzustellen.


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes und des Umsatzsteuergesetzes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative
GG, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht.


Für die Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG.


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Steuerberatungsgeset-
zes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Rechtsberatung).


Im Fall der Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes folgt die Ge-
setzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 in Verbindung mit Artikel 72
Absatz 2 GG sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht). Eine bundeseinheitli-
che Regelung ist im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, um einheitliche Rahmenbe-
dingungen für die geförderten Altersvorsorgeprodukte sicherzustellen, um die Wirt-
schaftseinheit zu wahren und um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Wirtschafts-
raums Deutschland sicherzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Altersvorsor-
geverträge-Zertifizierungsgesetz bereits bundesrechtlich geregelt ist.


Der Bund hat für die im Bereich der Sozialversicherung vorgesehenen Maßnahmen ein-
schließlich der entsprechenden Begleitregelungen in den Folgeartikeln (aktuell Artikel 9 –
12 und Artikel 14) die Gesetzgebungszuständigkeit nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12
GG, der dem Bund insoweit konkurrierende Kompetenz zur Gesetzgebung zuweist.
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar.


VI. Gesetzesfolgen


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


Die Regelungen bewirken sowohl Einsparungen bei Arbeitgebern, Bürgerinnen und Bür-
gern sowie der Verwaltung bei Bürokratiekosten, aber auch Verwaltungsvereinfachungen.


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bunderegierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Er dient dem
Schutz des Aufkommens der Sozialversicherung und damit dem Schutz der Solidarge-
meinschaft der Versicherten (Nachhaltigkeitsindikator 5).


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


lfd
.
Nr
.


Maßnahme


Steuer-
art /


Gebiets-
körper-
schaft


Volle
Jahres-
wirkung¹


Kassenjahr


2020 2021 2022 2023 2024


1 § 18 Absatz 2 Satz 5 und 6 und Absatz 2a
UStG


Insg. - - - 20 - 160 . .


Zeitlich befristete Abschaffung der Ver-
pflichtung zur monatlichen Abgabe der USt-
Voranmeldung für Neugründer


USt - - - 20 - 160 . .


Bund - - - 11 - 84 . .


USt - - - 11 - 84 . .


Länder - - - 9 - 73 . .


USt - - - 9 - 73 . .


Gem. - - . - 3 . .


USt - - . - 3 . .


2 § 19 UStG Insg. - 75 - - 65 - 75 - 75 - 75
Anhebung der Kleinunternehmergrenze auf
22.000 Vorjahresumsatz ab 1.1.2021


USt - 75 - - 65 - 75 - 75 - 75


Bund - 40 - - 34 - 40 - 40 - 40


USt - 40 - - 34 - 40 - 40 - 40


Länder - 33 - - 30 - 33 - 33 - 33


USt - 33 - - 30 - 33 - 33 - 33


Gem. - 2 - - 1 - 2 - 2 - 2


USt - 2 - - 1 - 2 - 2 - 2


3 § 3 Nr. 34 EStG Insg. - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25
Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags
für Maßnahmen der Arbeitgeber zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und Präventi-
on von 500 auf 600 ab 1.1.2020


LSt - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25


SolZ . . . . . .


Bund - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11


LSt - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11


SolZ . . . . . .


Länder - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10


LSt - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10


Gem. - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4


LSt - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4







- 21 -


4 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 100 - 25 - 110 - 260 - 100 - 100


LSt - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25


SolZ . . . . . .


USt - 75 - - 85 - 235 - 75 - 75


Bund - 51 - 11 - 56 - 135 - 51 - 51


LSt - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11


SolZ . . . . . .


USt - 40 - - 45 - 124 - 40 - 40


Länder - 43 - 10 - 49 - 116 - 43 - 43


LSt - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10


USt - 33 - - 39 - 106 - 33 - 33


Gem. - 6 - 4 - 5 - 9 - 6 - 6


LSt - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4


USt - 2 - - 1 - 5 - 2 - 2


Anmerkungen: 1)Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


Die Anhebung des Freibetrages nach § 3 Nr. 34 EStG führt in der Sozialversicherung ins-
gesamt zu geschätzten Beitragsverlusten von rd. 39 Mio. Euro pro Jahr.


Soweit sich durch die Umsetzung der Maßnahmen für den Bundeshaushalt Mehrausga-
ben oder ein Mehrbedarf an Planstellen oder stellen ergeben, sind diese finanziell und
stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan auszugleichen.


4. Erfüllungsaufwand


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Viel-
mehr werden sie um insgesamt rund 78,2 Mio. Euro pro Jahr entlastet. Zusätzlich redu-
ziert sich der zeitliche Aufwand für Bürgerinnen und Bürger um insgesamt 19 250 000
Stunden pro Jahr.


Dazu im Einzelnen:


Änderung des Bundesmeldegesetzes


Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich durch die Möglichkeit, der Meldepflicht in Be-
herbergungsstätten elektronisch nachzukommen, eine zeitliche Ersparnis in Höhe von 1,2
Millionen Stunden jährlich. Insgesamt ist für die Digitalisierung der Meldescheine in Be-
herbergungsstätten von knapp 51 Millionen elektronischen Hotelmeldescheinen auszuge-
hen.


Änderung des Steuerberatungsgesetzes


Die Änderungen haben Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungsaufwand; er reduziert
sich für Bürgerinnen und Bürger um 1,2 Mio. Euro. Durch die Erhöhung der Grenzbeträge
auf 15 000 Euro (bzw. 30 000 Euro im Fall der Zusammenveranlagung) in § 4 Nummer 11
Buchstabe c StBerG sowie die Ergänzung des § 3 Nummer 26b EStG in § 4 Nummer 11
Buchstabe b StBerG können mehr Bürgerinnen und Bürger die Hilfeleistung in Steuersa-
chen durch Lohnsteuerhilfevereine in Anspruch nehmen. Durch die Erweiterung des § 4
Nummer 11 Buchstabe b) StBerG um die Tätigkeit von ehrenamtlichen Betreuern werden
rund 1 250 Menschen zukünftig die Hilfe eines Lohnsteuerhilfevereins und nicht mehr
eines Steuerberaters in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden aufgrund der Anhe-
bung der Grenzen in § 4 Nummer 11 Buchstabe c StBerG rund 5 550 Steuerpflichtige
oder Ehepaare zusätzlich einen Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen können.


Änderung des Einkommensteuergesetzes
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Lohnsteuerpauschalierung bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern: Der Arbeit-
nehmer erspart sich die Erstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung, um zu
viel behaltene Lohnsteuer erstattet zu bekommen.


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch


Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung: Die Arbeitnehmer werden von der Übermitt-
lung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Arbeitgeber entlastet. Dies bedeutet
eine Verringerung des Erfüllungsaufwandes von circa 15 Minuten sowie von circa 1 Euro
an Sachkosten pro Fall. In 2017 sind laut GKV-Spitzenverband rund 77 Mio. Bescheini-
gungen ausgestellt worden. Somit summiert sich die Zeitersparnis auf 19 250 000 Stun-
den, die finanzielle Entlastung auf 77 Mio. Euro.


Zusätzlich werden in der Praxis aktuell auftretende Streitigkeiten über die rechtzeitige
Vorlage der Bescheinigungen künftig vermieden. Die genaue Fallzahl solcher Streitigkei-
ten ist nicht bekannt. Zeitlich kann sich dies von einer halben Stunde für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber bis hin zum Aufwand einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung aus-
dehnen.


Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes


Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters gegenüber
dem Steuerpflichtigen: Für Bürgerinnen und Bürger entsteht nur einmaliger Aufwand
durch Erklärung des Einverständnisses zur elektronischen Bereitstellung durch den An-
bieter.


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Der Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Vielmehr wird die
Wirtschaft um insgesamt rund 1 168 Mio. Euro pro Jahr entlastet.


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der One-in-One-out–Regel. Da es sich dabei ausschließlich um Entlastungen han-
delt, steht die Summe den jeweils zuständigen Bundesministerien zur Kompensation zur
Verfügung.


Dazu im Einzelnen:


Änderung des Bundesmeldegesetzes


Durch die Möglichkeit, die besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten zukünftig
elektronisch erfüllen zu können, wird das Hotelgewerbe im Saldo um jährlich 52 Millionen
Euro entlastet. Insgesamt ist für die Digitalisierung der Meldescheine in Beherbergungs-
stätten von knapp 51 Millionen elektronischen Hotelmeldescheinen der insgesamt 129
Millionen Meldescheine auszugehen, was einer Entlastung von 52,4 Millionen Euro ent-
spricht. Gegenüber der bisher gültigen Rechtslage ist bei einer Verwendung vorgedruck-
ter Meldescheine von einer zeitlichen Entlastung pro Fall von 3,17 Minuten bzw. Vor-Ort-
Auslesen des Ausweisdokuments von 1 Minute auszugehen. Im Vergleich zum Einsatz
eines Blanko-Meldescheins reduziert sich der Zeitaufwand um 4 Minuten bzw. 1,83 Minu-
ten. Laufende Sachkosten entstehen den Beherbergungsbetrieben durch den Melde-
schein nicht. Nur in Fällen, in denen Auslesegeräte neu beschafft werden müssen, ent-
stehen der Wirtschaft zusätzliche Aufwände.


Für die Schaffung der Infrastruktur mit Kartenlesegeräten und die Beantragung einer Be-
rechtigung als Diensteanbieter gemäß §§ 21 und 21a PAuswG entstehen Umstellungsko-
sten in Höhe von ca. 6, 4 Millionen Euro. Für die Verlängerung der Berechtigung entsteht
jährlicher Erfüllungsaufwand von 456000 Euro.
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Änderung des Insolvenzstatistikgesetzes


Bei der jährlichen Insolvenzstatistik werden die Vollzähligkeitsprüfungen (VZP) geändert
(ohne die Vollzähligkeitsprüfung als solche in Frage zu stellen), Insolvenzverwalter,
Sachwalter und Treuhänder (IST) künftig zu elektronischen Datenlieferungen verpflichtet,
di Firsten für die Datenlieferungen von Ist verkürzt und Insolvenzbekanntmachungen ge-
nutzt. Das geschätzte Entlastungspotenzial für Unternehmen liegt bei ca. 340 000 Euro.


Änderung der Abgabenordnung, Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung


Beschränkung der Vorhalteform: Die Entlastungswirkung für die Wirtschaft beträgt 532
Mio. Euro (siehe Tabelle für den genauen Rechenweg). Die Entlastung beruht auf einer
Beschränkung der Vorhalteform nach fünf Jahren. Im Falle eines Systemwechsels oder
der Auslagerung von aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten aus dem Pro-
duktivsystem ist es zukünftig ausreichend, wenn nach Ablauf des fünften Kalenderjahres,
das auf die Umstellung folgt, diese Daten ausschließlich auf einem maschinell lesbaren
und auswertbaren Datenträger vorgehalten werden.


Unterneh-
menskate-
gorie


Erfül-
lungs-
aufwand
pro Fall
im Jahr


Gesamt-
anzahl
Unter-
nehmen


Anteil
von
Unter-
nehmen
mit


minde-
stens
einem
vorge-
halte-
nem
System


Anzahl
von
Unter-
nehmen
mit


minde-
stens
einem
vorge-
halte-
nem
System
bei 10
Jahren


Erfüllungsauf-
wand bei 10
Jahren Vorhal-
tungspflicht im


Jahr


Anzahl
von Un-
terneh-
men mit
minde-
stens
einem


vorgehal-
tenem
System
bei 5
Jahren


Erfüllungs-
aufwand bei 5
Jahren Vor-
haltungs-
pflicht im
Jahr


Unterneh-
men mit
Umsatz
unter 1 Mill.
Euro


50 3 086 812 5% 154 341 7 717 030 77 170 3 858 515


Unterneh-
men mit
Umsatz
unter 10
Mill. Euro


6 000 336 369 15% 50 455 302 732 100 25 228 151 366 050


Unterneh-
men mit
Umsatz
unter 50
Mill. Euro


18 750 44 796 33% 14 783 277 175 250 7 391 138 587 625


Unterneh-
men mit
Umsatz
über 50 Mill.
Euro


50 000 13 382 50% 6 691 334 550 000 3 346 167 275 000


Konzerne 300 000 501 95% 476 142 785 000 238 71 400 000


Erfüllungs-
aufwand
Gesamt


1 064 959 380 532 487 190


Im Rahmen einer immer schneller voranschreitenden Entwicklung in der Technologie und
damit einhergehenden neuen Produktivsystemen, die der Datenverarbeitung dienen, soll
der Wechsel und damit die Nutzung neuer Systeme durch die vorgesehene Regelung
vereinfacht werden. Dies wird dadurch ermöglicht, dass nach einem Wechsel des Daten-
verarbeitungssystems oder der Auslagerung der aufzeichnungs- und aufbewahrungs-
pflichtigen Daten aus dem Produktivsystem nach Ablauf von fünf Jahren die Daten nur
noch auf einem maschinell lesbaren und auswertbaren Datenträger vorgehalten werden
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müssen. Bislang müssen beim Wechsel des Datenverarbeitungssystems Altsysteme, die
im Unternehmen nicht mehr eingesetzt werden, mit Updates usw. weiterhin auf dem aktu-
ellsten Stand vorgehalten und gepflegt werden, damit die Finanzverwaltung auf die mit
ihnen erzeugten und gespeicherten aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten
im Rahmen einer Außenprüfung einen unmittelbaren oder mittelbaren Datenzugriff hat.
Dies verursacht erhebliche Kosten bei den Unternehmen die zukünftig entfallen, da diese
Erhaltungsmaßnahmen (Vorhalten und Pflege der Altsysteme, Updates, Personaleinsatz)
entfallen.


Auch bei der Auslagerung der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten aus
dem Produktivsystem gilt, dass nach Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf die Aus-
lagerung folgt, diese Daten ausschließlich auf einem maschinell lesbaren und auswertba-
ren Datenträger vorgehalten werden müssen. Die Entscheidung über eine Auslagerung
der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten aus dem Produktivsystem liegt
beim Unternehmen.


Neben der Vereinfachung für die Wirtschaft wird auch dem Überwachungsinteresse des
Staates Rechnung getragen, da die Datenträger maschinell lesbar und auswertbar sein
müssen.


Für die Berechnung der Einsparung wird der Erfüllungsaufwand zum einen für eine Da-
tenauslagerung nach 10 Jahren (Status Quo) sowie für eine Auslagerung nach 5 Jahren
berechnet. Die Kosten der Aufbewahrung belaufen sich in beiden Berechnungen für den
Einzelfall pro Jahr auf denselben Wert, da sich nur der Zeitraum und nicht die einzelnen
Arbeitsschritte ändern. Es ist wahrscheinlich, dass die Kosten im Einzelfall über den Zeit-
raum nicht in jedem Jahr im Unternehmen gleich hoch sind. Da die Veränderung der Ko-
sten über die Jahre aber nicht valide bei den Befragten erhoben werden konnte, wird im
Weiteren ein konstanter Wert angenommen.


Der Unterschied zwischen beiden Berechnungen besteht somit in der Fallzahl. Die Fall-
zahl nach der gesetzlichen Änderung ist um die Zahl der länger als 5 Jahre vorgehaltenen
Systeme reduziert. Das Statistische Bundesamt nimmt in diesem Fall an, dass sich diese
Fallzahl somit um 50% reduziert.


Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erheblichen
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse durch vorgeschriebenes Formular; Einführung
einer elektronischen Übermittlungspflicht: Unter der Annahme, dass bislang in jedem
zweiten Fall der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung postalisch eingereicht wurde
(Fallzahl: 338 500), reduziert sich der Sachaufwand bei jeweils 2 Euro Druck- und Porto-
pauschale um rund 677 000 Euro jährlich. Es handelt sich dabei um Bürokratiekosen aus
Informationspflichten.


Änderung des Steuerberatungsgesetzes


Die Änderungen haben Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungsaufwand; er reduziert
sich für die Wirtschaft um 3 000 Euro pro Jahr, hierbei handelt es sich um Bürokratieko-
sten aus Informationspflichten. Die Maßnahmen der §§ 23 und 31 StBerG enthalten Er-
leichterungen für die Sitzverlegung einer Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins.
Anstelle von bisher zwei Mitteilungen muss zukünftig nur noch eine Mitteilung durch die
Beratungsstelle erfolgen. Dadurch werden jährlich rund 450 Lohnsteuerhilfevereine von
Bürokratie entlastet.


Bisher wurde bei einer Verlegung der Beratungsstelle diese unter der bisherigen Anschrift
gelöscht und als Neueröffnung unter der neuen Anschrift wieder eingetragen. Dadurch
waren aufgrund eines reinen Umzugs einer Beratungsstelle zwei Eintragungen im Ver-
zeichnis der Lohnsteuerhilfevereine notwendig. Zukünftig muss nur noch der Anschriften-
wechsel in das Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine eingetragen werden.







- 25 -


Änderung des Einkommensteuergesetzes


Anhebung der Pauschalierungsgrenze bei Beiträgen zu einer Gruppenunfallversicherung:
Die vereinfachende Pauschalierungsmöglichkeit wird nun auch bei höheren Versiche-
rungsprämien ermöglicht. Eine Änderung des Erfüllungsaufwands bei Anhebung des
Grenzbetrags kann nicht quantifiziert werden.


Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer: Der Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft aus Bürokratiekosten aus Informationspflichten mindert sich
in Höhe von knapp 10 000 Euro.


Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung: Für die Wirtschaft ist der Erfül-
lungsaufwand nicht bezifferbar. Dennoch kann die vereinfachende Pauschalisierung bei
kurzfristiger Beschäftigung (z.B. landwirtschaftliche Aushilfskräfte aus dem Ausland) nun
in einer größeren Anzahl von Fällen angewendet werden.


Betriebliche Gesundheitsförderung: Die Regelung hat keine Auswirkungen auf den Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft. Dennoch wird für die Wirtschaft der finanzielle Spielraum
für betriebliche Gesundheitsförderung mit der Anhebung des Freibetrags erweitert.


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Anhebung der Kleinunternehmergrenze auf 22 000 Euro Vorjahresumsatz: Es handelt
sich um ein Wahlrecht; von der Anhebung der Grenze sind 68 400 Steuerpflichtige erst-
malig betroffen. Dadurch entfallen der Ausweis von Umsatzsteuer in der Rechnung und
die in der Regel quartalsweise vorzunehmende Umsatzsteuer-Voranmeldung, wodurch
mehr Kleinunternehmer von Bürokratie entlastet werden. Der im Rahmen der Bürokratie-
kostenmessung ermittelte Erfüllungsaufwand für Quartalszahler in Höhe von 138 Euro
setzt sich zusammen aus Zeitaufwand: 60 Minuten; Lohnsatz: 34,50 Euro; Häufigkeit pro
Jahr: 4. Insgesamt ergibt sich somit eine Reduzierung des Erfüllungsaufwandes aus Bü-
rokratiekosten aus Informationspflichten in Höhe von 9,5 Mio. Euro.


Zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der USt-
Voranmeldung für Neugründer: Hieraus ergibt sich eine Reduzierung des Erfüllungsauf-
wandes um jährlich 4,9 Mio. Euro für sechs Jahre. Hierbei werden jährlich eine Fallzahl
von 741 600 eingesparten USt-Voranmeldungen und eine Höhe der Kosten je USt- Vor-
anmeldung von 6,64 Euro zu Grunde gelegt.


Insgesamt wird die Wirtschaft durch die steuerlichen Regelungen um 15,1 Millionen Euro
Bürokratiekosten aus Informationspflichten entlastet.


Änderung des Gesetzes über die Statistik im Produzierenden Gewerbe


In der Statistik über den Material- und Wareneingang liegt die Abschneidegrenze derzeit
bei Unternehmen mit mindestens 20 tätigen Personen. Zukünftig sollen nur noch Unter-
nehmen mit mindestens 50 tätigen Personen auskunftspflichtig sein. Die Ergebnisse für
Unternehmen mit 20 bis 49 tätigen Personen werden geschätzt. Dadurch sinkt die Zahl
der zu befragenden Unternehmen von 18 000 auf ca. 12 000. Die Unternehmen mit 20 bis
49 tätigen Personen werden zu der vierjährlichen Erhebung nicht mehr befragt. Insbeson-
dere kleine Unternehmen werden von der Aufzeichnungspflicht der Wareneingänge nach
Warenarten entbunden. Damit reduziert sich die Anzahl der befragten Unternehmen um
ca. 5 500 Unternehmen. Das geschätzte Entlastungspotenzial liegt bei ca. 162 000 Euro
jährlich.


Die Anzahl der maximal zu befragenden Unternehmen bei der Erhebung „Monatsbericht
im Bauhauptgewerbe“ soll zur „Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträ-
gern“ verschoben werden. Die Höchstzahl zu befragender Betriebe im „Monatsbericht
Bauhauptgewerbe“ wird von aktuell 20 000 auf 15 000 Betriebe reduziert. Gleichzeitig
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wird die Anzahl zu befragender Betriebe in der „Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe
und bei Bauträgern“ von derzeit 9 000 auf 14 000 Betriebe erhöht. Die Umsetzung bedeu-
tet eine Reduzierung der Anzahl zu befragender Betriebe um knapp 15% (maximal
236 000 Betriebe). Dies geht auch mit einer Reduzierung des Befragungsaufwandes ins-
gesamt einher, da im Monatsbericht Angaben zu 30 Merkmalen, in der Vierteljahreserhe-
bung lediglich Angaben zu acht Merkmalen erfragt werden. Das geschätzte Entlastungs-
potenzial liegt bei ca. 531 000 Euro jährlich.


Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes


Einführung der Textform für die Mitteilung einer Entscheidung des Arbeitgebers über ei-
nen Teilzeitwunsch nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz: Stellt die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer einen Antrag auf Teilzeit beim Arbeitgeber, hat dieser für die Er-
stellung der Mitteilung seiner Entscheidung die Textform (und nicht mehr die Schriftform)
einzuhalten. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz sieht einen Anspruch der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer auf Teilzeitarbeit erst gegenüber Arbeitgebern vor, die in der
Regel mehr als 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen.


Für die Wirtschaft entstehen kein einmaliger Erfüllungsaufwand und eine jährliche Einspa-
rung von rund 94 000 Euro. Dem liegen nachfolgende Schätzungen und Annahmen zu
Grunde:


Zur Schätzung, für wie viele Beschäftigte künftig jährlich ein Schreiben erstellt werden
muss, wird auf den Mikrozensus 2017 zurückgegriffen. Hiernach haben gesamtwirtschaft-
lich (Wirtschaft und Verwaltung) geschätzte 947 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten aktuell einen Wunsch nach Teilzeit bei
gleichzeitiger Einkommensverringerung. Es liegen keine Informationen vor, wann und ob
diese Personen einen Antrag stellen werden. Es wird angenommen, dass jährlich zehn
Prozent der interessierten Beschäftigten eine Teilzeit beantragen würden. Auf Basis der
Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt für Arbeit wird somit geschätzt, dass jährlich rund
87 540 Personen in der Wirtschaft einen Antrag stellen werden.


Es wird angenommen, dass die Nutzung der Textform als Ersatz für die Schriftform eine
Einsparzeit von zwei Minuten ergibt.


Es wird angenommen, dass in der Wirtschaft eine Person mit mittlerer Qualifikation einen
Text erstellt. Der durchschnittliche Stundenlohnsatz laut Lohnkostentabelle Wirtschaft des
Statistischen Bundesamtes liegt bei 32,20 Euro.


Unter diesen Annahmen ergibt sich eine jährliche Einsparung für die Wirtschaft von rund
94 000 Euro.


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch


Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung: Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwandes wur-
den sowohl seitens des Statistischen Bundesamtes wie auch des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales Unternehmen der einzelnen Größenklassen wie auch Verbände und
Dienstleister, die in der Entgeltabrechnung tätig sind, zum heutigen Aufwand befragt. Be-
sonders betrachtet wurden neben den reinen Prozessschritten wie Annahme, Verarbei-
tung und Archivierung der Bescheinigung durch eine Stelle im Unternehmen die internen
Zuleitungen an die zuständigen Stellen gerade in größeren Unternehmen oder bei Nut-
zung eines Dienstleisters betrachtet. Die statistisch bekannte Verteilung nach Größen-
klassen wurde auf die jährlich anfallende Gesamtzahl an AU-Meldungen angewendet.
Daraus ergeben sich für die einzelnen Größenklassen unterschiedlich Prozesszeiten wie
auch Kosten, die aus der anliegenden Tabelle erkennbar werden.







- 27 -


Unternehmensklasse Minuten Anzahl Fälle in
Mio.


Erfüllungsaufwand
in Mio. Euro


Große Unternehmen 18 31,5 326,0


Mittlere Unterneh-
men


12 14 96,6


Kleine Unternehmen 9 24,5 126,8


Wirtschaft gesamt 70 549,4


Durch die vollelektronische Verarbeitung und Weiterleitung in den Unternehmen kann
dieser Aufwand von rd. 549,4 Mio. Euro pro Jahr entfallen. Die dazu notwendigen organi-
satorischen Schritte können in den Unternehmen in den Jahren bis zum Inkrafttreten um-
gesetzt werden.


Weitere Einsparungen werden durch die Vermeidung unnötiger Abrufe von Vorerkran-
kungszeiten erzielt. Die durchschnittlichen Kosten für eine Meldung vom Arbeitgeber lie-
gen bei 7,50 Euro pro Fall. Der GKV-Spitzenverbandgeht davon aus, dass von den bis-
lang rund 5 Mio. Abrufen circa 50% = 2,5 Mio. Fälle umsonst erfolgen. Das bedeutet eine
weitere Entlastung der Arbeitgeber von 18,75 Mio. Euro jährlich. Dabei nicht berücksich-
tigt sind die Kosten, die durch Nachbearbeitung und Rückfragen bei Arbeitgebern und
Sozialversicherung bei der Aufklärung dieser Meldungen folgen, wenn die Daten bei den
Arbeitgebern von denen im Bestand der Krankenkassen abweichen.


Insgesamt handelt es sich um eine Entlastung von Bürokratiekosten in Höhe von 568,15
Millionen Euro im Jahr.


Übermittlung einer Kopie der Meldungen für geringfügig Beschäftigte an die Krankenkas-
sen: Die Arbeitgeber müssen zukünftig wie bei allen anderen Beschäftigten die Kranken-
kasse des geringfügig Beschäftigten erfassen. Dies geschieht ohne zusätzlichen Aufwand
bei der Erhebung der Stammdaten. Dies ist notwendig, um die Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen, die an die Krankenkassen gesendet werden, den geringfügig Beschäftig-
ten im Meldeverfahren zuordnen zu können.


Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes


Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters gegenüber
dem Steuerpflichtigen: Die bestehende Vorgabe wird durch die Möglichkeit der elektroni-
schen Bereitstellung vereinfacht; es entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Form von
Programmierungsaufwand. Die laufenden Kosten für Ausdrucke und Frankierung reduzie-
ren sich.


Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch


Wegfall Anmeldepflicht zur Unfallversicherung bei Gewerbeanzeige des Unternehmers:
Eine gesonderte Anmeldung der Unternehmer zur Unfallversicherung ist künftig entbehr-
lich, sofern eine Gewerbeanzeige erfolgt. Neugründungen von Unternehmen werden hier-
durch von zusätzlichen Meldepflichten entlastet. Bei rund 677 000 Gewerbeanmeldungen
jährlich bedeutet dies unter Zugrundelegung des Statistischen Bundesamtes (durch-
schnittlicher Stundenlohn von 31,08 Euro, Bearbeitungszeit von 9 Minuten je Fall, 1 Euro
Sachkosten pro Fall) eine Entlastung für die Wirtschaft von rund 4 Mio. Euro pro Jahr.
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4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Verwaltung entstehen Mehrkosten in Höhe von etwa 146 Mio. Euro pro Jahr (davon
135 Mio. Euro auf Bundesebene und 11 Mio. Euro bei Ländern und Kommunen), insbe-
sondere aufgrund der Belastung der Krankenkassen durch die Verarbeitung und Weiter-
leitung der elektronischen Meldungen mit den Arbeitsunfähigkeitsdaten. Ferner fällt ein-
maliger Umstellungsaufwand i. H. v. etwa 8,6 Mio. Euro an (davon 7,3 Mio. Euro auf Bun-
desebene und 1,3 Mio. Euro auf Landesebene), insbesondere durch die Umsetzung der
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung.


Im Einzelnen:


Änderung des Bundesmeldegesetzes


Um der Möglichkeit des neuen § 29 Absatz 6 BMG nachkommen zu können und die Per-
sonalausweisdaten der Gäste elektronisch zu speichern, sind den Beherbergungsstätten
Berechtigungen als Diensteanbieter gemäß §§ 21 und 21a PAuswG zu erteilen. Hieraus
resultieren verwaltungsseitig auf Bundesebene Umstellungskosten von 250 000 Euro und
laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 98 000 Euro.


Änderung der Abgabenordnung


Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erheblichen
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse durch vorgeschriebenes Formular; Einführung
einer elektronischen Übermittlungspflicht: Die gesetzlichen Regelungen in § 138 AO sol-
len an die tatsächliche Verwaltungspraxis angepasst werden. Die Finanzverwaltung ver-
wendet bereits seit einigen Jahren das bundeseinheitlich abgestimmte Formular „Frage-
bogen zur steuerlichen Erfassung“. Bei der Anzeige seiner Betriebseröffnung oder der
Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit wird der Steuerpflichtige vom Finanzamt im Regelfall
dazu aufgefordert, durch Verwendung dieses Formulars weitere Auskünfte über die für die
Besteuerung erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse zu erteilen. Für ver-
schiedene Rechtsformen wird der Vordruck bereits in ELSTER zur Verfügung gestellt.
Erfahrungen aus der Praxis haben jedoch gezeigt, dass die Formulare von den Steuer-
pflichtigen weiterhin überwiegend in Papierform ausgefüllt werden und daher nicht ma-
schinell verarbeitet werden können. Mit der Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung
zur Übermittlung der vorgenannten Auskünfte in einem vorgeschriebenen Format soll das
Verfahren zur Anmeldung für alle Beteiligten beschleunigt und vereinfacht werden.


Durch diese Neuregelung entfällt die Pflicht der Finanzämter zur Aufforderung eines Fra-
gebogens zur steuerlichen Erfassung und die Steuerpflichtigen werden zur elektronischen
Abgabe dieses Fragebogens verpflichtet. Die Fallzahl beträgt laut Hochrechnungen
712 500. Pro Fragebogen zur steuerlichen Erfassung wurde als Zeitwert 6 Minuten ange-
setzt und der Personalkostensatz beträgt 47,69 Euro pro Stunde. Bei einem Zuschlags-
satz von 16,50 Prozent für die sonstigen Unterstützungsprozesse ist dadurch mit einer
Minderung des Erfüllungsaufwands für die Steuerverwaltungen der Länder von rund 4
Mio. Euro jährlich zu rechnen.


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


In Folge des zeitlich befristeten Fortfalls der Abgabe von monatlichen Voranmeldungen
bei Neugründungen im laufenden und folgenden Kalenderjahr für sechs Jahre ist mit einer
Entlastung der Steuerverwaltungen der Länder von jährlich 910 000 Euro zu rechnen.
Hierbei wurden als Fallzahl 61 800 Neugründungen und als Zeit zur Durchführung des
Vorgangs 1 Minute und 18 Sekunden zu Grunde gelegt. Zudem entsteht ein einmaliger
automationstechnischer Umstellungsaufwand, welcher nicht quantifizierbar ist.
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Änderung des Steuerberatergesetzes


Die Änderungen reduzieren geringfügig den jährlichen Erfüllungsaufwand. Die Maßnah-
men der §§ 23 und 31 StBerG enthalten Erleichterungen für die Eintragung einer Sitzver-
lagerung einer Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Anstelle von bisher zwei
Eintragungen muss zukünftig nur noch eine Eintragung erfolgen.


Bisher wurde bei einer Verlegung der Beratungsstelle diese unter der bisherigen Anschrift
gelöscht und als Neueröffnung unter der neuen Anschrift wieder eingetragen. Dadurch
waren aufgrund eines reinen Umzugs einer Beratungsstelle zwei Eintragungen im Ver-
zeichnis der Lohnsteuerhilfevereine notwendig. Zukünftig muss nur noch der Anschriften-
wechsel in das Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine eingetragen werden.


Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes


Einführung der Textform für die Mitteilung einer Entscheidung des Arbeitgebers über ei-
nen Teilzeitwunsch nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz: Stellt die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer einen Antrag auf Teilzeit beim Arbeitgeber, hat dieser für die Er-
stellung der Mitteilung seiner Entscheidung die Textform (und nicht mehr die Schriftform)
einzuhalten.


Für die Verwaltung entstehen kein einmaliger Erfüllungsaufwand und eine jährliche Ein-
sparung von rund 10 000 Euro (Bund: rund 600 Euro, Land: rund 4 200 Euro, Kommune:
rund 5 200 Euro). Dem liegen nachfolgende Schätzungen und Annahmen zu Grunde:


Zur Schätzung, für wie viele Beschäftigte künftig jährlich ein Schreiben erstellt werden
muss, wird auf den Mikrozensus 2017 zurückgegriffen (s.o. Erfüllungsaufwand für die
Wirtschaft). Auf Basis der Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt für Arbeit sowie der
Personalstatistik des Öffentlichen Dienstes wird somit geschätzt, dass jährlich rund 7 160
Personen (Bund: 410, Länder: 3 110, Kommunen: 3 640 Personen) in der Verwaltung
einen Antrag stellen werden.


Es wird angenommen, dass die Nutzung der Textform als Ersatz für die Schriftform eine
Einsparzeit von zwei Minuten ergibt.


Im Bereich der Verwaltung wird angenommen, dass eine Person des gehobenen Dienstes
einen Text erstellt. Laut Lohnkostentabelle Verwaltung des Statistischen Bundesamtes
liegt der durchschnittliche Stundenlohnsatz im Bund bei 43,40 Euro, in den Ländern bei
40,80 Euro und in den Kommunen bei 42,30 Euro.


Unter diesen Annahmen ergibt sich eine jährliche Einsparung für die Verwaltung von rund
10 000 Euro.


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch


Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (AU): Durch die Einführung der elektronischen
AU-Meldung kommt es zu einer Entlastung der Arbeitgeber der öffentlichen Verwaltung
von insgesamt rund 81,16 Mio. Euro. Zu Grunde liegen 7 Mio. Fälle mit einer Bearbei-
tungszeit von 18 Minuten. Davon entfallen rund 4,6 Mio. Euro auf den Bund (rund 400 000
Fälle/ Std. Lohn 38,80 Euro) und 76,5 Mio. Euro auf die Länder und Kommunen (Länder
rund 3,04 Mio. Fälle / Std .Lohn 40,30 Euro; Kommunen rund 3,56 Mio. Fälle / Std. Lohn
37,30 Euro).


Für die Einführung der Übermittlung der Meldungen von der Minijobzentrale an die Kran-
kenkassen entstehen für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Mi-
nijob-Zentrale) einmalig ein Programmieraufwand von rund einer Million, für die fünf Kran-
kenkassensysteme geschätzt jeweils eine Million Euro. Die Übermittlung der rund 15,5
Mio. Meldungen (An-, Ab-, Jahres und Unterbrechungsmeldungen) erfolgt vollautomatisch
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als Kopie der eingehenden geprüften Meldungen. Der laufende Betrieb bei der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wird von dieser mit rund einer Million Euro
jährlich geschätzt. Der Aufwand für die Annahme und Verwaltung bei den Krankenkassen
liegt bei circa einer Minute pro Meldung, das sind insgesamt rund 0,52 Euro pro Fall /
Stundenlohn 31,00 Euro = rund 8,1 Mio. Euro pro Jahr.


Eine laufende Belastung der Krankenkassen ist durch die Verarbeitung und Weiterleitung
der Meldungen mit den Arbeitsunfähigkeitsdaten, deren Kontrolle und gegebenenfalls
Aufklärung in Fehlerfällen zu erwarten. Hier werden 3 Euro als durchschnittliche Kosten
pro Meldung seitens des GKV-Spitzenverbandes angesetzt (Lohn- und Sachkosten für die
Laufzeiten und Speicher kumuliert). Eine genaue Differenzierung der Kosten ist nicht
möglich gewesen. Auf Grundlage dieser Angabe ergibt sich eine Mehrbelastung pro Jahr
von rund 231 Mio. Euro.


Die Krankenkassen werden andererseits auch entlastet. Durch die Anpassung der Be-
standsdaten mit den Arbeitgebern erfolgen keine unnötigen Abfragen über Vorerkran-
kungszeiten. Daher erfolgt auch hier eine Einsparung in ungefähr gleicher Höhe wie bei
den Arbeitgebern, das heißt der Aufwand für rund 2,5 Mio. Meldungen, die nicht mehr
anfallen. Pro Meldung wird mit rund 7 Minuten Aufwand bei einem Stundenlohn von 31,00
Euro = rund 3,6 Euro Fallkosten gerechnet. Das heißt eine Gesamtentlastung von rund 9
Mio. Euro im Jahr.


Die Be-und Entlastungen innerhalb der Krankenkassen verteilen sich wie folgt:


Maßnahmen Bund in Mio. Euro Länder in Mio. Euro


Meldung geringfügig Be-
schäftigte


+ 4,84 + 3,224


Weiterleitung AU Beschei-
nigung


+ 138,6 + 92,4


Abgleich Vorerkrankungs-
zeiten


- 5,4 - 3,6


Außerdem erfolgen die Mitteilungen beziehungsweise Abfragen in Bezug auf die Höhe
und Dauer einer Krankengeldzahlung nun termingerecht. Die Anpassungskosten werden
nach bisherigen Erfahrungswerten mit maximal einer Million pro Softwareanbieter, das
heißt rund 5 Mio. Euro geschätzt. Diese Kosten verteilen sich zu 3 Mio. Euro auf den
Bund und 2 Mio. Euro auf die Länder.


5. Weitere Kosten


Unmittelbar durch dieses Gesetz werden die Kosten für Unternehmen und Verbraucher
nicht berührt. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind daher nicht zu erwarten.


6. Weitere Gesetzesfolgen


Der Gesetzentwurf enthält keine gleichstellungsrelevanten Bestimmungen und Aspekte.
Spezifische Auswirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern sind nicht zu
erwarten, da das Gesetz ausschließlich sachbezogene Regelungen enthält. Grundsätzlich
sind Frauen und Männer von den Vorschriften des Gesetzes in gleicher Weise betroffen.
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VII. Befristung; Evaluierung


Eine Befristung der neuen Regelungen kommt grundsätzlich nicht in Betracht, da die Ent-
lastung von Bürokratiekosten dauerhaft Bestand haben soll. Nur die Pflicht für Gründer
zur monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung soll für sechs Jahre ausgesetzt werden, um
nach vier Jahren eine Evaluierung dieser Maßnahme zu ermöglichen.


Die Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Neugrün-
der wird für sechs Besteuerungszeiträume vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026 ausgesetzt.
Die Bundesregierung wird die Aussetzung der Vorschrift für Existenzgründer bis zum
31.12.2024 evaluieren. Bei der Evaluierung werden insbesondere die Wirkung der Aus-
setzung der Regelung auf die Gründungstätigkeit in Deutschland, die Bürokratielasten von
Gründern sowie die Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug Berücksichtigung finden.


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesmeldegesetzes):


Neu sind zusätzliche Möglichkeiten in § 29 Absatz 5 und 6, die besondere Meldepflicht in
Beherbergungsstätten medienbruchfrei und komplett elektronisch erfüllen zu können.
Damit sieht der Gesetzentwurf eine bedeutende Erleichterung (in Höhe von insgesamt
rund 52 Mio. Euro pro Jahr, siehe 4.2) für das Hotelgewerbe vor.


Zu Nummer 1:


Zu Buchstabe a:


Mit der Neuregelung in Absatz 5 wird künftig weitgehend auf papiergebundene Melde-
scheine verzichtet und eine ausschließlich elektronische Speicherung der gemäß § 30
Absatz 2 Satz 1 zu erhebenden Daten zugelassen, wenn die Speicherung mit einem elek-
tronischen kartengebundenen Zahlungs- oder Reservierungsvorgang der beherbergten
Person unter Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Ab-
satz 24 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) verknüpft wird. Die starke Kun-
denauthentifizierung erfordert mindestens zwei, voneinander unabhängige Elemente der
Kategorien Wissen (z. B. die PIN), Besitz (z.B. die Debit-oder Kreditkarte) und Inhärenz,
also ein ständiges Merkmal des Kunden (z.B. der Fingerabdruck). Die handschriftliche
Unterschrift auf dem papiergebundenen Meldeschein wird in diesem Fall ersetzt durch die
Speicherung einer zweckgebundenen Zuordnungsnummer für wiederkehrende Zahlungen
(sog. Token). Dieser Token wird im Zuge der Abwicklung zwischen Hotel und kartenaus-
gebender Stelle oder bei jedem Einsatz einer Zahlungskarte generiert und ermöglicht, die
Zahlung einem bestimmten Karteninhaberkonto und damit einer bestimmten Person zu-
zuordnen. Dies ermöglicht einen Verzicht auf eine eigenhändige Unterschrift des Melde-
scheines als eindeutiges Identifizierungsmerkmal. In diesen Fällen bedarf es künftig kei-
nes papiergebundenen Hotelmeldescheins mehr.


Erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt der Beherbergung ein Wechsel zu einem anderen
Zahlungsmittel mit starker Kundenauthentifizierung (etwa bei der endgültigen Bezahlung
der Hotelrechnung), ist die ursprünglich (etwa im Zusammenhang mit der Reservierung)
erzeugte Zuordnungsnummer durch die zum späteren Zeitpunkt erzeugte Nummer zu
ersetzen. Erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt der Beherbergung ein Wechsel zu einem
Zahlungsmittel ohne starke Kundenauthentifizierung, ist ein papiergebundener Hotelmel-
deschein handschriftlich zu unterschreiben.


Alternativ zur Verknüpfung mit Zahlungsdaten ist nach Absatz 6 künftig eine elektronische
Speicherung der Daten auch möglich, wenn die beherbergte Person einer Erfassung der
Daten des § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 6 BMG unter Nutzung des elektronischen
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Identitätsnachweises des Personalausweises, des elektronischen Aufenthaltstitels oder
der eID-Karte zustimmt. Der Ausweisinhaber erhält Einsicht in die ausgelesenen Daten
und stimmt der Übertragung durch Eingabe mit der persönlichen Geheimnummer (PIN)
zu. Verbunden mit dieser Online-Ausweisfunktion muss eine handschriftliche Unterschrift
auch in diesem Fall nicht geleistet werden. Ferner muss eine Unterschrift nicht geleistet
werden, wenn ein Mitarbeiter der Beherbergungsstätte die Identität der beherbergten Per-
son per Lichtbildabgleich überprüft und die Personendaten über ein Vor-Ort-Auslesen des
Personalausweises übermittelt werden.


Zu Buchstabe b:


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a.


Zu Nummer 2:


Zu Buchstabe a:


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe c. Sofern die Leiter der
Beherbergungsstätten von den Möglichkeiten einer elektronischen Verarbeitung der Mel-
dedaten Gebrauch machen wollen, müssen sie künftig auch entsprechende technische
Vorrichtungen, also insbesondere die erforderliche Hard- und Software bereithalten.


Zu Buchstabe b:


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung von § 29 Absatz 5.


Zu Buchstabe c:


Mit der Änderung wird einerseits (Doppelbuchstabe aa) geregelt, dass elektronisch ge-
speicherte Meldedaten den zuständigen Behörden in maschinenlesbarer Form zur Verfü-
gung zu stellen oder zu übermitteln sind. Dies erleichtert die Lesbarkeit und Auswertbar-
keit für die Bedarfsträger. Zum anderen (Doppelbuchstabe bb) ist zur Erzielung eines ho-
hen Datenschutzniveaus sicherzustellen, dass keine unbefugten Personen Zugriff auf die
Daten erlangen.


Zu Nummer 3:


Bei den Ergänzungen der Ordnungswidrigkeitentatbestände handelt es sich um Folgeän-
derungen zu Nummer 1 und 2.


Zu Nummer 4:


Um die Einheitlichkeit und standardisierte Nutzbarkeit der gespeicherten Daten, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der technologischen Weiterentwicklung geeignet herzu-
stellen, werden die technischen Einzelheiten der bei der Speicherung der Daten einzuhal-
tenden Datenformate in einer Rechtsverordnung geregelt.


Zu Artikel 2 (Änderung des Insolvenzstatistikgesetzes):


Änderung der Vollzähligkeitsprüfungen


Derzeit sind die im Insolvenzstatistikgesetz (InsStatG) vorgesehenen Vollzähligkeitsprü-
fungen (VZP) bei der jährlichen Statistik über beendete Insolvenzverfahren und Rest-
schuldbefreiung ein sehr großer Zeitfaktor für die Statistischen Ämter der Länder. Das
aktuelle Verfahren der VZP hat sich als sehr umständlich und kompliziert erwiesen. Hier
soll eine Änderung vorgenommen werden, damit die Vollzähligkeitsmeldungen zukünftig
elektronisch übermittelt und die zu liefernden Daten sowie der Liefertermin festgelegt
werden können. Bisher gibt es hierzu nur Vereinbarungen zwischen den Beteiligten, die
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nicht immer eingehalten werden. Hieraus resultiert teilweise ein erheblicher Aufwand bei
den Statistischen Ämtern der Länder.


Eine Änderung des Vollzähligkeitsverfahrens wird aber nicht nur bei der amtlichen Stati-
stik zu Verbesserungen, sondern auch bei den Insolvenzgerichten und den auskunfts-
pflichtigen Insolvenzverwaltern, Sachwaltern und Treuhändern zu einer Entlastung führen.


Zur Entlastung der Insolvenzgerichte: Bisher ist im InsStatG für die VZP die Übermittlung
einer Negativliste von den Gerichten an die Statistischen Ämter der Länder vorgesehen.
Diese Negativliste enthält Informationen darüber, welche Insolvenzverwalter, Sachwalter
und Treuhänder ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen sind und für welche Insol-
venzverfahren keine Meldung übermittelt wurde. Hierfür müssen die Gerichte zunächst
eine Gesamtliste aller Insolvenzverfahren erstellen, die im jeweiligen Jahr beendet wur-
den oder bei denen eine Entscheidung über die Restschuldbefreiung erfolgt ist. Anschlie-
ßend müssen die Gerichte prüfen, ob für diese Verfahren bei ihnen Papierfragebögen
eingegangen sind, oder ob ihnen eine Mitteilung der Insolvenzverwalter, Sachwalter und
Treuhänder vorliegt, dass sie die Meldung elektronisch direkt an die Statistischen Ämter
der Länder geschickt haben. Dieses Verfahren der VZP hat sich als sehr umständlich und
kompliziert erwiesen. Die VZP wird so geändert, dass die Gerichte nur noch die zuvor
beschriebene Gesamtliste erstellen müssten, die sie für das bisherige Verfahren bereits
benötigen. Es entfällt für sie die Überprüfung, für welche Verfahren die statistischen An-
gaben übermittelt wurden (auf Papierfragebögen über die Gerichte oder elektronisch di-
rekt an die Statistischen Ämter der Länder). Bei einer Vereinfachung der VZP ist damit zu
rechnen, dass sich bei einigen Gerichten die Qualität der zu liefernden Gesamtlisten ver-
bessert.


Zur Entlastung der auskunftspflichtigen Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder:
Auch sie werden entlastet, weil ihre Mitteilungen an die Gerichte, für welche Verfahren sie
die Daten elektronisch direkt an die statistischen Ämter übermittelt haben, entfallen.


Verpflichtung der Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder zu elektroni-
schen Datenlieferungen


Die zu Befragenden sollen zu elektronischen Datenlieferungen zur jährlichen Statistik
über beendete Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung verpflichtet werden. Bisher
dürfen die Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder ihre Meldungen noch auf Pa-
pier abgeben. Hintergrund: In § 4 Absatz 5 des InsStatG gibt es eine Spezialregelung, die
die Art und Weise, wie zur Statistik über beendete Verfahren und Restschuldbefreiung
gemeldet werden muss, vorgibt. Die Regelung des § 11a BStatG, die Stellen, die Aufga-
ben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen sowie Unternehmen und Betriebe verpflich-
tet, für die Übermittlung ihrer Daten an die statistischen Ämter elektronische Meldeverfah-
ren zu nutzen, findet bisher bei den Insolvenzverwaltern, Sachwaltern und Treuhändern
keine Anwendung, weil § 4 Absatz 5 InsStatG als speziellere Regelung vorgeht. Die Re-
gelung im InsStatG soll daher so geändert werden, dass künftig elektronische Datenliefe-
rungen nach § 11a BStatG verpflichtend sind. Die Insolvenzverwalter, Sachwalter und
Treuhänder wären in diesem Zusammenhang als Unternehmen oder Betriebe im Sinne
des § 11a Absatz 2 des BStatG anzusehen.


Fristen für die Datenlieferungen verkürzen


Außerdem können im InsStatG die Fristen für die Datenlieferungen der Insolvenzverwal-
ter, Sachwalter und Treuhänder zur jährlichen Insolvenzstatistik generell auf vier Wochen,
nachdem die für die Meldung relevanten Entscheidungen getroffen wurden, verkürzt wer-
den. Aktuell gibt es hierfür in der Regel jährliche Stichtage. Die zu meldenden Angaben
liegen den Insolvenzverwaltern, Sachwaltern und Treuhändern bereits zu der verkürzten
Frist vor. Die Bearbeitung in den Statistischen Ämtern der Länder könnte dann kontinuier-
licher und aktueller erfolgen. Bei Rückfragen bei den Insolvenzverwaltern, Sachwaltern
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und Treuhändern wäre es einfacher, Sachverhalte zu klären, die noch nicht lange zurück
liegen.


Zu Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung):


Zu Nummer 1:


§ 138 Absatz 1 Satz 1 AO regelt, dass Steuerpflichtige die Eröffnung eines Betriebes der
Land- und Forstwirtschaft, eines gewerblichen Betriebes oder einer Betriebstätte gegen-
über der Gemeinde mitzuteilen haben, in der sich der Betrieb oder die Betriebstätte befin-
det. Diese unterrichtet das Finanzamt unverzüglich über den Inhalt der Mitteilung. Die
Verpflichtung, der Finanzbehörde anlässlich einer Betriebseröffnung oder Aufnahme einer
beruflichen Tätigkeit auf Anforderung weitere Auskünfte über die für die Besteuerung er-
heblichen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse zu erteilen, wurde bisher aus § 93
Absatz 1 AO abgeleitet. Die Form dieser Auskunft sowie eine Verpflichtung, diese Aus-
künfte elektronisch an die Finanzbehörde zu übermitteln, werden durch die Neufassung
des § 138 Absatz 1b AO gesetzlich geregelt.


Nach § 138 Absatz 1b Satz 1 neu AO haben Steuerpflichtige, sofern sie nach § 138 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 AO verpflichtet sind, die Betriebseröffnung oder Aufnahme einer freibe-
ruflichen Tätigkeit mitzuteilen, dem örtlich zuständigen Finanzamt weitere Auskünfte über
die für ihre Besteuerung maßgeblichen Verhältnisse zu erteilen. Einer gesonderten Auf-
forderung des Finanzamts bedarf es künftig nicht mehr. Die Auskünfte über die für die
Besteuerung maßgeblichen Verhältnisse sind gegenüber dem nach § 138 Absatz 1 Satz 1
bis 3 AO für die Betriebssteuern zuständigen Finanzamt zu erteilen.


§ 138 Absatz 1b Satz 2 neu AO bestimmt, dass die vorgenannten Auskünfte nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle an die örtlich zu-
ständigen Finanzämter zu übermitteln sind (vgl. dazu § 87b Absatz 1 und 2 AO). Dies ist
auf freiwilliger Basis in vielen Fällen bereits heute möglich.


§ 138 Absatz 1b Satz 3 neu AO enthält eine Härtefallregelung. Danach kann das Finanz-
amt auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle verzichten. In diesem
Fall sind die Auskünfte im Sinne des Satzes 1 nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
abzugeben. Diese Regelung ist an die für Steuer- und Feststellungserklärungen gelten-
den Regelungen in § 150 Absatz 8 und § 181 Absatz 2a AO angelehnt.


Durch diese Neuregelung ist die bisher in § 138 Absatz 1b AO enthaltene Verordnungs-
ermächtigung entbehrlich geworden.


Zu Nummer 2:


Aufgrund der voranschreitenden Technisierung und technologischen Weiterentwicklung
werden ständig neue Produktivsysteme für die Datenverarbeitung für Zwecke der steuerli-
chen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten entwickelt. Damit diese je nach Unter-
nehmenssituation optimal genutzt werden können und eine Entscheidung des Unterneh-
mens, welches System eingesetzt wird, nicht von außerunternehmerischen Umständen
maßgeblich beeinflusst wird, soll durch die Regelung des § 147 Absatz 6 Satz 5 Abga-
benordnung der Wechsel eines Datenverarbeitungssystems und damit die Nutzung neuer
Systeme vereinfacht werden. Dies wird dadurch ermöglicht, dass nach einem System-
wechsel aus dem Produktivsystem nach Ablauf von fünf Jahren die gespeicherten Unter-
lagen und Aufzeichnungen nur noch auf einem maschinell lesbaren und auswertbaren
Datenträger vorgehalten werden müssen. Dies gilt auch für die Auslagerung der aufzeich-
nungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten aus dem Produktivsystem. Wann eine Aus-
lagerung der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten aus dem Produktivsy-
stem erfolgt, unterliegt der Entscheidung des Unternehmens. Sofern jedoch vor Ablauf
des fünften Kalenderjahres mit einer Außenprüfung begonnen wurde und diese noch nicht
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abgeschlossen ist, ist eine Verlagerung der Daten auf einen Datenträger erst nach Ab-
schluss der Außenprüfung möglich.


Zu Artikel 4 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung):


Zu Nummer 1:


Zu Buchstabe a:


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe b.


Zu Buchstabe b:


Durch diese Regelung wird ermöglicht, dass eine Vorhaltung der Altsysteme nicht mehr
notwendig ist, wenn bereits fünf Jahre nach dem Wechsel des Datenverarbeitungssy-
stems oder der Auslagerung von aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten
abgelaufen sind.


Zu Nummer 2:


Im Hinblick auf die technischen und organisatorischen Vorbereitungen zur Umsetzung des
§ 138 Absatz 1b Satz 2 neu AO wird das Bundesministerium der Finanzen im Einverneh-
men mit den obersten Finanzbehörden der Länder durch ein im Bundessteuerblatt zu ver-
öffentlichendes Schreiben den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Pflicht zur elek-
tronischen Übermittlung weiterer Auskünfte über die für die Besteuerung maßgeblichen
Verhältnisse bestimmen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Auskünfte nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben.


Zu Artikel 5 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes):


Zu Nummer 1:


Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Neueinfügung des § 157c StBerG ergänzt.


Zu Nummer 2:


Zu Buchstabe a:


Einnahmen aus der Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer nach § 1835a BGB sind Ein-
künfte aus sonstiger selbständiger Arbeit im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 3 EStG.
Nach § 3 Nummer 26b EStG sind Aufwandsentschädigungen nach § 1835a BGB steuer-
frei, soweit sie zusammen mit den steuerfreien Einnahmen im Sinne des § 3 Nummer 26
den Freibetrag in Höhe von 2 400 im Jahr nicht überschreiten.


Lohnsteuerhilfevereine sind gegenüber ihren Mitgliedern, die auch Einkünfte aus selb-
ständiger Arbeit erzielen, nur zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt, wenn die zugrunde
liegenden Einnahmen nach § 3 Nummer 12, 26 und 26a EStG in voller Höhe steuerfrei
sind. Da die durch das Jahressteuergesetz 2010 eingeführte Steuerbefreiung nach § 3
Nummer 26b EStG nicht in § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b StBerG aufgenommen
wurde, ist nach geltender Rechtslage die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine zur Hilfe in
Steuersachen in diesen Fällen zu verneinen.


§ 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b StBerG wird um die Steuerbefreiung nach § 3 Num-
mer 26b EStG erweitert. Damit können Lohnsteuerhilfevereine Hilfe in Steuersachen lei-
sten, wenn Arbeitnehmer auch ehrenamtliche Betreuungen durchführen, für die sie ent-
sprechende Aufwandsentschädigungen nach § 1835a BGB erhalten.


Zu Buchstabe b:
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Die Grenzbeträge nach § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe c Satz 1 StBerG betragen der-
zeit 13 000 Euro und im Fall der Zusammenveranlagung 26 000 Euro.


Es erfolgt eine Erhöhung der Grenzbeträge auf 15 000 Euro (bzw. 30 000 Euro im Fall der
Zusammenveranlagung). Die Erhöhung der Grenzbeträge nach § 4 Nummer 11 Buchsta-
be c Satz 1 StBerG wurde an die Preissteigerung für eine Wohnung nach dem Verbrau-
cherpreisindex des Statistischen Bundesamt seit der letzten Erhöhung durch das Achte
Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I 2008
S. 666) angelehnt.


Zu Nummer 3 und 4:


Der BFH hat mit Urteil vom 10. November 2015, VII R 43/14, entschieden, dass die bloße
Verlegung einer Beratungsstelle nicht dazu führt, dass die Beratungsstelle infolge einer
angenommenen Schließung zunächst im Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine gelöscht
und danach infolge einer notwendigen Neueröffnung unter der neuen Anschrift wieder
eingetragen werden müsste. Vielmehr kann auf eine entsprechende Mitteilung allein die
Änderung der Anschrift einer Beratungsstelle in das Verzeichnis eingetragen werden, oh-
ne dass es zugleich ihrer Schließung und Löschung bedarf. Aufgrund dessen soll künftig
nicht mehr nur die Eröffnung einer Beratungsstelle und deren Anschrift mitgeteilt werden,
sondern auch die Änderung der Anschrift einer Beratungsstelle.


Zu Nummer 5:


Zu Buchstabe a:


Personen, die über eine bestandene Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbil-
dungsberuf verfügen oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzen, können künftig
nach acht Jahren ihrer praktischen Tätigkeit nach Abschluss der Ausbildung als Bewerber
zur Steuerberaterprüfung zugelassen werden. Bei geprüften Bilanzbuchhaltern und Steu-
erfachwirten, die ihre Prüfung erfolgreich abgelegt haben, wird die erforderliche praktische
Tätigkeit für die Zulassung als Bewerber zur Steuerberaterprüfung auf sechs Jahre ver-
kürzt.


Zu Buchstabe b:


Ein Beamter der Finanzverwaltung des gehobenen Dienstes oder ein vergleichbarer An-
gestellter ist künftig als Bewerber zur Steuerberaterprüfung zuzulassen, wenn dieser min-
destens sechs statt bisher sieben Jahre als Sachbearbeiter oder in mindestens gleichwer-
tiger Stellung praktisch tätig war.


Zu Nummer 6:


Die verkürzten praktischen Zeiten, die für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung erfor-
derlich sind, sind auf Prüfungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 begin-
nen.


Zu Nummer 7:


Folgeanpassung aufgrund der Änderung in den § 23 Absatz 4 Nummer 1 und § 31 Ab-
satz 1 Nummer 3 StBerG.


Zu Artikel 6 (Änderung des Einkommensteuergesetzes):


Zu Nummer 1:


Mit der Steuerfreiheit des § 3 Nummer 34 EStG hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, dau-
erhaft einen Beitrag zu leisten, um die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit seiner Beschäftig-
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ten durch zielgerichtete betriebsinterne Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder ent-
sprechende Barleistungen für Maßnahmen externer Anbieter zu erhalten. Durch die Be-
zugnahme der Steuerbefreiung auf Leistungen, die den Anforderungen der Vorschriften
des SGB V entsprechen, sind die qualitativen Anforderungen an die der begünstigten Lei-
stungen zusätzlich gesichert. Um den Arbeitgebern künftig den Spielraum zu erweitern,
seinen Arbeitnehmern spezielle Gesundheitsleistungen anbieten oder entsprechende Zu-
schüsse zu Gesundheitsmaßnahmen leisten zu können, wird der Freibetrag auf 600 Euro
je Arbeitnehmer im Kalenderjahr angehoben.


Die Änderung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020 und den Lohnsteuerabzug
2020 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung.


Zu Nummer 2:


Nach geltendem Recht hat der Anbieter nach § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG in bestimmten
Fällen, beispielsweise bei erstmaligem Bezug von Leistungen aus Altersvorsorgeverträ-
gen oder aus Pensionskassen, nach Ablauf des Kalenderjahres dem Steuerpflichtigen
nach amtlich vorgeschriebenem Muster den Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr
zugeflossenen Leistungen mitzuteilen. Eine maschinelle Herstellung der Mitteilung ist be-
reits zulässig.


Mit der Neuregelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektroni-
schen Datenübermittlung zwischen Anbieter und Steuerpflichtigem zu nutzen, wenn der
Steuerpflichtige damit einverstanden ist. Der Anbieter kann dann künftig die Mitteilung
nach § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG elektronisch bereitstellen. Im Rahmen der Digitalisie-
rung dient dies dem Bürokratieabbau.


Zu Nummer 3:


Zu Buchstabe a:


Eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 Prozent des Arbeitslohns ist bei kurzfristig
beschäftigten Arbeitnehmern derzeit nur zulässig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn
je Arbeitstag 72 Euro nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag soll auf 120 Euro angehoben
werden. Dafür sprechen die folgenden Gründe.


Die durchschnittliche Tageslohngrenze von 72 Euro orientierte sich am bisherigen gesetz-
lichen Mindestlohn (bis 31. Dezember 2018 von 8,84 pro Arbeitsstunde) und einem acht-
stündigen Arbeitstag. Der Mindestlohn beträgt seit dem 1. Januar 2019 9,19 Euro pro Ar-
beitsstunde. Daher ist eine Erhöhung der durchschnittlichen Tageslohngrenze erforder-
lich. Nach dem Mindestlohngesetz wird der gesetzliche Mindestlohn alle zwei Jahre neu
festgelegt. Um die durchschnittliche Tageslohngrenze bei steigendem Mindestlohn nicht
regelmäßig anpassen zu müssen, wird sie nun in einem größeren Schritt erhöht. Dabei
wird auch berücksichtigt, dass für verschiedene Branchen höhere Mindestlöhne als der
gesetzliche Mindestlohn gelten. Die erhöhte Tageslohngrenze ermöglicht, auch über dem
Mindestlohn liegende Stundenlöhne für qualifizierte Tätigkeiten in die Lohnsteuerpauscha-
lierung einzubeziehen.


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2020 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1
EStG in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung.


Zu Buchstabe b:


Die Erhöhung des pauschalierungsfähigen durchschnittlichen Stundenlohns von 12 Euro
auf 15 Euro folgt der Anhebung der Tageslohngrenze in § 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
EStG durch dieses Änderungsgesetz (siehe vorstehend Buchstabe a). Dadurch können
auch anspruchsvollere kurzfristige Tätigkeiten in die Lohnsteuerpauschalierung einbezo-
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gen werden. Für eine Fortschreibung dieses Stundenlohns spricht auch die allgemeine
Lohnentwicklung.


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2020 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1
EStG in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung.


Zu Buchstabe c:


Diese Regelung soll die Lohnsteuererhebung bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitneh-
mern vereinfachen, ohne das Lohnsteueraufkommen zu schmälern. Angesprochen sind
insbesondere große Arbeitgeber, wie Banken und Versicherungsunternehmen, die im
Ausland an Stelle von Tochterunternehmen regelmäßig Betriebsstätten als ausländische
Niederlassungen unterhalten und deshalb zivilrechtlicher Arbeitgeber der in den ausländi-
schen Betriebsstätten angestellten Mitarbeiter sind.


In den vorgenannten Branchen reisen die im Ausland angestellten Mitarbeiter regelmäßig
beruflich in das Inland. Diese Inlandsarbeitstage werden nicht nur im Stammhaus abgelei-
stet, sondern im gesamten Bundesgebiet wie z. B. bei Kunden und beruflichen Veranstal-
tungen. In diesen Fällen ist das inländische Stammhaus als Arbeitgeber verpflichtet,
Lohnsteuer abzuführen. Weil die Inlandsreisenden in Deutschland regelmäßig beschränkt
steuerpflichtig sind, erfolgt die Lohnsteuererhebung auf Grund einer Papierbescheinigung
des Betriebsstättenfinanzamts, in der regelmäßig die Steuerklasse I ausgewiesen wird.
Dies führt zu vermeidbarem Bürokratieaufwand, wenn in einer großen Vielzahl die berufli-
chen Inlandsreisetage der beschränkt steuerpflichtigen Mitarbeiter zu erfassen sind. Bei
einem Institut sind dies beispielsweise ca. 2 700 reisende Mitarbeiter aus dem Ausland
(aus ca. 45 Staaten), die verteilt über das Kalenderjahr an unterschiedlich vielen Tagen im
Inland tätig sind.


Die Pauschalierung wird auf kurzfristige Tätigkeiten im Inland begrenzt. Längerfristige
Inlandstätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer unterliegen der Regelbe-
steuerung.


Für einen Großteil der in Deutschland tätigen ausländischen Mitarbeiter übernimmt der
Arbeitgeber in Deutschland die zu erhebende deutsche Lohnsteuer und aus arbeitsrecht-
lichen Gründen sowie Rentabilitätsgründen weitere Aufwendungen für den beschränkt
steuerpflichtigen Arbeitnehmer. Diese Lohnteile unterliegen ebenso der Lohnsteuererhe-
bung. Aus der Übernahme der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber ergeben sich vermeid-
bare Folge- und Abgrenzungsfragen, wie z. B., ob der Arbeitnehmer die inländischen Ein-
künfte im Ausland zu erklären und ggf. erneut zu versteuern hat. Die nun als Wahlmög-
lichkeit vorgesehene Lohnsteuerpauschalierung erleichtert die Lohnsteuerübernahme
durch den Arbeitgeber und vermeidet steuerliche Abgrenzungsfragen. Eine Nachweis-
pflicht zur Aufzeichnung der pauschal besteuerten Bezüge und der darauf entfallenden
Lohnsteuer im Lohnkonto besteht bereits in § 4 Absatz 2 Nummer 8 LStDV.


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2021 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1
EStG in der Fassung dieses Gesetzes. Die Arbeitgeber haben zeitlichen Vorlauf, die neue
Regelung in die Systeme der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu implementieren.


Zu Nummer 4:


Nach § 40b Absatz 3 EStG kann der Arbeitgeber die Beiträge für eine Gruppenunfallver-
sicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 % erheben, wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versicherungsteuer 62 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Die
Regelung wurde mit dem Wohnungsbauförderungsgesetz vom 22. Dezember 1989
(BGBl. I Seite 2408) in das Einkommensteuergesetz eingeführt. Der Grenzbetrag betrug
bis einschließlich 2001 120 DM; seit 2002 beträgt er 62 Euro (Umrechnung durch das
Steuer-Euroglättungsgesetz vom 19. Dezember 2000 [BGBl. I Seite 1790]).
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Beitragsleistungen des Arbeitgebers zu einer Gruppenunfallversicherung stellen keinen
Arbeitslohn dar, wenn die Rechte aus dem Versicherungsvertrag allein dem Arbeitgeber
zustehen.


Dagegen sind die Beitragsleistungen als Arbeitslohn zu qualifizieren, wenn der Arbeit-
nehmer den Versicherungsanspruch unmittelbar gegenüber dem Versicherungsunter-
nehmen geltend machen kann. Für diese Fälle wird in der Praxis der Grenzbetrag von 62
Euro mittlerweile als zu niedrig angesehen, um ein adäquates Absicherungsniveaus si-
cherzustellen. Viele Arbeitgeber scheuen gleichwohl den bürokratischen Aufwand, der mit
einer Erhöhung des Absicherungsniveaus (und somit der Prämie) und dem Übergang zur
Individualversteuerung verbunden ist.


Um diese bürokratischen Hemmnisse abzubauen, wird der Grenzbetrag auf 100 Euro
angehoben.


Wird bei einer Gruppenunfallversicherung der Durchschnittsbetrag von 100 Euro über-
schritten, ist der gesamte Betrag bei den versicherten Arbeitnehmern dem individuellen
Lohnsteuerabzug zu unterwerfen. Es bleibt damit bei einem Grenzbetrag. Ein Höchstbe-
trag würde bei übersteigenden Beiträgen eine aufwändige Aufteilung des Versicherungs-
beitrags (teilweise Pauschalbesteuerung und teilweise individuelle Besteuerung) erforder-
lich machen. Deshalb ist ein Grenzbetrag vorzugswürdig.


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2020 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1
EStG in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung.


Zu Nummer 5


Die neue Vorschrift § 40a Absatz 7 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung
in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung erstmals für den
Lohnsteuerabzug 2021 anzuwenden. § 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fortge-
schrieben.


Zu Artikel 7 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes):


Zu Nummer 1:


Zu Buchstabe a:


Der Zeitraum für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen ist nach § 18 Absatz 2
Satz 1 UStG grundsätzlich das Kalendervierteljahr. Beträgt die Umsatzsteuer für das vor-
angegangene Kalenderjahr mehr als 7 500 Euro, ist der Unternehmer verpflichtet, monat-
lich Voranmeldungen abzugeben. Für Existenzgründer besteht in § 18 Absatz 2 Satz 4
UStG eine besondere Regelung. Nimmt der Unternehmer seine berufliche oder gewerbli-
che Tätigkeit auf, ist im laufenden und folgenden Kalenderjahr Voranmeldungszeitraum
der Kalendermonat. Diese Regelung wurde im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung
von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze
(Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz – StVBG) vom 19. Dezember 2001 (BGBl. I
2001, S. 3922) zum 1. Januar 2022 eingeführt.


Die seit siebzehn Jahren bestehende Vorschrift führt zu zusätzlichen Bürokratielasten von
Existenzgründern. Statt vier vierteljährlicher Umsatzsteuer-Voranmeldungen pro Jahr
müssen bis zu zwölf Umsatzsteuer-Voranmeldungen im Jahr abgegeben werden, also bis
zu vierundzwanzig Umsatzsteuer-Voranmeldungen im Jahr der Gründung und im Folge-
jahr. Der Koalitionsvertrag sieht vor, den Abbau von Bürokratie voranzutreiben. Als eine
Maßnahme sollen daher Unternehmen im Jahr der Gründung und im Folgejahr von der
monatlichen Voranmeldung befreit werden. Mit der (befristeten) Aussetzung der Anwen-
dung der Regelung sollen Gründer von Bürokratie entlastet werden.
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Seit der Einführung von § 18 Absatz 2 Satz 4 UStG in 2002 wurden die Instrumente der
Finanzverwaltung zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Aufdeckung von Steuer-
straftaten weiterentwickelt, so dass Betrugsfälle im Zusammenhang mit Neugründungen
ggf. auch durch andere Kontrollmechanismen durch die Verwaltung aufgedeckt werden
können. Zugunsten der Gründer wird daher vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026 die An-
wendung des § 18 Absatz 2 Satz 4 UStG ausgesetzt.


Die Bundesregierung wird die Aussetzung der Vorschrift für Existenzgründer bis zum
31.12.2024 evaluieren. Bei der Evaluierung werden insbesondere die Bekämpfung von
Umsatzsteuerbetrug, die Wirkung der Aussetzung der Regelung auf die Gründungstätig-
keit in Deutschland sowie die Bürokratielasten von Gründern Berücksichtigung finden.


Zu Buchstabe b:


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung von § 18 Absatz 2
UStG.


Zu Nummer 2:


Grundsätzlich unterliegen die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer
im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer
(§ 1 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz - UStG). Nach § 19 UStG wird die Umsatzsteuer von
inländischen Unternehmern jedoch derzeit nicht erhoben, wenn der Umsatz im vergange-
nen Kalenderjahr die Grenze von 17 500 Euro nicht überstiegen hat und 50 000 Euro im
laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Im Gegenzug ist system-
immanent auch kein Vorsteuerabzug möglich.


In dem bestehenden System der Umsatzsteuer stellt die sog. Kleinunternehmerregelung
gemäß § 19 UStG eine der Verwaltungsvereinfachung dienende Ausnahmeregelung dar.
Durch diese Sonderregelung soll Schwierigkeiten Rechnung getragen werden, die eine
normale Besteuerung von Kleinunternehmern mit Blick auf deren Tätigkeit oder Struktur
nach sich ziehen würde.


Die Regelung basiert auf einer den Mitgliedstaaten eingeräumten Option des Rechts der
Europäischen Union und stützt sich auf die Artikel 281 ff. der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Der nationale Ge-
setzgeber hat nach den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union (Artikel 286
MwStSystRL) die Möglichkeit, die Kleinunternehmergrenze in regelmäßigen Abständen
entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung anzuheben. Eine Anpassung auf die bis-
lang gültige Grenze von 17 500 Euro wurde zuletzt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 vor-
genommen.


Die Anhebung auf 22 000 Euro berücksichtigt die seit der letzten Anpassung erfolgte all-
gemeine Preisentwicklung.


Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe):


Zu Nummer 1:


In der Statistik über den Material- und Wareneingang liegt die Abschneidegrenze derzeit
bei Unternehmen mit mindestens 20 tätigen Personen. Zukünftig sollen nur noch Unter-
nehmen mit mindestens 50 tätigen Personen auskunftspflichtig sein. Die Ergebnisse für
Unternehmen mit 20 bis 49 tätigen Personen werden geschätzt. Dadurch sinkt die Zahl
der zu befragenden Unternehmen von 18 000 auf ca. 12 000 Homogenitätsbetrachtungen
zwischen Größenklasse (Grkl.) 1 (20 bis 49 tätige Personen) und Grkl. 2 (50 tätige Perso-
nen und mehr) sowie ein Vergleich der geschätzten Daten zu den Originaldaten von Grkl.
1 ergaben nur marginale Unterschiede. Eine Schätzung der Grkl. 1 (20 bis 49 tätige Per-
sonen) hat somit nur eine vernachlässigbare Verschlechterung der Qualität zur Folge. Die
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Unternehmen mit 20 bis 49 tätigen Personen werden künftig zu der vierjährlichen Erhe-
bung nicht mehr befragt. Insbesondere kleine Unternehmen werden von der Aufzeich-
nungspflicht der Wareneingänge nach Warenarten entbunden. Damit reduziert sich die
Anzahl der befragten Unternehmen um ca. 5.500 Unternehmen. Das geschätzte Ent-
lastungspotenzial liegt bei ca. 162 000 EUR jährlich.


Zu Nummer 2:


Die Anzahl der maximal zu befragenden Unternehmen bei der Erhebung „Monatsbericht
im Bauhauptgewerbe“ soll zur „Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträ-
gern“ verschoben werden. Die Höchstzahl zu befragender Betriebe im „Monatsbericht
Bauhauptgewerbe“ wird von aktuell 20 000 auf 15 000 Betriebe reduziert. Gleichzeitig
wird die Anzahl zu befragender Betriebe in der „Vierteljahreserhebung im Ausbaugewerbe
und bei Bauträgern“ von derzeit 9 000 auf 14 000 Betriebe erhöht.


Das Ausbaugewerbe hat in den zurückliegenden Jahren deutlich an Bedeutung gewon-
nen. Dies sollte auch bei den Erhebungen berücksichtigt werden. Gemessen an der Brut-
towertschöpfung des Baugewerbes insgesamt entfallen inzwischen mehr als 57 % auf das
Ausbaugewerbe und lediglich 43 % auf das Bauhauptgewerbe (Stand: 2015). Durch eine
Erhöhung der Anzahl zu befragender Betriebe in der „Vierteljahreserhebung im Ausbau-
gewerbe“ wird die Qualität der Ergebnisse steigen. Die Qualität im „Monatsbericht im
Bauhauptgewerbe“ kann dagegen beibehalten werden. Die Änderung bedeutet eine Re-
duzierung der Anzahl zu befragender Betriebe um knapp 15 % (maximal 236 000 Betrie-
be). Dies geht mit einer Reduzierung des Befragungsaufwandes insgesamt einher, da im
Monatsbericht Angaben zu 30 Merkmalen, in der Vierteljahreserhebung lediglich Angaben
zu acht Merkmalen erfragt werden. Das geschätzte Entlastungspotenzial liegt bei ca.
531 000 EUR jährlich.


Zu Artikel 9 (Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes):


Nach den Regelungen in § 109 SGB IV soll die Krankenkasse bei gesetzlich krankenver-
sicherten Arbeitnehmern nach Eingang einer Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch den Arzt
dem Arbeitgeber den Namen des Arbeitnehmers, Beginn und Ende der ärztlich festge-
stellten Arbeitsunfähigkeit, das Ausstelldatum und eine Kennzeichnung als Erst- oder
Folgemeldung in elektronischer Form als Meldung zum Abruf bereitstellen. In der Folge
dieses elektronischen Meldeverfahrens soll für gesetzlich krankenversicherte Arbeitneh-
mer die in § 5 Absatz 1 Satz 2 bis 5 vorgesehene Pflicht zur Vorlage einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung entfallen. Den Fortfall dieser Vorlagepflicht regelt der neue Absatz 1a
Satz 1. Die Vorlagepflicht bleibt bestehen, soweit die elektronische Meldung nach § 109
SGB IV nicht greift; dies betrifft die geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten oder
die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch Ärzte, die nicht an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmen. Letzteres ist auch bei im Ausland ansässigen Ärzten der Fall, so
dass es hier bei den bisherigen Regelungen zu den Mitteilungs- und Nachweispflichten
bei Erkrankungen im Ausland bleibt. Die Mitteilungspflicht des Arbeitnehmers nach § 5
Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.


Anstelle der bisherigen Vorlagepflicht ist es nach § 5 Absatz 1a Satz 2 für die o.g. Perso-
nengruppen in Zukunft ausreichend, sich zu den in § 5 Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten
Zeitpunkten einem Arzt vorzustellen, das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren
voraussichtliche Dauer feststellen und sich - als Obliegenheit - vom behandelnden Arzt
eine ordnungsgemäß ausgestellte, d.h. insbesondere schriftliche Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und 4 mit den für den Arbeitgeber bestimmten Da-
ten aushändigen zu lassen. Damit bleibt dem Arbeitnehmer die Papierbescheinigung als
gesetzlich vorgesehenes Beweismittel mit dem ihr von der Rechtsprechung zugebilligten
hohen Beweiswert erhalten, um insbesondere in Störfällen (etwa einer fehlgeschlagenen
Übermittlung im elektronischen Verfahren) das Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit als Vor-
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aussetzung der Entgeltfortzahlung nach § 3 außerprozessual und prozessual nachzuwei-
sen


An dieser Papierbescheinigung ist festzuhalten, bis ein für den Nachweis der Arbeitsunfä-
higkeit gegenüber dem Arbeitgeber geeignetes elektronisches Äquivalent dazu mit gleich
hohem Beweiswert zur Verfügung steht. Das Vorliegen der Voraussetzungen, unter de-
nen die vertragsärztliche Verpflichtung zur Aushändigung der Papierbescheinigung abge-
löst werden kann, soll in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden.


Zu Artikel 10 (Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes):


Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung einer Brückenteil-
zeit (BGBl I, S. 2384) wurde in § 8 Absatz 2 TzBfG für den Antrag einer Arbeitnehmerin
oder eines Arbeitnehmers auf eine zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit,
für den bis dahin keine Formvorschrift bestand, die Textform eingeführt. Diese Vorgabe
gilt durch die Verweisung in § 9a Absatz 3 TzBfG auch für einen Antrag auf zeitlich be-
grenzte Verringerung der Arbeitszeit (Brückenteilzeit).


Mit der nun vorgesehenen Neuregelung soll die in § 8 Absatz 5 TzBfG geforderte Form-
vorschrift der schriftlichen Mitteilung für eine Entscheidung des Arbeitgebers über einen
Teilzeitwunsch gelockert werden. Zukünftig soll eine Mitteilung des Arbeitgebers in Text-
form ausreichen. Auch in diesem Fall gilt die Formvorgabe durch die Verweisung in § 9a
Absatz 3 TzBfG ebenfalls für eine Entscheidung des Arbeitgebers über einen Antrag auf
Brückenteilzeit.


Nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches erfüllt eine auf einem dauerhaften Daten-
träger abgegebene lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, die
Voraussetzung der Textform. Im Unterschied zur Schriftform bedarf es bei der Textform
keiner eigenhändigen Unterschrift und es genügt beispielsweise ein Telefax oder eine E-
Mail.


Zu Artikel 11 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch):


Zu Nummer 1:


Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz.


Zu Nummer 2:


Zu Buchstabe a:


In den Fällen einer Meldung für einen geringfügig Beschäftigten ist zukünftig auch die
Krankenkasse einzutragen. Einzugsstelle bleibt weiterhin die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale).


Zu Buchstabe b:


Nach Feststellung der Sozialversicherungsträger kann die Erfassung einer Mehrfachbe-
schäftigung entfallen, da diese im Abgleich der Meldungen erfasst wird. Stattdessen wer-
den zukünftig die Meldungen auch für die geringfügig Beschäftigten im privaten Haushalt
in Kopie an die zuständige Krankenkasse übermittelt, damit dort der automatisierte Ab-
gleich geringfügiger Beschäftigungen mit sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäfti-
gungen stattfinden kann. Folgeregelung zu Buchstabe c.


Zu Buchstabe c:


Es ist notwendig, dass Krankenkassen als Verteiler der Meldungen zwischen Sozialversi-
cherungsträgern und Arbeitgebern eine Kopie der Meldungen erhalten. Dies ist Voraus-
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setzung für die Integration der geringfügig Beschäftigten in das Verfahren für die elektro-
nische AU-Bescheinigung. Die Arbeitgeber müssen lediglich den Namen der Krankenkas-
se in der Meldung für die geringfügig Beschäftigten ergänzen, wie ansonsten im gesam-
ten Meldeverfahren. Die Meldungen selber werden in Kopie von der Minijobzentrale au-
tomatisch an die zuständige Krankenkasse übermittelt.


Zu Nummer 3:


Zu Absatz 1:


Die Krankenkassen werden verpflichtet, aus den Daten, die ihnen aus der Übermittlung
nach § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches (SGB V) von den Ärzten in
den Fällen einer Arbeitsunfähigkeit vorliegen, eine Meldung zum Abruf für die Arbeitgeber
zu erzeugen, die diese insbesondere über den Beginn und das Ende einer Arbeitsunfä-
higkeit ihrer Arbeitnehmer unterrichtet. Das Meldeverfahren dient dazu, die Arbeitgeber
zeitnah über die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und insbesondere
einer Folgebescheinigung zu informieren, zum anderen hinsichtlich der Zeiträume der
Arbeitsunfähigkeit einen gleichen Datenbestand zwischen Krankenkassen und Arbeitge-
bern zu sichern. Soweit geringfügig Beschäftigte betroffen sind, sind die Daten der zu-
ständigen Einzugsstelle bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
taggleich zur Verfügung zu stellen. Hierfür bedarf es keines neuen zwischen Krankenkas-
sen und Arbeitgebern aufzubauenden Meldeverfahrens. Das bereits bestehende, bewähr-
te und leistungsfähige Datenaustauschverfahren wird entsprechend erweitert. Für die
Meldungen gelten daher alle technischen und datenschutzrechtlichen Vorgaben nach
dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch. Satz 3 stellt klar, dass die elektronische Meldung
zum Abruf durch den Arbeitgeber nicht die vom Vertragsarzt nach § 73 Absatz 2 Satz 1
Nummer 9 erster Halbsatz SGB V in Verbindung mit § 5 Absatz 1a Satz 2 EFZG auszu-
stellende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber ersetzt. Diese schriftliche
Bescheinigung benötigt der gesetzlich versicherte Arbeitnehmer nach wie vor, um in Stör-
fällen das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit nachweisen zu können.


Zu Absatz 2:


Um das Verfahren zur Feststellung des Endes der Entgeltfortzahlung zu vereinfachen und
bisher in der Sache leerlaufende Abfragen durch die Arbeitgeber zu vermeiden, sollen die
Krankenkassen von sich aus über den Zeitpunkt des Auslaufens der Entgeltfortzahlung
informieren. Da durch das neue elektronische Verfahren davon auszugehen ist, dass im
Gegensatz zu heute die Krankenkassen dazu über alle notwendigen Daten zumindest von
den Vertragsärzten verfügen, ist damit eine erhebliche Entbürokratisierung und Entlastung
der Arbeitgeber verbunden. Liegen darüber hinaus auch weitere Angaben zu einer Ar-
beitsunfähigkeit von nicht vertragsärztlich gebundenen Ärzten vor, sind diese bei der Be-
urteilung zu berücksichtigen.


Zu Absatz 3:


Da in Heimarbeit Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Sinne des § 3
Absatz 1 EFZG haben und auch nicht verpflichtet sind, ihren Auftraggebern eine Arbeits-
unfähigkeit per Bescheinigung nachzuweisen, sind sie von den Regelungen ausgenom-
men.


Zu Absatz 4:


Wie in allen anderen Meldeverfahren sollen der Aufbau der Datensätze sowie Einzelhei-
ten im Verfahren zum Beispiel für die technische Verhinderung eines nicht zulässigen
Zugriffs eines Arbeitgebers im eAU-Verfahren in Grundsätzen des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen geregelt werden, die vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsministeriums und dem Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft nach der Anhörung der Bundesvereinigung
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der Deutschen Arbeitgeberverbände zu genehmigen sind. Damit ist eine unbürokratische
Anpassung an technische Veränderungen auch in Zukunft gewährleistet.


Zu Artikel 12 (Änderung der Datenerfassungs- und –übermittlungsverordnung):


Folgeänderung zur Einführung des § 109 SGB IV.


Zu Artikel 13 (Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes):


Zu Nummer 1:


Nach geltendem Recht ist der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags
verpflichtet, den Vertragspartner jährlich schriftlich u. a. über die Verwendung der einge-
zahlten Beiträge und die Höhe des gebildeten Kapitals zu informieren.


Mit der Neuregelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektroni-
schen Datenübermittlung zwischen Anbieter und Vertragspartner zu nutzen, wenn der
Vertragspartner damit einverstanden ist. Der Anbieter kann dann künftig die Bescheini-
gung nach § 7a AltZertG elektronisch bereitstellen. Im Rahmen der Digitalisierung dient
dies dem Bürokratieabbau.


Zu Nummer 2:


Nach geltendem Recht ist der Anbieter eines Altersvorsorgevertrags verpflichtet, den Ver-
tragspartner vor Beginn der Auszahlungsphase schriftlich u.a. über die Form und Höhe
der vorgesehenen Auszahlungen sowie über anfallende Kosten zu informieren.


Mit der Neuregelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektroni-
schen Datenübermittlung zwischen Anbieter und Vertragspartner zu nutzen, wenn der
Vertragspartner damit einverstanden ist. Der Anbieter kann dann künftig die Bescheini-
gung nach § 7b AltZertG elektronisch bereitstellen. Im Rahmen der Digitalisierung dient
dies dem Bürokratieabbau.


Zu Artikel 14 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch):


Zu Nummer 1:


Nach § 192 Absatz 1 SGB VII haben Unternehmer sich innerhalb einer Woche nach Un-
ternehmensgründung bei dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
(Berufsgenossenschaft) anzumelden und bestimmte Daten mitzuteilen. Gleichzeitig be-
steht für die Unternehmer eine Anzeigepflicht nach §§ 14, 55c der GewO bei den zustän-
digen Gewerbeämtern. Durch eine Änderung der Gewerbeanzeigeverordnung ist künftig
sichergestellt, dass die von den Gewerbeämtern erhobenen Daten auch die für eine An-
meldung zur Unfallversicherung notwendigen Angaben umfassen. Sofern eine Gewerbe-
anzeige erfolgt, ist eine gesonderte Anmeldung der Unternehmer zur Unfallversicherung
damit entbehrlich. Neugründungen von Unternehmen werden hierdurch von zusätzlichen
Meldepflichten entlastet.


Rechtsgrundlagen für die Weiterleitung der Daten von den Gewerbeämtern an die Unfall-
versicherung sind § 14 Absatz 8 Nummer 6 GewO und § 195 Absatz 2 SGB VII.


Zu Nummer 2:


Nach § 195 Absatz 2 SGB VII haben die Gewerbeämter der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung e.V. bestimmte Angaben aus der Gewerbeanzeige mitzuteilen. Diese
Daten werden um weitere Angaben ergänzt, um in Fällen der Änderung oder Übernahme
bestehender Unternehmen eine sichere Zuordnung und Weiterleitung an die zuständige
Berufsgenossenschaft zu ermöglichen.
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Zu Artikel 15 (Inkrafttreten):


Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.


Zu Absatz 3


Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz wurde zum 1. Januar 2021 ein einheitli-
ches und verbindliches elektronisches Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähig-
keitsdaten durch die Ärzte an die Krankenkassen eingeführt und damit die bisherigen, der
Krankenkasse vorzulegenden, papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
ersetzt. Die hierfür erforderliche Anbindung der Vertragsärzte an die Telematikinfrastruk-
tur (TI) wird flächendeckend bis zum 1. Januar 2021 vollzogen sein. Zur Einbeziehung der
Arbeitgeber wird das bereits zwischen Krankenkassen und Arbeitgebern bestehende,
bewährte und leistungsfähiges elektronische Meldeverfahren zum Datenaustausch für
Entgeltersatzleistungen dahingehend erweitert, dass die Arbeitgeber nach entsprechen-
der Anzeige durch die Arbeitnehmer Arbeitsunfähigkeitsdaten abrufen können.


Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wurden die Regelungen zum Anschluss der
Ärztinnen und Ärzte an die TI dahingehend konkretisiert, dass die ärztlichen Leistungser-
bringer bis zum 31. März 2019 die zum Anschluss an die TI erforderliche Technik bestel-
len und ab dem 1. Juli 2019 zur Durchführung des Versichertenstammdatenmanagements
einzusetzen hatten. Soweit dies nicht erfolgt, wird der Vergütungsbetrag der Ärztinnen
und Ärzte seit dem 1. Juli 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2019 um ein Prozent gekürzt.
Die Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz ist vorgesehen, den Sanktionsbetrag zum 1.
März 2020 auf 2,5 Prozent zu erhöhen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird ge-
währleistet, dass die ärztlichen Leistungserbringer ihrer Verpflichtung zur Übermittlung
elektronischer Arbeitsunfähigkeitsdaten an die Krankenkassen zum 1. Januar 2021 nach-
kommen können.


Das bestehende Meldeverfahren zum Datenaustausch für Entgeltersatzleistungen ist be-
reits für alle Arbeitgeber und Krankenkassen verpflichtend und stellt die sichere Adressie-
rung der Krankenkassen und Arbeitgeber im Verfahren sicher. Es ist als Dialogverfahren
ausgestaltet und sieht bereits die gesetzliche Verpflichtung zur Abholung der von Kran-
kenkassen zur Verfügung gestellten Daten durch die Arbeitgeber vor. Durch die vorgese-
hene Ergänzung wird lediglich der Umfang der zu übermittelnden Daten erweitert. Eine
zeitintensive Neueinrichtung technischer Prozesse ist damit nicht verbunden.


Für die Erweiterung des bereits bestehenden Meldeverfahrens zum Datenaustausch für
Entgeltersatzleistungen benötigen die Beteiligten einen zeitlichen Vorlauf, weshalb diese
Regelungen zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.
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BETREFF Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre ab 2020; 


Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den Arbeitgeber 


ohne maschinelle Lohnabrechnung für Kalenderjahre ab 2020
1


BEZUG BMF-Schreiben vom 27. September 2017 (BStBl I S.1339) unter Berücksichtigung der 
Änderungen durch das BMF-Schreiben vom 31. August 2018 (BStBl I S. 1009) 


GZ IV C 5 - S 2378/19/10002 :001 
DOK 2019/0202264 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird auf Folgendes 


hingewiesen: 


Auf Grund der Aufzeichnungen im Lohnkonto hat der Arbeitgeber nach Abschluss des 


Lohnkontos für jeden Arbeitnehmer der zuständigen Finanzbehörde nach Maßgabe des § 93c 


der Abgabenordnung - AO - bis zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden Jahres 


eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln (§ 41b Absatz 1 Satz 2 des 


Einkommensteuergesetzes - EStG - i. V. m. § 93c Absatz 1 Nummer 1 AO). Die Datenüber-


mittlung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung über die 


amtlich bestimmte Schnittstelle (§ 93c Absatz 1 Nummer 1 AO) authentifiziert vorzunehmen. 


Das für die Authentifizierung erforderliche Zertifikat muss vom Datenübermittler einmalig 


auf der Internetseite www.elster.de beantragt werden. Ohne Authentifizierung ist eine elek-


tronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung nicht möglich. 


1 Die Änderungen gegenüber dem BMF-Schreiben vom 27. September 2017 (BStBl I S. 1339) sind durch Fett-


und Kursivdruck hervorgehoben 


www.bundesfinanzministerium.de 







Seite 2 Für jede elektronische Lohnsteuerbescheinigung ist eine eindeutige, durch den Datenlieferan-


ten zu vergebende ID (KmId) zu erstellen, deren Zusammensetzung in der technischen 


Schnittstellenbeschreibung zur elektronischen Lohnsteuerbescheinigung dokumentiert ist. 


Einzelheiten zum amtlich vorgeschriebenen Datensatz sind unter www.elster.de abrufbar. 


Davon abweichend können insbesondere Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung, die 


ausschließlich Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in ihren Privat-


haushalten im Sinne des § 8a SGB IV beschäftigen, anstelle der elektronischen Lohnsteuer-


bescheinigung eine entsprechende manuelle Lohnsteuerbescheinigung (Besondere Lohn-


steuerbescheinigung) erteilen. 


Für die elektronische Lohnsteuerbescheinigung und die Ausschreibung von Besonderen 


Lohnsteuerbescheinigungen sind § 41b EStG sowie die Anordnungen in R 41b der Lohn-


steuer-Richtlinien (LStR) maßgebend. Lohnsteuerbescheinigungen sind hiernach sowohl für 


unbeschränkt als auch für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer zu erstellen. 


Das Muster des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung wird jährlich im 


Bundessteuerblatt Teil I gesondert bekannt gemacht. 


Für Arbeitnehmer, für die der Arbeitgeber die Lohnsteuer ausschließlich nach den §§ 40 bis 


40b EStG pauschal erhoben hat, ist keine Lohnsteuerbescheinigung zu erstellen. 


I. Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen 


Dem Arbeitnehmer ist ein nach amtlich vorgeschriebenem Muster gefertigter Ausdruck der 


elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit Angabe der Identifikationsnummer (IdNr.) 


auszuhändigen oder elektronisch bereitzustellen (§ 41b Absatz 1 Satz 3 EStG). Sofern für den 


Arbeitnehmer keine IdNr. vergeben wurde oder der Arbeitnehmer diese dem Arbeitgeber 


nicht mitgeteilt hat, ist weiter die elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 


mit der eTIN (= elektronische Transfer-Identifikations-Nummer) zulässig. 


Es sind die abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) oder die auf 


der entsprechenden Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug eingetragenen Lohnsteuer-


abzugsmerkmale vollständig zu übermitteln. Dabei ist im elektronischen Datensatz neben den 


ELStAM auch das Datum „gültig ab“ zu übermitteln. Hiervon abweichend sind im Muster des 


Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung aus Vereinfachungsgründen nur die 


im letzten Lohnzahlungszeitraum zugrunde gelegten Lohnsteuerabzugsmerkmale - ohne 


„gültig ab“ - zu bescheinigen. 







Seite 3 Außerdem gilt Folgendes: 


1.  Unter Nummer 1 des Ausdrucks ist die Dauer des Dienstverhältnisses während des 


Kalenderjahres oder der Monat der Auszahlung bei sonstigen Bezügen, die nach 


Beendigung des Dienstverhältnisses gezahlt werden, zu bescheinigen. 


2.  Unter Nummer 2 des Ausdrucks ist in dem Feld Anzahl „U“ die Anzahl der Unter-


brechungszeiträume zu bescheinigen, in denen an mindestens 5 aufeinander folgenden 


Arbeitstagen der Anspruch auf Arbeitslohn im Wesentlichen weggefallen ist (z. B. wegen 


Krankheit). Nicht zu bescheinigen sind Zeiträume, in denen der Arbeitnehmer Lohn-


ersatzleistungen im Sinne des § 41 Absatz 1 Satz 4 EStG erhalten hat (z. B. Kurzarbeiter-


geld, Schlechtwettergeld). Weiterhin sind in dem dafür vorgesehenen Feld die nach-


folgenden Großbuchstaben zu bescheinigen: 


„S“ ist einzutragen, wenn die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug im ersten 


Dienstverhältnis berechnet wurde und dabei der Arbeitslohn aus früheren 


Dienstverhältnissen des Kalenderjahres außer Betracht geblieben ist. 


„M“ ist einzutragen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer beruflichen 


Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflichen doppelten Haushaltsführung 


vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine nach § 8 


Absatz 2 Satz 8 EStG mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewertende Mahlzeit 


zur Verfügung gestellt wurde. Die Eintragung hat unabhängig davon zu erfolgen, 


ob die Besteuerung der Mahlzeit nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG unterbleibt, der 


Arbeitgeber die Mahlzeit individuell oder nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1a 


EStG pauschal besteuert hat. 


Im Übrigen sind für die Bescheinigung des Großbuchstabens „M“ auch die Aus-


führungen der Rz. 90 ff. im Ergänzten BMF-Schreiben zur Reform des steuerlichen 


Reisekostenrechts ab 1. Januar 2014 vom 24. Oktober 2014 (BStBl I Seite 1412) zu 


beachten. 


„F“ ist einzutragen, wenn eine steuerfreie Sammelbeförderung eines Arbeitnehmers 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie bei Fahrten nach § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG nach § 3 Nummer 32 EStG erfolgte. 


„FR“ ist einzutragen bei französischen Grenzgängern, bei denen aufgrund einer 


Bescheinigung nach § 39 Absatz 4 Nummer 5 i. V. m. § 52 Absatz 36 EStG vom 


Lohnsteuerabzug abzusehen ist. Der Großbuchstabe „FR“ ist um das Land zu 


ergänzen, in dem der Grenzgänger im Bescheinigungszeitraum zuletzt tätig war. 
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Ziffer 1 („FR1“), für Rheinland-Pfalz um die Ziffer 2 („FR2“) und für das Saarland 


um die Ziffer 3 („FR3“) zu ergänzen. Für die Bescheinigung des Großbuchstabens 


„FR“ gelten die Ausführungen im BMF-Schreiben zur Durchführung des Grenz-


gängerfiskalausgleichs vom 30. März 2017 (BStBl I Seite 753). 


3.  Unter Nummer 3 des Ausdrucks ist der Gesamtbetrag des steuerpflichtigen Brutto-


arbeitslohns - einschließlich des Werts der Sachbezüge - zu bescheinigen, den der 


Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis im Kalenderjahr bezogen hat. Bruttoarbeitslohn 


ist die Summe aus dem laufenden Arbeitslohn, der für Lohnzahlungszeiträume gezahlt


worden ist, die im Kalenderjahr geendet haben, und den sonstigen Bezügen, die dem 


Arbeitnehmer im Kalenderjahr zugeflossen sind. Netto gezahlter Arbeitslohn ist mit dem 


hochgerechneten Bruttobetrag anzusetzen. Zum Bruttoarbeitslohn rechnen auch die 


laufend und einmalig gezahlten Versorgungsbezüge einschließlich Sterbegelder und 


Abfindungen/Kapitalauszahlungen solcher Ansprüche (Nummer 8 und Nummer 32 des 


Ausdrucks). Versorgungsbezüge für mehrere Jahre, die ermäßigt besteuert wurden, sind 


ausschließlich in Nummer 9 zu bescheinigen. Der Bruttoarbeitslohn darf nicht um die 


Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Absatz 2 EStG) und den Altersentlastungs-


betrag (§ 24a EStG) gekürzt werden. Andere Freibeträge sind gleichfalls nicht abzu-


ziehen und Hinzurechnungsbeträge nicht hinzuzurechnen. Arbeitslöhne im Sinne des § 8 


Absatz 3 EStG sind um den Rabatt-Freibetrag nach § 8 Absatz 3 Satz 2 EStG zu kürzen. 


Hat der Arbeitgeber steuerpflichtigen Arbeitslohn zurückgefordert, ist unter Nummer 3 


bei fortbestehendem Dienstverhältnis nur der gekürzte steuerpflichtige Bruttoarbeitslohn 


zu bescheinigen. Dies gilt auch für zurückgeforderten Arbeitslohn, der im Zuflussjahr 


ermäßigt besteuert worden ist. Ergibt die Verrechnung von ausgezahltem und zurück-


gefordertem Arbeitslohn einen negativen Betrag, so ist dieser Betrag mit einem Minus-


zeichen zu versehen. 


Nicht zum steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn gehören steuerfreie Bezüge, z. B. steuer-


freie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, steuerfreie Umzugskosten-


vergütungen, steuerfreier Reisekostenersatz, steuerfreier Auslagenersatz, die nach § 3 


Nummer 56 und 63 sowie § 100 Absatz 6 EStG steuerfreien Beiträge des Arbeitgebers an 


einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung sowie Bezüge, 


für die die Lohnsteuer nach §§ 37b, 40 bis 40b EStG pauschal erhoben wurde.  


Nicht unter Nummer 3, sondern gesondert zu bescheinigen sind insbesondere ermäßigt 


besteuerte Entschädigungen, ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre 


sowie die auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder des Auslandstätigkeits-


erlasses von der Lohnsteuer freigestellten Bezüge. 
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die Kirchensteuer zu bescheinigen, die der Arbeitgeber vom bescheinigten Bruttoarbeits-


lohn einbehalten hat. Wurden Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag oder Kirchensteuer nicht 


einbehalten, ist das jeweilige Eintragungsfeld durch einen waagerechten Strich auszu-


füllen. 


5. Bei konfessionsverschiedenen Ehen / konfessionsverschiedenen Lebenspartnerschaften 


(z. B. ein Ehegatte / Lebenspartner ev, der andere rk) ist sowohl bei Haupt- als auch bei


Nebenarbeitsverhältnissen der auf den Ehegatten / Lebenspartner entfallende Teil der 


Kirchensteuer unter Nummer 7 oder 14 des Ausdrucks anzugeben (Halbteilung der 


Kirchensteuer nach den Kirchensteuergesetzen der Länder). Diese Halbteilung der 


Kirchensteuer kommt in Bayern, Bremen und Niedersachsen nicht in Betracht.  


Deshalb ist in diesen Ländern die einbehaltene Kirchensteuer immer nur unter Nummer 6 


oder 13 einzutragen. 


6.  Unter Nummer 8 des Ausdrucks sind die in Nummer 3 enthaltenen Versorgungsbezüge 


nach § 19 Absatz 2 EStG (z. B. auch regelmäßige Anpassungen von Versorgungsbezügen 


nach § 19 Absatz 2 Satz 9 EStG) einzutragen. 


Werden einem Versorgungsempfänger zusätzlich zum laufenden Versorgungsbezug 


weitere Zuwendungen und geldwerte Vorteile (z. B. steuerpflichtige Fahrtkosten-


zuschüsse, Freifahrtberechtigungen, Kontoführungsgebühren) gewährt, zählen diese 


ebenfalls zu den unter Nummer 8 zu bescheinigenden Versorgungsbezügen. 


7.  Im Lohnsteuerabzugsverfahren ermäßigt besteuerte Entschädigungen (z. B. Abfindungen) 


und ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre (z. B. Jubiläumszuwen-


dungen) sind in einer Summe unter Nummer 10 des Ausdrucks gesondert zu beschei-


nigen. 


Entschädigungen und Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre, die nicht ermäßigt 


besteuert wurden, können unter Nummer 19 eingetragen werden; diese Beträge müssen 


in dem unter Nummer 3 bescheinigten Bruttoarbeitslohn enthalten sein. 


Gesondert zu bescheinigen sind unter Nummer 11 bis 14 des Ausdrucks die Lohnsteuer, 


der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, die der Arbeitgeber von ermäßigt 


besteuerten Versorgungsbezügen für mehrere Kalenderjahre, Entschädigungen und 


Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit im Sinne des § 34 EStG einbehalten hat. 


8.  Das Kurzarbeitergeld einschließlich Saison-Kurzarbeitergeld, der Zuschuss zum Mutter-


schaftsgeld, der Zuschuss bei Beschäftigungsverbot für die Zeit vor oder nach einer Ent-
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Vorschriften, die Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz, 


Aufstockungsbeträge und Altersteilzeitzuschläge sind in einer Summe unter Nummer 15 


des Ausdrucks zu bescheinigen. Hat der Arbeitgeber Kurzarbeitergeld zurückgefordert, 


sind nur die so gekürzten Beträge zu bescheinigen. Ergibt die Verrechnung von ausge-


zahlten und zurückgeforderten Beträgen einen negativen Betrag, so ist dieser Betrag mit 


einem Minuszeichen zu bescheinigen. Wurde vom Arbeitgeber in Fällen des § 47b 


Absatz 4 SGB V Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes gezahlt, ist dieses nicht 


unter Nummer 15 des Ausdrucks anzugeben. 


9.  Unter Nummer 16 a) des Ausdrucks ist der nach Doppelbesteuerungsabkommen und 


unter Nummer 16 b) der nach dem Auslandstätigkeitserlass steuerfreie Arbeitslohn 


auszuweisen. 


10.  Unter Nummer 17 des Ausdrucks sind die folgenden auf die Entfernungspauschale 


anzurechnenden steuerfreien Zuschüsse und Sachbezüge betragsmäßig zu 


bescheinigen: 


Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 


zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrs-


mitteln im Linienverkehr (ohne Luftverkehr) zwischen Wohnung und erster Tätig-


keitsstätte und nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG sowie für Fahrten 


im öffentlichen Personennahverkehr gezahlt werden (§ 3 Nummer 15 Satz 1 EStG), 


 Sachbezüge für die unentgeltliche oder verbilligte Nutzung öffentlicher Verkehrs-


mittel im Linienverkehr (ohne Luftverkehr) für Fahrten zwischen Wohnung und 


erster Tätigkeitsstätte und nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG sowie 


für Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr, die der Arbeitnehmer aufgrund 


seines Dienstverhältnisses zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erhält 


(§ 3 Nummer 15 Satz 2 EStG), 


 Sachbezüge, die im Rahmen des § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG - Job-Ticket - oder § 8 


Absatz 3 EStG - Verkehrsträger - steuerfrei bleiben. 


11. Unter Nummer 18 des Ausdrucks sind nur die auf die Entfernungspauschale nach § 40 


Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz EStG2 anzurechnenden pauschal besteuer-


2 § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz EStG nach dem Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 


steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
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sowie für Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG zu bescheinigen. 


12. Unter Nummer 20 des Ausdrucks sind die nach § 3 Nummer 13 oder 16 EStG steuerfrei 


gezahlten Vergütungen für Verpflegung bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten zu 


bescheinigen. 


Steuerfreie Vergütungen bei doppelter Haushaltsführung sind unter Nummer 21 des 


Ausdrucks zu bescheinigen. 


Sofern das Betriebsstättenfinanzamt nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2 der Lohnsteuer-


Durchführungsverordnung - LStDV – hierfür eine andere Aufzeichnung als im Lohn-


konto zugelassen hat, ist eine Bescheinigung dieser Beträge nicht zwingend erforderlich. 


13. Bei der Bescheinigung von Zukunftssicherungsleistungen ist Folgendes zu beachten: 


a) Beiträge und Zuschüsse zur Alterssicherung 


Der Arbeitgeberanteil der Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und 


der Arbeitgeberzuschuss an berufsständische Versorgungseinrichtungen, die den 


gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (vgl. BMF-


Schreiben vom 8. Juli 2014, BStBl I Seite 1098), ist getrennt unter Nummer 22 a) 


und b) des Ausdrucks auszuweisen, der entsprechende Arbeitnehmeranteil unter 


Nummer 23 a) und b). Gleiches gilt für Beiträge zur Alterssicherung, wenn darin 


zumindest teilweise ein Arbeitnehmeranteil enthalten ist, die auf Grund einer nach 


ausländischen Gesetzen bestehenden Verpflichtung an ausländische Sozialversiche-


rungsträger, die den inländischen Sozialversicherungsträgern vergleichbar sind, 


geleistet werden. Beiträge zur Alterssicherung an ausländische Versicherungsunter-


nehmen sind nicht zu bescheinigen. 


Werden von ausländischen Sozialversicherungsträgern Globalbeiträge erhoben, ist 


eine Aufteilung vorzunehmen. In diesen Fällen ist unter Nummer 22 a) und 


Nummer 23 a) der auf die Rentenversicherung entfallende Teilbetrag zu beschei-


nigen. Die für die Aufteilung maßgebenden staatenbezogenen Prozentsätze werden 


für jeden Veranlagungszeitraum durch ein gesondertes BMF-Schreiben bekannt 


gegeben. 


In Fällen, in denen der Arbeitgeber die Beiträge unmittelbar an eine berufsständische 


Versorgungseinrichtung abführt (sog. Firmenzahler), ist der Arbeitgeberzuschuss 


unter Nummer 22 b) und der Arbeitnehmeranteil unter Nummer 23 b) zu beschei-
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Versorgungseinrichtung ab (sog. Selbstzahler) und zahlt der Arbeitgeber dem 


Arbeitnehmer hierfür einen zweckgebundenen Zuschuss, ist unter Nummer 22 b) der 


Zuschuss zu bescheinigen. Eine Eintragung unter Nummer 23 b) ist in diesen Fällen 


nicht vorzunehmen. 


Unter Nummer 22 a) und Nummer 23 a) sind auch Beiträge zur umlagefinanzierten 


Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung im Saarland zu bescheinigen. 


Das Gleiche gilt für Rentenversicherungsbeiträge bei geringfügiger Beschäftigung, 


wenn die Lohnsteuer nicht pauschal erhoben wurde (der Arbeitgeberbeitrag in Höhe 


von 15 % oder 5 % und der Arbeitnehmerbeitrag). Dies gilt für den Arbeitgeber-


beitrag auch dann, wenn kein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung gezahlt 


wurde. 


Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für Beschäftigte nach 


§ 172 Absatz 1 SGB VI (z. B. bei weiterbeschäftigten Rentnern) gehören nicht zum 


steuerpflichtigen Arbeitslohn; sie sind nicht als steuerfreie Arbeitgeberanteile im 


Sinne des § 3 Nummer 62 EStG unter Nummer 22 a) zu bescheinigen. Dies gilt auch, 


wenn dieser Arbeitnehmerkreis geringfügig beschäftigt ist (§ 172 Absatz 3 und 3a 


SGB VI). Hat der Beschäftigte jedoch auf die Versicherungsfreiheit verzichtet 


(§ 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI), sind die Arbeitgeberanteile/-zuschüsse und Arbeit-


nehmeranteile nach den allgemeinen Regelungen zu bescheinigen.


Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung und an berufsständische Versorgungs-


einrichtungen, die im Zusammenhang mit nach § 3 Nummer 2 EStG steuerfreiem 


Kurzarbeitergeld stehen, sind nicht zu bescheinigen. 


Zahlt der Arbeitgeber steuerfreie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im 


Sinne des § 3 Nummer 28 EStG (bei Altersteilzeit), können diese nicht als Sonder-


ausgaben berücksichtigt werden und sind daher nicht in der Bescheinigung anzu-


geben. Werden darüber hinaus steuerpflichtige Beiträge zum Ausschluss einer 


Minderung der Altersrente gezahlt, sind diese an die gesetzliche Rentenversicherung 


abgeführten Beiträge als Sonderausgaben abziehbar und deshalb unter Nummer 23 a)


zu bescheinigen.


b) Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung 


Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung bei 


freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmern, 


soweit der Arbeitgeber zur Zuschussleistung gesetzlich verpflichtet ist, sind unter 
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Krankenversicherungen sind unter Nummer 24 b) zu bescheinigen. 


Unter Nummer 24 c) sind steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers zu gesetzlichen 


Pflegeversicherungen (soziale Pflegeversicherung und private Pflege-Pflichtversiche-


rung) einzutragen. Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicher-


ten oder privat versicherten Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld beziehen, sind 


unter Nummer 24 a) bis c) die gesamten vom Arbeitgeber gewährten Zuschüsse zu 


bescheinigen. 


Zu bescheinigen sind auch Zuschüsse des Arbeitgebers zur Kranken- und Pflege-


versicherung bei ausländischen Versicherungsunternehmen und bei ausländischen 


Sozialversicherungsträgern. Nicht einzutragen ist der Arbeitgeberanteil zur 


gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung bei pflichtversicherten 


Arbeitnehmern. 


c) Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung 


Der Arbeitnehmerbeitrag zur inländischen gesetzlichen Krankenversicherung ein-


schließlich des einkommensabhängigen Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V ist bei 


pflichtversicherten Arbeitnehmern unter Nummer 25 einzutragen. Es sind die an die 


Krankenkasse abgeführten Beiträge zu bescheinigen, d. h. ggf. mit Beitragsanteilen 


für Krankengeld.


Die Beiträge des Arbeitnehmers zur inländischen sozialen Pflegeversicherung sind 


unter Nummer 26 des Ausdrucks zu bescheinigen. 


Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmern 


ist unter Nummer 25 und 26 der gesamte Beitrag einschließlich des einkommens-


abhängigen Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V zu bescheinigen, wenn der Arbeit-


geber die Beiträge an die Krankenkasse abführt (sog. Firmenzahler). Dies gilt auch 


in den Fällen des Bezugs von Kurzarbeitergeld. Arbeitgeberzuschüsse sind nicht von 


den Arbeitnehmerbeiträgen abzuziehen, sondern gesondert unter Nummer 24 zu 


bescheinigen. 


In Fällen, in denen der freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicher-


te Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber die Beiträge an die Krankenkasse abführt 


(sog. Selbstzahler), sind unter Nummer 25 und 26 keine Eintragungen vorzuneh-


men. Dies gilt auch in den Fällen des Bezugs von Kurzarbeitergeld.


Arbeitgeberzuschüsse sind unabhängig davon ungekürzt unter Nummer 24 zu 
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Die vom Arbeitnehmer allein zu tragenden Beiträge aus Versorgungsbezügen an die 


gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung sind ebenfalls unter 


Nummer 25 und 26 zu bescheinigen. Dies gilt für pflichtversicherte Arbeitnehmer 


und für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Arbeitnehmer, 


wenn der Arbeitgeber die Beiträge an die Krankenkasse abführt (sog. Firmenzahler). 


Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an ausländische Sozialversicherungs-


träger sind nicht zu bescheinigen. 


d) Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 


Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung sind unter Nummer 27 des 


Ausdrucks zu bescheinigen; dies gilt auch bei Beitragszahlungen an ausländische 


Sozialversicherungsträger. 


e) Bescheinigung bei steuerfreiem oder pauschal besteuertem Arbeitslohn 


Unter Nummer 22 bis 27 des Ausdrucks dürfen keine Beträge bescheinigt werden, 


die mit steuerfreiem Arbeitslohn (z. B. nach dem Auslandstätigkeitserlass oder auf 


Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens) in unmittelbarem wirtschaftlichen 


Zusammenhang stehen. Danach sind z. B. nicht zu bescheinigen: 


bei pflichtversicherten Arbeitnehmern die gesetzlichen Arbeitgeber- und 


Arbeitnehmeranteile, die auf steuerfreien Arbeitslohn entfallen (zur Aufteilung 


siehe unten), 


 Beiträge, die auf den nach § 3 Nummer 63 sowie nach § 100 Absatz 6 EStG 


steuerfreien Arbeitslohn oder auf den im Zusammenhang mit nach § 3 Nummer 


56 EStG steuerfreiem Arbeitslohn stehenden Hinzurechnungsbetrag nach § 1 


Absatz 1 Satz 3 und 4 der Sozialversicherungs-Entgeltverordnung - SvEV -


entfallen und nicht als Sonderausgaben abziehbar sind, 


 Beiträge oder Zuschüsse des Arbeitgebers, die nicht nach § 3 Nummer 62 EStG, 


sondern nach einer anderen Vorschrift steuerfrei sind, 


Hingegen sind z. B. zu bescheinigen: 


 in voller Höhe auf steuerfreien Arbeitslohn entfallende Zuschüsse und Beiträge 


für freiwillig in der gesetzlichen Kranken-/sozialen Pflegeversicherung 


Versicherte und privat Kranken-/ Pflegeversicherte (Nummer 24 bis 26), 


 die Beiträge im Fall der beitragspflichtigen Umwandlung von Arbeitslohn 


zugunsten einer Direktzusage oberhalb von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 
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SGB IV), 


Beiträge von pauschal besteuertem Arbeitslohn (z. B. nach § 37b Absatz 2, § 40b 


EStG ggf. i. V. m. § 1 Absatz 1 Satz 3 und 4 SvEV), die bei einem sozialver-


sicherungspflichtigen Arbeitnehmer erhoben werden (Nummer 22 bis 27; zur 


Aufteilung siehe unten). 


Bei steuerfreien und steuerpflichtigen Arbeitslohnteilen im Bescheinigungszeitraum 


ist nur der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge zu bescheinigen, der sich nach 


dem Verhältnis des steuerpflichtigen Arbeitslohns zum gesamten Arbeitslohn des 


Bescheinigungszeitraums ergibt. Hierbei sind Arbeitslohnanteile, die unabhängig 


von der Beitragsbemessungsgrenze nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen 


(z. B. Entlassungsabfindungen), nicht in die Verhältnisrechnung einzubeziehen. 


Die Verhältnisrechnung ist auch durchzuführen, wenn der steuerpflichtige 


Arbeitslohn im Bescheinigungszeitraum die für die Beitragsberechnung maßgebende 


Beitragsbemessungsgrenze übersteigt.


Auf den Hinzurechnungsbetrag nach § 1 Absatz 1 Satz 3 und 4 SvEV entfallende 


Vorsorgeaufwendungen sind nur insoweit zu bescheinigen, als sie auf den Teil des 


Hinzurechnungsbetrags entfallen, der dem Anteil der pauschal besteuerten Umlagen 


an der Summe aus pauschal besteuerten und steuerfreien Umlagen entspricht 


(quotale Aufteilung nach dem Verhältnis der Beiträge im Bescheinigungszeitraum). 


Werden Sozialversicherungsbeiträge erstattet, sind unter Nummer 22 bis 27 nur die 


gekürzten Beiträge zu bescheinigen. 


f) Teilbeträge der Vorsorgepauschale für die private Basis-Kranken- und private 


Pflege-Pflichtversicherung 


Unter Nummer 28 des Ausdrucks ist der tatsächlich im Lohnsteuerabzugsverfahren 


berücksichtigte Teilbetrag der Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 Satz 5 


Nummer 3 Buchstabe d EStG (Beiträge zur privaten Basis-Krankenversicherung und 


privaten Pflege-Pflichtversicherung) zu bescheinigen (z. B. bei Arbeitnehmern ohne 


Arbeitgeberzuschuss mit einem nachgewiesenen Monatsbeitrag von 500 €, Beschäf-


tigungsdauer drei Monate, Bescheinigung 1.500 €). Wurde beim Lohnsteuerabzug 


die Mindestvorsorgepauschale berücksichtigt (ggf. auch nur in einzelnen Lohnzah-


lungszeiträumen), ist auch diese zu bescheinigen (z. B. Ansatz der Mindestvorsorge-


pauschale für zwei Monate, Bescheinigung von 2/12 der Mindestvorsorgepauschale). 
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zugsmerkmalen des Arbeitnehmers erhoben wird und kein Arbeitnehmeranteil für 


die Krankenversicherung zu entrichten ist, ist an Stelle des Teilbetrags für die 


gesetzliche Krankenversicherung die Mindestvorsorgepauschale anzusetzen und 


unter Nummer 28 des Ausdrucks zu bescheinigen. Entsprechendes gilt für andere 


Arbeitnehmer, z. B. Praktikanten, Schüler, Studenten. Siehe auch Programmablauf-


plan für den Lohnsteuerabzug zu „VKVLZZ“ und „VKVSONST“. Ist der berechnete 


Betrag negativ, ist der Wert mit einem deutlichen Minuszeichen zu versehen. 


Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an ausländische Versicherungsunter-


nehmen sind nicht zu bescheinigen. 


Werden vom Arbeitnehmer Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflege-


Pflichtversicherung nachgewiesen, wird jedoch kein Arbeitslohn gezahlt, ist keine 


Lohnsteuerbescheinigung auszustellen. 


14. Für die Ermittlung des bei Versorgungsbezügen nach § 19 Absatz 2 EStG zu berück-


sichtigenden Versorgungsfreibetrags sowie des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag 


(Freibeträge für Versorgungsbezüge) sind die Bemessungsgrundlage des Versorgungs-


freibetrags, das Jahr des Versorgungsbeginns und bei unterjähriger Zahlung von Ver-


sorgungsbezügen der erste und letzte Monat, für den Versorgungsbezüge gezahlt werden, 


maßgebend. 


Folgt ein Hinterbliebenenbezug einem Versorgungsbezug, bestimmen sich der Prozent-


satz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum Versorgungs-


freibetrag für den Hinterbliebenenbezug nach dem Jahr des Beginns des Versorgungs-


bezugs des Verstorbenen (§ 19 Absatz 2 Satz 7 EStG). Unabhängig davon ist bei erst-


maliger Zahlung dieses Hinterbliebenenbezugs im laufenden Kalenderjahr unter 


Nummer 31 des Ausdrucks eine unterjährige Zahlung zu bescheinigen. 


Sterbegelder und Kapitalauszahlungen/Abfindungen von Versorgungsbezügen sowie 


Nachzahlungen von Versorgungsbezügen, die sich ganz oder teilweise auf vorange-


gangene Kalenderjahre beziehen, sind als eigenständige zusätzliche Versorgungsbezüge 


zu behandeln. Für diese Bezüge sind die Höhe des gezahlten Bruttobetrags im Kalender-


jahr und das maßgebende Kalenderjahr des Versorgungsbeginns anzugeben. In diesen 


Fällen sind die maßgebenden Freibeträge für Versorgungsbezüge in voller Höhe und 


nicht zeitanteilig zu berücksichtigen (Rz. 184 bis 187 des BMF-Schreibens vom


19. August 2013, BStBl I Seite 1087, geändert durch die BMF-Schreiben vom 10. Januar 


2014, BStBl I Seite 70, 10. April 2015, BStBl I Seite 256, 1. Juni 2015, BStBl I Seite 475, 4. 


Juli 2016, BStBl I Seite 645, 6. Dezember 2016, BStBl I Seite 1426, 19. Dezember 2016, 
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Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die für die Berechnung der Freibeträge für Versorgungs-


bezüge erforderlichen Angaben für jeden Versorgungsbezug gesondert im Lohnkonto 


aufzuzeichnen (§ 4 Absatz 1 Nummer 4 LStDV i. V. m. Rz. 189 des BMF-Schreibens 


vom 19. August 2013 in der aktuellen Fassung). Die hiernach im Lohnkonto aufge-


zeichneten Angaben zu Versorgungsbezügen sind in den Ausdruck wie folgt zu über-


nehmen (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG): 


a) Versorgungsbezug, der laufenden Arbeitslohn darstellt 


Unter Nummer 29 des Ausdrucks ist die nach § 19 Absatz 2 Satz 4 bis 11 EStG 


ermittelte Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag (das Zwölffache des 


Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat zuzüglich voraussichtlicher Sonder-


zahlungen) einzutragen. In die Bemessungsgrundlage sind auch zusätzlich zu den 


laufenden Versorgungsbezügen gewährte weitere Zuwendungen und geldwerte 


Vorteile (z. B. steuerpflichtige Fahrtkostenzuschüsse, Freifahrtberechtigungen, 


Kontoführungsgebühren) einzubeziehen. 


Unter Nummer 30 ist das maßgebende Kalenderjahr des Versorgungsbeginns (vier-


stellig) zu bescheinigen. 


Unter Nummer 31 ist nur bei unterjähriger Zahlung eines laufenden Versor-


gungsbezugs der erste und letzte Monat (zweistellig mit Bindestrich, z. B. „02 - 12“ 


oder „01 - 08“), für den Versorgungsbezüge gezahlt wurden, einzutragen. Dies gilt 


auch bei unterjährigem Wechsel des Versorgungsträgers. 


b) Versorgungsbezug, der einen sonstigen Bezug darstellt 


Sterbegelder, Kapitalauszahlungen/Abfindungen von Versorgungsbezügen und die 


als sonstige Bezüge zu behandelnden Nachzahlungen von Versorgungsbezügen, die 


in Nummer 3 und 8 des Ausdrucks enthalten sind, sind unter Nummer 32 gesondert 


zu bescheinigen. 


Nach § 34 EStG ermäßigt zu besteuernde Versorgungsbezüge für mehrere Kalen-


derjahre sind dagegen nur unter Nummer 9 des Ausdrucks zu bescheinigen. Zusätz-


lich ist zu den in Nummer 9 oder 32 bescheinigten Versorgungsbezügen jeweils 


unter Nummer 30 des Ausdrucks das Kalenderjahr des Versorgungsbeginns 


anzugeben. 
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Fällt der maßgebende Beginn mehrerer laufender Versorgungsbezüge in dasselbe 


Kalenderjahr (Nummer 30 des Ausdrucks), kann der Arbeitgeber unter Nummer 29 


des Ausdrucks die zusammengerechneten Bemessungsgrundlagen dieser Versor-


gungsbezüge in einem Betrag bescheinigen (Rz. 177 des BMF-Schreibens vom 


19. August 2013 in der aktuellen Fassung). In diesem Fall sind auch die unter 


Nummer 8 zu bescheinigenden Versorgungsbezüge zusammenzufassen. 


Bei mehreren als sonstige Bezüge gezahlten Versorgungsbezügen mit maßgebendem 


Versorgungsbeginn in demselben Kalenderjahr können die Nummer 8 und/oder 


Nummer 9 sowie Nummer 30 und 32 zusammengefasst werden. Gleiches gilt, wenn 


der Versorgungsbeginn laufender Versorgungsbezüge und als sonstige Bezüge 


gezahlter Versorgungsbezüge in dasselbe Kalenderjahr fällt. 


Bei mehreren laufenden Versorgungsbezügen und als sonstige Bezüge gezahlten 


Versorgungsbezügen mit unterschiedlichen Versorgungsbeginnen nach § 19 


Absatz 2 Satz 3 EStG sind die Angaben zu Nummer 8 und/oder Nummer 9 sowie 


Nummer 29 bis 32 jeweils getrennt zu bescheinigen (Rz. 177 des BMF-Schreibens 


vom 19. August 2013 in der aktuellen Fassung).


15. Unter Nummer 33 des Ausdrucks ist die Summe des vom Arbeitgeber an Angehörige 


des öffentlichen Dienstes im Kalenderjahr ausgezahlten Kindergeldes zu bescheinigen, 


wenn es zusammen mit den Bezügen oder dem Arbeitsentgelt ausgezahlt wird (§ 72 


Absatz 7 Satz 1 EStG). 


16. Unter Nummer 34 des Ausdrucks ist der beim Lohnsteuerabzug verbrauchte Betrag nach 


Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 


Republik Türkei zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf 


dem Gebiet der Steuern vom Einkommen zu bescheinigen (Rz. 17 des BMF-Schreibens 


vom 11. Dezember 2014, BStBl I 2015 Seite 92). Hierfür ist ein entsprechender Pro-


grammablaufplan mit einem entsprechenden Ausgangsparameter bekannt gemacht. 


17. In der letzten Zeile des Ausdrucks ist stets das Finanzamt, an das die Lohnsteuer abge-


führt wurde, und dessen vierstellige Nummer einzutragen. Bei Finanzamtsaußenstellen 


mit eigener Nummer ist diese Nummer einzutragen. 


In den nicht amtlich belegten Zeilen des Ausdrucks sind freiwillig vom Arbeitgeber über-


mittelte Daten zu bescheinigen, z. B.
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- bei Arbeitgeberbeiträgen zur Zusatzversorgung, die nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 


versteuert wurden: „Steuerpflichtiger Arbeitgeberbeitrag zur Zusatzversorgung“, 


- „Arbeitnehmerbeitrag/-anteil zur Zusatzversorgung“, 


- bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: „Anzahl der Arbeitstage“, 


- bei steuerfreiem Fahrtkostenersatz für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten: 


„Steuerfreie Fahrtkosten bei beruflich veranlasster Auswärtstätigkeit“, 


- „Versorgungsbezüge für mehrere Kalenderjahre, die nicht ermäßigt besteuert wurden - in 


3. und 8. enthalten“. 


Außerdem sind weitere, nicht der Finanzverwaltung übermittelte Angaben zulässig (betriebs-


interne, für den Arbeitnehmer bestimmte Informationen); dies ist entsprechend zu kenn-


zeichnen. 


Die Anschrift des Arbeitnehmers kann im Ausdruck - abweichend von der im Datensatz 


elektronisch übermittelten Adresse - so gestaltet sein, dass sie den Gegebenheiten des 


Unternehmens entspricht (z. B. Übermittlung durch Hauspost, Auslandszustellung). Es ist 


darauf zu achten, dass die IdNr./eTIN bei Benutzung von Fensterbriefumschlägen im


Adressfeld nicht sichtbar ist. 


Neben der Anschrift des Arbeitgebers ist die Steuernummer seiner lohnsteuerlichen 


Betriebsstätte anzugeben. Hat ein Dritter für den Arbeitgeber die lohnsteuerlichen Pflichten 


übernommen (§ 38 Absatz 3a EStG), ist die Anschrift und Steuernummer des Dritten anzu-


geben. 


Damit gewährleistet ist, dass die Daten der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung(en) der 


Finanzverwaltung vollständig zur Verfügung stehen, muss nach der elektronischen Über-


mittlung das Verarbeitungsprotokoll abgerufen werden. Im Ausdruck der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung ist das elektronisch vergebene Transferticket der Datenübermitt-


lung anzugeben.


II. Korrektur- und Stornierungsverfahren 


Stellt der Arbeitgeber bis zum Ablauf des siebten auf den Besteuerungszeitraum folgenden 


Kalenderjahres fest, dass die übermittelten Daten unzutreffend waren, so hat er die Lohn-


steuerbescheinigung vorbehaltlich der Regelungen des § 41c Absatz 3 und 4 EStG durch 


Übermittlung eines weiteren Datensatzes zu korrigieren oder zu stornieren (§ 93c Absatz 3 


Satz 1 AO). 
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nur bis zur Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung zulässig. Lediglich in 


dem Sonderfall des § 41c Absatz 3 Satz 4 EStG ist eine Minderung der einzubehaltenden und 


zu übernehmenden Lohnsteuer zulässig. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine 


bereits an die Finanzverwaltung übermittelte oder ausgestellte Lohnsteuerbescheinigung zu 


berichtigen (§ 41c Absatz 3 Satz 5 EStG). Im Übrigen können Erstattungsansprüche wegen zu 


Unrecht einbehaltener Lohnsteuer nach Ablauf des Kalenderjahres und nach Übermittlung der 


Lohnsteuerbescheinigung lediglich im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer 


geltend gemacht werden (H 41c.1 „Erstattungsantrag“ LStH). 


Wird eine Zahlung des Arbeitgebers zu Unrecht dem Lohnsteuerabzug unterworfen, weil die 


Besteuerung abkommensrechtlich dem Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers zugewiesen ist, 


besteht daneben die Möglichkeit, einen Erstattungsantrag in analoger Anwendung des § 50d 


Absatz 1 Satz 2 EStG zu stellen, soweit die entsprechenden Einkünfte aus nichtselbständiger 


Arbeit nicht bereits im Rahmen einer Veranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 


Buchstabe b i. V. m. Satz 7 EStG erfasst wurden (H 41c.1 „Erstattungsantrag“ LStH). 


Wurde der Lohnsteuerabzug in zu geringer Höhe vorgenommen, hat der Arbeitgeber dies dem 


Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen (§ 41c Absatz 4 EStG). 


Eine Korrektur oder Stornierung nach § 93c Absatz 3 Satz 1 AO kommt in Betracht, wenn es 


sich um eine bloße Berichtigung eines zunächst unrichtig übermittelten Datensatzes handelt 


(R 41c.1 Absatz 7 LStR). Eine solche Korrektur oder Stornierung unzutreffend bescheinigter 


Angaben bzw. Lohnsteuerdaten (z. B. einbehaltene Lohnsteuer oder einbehaltener Solidari-


tätszuschlag) ist der Finanzverwaltung durch Übermittlung einer berichtigten Lohnsteuerbe-


scheinigung mitzuteilen, soweit sie nicht im Widerspruch zur maßgebenden bereits bestands-


kräftigen Lohnsteuer-Anmeldung steht. 


Korrigierte Lohnsteuerbescheinigungen sind mit dem Merker „Korrektur“ zu versehen. 


Eine Stornierung von bereits übermittelten Lohnsteuerbescheinigungen kommt insbesondere 


in Betracht, wenn 


- ein falsches Kalenderjahr angegeben wurde, 


- kennzeichnende Daten zu einer Person (IdNr., eTIN, Name, Vorname und Geburtsdatum) 


falsch übermittelt wurden oder 


- mehrere Einzelbescheinigungen zu einem Arbeitsverhältnis durch eine zusammen-


fassende Bescheinigung ersetzt werden. 


Eine Stornierungsmitteilung storniert über die eindeutige verfahrensweite Kennzeichnung 


genau eine Lohnsteuerbescheinigung. 







Seite 17 Eine detaillierte Beschreibung der technischen Umsetzung des Korrektur- und Stornierungs-


verfahrens ist in der technischen Schnittstellenbeschreibung zur elektronischen Lohnsteuer-


bescheinigung dokumentiert. 


Wird eine Lohnsteuerbescheinigung korrigiert oder storniert, ist der Arbeitnehmer hierüber zu 


informieren (§ 93c Absatz 3 Satz 2 i. V. m. § 93c Absatz 1 Nummer 3 AO). 


III. Nachzahlungen 


Stellen Nachzahlungen laufenden Arbeitslohn dar, sind diese für die Berechnung der Lohn-


steuer den Lohnzahlungszeiträumen zuzurechnen, für die sie geleistet werden (R 39b.5 


Absatz 4 Satz 1 LStR). Wird eine solche Nachzahlung nach Beendigung des Dienstverhält-


nisses im selben Kalenderjahr für Lohnzahlungszeiträume bis zur Beendigung des Dienstver-


hältnisses geleistet, ist die bereits erteilte und übermittelte Lohnsteuerbescheinigung zu 


korrigieren. Die berichtigte Lohnsteuerbescheinigung ist mit dem Merker „Korrektur“ zu 


versehen. Sonstige Bezüge, die nach Beendigung des Dienstverhältnisses oder in folgenden 


Kalenderjahren gezahlt werden, sind gesondert zu bescheinigen; als Dauer des Dienstver-


hältnisses ist in diesen Fällen der Monat der Zahlung anzugeben. 


IV. Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den Arbeitgeber 


ohne maschinelle Lohnabrechnung 


Die unter I. Nummer 1 bis 17 aufgeführten Regelungen für den Ausdruck der elektronischen 


Lohnsteuerbescheinigung gelten für die Ausschreibung von Besonderen Lohnsteuerbeschei-


nigungen entsprechend. In den Fällen des § 39c Absatz 3 EStG ist eine Besondere Lohn-


steuerbescheinigung auszustellen (R 39c Satz 5 LStR). Eine Besondere Lohnsteuerbeschei-


nigung kann von Arbeitgebern ausgestellt werden, für die das Betriebsstättenfinanzamt zuge-


lassen hat, dass diese nicht am elektronischen Abrufverfahren teilnehmen (§§ 39e Absatz 7, 


41b Absatz 1 Satz 4 bis 6 EStG). Dies gilt insbesondere für Arbeitgeber ohne maschinelle 


Lohnabrechnung, die ausschließlich Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäfti-


gung nach § 8a SGB IV im Privathaushalt beschäftigen und die Lohnsteuerbescheinigung 


nicht elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln. 


Der Vordruck wird dem Arbeitgeber auf Anforderung kostenlos vom Finanzamt zur Verfü-


gung gestellt. 







Seite 18 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 3.7.2019, VI R 36/17


ECLI:DE:BFH:2019:U.030719.VIR36.17.0


Anforderungen an einen lohnsteuerpflichtigen Sachbezug in Form eines Frühstücks


Leitsätze


1. Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern unbelegte Backwaren wie Brötchen und Rosinenbrot nebst Heißgetränken
zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, handelt es sich bei den zugewandten Vorteilen grundsätzlich nicht um Arbeitslohn,
sondern um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten.
2. Unbelegte Backwaren wie Brötchen und Rosinenbrot mit einem Heißgetränk stellen kein Frühstück i.S. von § 2 Abs. 1 Satz
2 Nr. 1 SvEV dar. Für die Annahme eines (einfachen) Frühstücks muss jedenfalls ein Aufstrich oder Belag hinzutreten.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 31.05.2017 - 11 K 4108/14 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine Aktiengesellschaft, die EDV-Dienstleistungen erbringt und
Software entwickelt. Daneben bietet sie Schulungen an.


2 Die Klägerin bestellte im Streitzeitraum (Dezember 2008 bis Dezember 2011) arbeitstäglich ca. ... Brötchen
(Laugenbrötchen, Käsebrötchen, Käse-Kürbis-Brötchen, Rosinenbrötchen, Schokobrötchen, Roggenbrötchen etc.)
sowie Kroamstuten (im Folgenden zusammenfassend "Backwaren"). Die Backwaren standen in der Kantine den
gesamten Tag für Mitarbeiter sowie für Kunden und Gäste der Klägerin zum unentgeltlichen Verzehr zur Verfügung.
Einen Belag (wie z.B. Butter, Konfitüre, Käse oder Aufschnitt) für die Backwaren stellte die Klägerin nicht bereit. Die
Mitarbeiter, Kunden und Gäste der Klägerin konnten sich zudem ganztägig unentgeltlich aus einem
Heißgetränkeautomaten bedienen.


3 Die Arbeitszeit begann morgens um 8:00 Uhr. Zwischen ca. 9:30 Uhr und 11:00 Uhr hatten die Arbeitnehmer eine etwa
halbstündige Pause, die die Klägerin als bezahlte Arbeitszeit behandelte. Die Pause diente der Kommunikation und
dem Austausch der einzelnen Abteilungen (Entwicklung, Vertrieb, Support). Die Mitarbeiter sollten miteinander ins
Gespräch kommen, Kontakte pflegen und stellenübergreifende Problemlösungen finden. In dieser Zeit waren auch die
Führungskräfte und der Vorstand der Klägerin zeitweilig zugegen, um sich im Gespräch mit den Mitarbeitern über
Probleme im Unternehmen auszutauschen. Während der Pausen wurde der Großteil der von der Klägerin unentgeltlich
zur Verfügung gestellten Backwaren verzehrt.


4 Im Rahmen einer bei der Klägerin für den Streitzeitraum durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat der Prüfer
die Auffassung, dass es sich bei der unentgeltlichen Überlassung der Backwaren und der Möglichkeit, Heißgetränke zu
sich zu nehmen, um ein Frühstück handele, das mit den amtlichen Sachbezugswerten zu versteuern sei. Die Klägerin
beantragte daraufhin die Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG). In der Sache war sie allerdings der Meinung, die Backwaren ohne Belag und ein
Heißgetränk seien kein Frühstück.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung des Prüfers und forderte von der
Klägerin für den Streitzeitraum Lohnsteuer und Nebenabgaben (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern) nach.


6 Das Finanzgericht (FG) gab der nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage mit den in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2017, 1673 veröffentlichten Gründen statt.


7 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


8 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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9 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat die
Lohnsteuernachforderung im Ergebnis zu Recht um die Beträge herabgesetzt, die auf die von der Klägerin ihren
Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten Backwaren nebst Heißgetränk entfielen. Es handelt sich hierbei um
Aufmerksamkeiten, die schon dem Grunde nach nicht zu Arbeitslohn führen. Entgegen der Auffassung des FA stellen
die unbelegten Backwaren nebst Heißgetränk kein als Arbeitslohn einzustufendes und nach § 8 Abs. 2 Satz 6 EStG
i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 6 Satz 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) zu bewertendes
Frühstück dar.


11 1. Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 %
erheben, soweit er arbeitstäglich Mahlzeiten im Betrieb an die Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt abgibt.
Voraussetzung ist, dass die Mahlzeiten nicht als Lohnbestandteile vereinbart sind.


12 Die pauschale Lohnsteuer ist eine von der Steuer des Arbeitnehmers abgeleitete Steuer, die dem Grunde nach durch
eine Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers entsteht (Urteile des Bundesfinanzhofs vom 06.05.1994 -
VI R 47/93, BFHE 174, 363, BStBl II 1994, 715, und vom 30.11.1989 - I R 14/87, BFHE 159, 82, BStBl II 1990, 993).
Die Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber setzt mithin voraus, dass für den Arbeitnehmer
eine in Geldeswert bestehende Einnahme i.S. des § 19 EStG vorliegt.


13 2. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG --neben Gehältern
und Löhnen-- auch andere Bezüge und Vorteile, die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst
gewährt werden, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG). Zum steuerbaren Arbeitslohn zählen auch Sachbezüge i.S. des
§ 8 Abs. 2 EStG. Ein solcher Sachbezug kann nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG insbesondere in "Kost" bestehen.


14 Diese Bezüge oder Vorteile gelten dann als für eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle
Dienstverhältnis veranlasst sind, ohne dass ihnen eine Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des
Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine Veranlassung durch das individuelle Dienstverhältnis ist vielmehr zu
bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag
der nichtselbständigen Arbeit darstellen, wenn sich die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als
Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (ständige
Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 07.05.2014 - VI R 73/12, BFHE 245, 230, BStBl II 2014, 904, Rz 15, und vom
19.11.2015 - VI R 74/14, BFHE 252, 129, BStBl II 2016, 303, Rz 10).


15 Diese Grundsätze kommen auch zur Anwendung, wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Speisen und Getränke
unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung stellt (Senatsentscheidungen vom 07.12.1984 - VI R 164/79, BFHE 142,
483, BStBl II 1985, 164; vom 05.05.1994 - VI R 55-56/92, BFHE 174, 425, BStBl II 1994, 771; vom 04.08.1994 -
VI R 61/92, BFHE 175, 271, BStBl II 1995, 59; vom 19.11.2008 - VI R 80/06, BFHE 223, 410, BStBl II 2009, 547, und
vom 21.01.2010 - VI R 51/08, BFHE 228, 85, BStBl II 2010, 700), und zwar ungeachtet der Tatsache, dass
Verpflegungsaufwendungen grundsätzlich den für die Einkünfteermittlung unbeachtlichen Bereich der Lebensführung
betreffen (Senatsurteil vom 18.08.2005 - VI R 32/03, BFHE 210, 420, BStBl II 2006, 30).


16 3. Nach diesen Maßstäben kommt im Streitfall eine Lohnsteuerpauschalierung nicht in Betracht. Denn es handelt sich
bei den zum Verzehr im Betrieb bereitgestellten Backwaren nebst Heißgetränk schon dem Grunde nach nicht um
Arbeitslohn.


17 a) Die kostenlose Überlassung der Backwaren und Heißgetränke im Streitzeitraum stellte zwar für die Arbeitnehmer
der Klägerin einen Vorteil dar. Dieser war jedoch keine Gegenleistung der Klägerin für die Zurverfügungstellung der
Arbeitskraft. Hierfür spricht im Streitfall insbesondere, dass die Klägerin die Backwaren und Heißgetränke nur zum
sofortigen Verzehr im Betrieb bereitstellte. Sie wurden allen Arbeitnehmern ohne Unterschied gewährt. Der Verzehr
fand in der Regel außerdem nicht während echter Pausen, sondern in der (bezahlten) Arbeitszeit statt. Die
Arbeitnehmer sollten beim Verzehr der Backwaren und Heißgetränke in der Kantine zusammen kommen und sich
über berufliche Angelegenheiten untereinander sowie mit der "Führungsetage" austauschen.


18 Bei dieser Sachlage war die Überlassung der Backwaren nebst Heißgetränk mit Aufwendungen des Arbeitgebers zur
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und zur Schaffung günstiger betrieblicher Arbeitsbedingungen vergleichbar, denen
keine Entlohnungsfunktion zukommt. Aufgrund dieser Überlegungen hat der erkennende Senat schon bisher z.B. die
unentgeltliche Abgabe von Getränken an Arbeitnehmer zum Verbrauch im Betrieb als nicht steuerbare
Aufmerksamkeiten angesehen (Senatsurteile vom 17.07.1959 - VI 107/57 U, BFHE 69, 406, BStBl III 1959, 412; vom
24.01.1975 - VI R 242/71, BFHE 114, 496, BStBl II 1975, 340, und vom 21.03.1975 - VI R 94/72, BFHE 115, 268,
BStBl II 1975, 486).


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


2 von 3 23.09.2019, 15:35







19 Der Senat sieht sich bei dieser Beurteilung in Einklang mit der Auffassung der Finanzverwaltung. Nach R 19.6 Abs. 2
Satz 1 der Lohnsteuer-Richtlinien in der im Streitzeitraum und auch weiterhin geltenden Fassung gehören Getränke
und Genussmittel, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich oder teilentgeltlich
überlässt, nicht zum Arbeitslohn. Der Senat hält dies für eine im Grundsatz zutreffende Auslegung des
Arbeitslohnbegriffs. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die so zugewandten Vorteile --wie im Streitfall-- nur ein geringes
Ausmaß erreichen.


20 b) Das FG hat sich bei seiner insoweit abweichenden Würdigung zu Unrecht auf das Senatsurteil in BFHE 175, 271,
BStBl II 1995, 59 berufen. Der Senat hat dort unter B.II. der Gründe entschieden, dass der Arbeitgeber, der seine
Arbeitnehmer außerhalb von herkömmlichen Betriebsveranstaltungen bewirtet, in der Regel Arbeitslohn zuwendet und
nur ausnahmsweise dann etwas anderes gilt, wenn Speisen und Getränke anlässlich und während eines
außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes aus durch den Arbeitsablauf bedingten Gründen unentgeltlich überlassen
werden. Daran hält der Senat weiterhin fest. Jenes Urteil betraf allerdings einen mit dem Streitfall nicht vergleichbaren
Sachverhalt. Der Arbeitgeber bewirtete dort zehnmal im Jahr ausgewählte leitende Angestellte in einer Gaststätte zum
Mittagessen. Ein ähnlicher Sachverhalt ist vorliegend nicht zu beurteilen.


21 c) Bei den von der Klägerin zur Verfügung gestellten Backwaren und Heißgetränken handelte es sich insbesondere
auch nicht um eine Mahlzeit, wie sie ein Frühstück, Mittagessen oder Abendessen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis
Nr. 3 SvEV darstellt, die grundsätzlich zu Arbeitslohn führt und dann gemäß § 8 Abs. 2 Satz 6 EStG i.V.m. § 2 Abs. 1,
Abs. 6 Satz 1 SvEV zu bewerten ist. Das FG hat insoweit zutreffend darauf erkannt, dass ein Heißgetränk mit
unbelegten Backwaren kein Frühstück darstellt. Nach der Verkehrsanschauung muss für die Annahme eines
(einfachen) Frühstücks jedenfalls ein Aufstrich oder Belag hinzutreten. Dabei ist die Art der Brötchen --entgegen der
Auffassung des FA-- ohne Bedeutung. Es würde auch der Praktikabilität der Rechtsanwendung im Massenfallrecht
der Lohnsteuer widersprechen, wollte man für die Anforderungen, die an ein Frühstück zu stellen sind, nach der Art
der dargereichten Brötchen differenzieren.


22 Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des FA, aufgrund veränderter Essgewohnheiten könne schon ein Kaffee (to
go) und ein unterwegs verzehrtes unbelegtes Brötchen als Frühstück angesehen werden. Es handelt sich hierbei
vielmehr um einzelne Lebensmittel, die erst durch Kombination mit weiteren Lebensmitteln (z.B. Butter, Aufschnitt,
Käse oder Marmelade) zu einem Frühstück werden.


23 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 58/19 vom 19.9.2019
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 27.3.2019, I R 20/17


ECLI:DE:BFH:2019:U.270319.IR20.17.0


Keine Teilwertzuschreibung auf Verpflichtung aus Umtauschanleihe bei Deckungsbestand


Leitsätze


1. Wird bei Umtauschanleihen die Option auf Aktienlieferung durch den Anleihegläubiger ausgeübt, ist die
Anleiheverbindlichkeit gegen den Buchwert der abgegebenen Aktien auszubuchen. Sofern der Ansatz der
Anleiheverbindlichkeit den Buchwert der Aktien übersteigt, entsteht ein Gewinn, der § 8b Abs. 2 KStG unterfällt.
2. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 2 KStG kann die Anleiheverbindlichkeit wegen § 5 Abs. 1a
EStG nicht mit einem über dem Nennwert liegenden Teilwert berücksichtigt werden, wenn in der Handelsbilanz eine
Bewertungseinheit zwischen der Anleiheverbindlichkeit und im Bestand der Anleiheschuldnerin gehaltenen Aktien gebildet
wurde.
3. Zur Gewinnrealisierung im Hinblick auf Aktien, die dem Optionsrecht von Umtauschanleihen unterliegen.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 18.01.2017 - 10 K 3615/14 wird als unbegründet
zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine AG, ist die Konzernobergesellschaft der A-Gruppe. Im Jahr 2006
(Streitjahr) war sie mittelbar zu 100 % an der A B.V. (BV) mit Sitz in den Niederlanden beteiligt. Daneben hielt sie u.a.
eine 100 %ige Beteiligung an der A GmbH (GmbH), welche ihrerseits zu 49,99 % an der A AG (AG) beteiligt war. Die
restlichen 50,01 % der Anteile an der AG wurden unmittelbar von der Klägerin gehalten.


2 Die bei der Klägerin durchgeführte steuerliche Betriebsprüfung betreffend die Jahre 2005 bis 2007 führte u.a. zu
folgenden Feststellungen:


3 Am … Juli 2004 war durch die BV eine Umtauschanleihe ausgegeben worden. Aufgrund Ersetzungsvertrags vom
… September 2004 übernahm die Klägerin sämtliche Verpflichtungen aus der Emittentenstellung im Wege der
befreienden Schuldübernahme. Nach den Anleihebedingungen handelte es sich bei der ausgegebenen Anleihe um
eine mit 2,65 % p.a. niedrig verzinste Umtauschanleihe (Kombination aus niedrig verzinslicher Anleihe und Anspruch
auf Erwerb von Aktien) in einem Gesamtbetrag von ca. … EUR (… Schuldverschreibungen im Nennbetrag zu je
… EUR) mit einer vorgesehenen Laufzeit von drei Jahren, d.h. bis zum … Juli 2007. Zum Ende dieser Laufzeit waren
die Schuldverschreibungen an die Anleihegläubiger zurückzuzahlen. Alternativ dazu hatten die Anleihegläubiger das
Recht, ihre Schuldverschreibungen innerhalb eines bestimmten Ausübungszeitraums zu einem fest vereinbarten, dem
damaligen Kurswert der Aktien entsprechenden Umtauschkurs von … EUR (bzw. ab Mai 2006 … EUR) je Aktie in
Stückaktien der AG umzutauschen. Sämtliche für einen derartigen Umtausch der Schuldverschreibungen
vorgesehenen Aktien der AG befanden sich zum Zeitpunkt der Begebung der Umtauschanleihe noch in der Hand der
GmbH. Diese hatte die Aktien ihrerseits ursprünglich zu einem Kurs von … EUR je Aktie erworben und mit diesem
Wert in ihrer Steuerbilanz ausgewiesen. Mit der wirksamen Ausübung des Umtauschrechts endeten nach den
Anleihebedingungen die Rechte des ausübenden Anleihegläubigers aus der Anleihe. Die Klägerin hatte ihrerseits das
Recht, bei Ausübung des Umtauschrechts durch die Anleihegläubiger anstelle der Lieferung von Aktien einen sog.
"Barausgleichsbetrag" an die Gläubiger zu zahlen. Ferner war die Klägerin berechtigt, die Schuldverschreibungen aus
Gründen einer dauerhaften Steigerung des Aktienkurses der Aktien vorzeitig zu kündigen und an die Anleihegläubiger
zurückzuzahlen. Die Ausgabe der Umtauschanleihe in 2004 bildete die Klägerin handels- sowie steuerbilanziell
zunächst durch Passivierung einer Anleiheverbindlichkeit in Höhe des Nominalwerts der insgesamt ausgegebenen
Schuldverschreibungen von … EUR ab.


4 Nach Begebung der Umtauschanleihe kam es zu erheblichen Wertsteigerungen der Aktien der AG. Zum
31. Dezember 2005 hatten die Aktien bereits einen durchschnittlichen Kurswert von ca. je … EUR. Nach einem
zwischenzeitlichen Teilrückkauf von Schuldverschreibungen in Höhe eines Nominalbetrags von … EUR im Oktober
2005 nahm die Klägerin aufgrund der Kurswertentwicklung der Aktie in ihrer zusammen mit der
Körperschaftsteuererklärung für 2005 beim Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) eingereichten
Steuerbilanz auf den 31. Dezember 2005 eine aufwandswirksame Aufstockung der Anleiheverbindlichkeit gemäß § 6
Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) um … EUR auf
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den höheren Teilwert von … EUR vor.


5 Handelsrechtlich bildete die Klägerin zum 31. Dezember 2005 eine Bewertungseinheit zwischen den in ihrem Bestand
befindlichen Aktien der AG und der aus der Umtauschanleihe resultierenden Anleiheverbindlichkeit.
Dementsprechend belief sich der Ausweis der Anleiheverbindlichkeit --abweichend von der Steuerbilanz-- weiterhin
auf … EUR. Aufgrund der gebildeten Bewertungseinheit verzichtete die Klägerin handelsrechtlich auf die Bildung
einer darüber hinausgehenden Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus der Umtauschanleihe.


6 Bis Juli 2006 war der Kurswert der Aktien noch weiter auf durchschnittlich … EUR je Aktie angestiegen. Aus diesem
Grunde machte die Klägerin am 3. Juli 2006 von ihrem Recht zur vorzeitigen Kündigung der Schuldverschreibungen
wegen dauerhafter Steigerung des Aktienkurses Gebrauch. Die Anleihegläubiger hatten daraufhin bis zum 24. Juli
2006 die Möglichkeit, ihr Umtauschrecht wahrzunehmen und ihre Schuldverschreibungen in Aktien umzutauschen.
Diese Möglichkeit nutzten fast alle Anleihegläubiger, lediglich hinsichtlich … Schuldverschreibungen wurde das
Umtauschrecht nicht ausgeübt, so dass die Klägerin diese am 31. Juli 2006 zum Nominalwert von rd. … EUR an die
Gläubiger zurückzahlte.


7 Zur Erfüllung ihrer hinsichtlich der übrigen Schuldverschreibungen nach Ausübung des Umtauschrechts gegenüber
den Gläubigern bestehenden Aktienlieferungsverpflichtung erwarb die Klägerin von der GmbH im Juni/Juli 2006
insgesamt … Aktien der AG gemäß den Bedingungen eines bereits am 12. Mai 2006 geschlossenen
Aktienlieferungsvertrags. Danach hatte sich die Klägerin gegenüber der GmbH zur Zahlung eines Kaufpreises in Höhe
des aktuellen Marktkurses der Aktien am Liefertag verpflichtet. Der von ihr geschuldete Kaufpreis belief sich auf
… EUR.


8 Zum 3. Juli 2006 nahm die Klägerin in ihrer Steuerbilanz eine weitere aufwandswirksame Aufstockung der bei ihr
bislang mit … EUR ausgewiesenen Anleiheverbindlichkeit auf einen Teilwert von nunmehr … EUR vor. Der
handelsbilanzielle Ausweis der Anleiheverbindlichkeit mit … EUR blieb hingegen weiterhin unverändert.


9 Mit Verschmelzungsvertrag vom 28. August 2006 wurde die GmbH gemäß §§ 11 ff. des Umwandlungssteuergesetzes
2006 (UmwStG 2006) mit Rückwirkung zum 1. Januar 2006 (handelsrechtlich) bzw. 31. Dezember 2005
(steuerrechtlich) zu Buchwerten auf die Klägerin verschmolzen. Aufgrund der Buchwertverschmelzung der GmbH
entsprach der steuerliche Wertansatz der für die Erfüllung des Umtauschrechts vorgesehenen Aktien der AG im
Zeitpunkt der Ausübung dieses Rechts bei der Klägerin dem bislang bei der GmbH ausgewiesenen Buchwert der
Aktien in Höhe von (… Aktien x … EUR Anschaffungskosten je Aktie =) … EUR. Die Verschmelzung wurde jeweils am
30. August 2006 im Handelsregister der GmbH und der Klägerin eingetragen.


10 Die Klägerin löste die in ihrer Steuerbilanz mit dem Teilwert von … EUR passivierte Anleiheverbindlichkeit im
Zeitpunkt der Erfüllung des Aktienlieferungsanspruchs der Gläubiger ertragswirksam auf. Zugleich buchte sie die zur
Erfüllung des Umtauschrechts vorgesehenen und von der GmbH erworbenen Aktien mit erfolgter Aktienlieferung zum
Buchwert von … EUR aus. In Höhe der Differenz zwischen der weggefallenen, mit dem Marktwert der Aktien zum
Lieferzeitpunkt ausgewiesenen Anleiheverbindlichkeit und dem Buchwert der Aktien, d.h. in Höhe von … EUR,
erklärte sie in ihrer Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr einen außerordentlichen Ertrag und deklarierte
diesen als nach § 8b Abs. 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (KStG) zu
95 % steuerfreien Aktienveräußerungsgewinn. Handelsrechtlich ergab sich für sie aufgrund der Ausbuchung der
Anleiheverbindlichkeit mit dem in der Handelsbilanz beibehaltenen Nominalwert von … EUR gegen den Buchwert der
erworbenen Aktien von … EUR unter Berücksichtigung der Rückzahlung von … Schuldverschreibungen zum
Nennwert demgegenüber lediglich ein Ertrag in Höhe von … EUR.


11 Die Betriebsprüfer vertraten die Auffassung, dass nur ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von … EUR § 8b Abs. 2
KStG unterfalle. Im Übrigen liege ein voll steuerpflichtiger Ertrag vor. Das FA folgte dem und erließ am 6. März 2014
u.a. geänderte Bescheide über Körperschaftsteuer für 2005 und 2006.


12 Die Einsprüche gegen die vorgenannten Körperschaftsteuerbescheide blieben erfolglos. Während der
Körperschaftsteuerbescheid für 2005 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28. November 2014, welchem ein
Ansatz der Anleiheverbindlichkeit mit einem Wert von … EUR zugrunde lag, bestandskräftig wurde, erhob die Klägerin
gegen den Körperschaftsteuerbescheid des Streitjahres Klage. Während des Klageverfahrens erging am
29. September 2015 ein aus hier nicht streitbefangenen Gründen geänderter Körperschaftsteuerbescheid für das
Streitjahr, welcher gemäß § 68 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zum Gegenstand des Verfahrens wurde. Das
Finanzgericht (FG) Köln wies die Klage als unbegründet ab (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2017, 1012).


13 Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Verletzung materiellen Rechts geltend macht.


14 Die Klägerin beantragt, das Urteil des FG Köln vom 18. Januar 2017 - 10 K 3615/14 aufzuheben und den Bescheid für
2006 über Körperschaftsteuer vom 6. März 2014 in Form der Einspruchsentscheidung vom 28. November 2014 und
des Änderungsbescheids vom 29. September 2015 mit der Maßgabe zu ändern, dass ein zusätzlicher nach § 8b
Abs. 2 KStG steuerfreier Gewinn aus den Aktienübertragungen im Zusammenhang mit der Umtauschanleihe in Höhe
von … EUR berücksichtigt wird.
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15 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


16 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG ist im Ergebnis zutreffend
davon ausgegangen, dass das von der Klägerin im Streitjahr zu versteuernde Einkommen nicht um einen
zusätzlichen nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfreien Gewinn aus den Aktienübertragungen im Zusammenhang mit der
Umtauschanleihe in Höhe von … EUR herabzusetzen ist.


17 1. Nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG bleiben bei der Ermittlung des Einkommens u.a. Gewinne aus der Veräußerung
eines Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen i.S.
des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchst. a EStG gehören, außer Ansatz. Veräußerungsgewinn i.S. des Satzes 1 ist
nach Satz 2 der Vorschrift der Betrag, um den der Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert übersteigt, der sich nach den Vorschriften über die steuerliche
Gewinnermittlung im Zeitpunkt der Veräußerung ergibt (Buchwert).


18 2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich im Streitjahr im Zuge der vorzeitigen Kündigung der
Umtauschanleihe und der anschließenden Aktienlieferung an die Anleihegläubiger infolge der Ausbuchung der aus
der Umtauschanleihe resultierenden Anleiheverbindlichkeit gegen den Buchwert der an die Anleihegläubiger
gelieferten Aktien dem Grunde nach ein Veräußerungsgewinn i.S. des § 8b Abs. 2 KStG ergeben hat. Es entspricht
insoweit der ganz herrschenden Meinung, dass bei Umtauschanleihen im Fall der Option auf Aktienlieferung durch die
Anleihegläubiger die Anleiheverbindlichkeit gegen den Buchwert der abgegebenen Aktien auszubuchen ist. Sofern
der Ansatz der Anleiheverbindlichkeit den Buchwert der (im Deckungsbestand gehaltenen) Aktien übersteigt, entsteht
ein Gewinn, der § 8b Abs. 2 KStG unterfällt (vgl. Häuselmann/ Wagner, Betriebs-Berater --BB-- 2002, 2431, 2434;
Eilers/Teufel in Eilers/Rödding/ Schmalenbach, Unternehmensfinanzierung, 2. Aufl., A Rz 104; Fischer/Lackus in Bösl/
Schimpfky/von Beauvais, Fremdfinanzierung für den Mittelstand, 2014, § 9 Rz 106; Fischer, Convertible Bonds und
Exchangeables, 2012, S. 217; Fischer in Bösl/Sommer, Mezzanine Finanzierung, 2006, S. 230; Häger/Müller in
Häger/Elkemann-Reusch, Mezzanine Finanzierungsinstrumente, 2. Aufl., Rz 973; a.A. Briesemeister, Hybride
Finanzinstrumente im Ertragsteuerrecht, 2006, S. 309). Dies ergibt sich mit dem FG bereits daraus, dass der Begriff
der "Veräußerung" i.S. des § 8b Abs. 2 KStG allgemein als Übertragung des rechtlichen oder wirtschaftlichen
Eigentums an Anteilen "gegen Entgelt" verstanden wird. Entgelt kann dabei jede Gegenleistung im wirtschaftlichen
Sinne sein (vgl. Gosch, KStG, 3. Aufl., § 8b Rz 182, m.w.N.), wozu unzweifelhaft auch der Wegfall einer
Verbindlichkeit --vorliegend der aus der Umtauschanleihe resultierenden Anleiheverbindlichkeit der Klägerin-- gehört.


19 3. Mit den vorgenannten Ausführungen ist die Auffassung des FA, wonach die Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG
bezogen auf den sich aus der Ausbuchung der Anleiheverbindlichkeit ergebenden Gewinn insgesamt ausgeschlossen
sei, unvereinbar. Das FA hat im Übrigen selbst dem angefochtenen Körperschaftsteuerbescheid des Streitjahres in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28. November 2014 und des Änderungsbescheids vom 29. September 2015
einen nach § 8b Abs. 2 KStG begünstigten Veräußerungsgewinn aus der Übertragung der Aktien der AG auf die
Gläubiger der Umtauschanleihe zugrunde gelegt. Der Versagung der Steuerbefreiung des § 8b Abs. 2 KStG auch für
diesen Betrag stünde das im finanzgerichtlichen Verfahren zu beachtende Verböserungsverbot (§ 121 Satz 1 i.V.m.
§ 96 Abs. 1 Satz 2 FGO) entgegen. Zu entscheiden ist danach nur noch darüber, ob sich über den vom FA
anerkannten Betrag hinaus ein höherer Veräußerungsgewinn nach § 8b Abs. 2 KStG deshalb ergeben haben kann,
weil die auszubuchende Anleiheverbindlichkeit statt mit ihrem Nennwert mit einem höheren, dem Marktwert der Aktien
im Lieferzeitpunkt entsprechenden Wert anzusetzen war.


20 4. Gemäß § 8 Abs. 1 KStG i.V.m. §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 1 EStG hatte die Klägerin in ihren Bilanzen das
Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
auszuweisen ist. Die handelsrechtlichen GoB ergeben sich u.a. aus den Bestimmungen des Ersten Abschnitts des
Dritten Buchs "Vorschriften für alle Kaufleute" der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB) und werden für
Kapitalgesellschaften ergänzt durch die Bestimmungen der §§ 264 ff. HGB. Zu den handelsrechtlichen GoB gehört
u.a. die Pflicht des Kaufmanns, in seiner Bilanz für den Schluss eines Geschäftsjahres seine Verbindlichkeiten
(Schulden) vollständig auszuweisen (vgl. §§ 240 Abs. 1 und 2, 242 Abs. 1, 246 Abs. 1 Satz 1 HGB). Insoweit hat der
Bundesfinanzhof (BFH) mehrfach ausgesprochen, dass die für die Bewertung von Verbindlichkeiten in § 6 Abs. 1 Nr. 3
EStG angeordnete sinngemäße Anwendung des Anschaffungswertprinzips (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG) dahin zu
verstehen ist, dass ihre Bilanzierung --nach den im Steuerrecht zu beachtenden GoB-- grundsätzlich zum Nennwert
oder zum höheren Teilwert zu erfolgen hat (vgl. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB; Senatsurteil vom 4. Mai 1977 - I R 27/74,
BFHE 123, 20, BStBl II 1977, 802; BFH-Urteile vom 31. Januar 1980 - IV R 126/76, BFHE 130, 372, BStBl II 1980,
491; vom 22. November 1988 - VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359). Teilwert ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1
Satz 3 EStG der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne
Wirtschaftsgut unter der Prämisse der Fortführung des Betriebs ansetzen würde. Für den Ansatz eines höheren
Teilwerts ist auch bei Verbindlichkeiten eine voraussichtlich dauernde Werterhöhung erforderlich; ein höherer Teilwert
kann mithin nur dann angesetzt werden, wenn er aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertveränderung höher ist
als der ursprüngliche Rückzahlungsbetrag (vgl. BFH-Urteil vom 23. April 2009 - IV R 62/06, BFHE 224, 564, BStBl II
2009, 778).
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21 5. Die vorgenannten Ausführungen gelten grundsätzlich auch für den steuerbilanziellen Ausweis einer Verbindlichkeit
aus einer Umtauschanleihe.


22 a) Umtauschanleihen (sog. Exchangeables) sind Schuldverschreibungen, bei denen den Gläubigern regelmäßig ein
Umtausch- oder (eher selten) ein Bezugsrecht auf Aktien einer dritten Gesellschaft eingeräumt wird, wobei diese
Gesellschaft nicht die Sicherstellung dieses Umtausch- oder Bezugsrechts übernimmt (Groß in Marsch-
Barner/Schäfer, Handbuch börsennotierte AG, 4. Aufl., Rz 51.18; Brandt in Kümpel/Wittig, Bank- und
Kapitalmarktrecht, 4. Aufl., Rz 15.651; Wegner, Die handels- und steuerbilanzielle Behandlung elementarer und
strukturierter hybrider Finanzinstrumente, 2017, S. 29; Fischer, a.a.O., S. 52 ff.; Müller-Eising in Eilers/Rödding
/Schmalenbach, a.a.O., D Rz 85; Haisch in Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 1090; Häuselmann/Wagner, BB
2002, 2431, 2433). Vielmehr hält der Emittent der Umtauschanleihe die zur Sicherung des Umtauschs- oder
Bezugsrechts erforderlichen --existierenden und börsenzugelassenen-- (Alt-)Aktien in der Regel bereits (Groß,
ebenda) oder verpflichtet sich, diese Aktien --etwa wie im Streitfall von einem konzernzugehörigen Unternehmen-- zu
erwerben. Zivilrechtlich handelt es sich um eine einheitliche Schuldverschreibung i.S. der §§ 793 ff. des Bürgerlichen
Gesetzbuchs, die ausschließlich Gläubigerrechte vermittelt, während mitgliedschaftliche Rechte erst mit Aufgabe der
Gläubigerstellung infolge der Ausübung des Umtauschrechts entstehen (Wegner, a.a.O., S. 29; auch Rau, Deutsches
Steuerrecht 2014, 2201, 2202 f.).


23 b) Umtauschanleihen sind in der Steuerbilanz bei ihrer Begebung --wie auch im Streitfall praktiziert-- als einheitliche
Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren; die Bilanzierung zusätzlicher Stillhalterpositionen aus
Verkaufsoptionen bzw. eine Aufspaltung in einen Anleiheanteil und eine Optionsprämie kommt angesichts der
Einheitlichkeit der eingegangenen Verpflichtungen nicht in Betracht (Haisch, ebenda; Haisch/Helios, Rechtshandbuch
Finanzinstrumente, 2011, § 2 Rz 165; Eilers/Teufel, ebenda; Korn/Strahl in Korn, § 6 EStG Rz 378; Häger/Müller in
Häger/Elkemann-Reusch, a.a.O., Rz 965; Fischer, a.a.O., S. 215 f.; Fischer in Bösl/Sommer, a.a.O., S. 229;
Fischer/Lackus in Bösl/Schimpfky/von Beauvais, a.a.O., § 9 Rz 106; Briesemeister, a.a.O., S. 267 f.;
Häuselmann/Wagner, BB 2002, 2431, 2433).


24 c) Soweit für die der Anleihe zugrunde liegende Aktie kein Deckungsbestand unterhalten wird, scheidet bei
Kurssteigerung der noch zu beziehenden Aktien in der Folgebewertung --soweit das Umtauschrecht noch nicht
ausgeübt wurde-- eine Teilwerterhöhung aus, weil bis zur Ausübung des Umtauschrechts lediglich eine Verpflichtung
des Emittenten oder derjenigen Person, die --wie die Klägerin-- die Emittentenverpflichtungen übernommen hat, zur
Tilgung der Verbindlichkeit in Höhe des Nennbetrages besteht (Neitz-Hackstein, EFG 2017, 1019; a.A. Prinz, Finanz-
Rundschau –-FR- 2017, 735, 736). Der Risikoüberhang bezogen auf die potentielle Ausübung des Umtauschrechts ist
vielmehr --bei Vorliegen der entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen-- durch Ausweis einer
Verbindlichkeitsrückstellung abzubilden (Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 37. Aufl., § 5 Rz 270 "Umtauschanleihe";
Haisch, ebenda; Haisch/Helios, a.a.O., § 2 Rz 167; Eilers/ Teufel, ebenda; Fischer, a.a.O., S. 216; Briesemeister,
a.a.O., S. 310; Häger/Müller in Häger/Elkemann-Reusch, a.a.O., Rz 967; Häuselmann/Wagner, BB 2002, 2431,
2433). Für den --steuerlich nach § 5 Abs. 4a EStG unzulässigen-- Ausweis einer Drohverlustrückstellung (dafür aber
Fischer in Bösl/Sommer, ebenda; Fischer/Lackus, ebenda; auch Mihm in Habersack/Mülbert/Schlitt,
Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 3. Aufl., § 15 Rz 74) ist hingegen mangels Aufspaltbarkeit der
eingegangenen Verpflichtungen kein Raum (zutreffend Häuselmann/Wagner, BB 2002, 2431, 2434; Haisch/ Helios,
a.a.O., § 2 Rz 167; Briesemeister, a.a.O., S. 310).


25 d) Hält der Emittent bzw. Übernehmer der Emittentenverpflichtungen zum Zwecke der Befriedigung der potentiellen
Umtauschabsicht des Investors hingegen einen Deckungsbestand an zum Umtausch bestimmten Aktien vor, so ist
das Risiko der Inanspruchnahme seitens des Investors durch diesen Bestand abgedeckt und scheidet --jedenfalls
soweit eine Bewertungseinheit mit den zur Deckung vorgehaltenen Aktien gebildet wird-- der Ausweis einer
Verbindlichkeitsrückstellung bezogen auf den aus einer Kurserhöhung sich ergebenden (vermeintlichen)
Risikoüberhang ebenso aus (Häger/Müller in Häger/Elkemann-Reusch, a.a.O., Rz 968; Fischer, a.a.O., S. 216;
Eilers/Teufel, ebenda; Haisch/Helios, a.a.O., § 2 Rz 166) wie eine Verbindlichkeitenzuschreibung (Haisch/ Helios,
ebenda).


26 6. Nach den vorstehenden Grundsätzen kann bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 2 KStG
die Anleiheverbindlichkeit nicht mit einem über dem Nennwert liegenden Teilwert berücksichtigt werden, weil dem die
von der Klägerin in der Handelsbilanz des Streitjahres beibehaltene und erst im Zeitpunkt der Geltendmachung des
Aktienlieferungsanspruchs durch die Gläubiger aufgelöste Bewertungseinheit zwischen der Anleiheverbindlichkeit und
den im Bestand der Klägerin gehaltenen AG-Aktien entgegensteht. Nach § 5 Abs. 1a EStG sind die Ergebnisse der in
der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten
Bewertungseinheiten auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich.


27 a) Es steht nach den für den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden und nicht mit Revisionsrügen angegriffenen
Feststellungen des FG außer Zweifel, dass die Klägerin über einen eigenen Bestand an AG-Aktien verfügte und
zwischen der Anleiheverbindlichkeit und diesen Aktien eine Bewertungseinheit zum 31. Dezember 2005 gebildet
hatte. Damit hat sie nach außen zu erkennen gegeben, dass sie diese eigenen Aktien zur Absicherung der ggf. aus
der Umtauschanleihe resultierenden Aktienlieferungsansprüche der Gläubiger einsetzen wollte. Der Senat kann es
insoweit offen lassen, ob bezogen auf Umtauschanleihen und mangels Aufspaltbarkeit in Anleihe- und Optionsprämie
bereits handelsrechtlich ein Zwang zur Bildung einer solchen Bewertungseinheit oder lediglich ein entsprechendes
Wahlrecht bestand (dazu Häuselmann/Wagner, BB 2002, 2431, 2433; Schumacher, Steuerberater-Jahrbuch
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2002/2003, 441, 462; Briesemeister, a.a.O., S. 193, 266 f.; Eilers/Teufel in Eilers/Rödding/Schmalenbach, a.a.O.,
A 104; Fischer, a.a.O., S. 214 f.; Fischer/Lackus in Bösl/Schimpfky/von Beauvais, a.a.O., § 9 Rz 106; Haisch/Helios,
a.a.O., § 2 Rz 166). Ebenso braucht er nicht der Frage nachzugehen, ob der entsprechende handelsbilanzielle
Ausweis in 2005 trotz der Tatsache, dass § 5 Abs. 1a EStG erst ab dem Veranlagungszeitraum 2006 anzuwenden ist
(Senatsurteil vom 2. Dezember 2015 - I R 83/13, BFHE 253, 104, BStBl II 2016, 831), auf die Steuerbilanz des Jahres
2005 durchschlagen konnte.


28 b) Jedenfalls hat die Klägerin die einmal gebildete Bewertungseinheit in das Jahr 2006 übernommen und ist nach § 5
Abs. 1a EStG an ihren Ausweis in der Handelsbilanz gebunden, auch dann, wenn sie die in ihrem eigenen Bestand
vorhandenen AG-Aktien aufgrund der handelsrechtlich rückwirkend auf den 1. Januar 2006 vollzogenen
Verschmelzung der GmbH auf sich selbst durch gattungsgleiche Aktien aus dem vormaligen Bestand der GmbH
ersetzt haben sollte.


29 aa) Der Einlassung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, wonach sie die zuvor gebildete Bewertungseinheit in
2006 aufgelöst habe, stehen die eindeutigen Feststellungen des FG entgegen: Das FG hat zunächst festgestellt, dass
die Klägerin in ihrer Handelsbilanz auf den 31. Dezember 2005 eine Bewertungseinheit zwischen den in ihrem
Bestand befindlichen AG-Aktien und der Umtauschanleihe gebildet hatte. Diese Bewertungseinheit war damit zum
1. Januar 2006 Gegenstand des bilanziellen Anfangsvermögens der Klägerin. Die in das Jahr 2006 übernommene
Bewertungseinheit ist auch erst nach Ausübung der Umtauschoption buchhalterisch aufgelöst worden; nur so ist
erklärbar, dass die Ausbuchung der Anleiheverbindlichkeit nach den FG-Feststellungen mit dem "in der Handelsbilanz
beibehaltenen Nominalwert" vollzogen und ein Ertrag von (nur) … EUR ausgewiesen wurde.


30 bb) Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin ausgeführt hat, sie habe die im eigenen Bestand vorgehaltenen AG-
Aktien nicht zur Deckung der Umtauschanleihe vorgesehen. Abgesehen davon, dass sie sich mit diesem Vortrag in
Widerspruch zu der von ihr in der Handelsbilanz auf den 31. Dezember 2005 vorgenommenen Bildung einer
Bewertungseinheit mit dem eigenen Aktienbestand setzt, kommt hinzu, dass sie unter dem Gesichtspunkt ihrer
wirtschaftlichen Absicherung und bezogen auf die drohende Verpflichtung zur Aktienlieferung nach Ausübung der
Umtauschoption (hier: im Juni/Juli 2006) die ursprünglich im Eigentum der GmbH stehenden AG-Aktien mittels
Verschmelzung handelsrechtlich rückwirkend auf den 1. Januar 2006 erworben und somit den eigenen Bestand an
AG-Aktien jedenfalls gattungsgleich ersetzt hatte; eine erhöhte Inanspruchnahme durch die Gläubiger drohte ihr
danach zu keinem Zeitpunkt.


31 cc) Den vorstehenden Ausführungen steht § 2 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006 nicht entgegen, wonach das Einkommen
und das Vermögen der übertragenden Körperschaft sowie der Übernehmerin so zu ermitteln sind, als ob das
Vermögen der Körperschaft mit Ablauf des Stichtages der Bilanz, die dem Vermögensübergang zugrunde liegt
(steuerlicher Übertragungsstichtag), ganz oder teilweise auf die Übernehmerin übergegangen wäre.


32 (1) Die Norm enthält nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 17. Januar 2018 - I R 27/16, BFHE 261, 1,
BStBl II 2018, 449) eine Fiktion, wonach bezogen auf die übertragende Körperschaft sowie die Übernehmerin die
Einkommens- und Vermögensermittlung so vorzunehmen ist, als wäre die Übertragung des betreffenden Vermögens
von der übertragenden Körperschaft auf die Übernehmerin bereits mit Ablauf des vorangegangenen steuerlichen
Übertragungsstichtages vollzogen worden. Für steuerrechtliche Zwecke wird danach ein Übertragungsstichtag fingiert,
der von der zivilrechtlichen Regelung über die Wirksamkeit des Übertragungsvorgangs abweicht und sich stattdessen
am Stichtag der letzten --nach § 17 Abs. 2 Satz 4 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) bis zu acht Monaten vor der
Registeranmeldung liegenden-- handelsrechtlichen Schlussbilanz orientiert.


33 (2) Nach dem insoweit eindeutigen Gesetzeswortlaut erstreckt sich die Fiktionswirkung --anders als es insoweit das
FG (ebenso Müller, FR 2017, 1054, 1055) gesehen hat-- zwar nur auf die steuerliche Behandlung des
angesprochenen übertragenen Vermögens und damit nicht auf Wirtschaftsgüter, die nicht in der Bilanz der
Überträgerin ausgewiesen sind. Dies folgt daraus, dass es sich bei der Bilanz, welche dem Vermögensübergang
zugrunde liegt, um die in § 17 Abs. 2 UmwG genannte Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft handelt, die der
Anmeldung zur Eintragung in das Register beizufügen ist (BFH-Urteil vom 24. April 2008 - IV R 69/05, BFH/NV 2008,
1550; Senatsurteil vom 7. April 2010 - I R 96/08, BFHE 229, 179, BStBl II 2011, 467) und die sich nur auf das dort
ausgewiesene Vermögen beziehen kann (Senatsurteil in BFHE 261, 1, BStBl II 2018, 449). Auch wenn die
Rückwirkungsfiktion danach lediglich die Zuordnung des Einkommens und des Vermögens des übertragenden
Rechtsträgers betrifft, gelten indessen ab dem handelsrechtlichen Umwandlungsstichtag die Handlungen des
übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen und werden die
Geschäftsvorfälle im Rückwirkungszeitraum und das Einkommen steuerlich dem übernehmenden Rechtsträger
zugerechnet (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 11. November 2011, BStBl I 2011, 1314,
Tz. 02.13). In den Fällen der Verschmelzung werden deshalb Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen dem
übertragenden und dem übernehmenden Rechtsträger im Rückwirkungszeitraum für ertragsteuerliche Zwecke nicht
berücksichtigt. Im Hinblick auf die in § 2 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2006 geregelte Fiktionswirkung handelt es sich
insoweit mit dem FG (fiktiv) um rein innerbetriebliche Vorgänge bei der Übernehmerin (vgl. van Lishaut in Rödder/
Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 2 Rz 51; Hörtnagl in Schmitt/Hörtnagl/ Stratz, Umwandlungsgesetz,
Umwandlungssteuergesetz. 8. Aufl., § 2 UmwStG Rz 65; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die
Körperschaftsteuer, § 2 UmwStG Rz 44; Blümich/Klingberg, § 2 UmwStG 2006 Rz 43; Slabon in Haritz/Menner,
Umwandlungssteuergesetz, 4. Aufl., § 2 Rz 70; Widmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 2 UmwStG
Rz 260; alle m.w.N.). Veräußert die übertragende Körperschaft im Rückwirkungszeitraum ein (bis dahin in ihrer Bilanz
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ausgewiesenes) Wirtschaftsgut an die Übernehmerin, so ist der in der Buchführung ausgewiesene Gewinn des
Veräußerers mithin für steuerrechtliche Zwecke zu stornieren und das Wirtschaftsgut beim Erwerber mit dem
bisherigen Buchwert des Veräußerers auszuweisen. Nur diese Sichtweise entspricht der in § 2 Abs. 1 Satz 1 UmwStG
2006 angeordneten Rückwirkungsfiktion (van Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 2 Rz 52; Hörtnagl,
ebenda).


34 (3) (Mittelbare) Folge der vorgenannten Betrachtungsweise und der danach erforderlichen Neutralisierung ist es, dass
die sich am 31. Dezember 2005 zivilrechtlich noch in der Hand der GmbH befindlichen und für den Umtausch
vorgesehenen AG-Aktien zum steuerlichen Übertragungsstichtag bei der erwerbenden Klägerin mit dem bisher bei der
GmbH angesetzten Buchwert auszuweisen waren (ebenso Dötsch/Werner in Dötsch/ Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 2
UmwStG Rz 24; Neitz-Hackstein, EFG 2017, 1019, 1020; Müller, FR 2017, 1054, 1055; a.A. Prinz, FR 2017, 735,
736). Dies führt dazu, dass nach Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister von einem Deckungsbestand
der Klägerin an AG-Aktien auszugehen war. Der --ohne Berücksichtigung der rückwirkenden Verschmelzung--
zunächst bei der GmbH realisierte Ertrag in Höhe von … EUR aus der Aktienlieferung nach dem am 12. Mai 2006 und
damit im Rückwirkungszeitraum geschlossenen Aktienlieferungsvertrag zwischen Klägerin und GmbH war
steuerrechtlich zu neutralisieren.


35 7. Auch die Bestandskraft des Körperschaftsteuerbescheids 2005 und die dortige Anerkennung der ersten
Zuschreibung der Klägerin auf die Anleiheverbindlichkeit stehen den vorstehenden Ausführungen nicht entgegen.
Selbst wenn man von einer zutreffenden (Höher-)Bewertung der Anleiheverbindlichkeit in der Steuerbilanz auf den
31. Dezember 2005 ausgeht, wäre aufgrund des Inkrafttretens des § 5 Abs. 1a EStG mit Wirkung ab dem
Veranlagungszeitraum 2006 die in 2005 vorgenommene Wertzuschreibung --hier bezogen auf den
Veräußerungszeitpunkt in 2006-- zu korrigieren, weil aufgrund der im Streitjahr fortgeführten Bewertungseinheit
nunmehr jedenfalls durch die Neuregelung des § 5 Abs. 1a EStG der handelsbilanziell ausgewiesene Nennwert
maßgeblich geworden war. Demgemäß kann sich die Klägerin (bezogen auf die stichtagsbezogene
Veräußerungsgewinnermittlung nach § 8b Abs. 2 KStG) auch nicht auf die Bestandskraft des
Körperschaftsteuerbescheids für 2005 berufen.


36 8. Der von der Klägerin realisierte Ertrag aus der Erfüllung ihrer aus der Umtauschanleihe resultierenden
Anleiheverbindlichkeit beträgt bei Zugrundelegung zutreffender steuerbilanzieller Bewertungsansätze lediglich
… EUR.


37 a) Bestätigung findet dieses Ergebnis in dem Umstand, dass sich die Klägerin durch die mit den Gläubigern
verbindlich vereinbarten Anleihebedingungen von Anfang an einer über den Betrag von … EUR hinausgehende
Gewinnchance begeben hatte, weil der Tilgungswert der auszukehrenden Aktien auf den Nominalbetrag der
Anleiheverbindlichkeit festgeschrieben war. Eine darüber hinausgehende "Wertsteigerung" war mithin ihrem
Verfügungsbereich entzogen und konnte deshalb auch nicht Gegenstand einer (von der Klägerin verwirklichten)
Gewinnrealisierung sein.


38 b) Abweichendes ergibt sich weder nach § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG noch aus den von der Klägerin angestellten weiteren
Erwägungen.


39 aa) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut im Wege des Tausches übertragen, so bemessen sich zwar die
Anschaffungskosten des eingetauschten (erhaltenen) Wirtschaftsguts gemäß § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG nach dem
gemeinen Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts. Im Streitfall hat die Klägerin aber kein Wirtschaftsgut gegen
Hingabe eines anderen Wirtschaftsguts erworben, welches nach § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG zu bewerten wäre, sondern
lediglich Aktien zur Erfüllung der sie treffenden Anleiheverbindlichkeit hingegeben. Die Befreiung von einer
Verbindlichkeit stellt aber keine auf einen Tausch gründende Anschaffung eines Wirtschaftsguts i.S. des § 6 Abs. 6
Satz 1 EStG dar (Häuselmann/Wagner, BB 2002, 2431, 2433).


40 bb) Nichts anderes ergibt sich, soweit sich die Klägerin darauf berufen hat, der Ansatz des Marktwerts der Aktien im
Übertragungszeitpunkt werde durch die in den Anleihebedingungen vorgesehene gleichwertige Erfüllungsmöglichkeit
"Barausgleich" bestätigt und ergebe sich unter Berücksichtigung hypothetischer Handlungsoptionen (z.B.
Veräußerung der Aktien an Dritte vor Ausübung des Umtauschrechts). Das anhängige Verfahren ist nicht nach den
möglicherweise eintretenden Rechtsfolgen eines gedachten, sondern nach den für den tatsächlich verwirklichten
Sachverhalt einschlägigen Rechtsvorschriften zu entscheiden (vgl. Senatsurteil vom 24. Januar 2018 - I R 48/15,
BFHE 261, 8, BStBl II 2019, 45).


41 9. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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